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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


29. FEBRUAR 2024 - STRAFGESETZBUCH


BUCH 1 - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DES STRAFRECHTS


KAPITEL 1 - Strafgesetz


	Artikel 1 - Gesetzlichkeitsprinzip

	Niemand kann wegen einer Straftat bestraft werden, deren Tatbestandsmerkmale nicht im Gesetz festgelegt sind.

	Niemand kann mit einer Strafe bestraft werden, die nicht im Gesetz vorgesehen ist.

	Vorliegender Artikel beeinträchtigt nicht die Aburteilung und Bestrafung einer Person, die sich einer Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat, die zum Zeitpunkt ihrer Begehung gemäß den von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannten allgemeinen Grundsätzen eine Straftat war.


	Art. 2 - Zeitliche Anwendung des Strafgesetzes

	Niemand kann für Handlungen oder Unterlassungen bestraft werden, die zum Zeitpunkt ihrer Begehung aufgrund des Gesetzes nicht strafbar waren.

	Ebenso wenig kann eine schwerere Haupt- oder Nebenstrafe auferlegt werden als die, die zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat im Gesetz vorgesehen war.

	Bei Abänderung des Strafgesetzes nach Begehung der Straftat gelten die für den Täter günstigsten Bestimmungen.


	Art. 3 - Räumliche Anwendung des Strafgesetzes

	Vorbehaltlich der im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen wird eine auf belgischem Staatsgebiet von Belgiern oder Ausländern begangene Straftat gemäß den Bestimmungen der belgischen Gesetze bestraft.

	Eine außerhalb des belgischen Staatsgebietes von Belgiern oder Ausländern begangene Straftat wird in Belgien nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen bestraft.

	Die Straftat wurde auf dem Staatsgebiet des Königreichs begangen, wenn eines ihrer Tatbestandsmerkmale oder erschwerenden Tatbestandsmerkmale materiell auf diesem Staatsgebiet erfüllt ist.


	Art. 4 - Auslegung des Strafgesetzes

	Das Strafgesetz wird restriktiv ausgelegt. Es kann nicht entsprechend zum Nachteil der verfolgten Person angewandt werden.

	Das Strafgesetz ist auf Tatbestände, die der Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Gesetzes absolut unmöglich vorsehen konnte, anwendbar, sofern der Wille des Gesetzgebers, Tatbestände dieser Art zu Straftaten zu erklären, feststeht, und diese Tatbestände unter die gesetzliche Bestimmung der Straftat fallen können.


KAPITEL 2 - Straftat


Abschnitt 1 - Begriffsbestimmung der Straftat


	Art. 5 - Tatbestandsmerkmale

	Eine Straftat liegt nur dann vor, wenn ein materielles und ein moralisches Tatbestandsmerkmal erfüllt sind.

	Ein Verhalten gilt als rechtswidrig, wenn ein materielles und ein moralisches Tatbestandsmerkmal erfüllt sind.

	Das Gesetz kann ebenfalls erschwerende Tatbestandsmerkmale vorsehen.


	Art. 6 - Materielles Tatbestandsmerkmal

	Straftaten erfordern das Bestehen eines materiellen Tatbestandsmerkmals. Dieses Tatbestandsmerkmal besteht aus einer Handlung oder einer Unterlassung.


	Art. 7 - Moralisches Tatbestandsmerkmal

	§ 1 - Straftaten erfordern das Bestehen eines moralischen Tatbestandsmerkmals beim Täter. Dieses moralische Tatbestandsmerkmal bedeutet für alle Straftaten die Fähigkeit, bewusst und aus freiem Willen zu handeln.

	Die Fähigkeit des Täters, bewusst und aus freiem Willen zu handeln, wird vermutet, solange er das Bestehen eines in Artikel 21 erwähnten schuldbefreienden Grundes nicht glaubwürdig darstellt.

	Neben den in Absatz 1 erwähnten Voraussetzungen kann das Gesetz für eine bestimmte Straftat die folgenden zusätzlichen Voraussetzungen vorsehen, damit das moralische Tatbestandsmerkmal erfüllt ist:

	1. Vorsatz für vorsätzliche Straftaten,

	2. schwerer Fehler für fahrlässige Straftaten.

	§ 2 - Der Vorsatz kann aus einem allgemeinen Vorsatz oder einem besonderen Vorsatz bestehen.

	Der allgemeine Vorsatz besteht in der Absicht, in Kenntnis der Sachlage ein durch Gesetz unter Strafe gestelltes Verhalten anzunehmen. Ein in Kenntnis der Sachlage angenommenes Verhalten liegt vor, wenn einer Person bewusst ist, dass ein Umstand besteht oder im üblichen Lauf der Dinge bestehen könnte, oder dass sich aus dem üblichen Verlauf der Ereignisse eine Folge ergeben wird beziehungsweise ergeben könnte.

	Der besondere Vorsatz besteht neben den für den allgemeinen Vorsatz erforderlichen Anforderungen entweder in der Absicht, das durch Gesetz bestimmte Ergebnis zu erzielen, oder in einem durch Gesetz bestimmten besonderen Geisteszustand des Täters. Besteht der besondere Vorsatz in der Absicht, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, gilt dieses als vom Täter gewollt, wenn es Ziel seines Verhaltens war oder er es als Folge aus dem üblichen Verlauf der Ereignisse akzeptiert hat.

	§ 3 - Der schwere Fehler besteht aus einem schwerwiegenden Mangel an Voraussicht oder Vorsorge.


	Art. 8 - Erschwerendes Tatbestandsmerkmal

	Das Gesetz kann Tatbestandsmerkmale vorsehen, die als erschwerende Tatbestandsmerkmale qualifiziert sind und zur Folge haben, dass die Straftat mit einer um eine oder mehrere Stufen höheren Strafe bestraft wird.


Abschnitt 2 - Strafbarer Versuch


	Art. 9 - Strafbarer Versuch

	§ 1 - Der Versuch einer Straftat ist strafbar, wenn sich das kriminelle Vorhaben des Täters durch den Anfang der Ausführung manifestiert hat.

	Wer aufgrund von Umständen, die von seinem Willen abhängen, von der Ausführung der Straftat zurücktritt, wird nicht bestraft. Der freiwillige Rücktritt findet nur dann Anwendung auf den Teilnehmer, wenn er die Anwendungsbedingungen erfüllt.

	Der Versuch ist bei vorsätzlichen Straftaten immer strafbar.

	Der strafbare Versuch wird mit einer Strafe der Strafstufe bestraft, die eine Stufe niedriger ist als die für die vollendete Straftat vorgesehene Strafstufe.

	Der strafbare Versuch einer Straftat, die aufgrund des Gesetzes mit einer Strafe der Stufe 1 für die vollendete Straftat bestraft wird, wird mit derselben Strafe oder, wenn das Gesetz eine Nebenstrafe vorsieht und das Gericht diese Strafe für angemessen hält, mit einer Nebenstrafe bestraft, die anstelle der Hauptstrafe ausgesprochen wird.

	§ 2 - Mit einer Strafe, die zwei Stufen niedriger ist als die für die vollendete Straftat vorgesehene Stufe, wird bestraft, wer auf beharrliche und bestimmte Weise vorschlägt, anbietet oder dazu anstiftet, eine Straftat zu begehen, die aufgrund des Gesetzes mit einer Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe bestraft wird, und wer einen solchen Vorschlag, ein solches Angebot oder eine solche Anstiftung angenommen hat, obwohl dieser Vorschlag, dieses Angebot oder diese Anstiftung aufgrund von Umständen, die von seinem Willen unabhängig sind, keine Wirkung hatte.


Abschnitt 3 - Rechtfertigungsgründe


	Art. 10 - Rechtfertigungsgründe

	Rechtfertigungsgründe sind durch Gesetz bestimmte Umstände, die die Rechtswidrigkeit des angeführten Verhaltens aufheben, wodurch dieses Verhalten erlaubt oder gerechtfertigt wird.

	Rechtfertigungsgründe sind:

	1. Anordnung oder Erlaubnis durch Gesetz,

	2. behördliche Anordnung,

	3. Notstand,

	4. Notwehr,
 
	5. rechtmäßiger Widerstand gegen Amtsmissbrauch.


	Art. 11 - Anordnung oder Erlaubnis durch Gesetz

	Es liegt keine Straftat vor, wenn die Tat vom Gesetz vorgeschrieben oder durch Gesetz erlaubt ist.


	Art. 12 - Behördliche Anordnung

	Es liegt keine Straftat vor, wenn die Tat von der Behörde gemäß dem Gesetz befohlen worden ist.


	Art. 13 - Notstand

	Es liegt Notstand und somit keine Straftat vor, wenn eine Person nur durch die Begehung einer als Straftat qualifizierten Tat ein Recht oder Interesse schützen kann, das großer und unmittelbarer Gefahr ausgesetzt ist und dessen Wert den Wert dessen übersteigt, was durch die als Straftat qualifizierte Tat aufgegeben wird.

	Taten sind nicht gerechtfertigt, wenn der Betreffende den geltend gemachten Notstand vorsätzlich selbst herbeigeführt hat.


	Art. 14 - Notwehr

	Niemand darf durch Begehung einer Straftat Selbstjustiz üben.

	Es liegt jedoch Notwehr und somit keine Straftat vor, wenn eine Person, die sich einem unrechtmäßigen, schweren und gegenwärtigen Angriff auf ihre Person oder die Person eines Dritten nur durch die Begehung einer als Straftat qualifizierten Tat entziehen kann, sich in der Absicht, diesen Angriff abzuwehren, auf verhältnismäßige Weise verteidigt.


	Art. 15 - Rechtmäßiger Widerstand gegen Amtsmissbrauch

	Es liegt keine Straftat vor, wenn aktiver oder passiver Widerstand gegen eine offensichtlich rechtswidrige Handlung einer Behörde geleistet wird, die eine unmittelbare Reaktion erfordert, um einem nicht wiedergutzumachenden Schaden vorzubeugen, und wenn dieser Widerstand in einem angemessenen Verhältnis zur Art und Bedeutung der Rechtswidrigkeit ausgeübt wird.


KAPITEL 3 - Straftäter


Abschnitt 1 - Täterschaft und Teilnahme


	Art. 16 - Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit

	Jeder ist nur für sein eigenes Verhalten strafrechtlich verantwortlich.


	Art. 17 - Begriffsbestimmung der Täterschaft

	Der Täter ist die natürliche oder juristische Person, die alle Tatbestandsmerkmale in sich vereint oder die in Artikel 9 erwähnten Bedingungen erfüllt:

	1. entweder persönlich,

	2. oder indem sie sich einer anderen Person als bloßes Tatwerkzeug bedient,

	3. oder indem sie vorsätzlich mit anderen zusammenarbeitet.




	Art. 18 - Verantwortlichkeit juristischer Personen

	Juristische Personen sind strafrechtlich verantwortlich für die Straftaten, die wesensmäßig verbunden sind mit der Verwirklichung ihres Zwecks oder der Wahrnehmung ihrer Interessen, oder für diejenigen, aus deren konkreten Umständen hervorgeht, dass sie für ihre Rechnung begangen worden sind.

	Mit juristischen Personen werden gleichgestellt:

	1. einfache Gesellschaften,

	2. in Gründung befindliche Gesellschaften.

	Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen schließt die strafrechtliche Verantwortlichkeit natürlicher Personen, die dieselben Taten begangen haben oder daran teilgenommen haben, nicht aus.


	Art. 19 - Strafbare Teilnahme

	Wer sich wissentlich und willentlich in der nachstehend aufgeführten Art und Weise und innerhalb der nachstehend aufgeführten Grenzen in bedeutender Weise an einer Straftat beteiligt, wird als Teilnehmer angesehen und kann als Täter bestraft werden, wenn er:

	1. unmittelbar an der Ausführung teilnimmt,

	2. die Vorbereitung oder Ausführung der Straftat erleichtert,
 
	3. unmittelbar zur Begehung der Straftat anstiftet,

	4. durch seine Unterlassungen die Begehung einer Straftat unmittelbar gefördert oder erleichtert hat,

	5. dem Täter nach der Straftat Hilfe oder Beistand leistet, wenn zuvor diesbezüglich eine Absprache stattgefunden hat.

	Im vorliegenden Gesetzbuch schließt der Begriff "Täter" auch den Teilnehmer an der Straftat ein.


Abschnitt 2 - Anlastung erschwerender Tatbestandsmerkmale und erschwerender Faktoren


	Art. 20 - Anlastung erschwerender Tatbestandsmerkmale und erschwerender Faktoren

	Der Täter im Sinne von Artikel 17 Nr. 3 oder der Teilnehmer, der vom Bestehen eines objektiven erschwerenden Tatbestandsmerkmals oder eines objektiven erschwerenden Faktors bei der Straftat Kenntnis hat beziehungsweise hätte haben müssen oder der wusste oder hätte wissen müssen, dass die Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals oder Faktors sich aus dem üblichen oder vorhersehbaren Verlauf der Ereignisse ergibt und der in Kenntnis der Sachlage an seinem Willen festgehalten hat, sich an der Begehung der Straftat zu beteiligen, wird als Täter oder als Teilnehmer an der besonders schweren Straftat bestraft.

	Subjektive erschwerende Tatbestandsmerkmale und subjektive erschwerende Faktoren wirken sich nur dann auf die Strafe des Täters oder Teilnehmers an einer Straftat aus, wenn er die Anwendungsbedingungen erfüllt.


Abschnitt 3 - Schuldbefreiende Gründe


	Art. 21 - Schuldbefreiende Gründe

	Schuldbefreiende Gründe sind die in Absatz 2 erwähnten Umstände, durch die dem Täter die Straftat aufgrund der konkreten Situation, in der er das strafbare Verhalten angenommen hat, nicht vorgeworfen werden kann.

	Schuldbefreiende Gründe sind:

	1. unwiderstehlicher Zwang,

	2. unvermeidbarer Irrtum.


	Art. 22 - Unwiderstehlicher Zwang

	Wer unter dem Einfluss eines physischen oder moralischen Zwangs gehandelt hat, dem er nicht widerstehen konnte, ist nicht strafrechtlich verantwortlich.


	Art. 23 - Unvermeidbarer Irrtum

	Wer aufgrund eines unvermeidbaren Rechts- oder Tatsachenirrtums handelt, ist nicht strafrechtlich verantwortlich.


Abschnitt 4 - Gründe der Nicht-Zurechenbarkeit


	Art. 24 - Gründe der Nicht-Zurechenbarkeit

	Gründe der Nicht-Zurechenbarkeit sind die in Absatz 2 erwähnten Umstände, die dazu führen, dass der Straftäter nicht strafrechtlich verantwortlich ist, obwohl die Begehung des strafbaren Verhaltens rechtswidrig und strafwürdig ist.

	Gründe der Nicht-Zurechenbarkeit sind:

	1. Geistesstörung,

	2. Minderjährigkeit.


	Art. 25 - Geistesstörung

	Wer zur Tatzeit an einer Geistesstörung litt, die sein Urteilsvermögen oder die Kontrolle seiner Handlungen ausgesetzt hat, ist nicht strafrechtlich verantwortlich.


	Art. 26 - Minderjährigkeit

	Außer in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen ist eine Person, die zur Tatzeit das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nicht strafrechtlich verantwortlich.


KAPITEL 4 - Strafen


Abschnitt 1 - Allgemeines


	Art. 27 - Strafziele

	Bei der Wahl der Strafe und der Festlegung des Strafmaßes verfolgt das Gericht folgende Ziele:

	1. Ausdruck der Missbilligung der Gesellschaft gegenüber dem Verstoß gegen das Strafgesetz,

	2. Förderung der Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts und Wiedergutmachung des durch die Straftat verursachten Schadens,

	3. Förderung der gesellschaftlichen Rehabilitierung und Wiedereingliederung des Täters,

	4. Schutz der Gesellschaft.

	Innerhalb der durch das Gesetz festgelegten Grenzen muss das Gericht eine angemessene Verhältnismäßigkeit zwischen Straftat und Strafe suchen.

	Bevor das Gericht eine Strafe ausspricht, muss es diese Zielsetzungen, aber auch die unerwünschten Nebeneffekte der Strafe für die unmittelbar betroffenen Personen, ihr Umfeld und die Gesellschaft berücksichtigen.

	Die Gefängnisstrafe ist die letzte in Betracht kommende Strafe, die nur ausgesprochen werden kann, wenn die Strafziele nicht durch andere im Gesetz vorgesehene Strafen oder Maßnahmen erreicht werden können.

	Hält das Gericht eine Strafe der Stufe 2 für angemessen, um die Straftat zu bestrafen, und entscheidet es sich innerhalb dieser Strafstufe für die Gefängnisstrafe, gibt es die Gründe an, warum die Strafziele nicht mit einer der anderen Strafen der Stufe 2 erreicht werden können.


	Art. 28 - Erschwerende Faktoren

	Im Gesetz können erschwerende Faktoren vorgesehen werden, die das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigen muss, ohne dass es eine Strafe einer höheren Stufe auferlegen darf.


	Art. 29 - Diskriminierender Beweggrund

	Diskriminierende Beweggründe des Täters sind bei allen Straftaten ein erschwerender Faktor, außer in den Fällen, in denen das Gesetz diskriminierende Beweggründe als erschwerendes Tatbestandsmerkmal festlegt.

	Eine Straftat gilt als eine aus diskriminierenden Beweggründen begangene Straftat, wenn einer der Beweggründe des Täters Hass, Verachtung oder Feindseligkeit ist gegenüber einer Person aufgrund ihrer angeblichen Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Schwangerschaft, ihrer Entbindung, des Stillens, einer medizinisch assistierten Fortpflanzung, ihrer Mutterschaft, ihrer familiären Pflichten, ihrer medizinischen oder sozialen Transition, ihrer Genderidentität, ihres Genderausdrucks, ihrer Geschlechtsmerkmale, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Personenstands, ihrer Geburt, ihres Alters, ihres Vermögens, ihrer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, ihres Gesundheitszustands, einer Behinderung, ihrer Sprache, ihrer politischen Überzeugung, ihrer gewerkschaftlichen Überzeugung, eines körperlichen oder genetischen Merkmals oder ihrer sozialen Herkunft und ihrer sozialen Stellung, unabhängig davon, ob dieses Kriterium tatsächlich gegeben ist oder lediglich vom Täter vermutet wird.

	Dasselbe gilt, wenn einer der Beweggründe des Täters eine Verbindung oder eine vermeintliche Verbindung zwischen dem Opfer und einer Person ist, der gegenüber er aufgrund einer oder mehrerer der in Absatz 2 aufgeführten tatsächlichen oder vermeintlichen Kriterien Hass, Verachtung oder Feindseligkeit hegt.


	Art. 30 - Mildernde Umstände

	Ist das Gericht der Ansicht, mildernde Umstände berücksichtigen zu können, setzt es die Strafen in dem Maße und unter den Bedingungen, die im vorliegenden Kapitel bestimmt sind, herab oder ändert sie.


	Art. 31 - Informationsbericht

	Im Hinblick auf die Festsetzung der angemessensten Strafe kann die Staatsanwaltschaft oder das mit der Sache befasste Gericht den zuständigen Dienst des Gerichtsbezirks des Wohnorts des Angeklagten mit der Erstellung eines Informationsberichts beauftragen, um sachdienliche Informationen vorzulegen, die geeignet sind, das Gericht über die Zweckmäßigkeit der ins Auge gefassten Strafen oder Maßnahmen aufzuklären. Der König bestimmt den Inhalt und die Modalitäten für die Erstellung des Informationsberichts.


	Art. 32 - Gutachten eines Sachverständigen oder eines auf Begleitung oder Behandlung von Sexualstraftätern oder terroristischen Straftätern spezialisierten Dienstes

	Wird der Angeklagte wegen einer terroristischen Straftat oder einer Straftat gegen die sexuelle Unversehrtheit beziehungsweise das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verfolgt, kann die Staatsanwaltschaft oder das mit der Sache befasste Gericht im Hinblick auf die Festsetzung der angemessensten Strafe das mit Gründen versehene Gutachten eines Sachverständigen oder eines auf Begleitung oder Behandlung von Sexualstraftätern oder terroristischen Straftätern spezialisierten Dienstes einholen.

	In Abweichung von Absatz 1 ist die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nicht verpflichtet, das erwähnte Gutachten einzuholen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.


Abschnitt 2 - Entschuldigungsgründe


	Art. 33 - Begriffsbestimmung

	Entschuldigungsgründe sind die im Gesetz bestimmten Umstände, die entweder eine Strafbefreiung oder eine Strafminderung mit sich bringen.


	Art. 34 - Notwehrüberschreitung

	Notwehrüberschreitung liegt vor, wenn eine Person auf einen unrechtmäßigen, schweren und gegenwärtigen Angriff auf ihre Person oder die Person eines Dritten auf unverhältnismäßige oder nicht notwendige Weise reagiert und diese Reaktion in direktem ursächlichem Zusammenhang mit der durch den Angriff verursachten heftigen Emotion stand.

	Wurde die Straftat mit Notwehrüberschreitung begangen, wird die Strafe durch eine Strafe der Stufe 3 ersetzt, wenn für die begangene Straftat eine Strafe der Stufe 8 oder 7 vorgesehen ist, durch eine Strafe der Stufe 2, wenn für die begangene Straftat eine Strafe der Stufe 6, 5 oder 4 vorgesehen ist, und durch eine Strafe der Stufe 1, wenn für die begangene Straftat eine Strafe der Stufe 3 oder 2 vorgesehen ist.

	Ist für die begangene Straftat eine Strafe der Stufe 1 vorgesehen, muss das Gericht diesen Entschuldigungsgrund bei der Festsetzung der Strafe, die durch eine für die Straftat vorgesehene Nebenstrafe ersetzt werden kann, berücksichtigen.


	Art. 35 - Minderjährigkeit

	Ist der Täter zum Zeitpunkt der Annahme des strafbaren Verhaltens minderjährig, wird die im Gesetz vorgesehene Strafe durch eine Strafe, die eine Stufe niedriger ist, ersetzt. Handelt es sich um eine Straftat, die aufgrund des Gesetzes mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft wird, spricht das Gericht diese Strafe aus oder, wenn im Gesetz eine Nebenstrafe vorgesehen ist, kann das Gericht diese Nebenstrafe anstelle der Hauptstrafe aussprechen, wenn es dies für angemessen hält.


Abschnitt 3 - Auf natürliche Personen anwendbare Strafen


	Art. 36 - Hauptstrafen

	Die Strafe der Stufe 8 besteht aus einer lebenslangen Gefängnisstrafe oder einer Behandlung unter Freiheitsentziehung von mehr als achtzehn bis zu höchstens zwanzig Jahren. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 7, 6, 5, 4 oder 3 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 7 besteht aus einer Gefängnisstrafe von mehr als zwanzig bis zu höchstens dreißig Jahren oder einer Behandlung unter Freiheitsentziehung von mehr als sechzehn bis zu höchstens achtzehn Jahren. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 6, 5, 4 oder 3 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 6 besteht aus einer Gefängnisstrafe von mehr als fünfzehn bis zu höchstens zwanzig Jahren oder einer Behandlung unter Freiheitsentziehung von mehr als elf bis zu höchstens sechzehn Jahren. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 5, 4, 3 oder 2 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 5 besteht aus einer Gefängnisstrafe von mehr als zehn bis zu höchstens fünfzehn Jahren oder einer Behandlung unter Freiheitsentziehung von mehr als sechs bis zu höchstens elf Jahren. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 4, 3 oder 2 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 4 besteht aus einer Gefängnisstrafe von mehr als fünf bis zu höchstens zehn Jahren oder einer Behandlung unter Freiheitsentziehung von mehr als vier bis zu höchstens sechs Jahren. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 3 oder 2 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 3 besteht aus einer Gefängnisstrafe von mehr als drei bis zu höchstens fünf Jahren oder einer Behandlung unter Freiheitsentziehung von mehr als zwei bis zu höchstens vier Jahren. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 2 oder 1 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 2 besteht aus einer der folgenden Strafen:

	1. Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu höchstens drei Jahren,

	2. Behandlung unter Freiheitsentziehung von sechs Monaten bis zu höchstens zwei Jahren,

	3. Strafe unter elektronischer Überwachung mit einer Dauer von einem Monat bis zu höchstens einem Jahr,
 
	4. Arbeitsstrafe von mehr als hundertzwanzig Stunden bis zu höchstens dreihundert Stunden,

	5. Bewährungsstrafe von mehr als zwölf Monaten bis zu höchstens zwei Jahren,

	6. Verurteilung durch Schuldigerklärung.

	Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird die Strafe der Stufe 2 durch eine der Strafen der Stufe 1 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 1 besteht aus einer der folgenden Strafen:

	1. Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR,

	2. Arbeitsstrafe von zwanzig Stunden bis zu höchstens hundertzwanzig Stunden,

	3. Bewährungsstrafe von sechs bis zu höchstens zwölf Monaten,

	4. Einziehungsstrafe einschließlich Strafe der erweiterten Einziehung,

	5. Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt wird,

	6. Verurteilung durch Schuldigerklärung.

	Wird im Gesetz für eine Straftat, die mit einer Hauptstrafe der Stufe 1 bestraft wird, eine Nebenstrafe vorgesehen, kann das Gericht bei Berücksichtigung mildernder Umstände diese Nebenstrafe anstelle der Hauptstrafe aussprechen.


	Art. 37 - Nebenstrafen

	In den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen und unbeschadet der in den besonderen Gesetzen vorgesehenen Strafen sind die auf Straftaten anwendbaren Nebenstrafen:

	1. verlängerte Überwachung,

	2. Geldbuße,
 
	3. Einziehung,

	4. erweiterte Einziehung,

	5. Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt wird,

	6. Aberkennung bestimmter ziviler und politischer Rechte,

	7. Berufsverbot,

	8. Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung,

	9. Schließung der Niederlassung,

	10. Entziehung der Fahrerlaubnis,

	11. Wohn-, Orts- und Kontaktverbot.


Abschnitt 4 - Auf juristische Personen anwendbare Strafen


	Art. 38 - Hauptstrafen

	Die Strafe der Stufe 8 besteht aus einer Geldbuße von mehr als 4.000.000 bis zu höchstens 5.760.000 EUR. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 7, 6, 5, 4 oder 3 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 7 besteht aus einer Geldbuße von mehr als 1.600.000 bis zu höchstens 4.000.000 EUR. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 6, 5, 4 oder 3 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 6 besteht aus einer Geldbuße von mehr als 1.200.000 bis zu höchstens 1.600.000 EUR. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 5, 4, 3 oder 2 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 5 besteht aus einer Geldbuße von mehr als 800.000 bis zu höchstens 1.200.000 EUR. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 4, 3 oder 2 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 4 besteht aus einer Geldbuße von mehr als 600.000 bis zu höchstens 800.000 EUR. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 3 oder 2 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 3 besteht aus einer Geldbuße von mehr als 360.000 bis zu höchstens 600.000 EUR. Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird diese Strafe durch eine der Strafen der Stufe 2 oder 1 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 2 besteht aus einer der folgenden Strafen:

	1. Geldbuße von mehr als 20.000 bis zu höchstens 360.000 EUR,

	2. gemeinnützige Dienstleistungsstrafe, veranschlagt auf einen Betrag von mehr als 20.000 bis zu höchstens 360.000 EUR,

	3. Bewährungsstrafe von mehr als zwölf Monaten bis zu höchstens zwei Jahren,

	4. Zusammentreffen zweier Strafen der Stufe 1,

	5. Verurteilung durch Schuldigerklärung.

	Bei Berücksichtigung mildernder Umstände wird die Strafe der Stufe 2 durch eine der Strafen der Stufe 1 ersetzt.

	Die Strafe der Stufe 1 besteht aus einer der folgenden Strafen:

	1. Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR,

	2. gemeinnützige Dienstleistungsstrafe, veranschlagt auf einen Betrag von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR,

	3. Bewährungsstrafe von sechs bis zu höchstens zwölf Monaten,

	4. Verbot, eine Tätigkeit, die zum Gegenstand der juristischen Person gehört, für einen Zeitraum von einem bis zu höchstens zehn Jahren auszuüben,

	5. Einziehungsstrafe einschließlich Strafe der erweiterten Einziehung,

	6. Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt wird,

	7. Schließung der Niederlassung,
 
	8. Verurteilung durch Schuldigerklärung.

	Wird im Gesetz für eine Straftat, die mit einer Hauptstrafe der Stufe 1 bestraft wird, eine Nebenstrafe vorgesehen, kann das Gericht bei Berücksichtigung mildernder Umstände diese Nebenstrafe anstelle der Hauptstrafe aussprechen.


	Art. 39 - Nebenstrafen

	In den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen und unbeschadet der in den besonderen Gesetzen vorgesehenen Strafen sind die auf Straftaten anwendbaren Nebenstrafen:

	1. Geldbuße,

	2. Einziehung,

	3. erweiterte Einziehung,

	4. Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt wird,

	5. Verbot, eine Tätigkeit, die zum Gegenstand der juristischen Person gehört, für einen Zeitraum von einem bis zu höchstens zehn Jahren auszuüben,

	6. Schließung der Niederlassung,

	7. Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung.


	Art. 40 - Auf bestimmte juristische Personen des öffentlichen Rechts anwendbare Strafe

	Was den Föderalstaat, die Regionen, die Gemeinschaften, die Provinzen, die Hilfeleistungszonen, die vorläufigen Zonen, die Brüsseler Agglomeration, die Gemeinden, die Mehrgemeindezonen, die intrakommunalen territorialen Organe, die Französische Gemeinschaftskommission, die Flämische Gemeinschaftskommission, die Gemeinsame Gemeinschaftskommission und die öffentlichen Sozialhilfezentren betrifft, kann unter Ausschluss jeder anderen Strafe nur die einfache Schuldigerklärung ausgesprochen werden.


Abschnitt 5 - Freiheitsentziehende Strafen


	Art. 41 - Gefängnisstrafe

	§ 1 - Die Gefängnisstrafe besteht in der Entziehung der Freiheit einer Person für einen vom Gericht festgelegten Zeitraum und gemäß den durch Gesetz bestimmten Modalitäten.

	§ 2 - Die Gefängnisstrafe als Hauptstrafe wird abhängig von der anwendbaren Strafstufe für eine Dauer von mindestens sechs Monaten bis höchstens lebenslang auferlegt.

	Ein Tag Gefängnisstrafe dauert vierundzwanzig Stunden.

	Ein Monat Gefängnisstrafe dauert dreißig Tage.

	Ein Jahr Gefängnisstrafe dauert dreihundertfünfundsechzig Tage.

	§ 3 - Jegliche Haft, die verbüßt wurde, bevor die Verurteilung endgültig geworden ist, und zwar infolge der dieser Verurteilung zugrunde liegenden Straftat, wird auf die Dauer der noch zu vollstreckenden Gefängnisstrafen angerechnet. Gleiches gilt für vorläufige Maßnahmen zur Unterbringung eines Minderjährigen, der eine als Straftat qualifizierte Tat begangen hat, in einer geschlossenen Erziehungsabteilung.

	§ 4 - Die zu einer Gefängnisstrafe Verurteilten verbüßen ihre Strafe in den vom König bestimmten Einrichtungen.


	Art. 42 - Behandlung unter Freiheitsentziehung

	§ 1 - Wenn eine Straftat so beschaffen ist, dass sie eine Gefängnisstrafe zur Folge hat, kann das Gericht dem Angeklagten auferlegen, sich einer angepassten Behandlung zu unterziehen, falls er unter einer psychiatrischen Erkrankung leidet, die zwar nicht so schwer ist, dass sie sein Urteilsvermögen oder die Kontrolle über seine Handlungen aussetzt, aber aufgrund deren er eine ernsthafte Gefahr für das Leben oder die Unversehrtheit Dritter darstellt.

	Die Straftat, wegen der die Behandlung unter Freiheitsentziehung auferlegt wird, muss auch auf die psychiatrische Erkrankung des Angeklagten zurückzuführen sein. Diese Strafe kann nicht auferlegt werden, wenn andere, weniger zwingende Strafen oder Maßnahmen angeordnet werden können, um eine angemessene Pflege zu erbringen und die Gesellschaft zu schützen.

	§ 2 - Bevor das Gericht entscheidet, eine Behandlung unter Freiheitsentziehung aufzuerlegen, holt es das mit Gründen versehene Gutachten eines Sachverständigen oder eines spezialisierten Dienstes ein, der vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass zugelassen ist.

	Dieses Gutachten umfasst eine Beschreibung der Art der möglichen psychiatrischen Erkrankung des Angeklagten, der Verbindung zwischen dieser Erkrankung und der Straftat sowie einen Vorschlag in Bezug auf Art und Dauer der Behandlung.

	Der Angeklagte kann sich ebenfalls von einem Arzt seiner Wahl untersuchen lassen und dessen Gutachten vorlegen. Dieser Arzt kann von der Akte des Angeklagten Kenntnis nehmen.

	§ 3 - Die Behandlung unter Freiheitsentziehung wird entsprechend der anwendbaren Strafstufe für eine Dauer von mindestens sechs Monaten bis zu höchstens zwanzig Jahren auferlegt. Die Dauer wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 § 2 Absatz 2 bis 4 berechnet.

	Das Gericht gibt in seiner Entscheidung die Art der Behandlung und ihre Dauer auf der Grundlage des mit Gründen versehenen Gutachtens des Sachverständigen oder des spezialisierten Dienstes an.

	Das Gericht bestimmt in dem für die Straftat vorgesehenen Rahmen und im gesetzlichen Rahmen eine Ersatzgefängnisstrafe, die zur Anwendung kommen kann, wenn die Behandlung unter Freiheitsentziehung nicht durchgeführt wird, wobei die Dauer der Ersatzgefängnisstrafe nicht kürzer sein darf als die Dauer der Behandlung unter Freiheitsentziehung.

	Ist das Strafvollstreckungsgericht der Ansicht, dass sich der Zustand des Verurteilten in ausreichendem Maße stabilisiert hat, sodass berechtigterweise nicht mehr zu befürchten ist, dass er erneut schwere Straftaten begeht, und dass die Bedingungen erfüllt sind, die gemäß dem Gesetz vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte für die Gewährung einer bedingten Freilassung oder einer elektronischen Überwachung für eine Gefängnisstrafe derselben Dauer gelten, entscheidet es, der Behandlung unter Freiheitsentziehung vorzeitig ein Ende zu setzen, indem es dem Verurteilten eine dieser Modalitäten gewährt.

	Sind die Bedingungen, die gemäß dem Gesetz vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte für die Gewährung einer bedingten Freilassung oder einer elektronischen Überwachung für eine Gefängnisstrafe derselben Dauer gelten, noch nicht erfüllt, entscheidet das Strafvollstreckungsgericht, ob der Betreffende in eine in Artikel 41 § 4 erwähnte Einrichtung überführt wird oder, wenn die positiven Auswirkungen der Behandlung durch diese Inhaftierung zunichte gemacht würden, ob er in einer wie in § 4 erwähnten Einrichtung in Haft bleiben kann.

	§ 4 - Die Behandlung unter Freiheitsentziehung erfolgt in einer vom Strafvollstreckungsgericht bestimmten Einrichtung, und ihre Vollstreckung ist durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte geregelt. Das Strafvollstreckungsgericht kann jedoch nicht anordnen, dass die Vollstreckung der Behandlung unter Freiheitsentziehung in einem Gefängnis erfolgen muss.

	§ 5 - Wenn der Verurteilte im Rahmen der Durchführung der Behandlung unter Freiheitsentziehung angibt, dass er nicht oder nicht mehr bereit ist, die auferlegte Behandlung zu befolgen, wenn er die Durchführung der Behandlung unmöglich macht oder wenn er die Bedingungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Behandlung nicht erfüllt, kann das Strafvollstreckungsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhörung des Verurteilten entscheiden, die Ersatzgefängnisstrafe oder einen Teil dieser Strafe zu vollstrecken, und zwar unter Berücksichtigung des vom Verurteilten bereits verbüßten Teils der Behandlung unter Freiheitsentziehung.


Abschnitt 6 - Freiheitsbeschränkende Strafen


	Art. 43 - Strafe unter elektronischer Überwachung

	§ 1 - Ist das Gericht der Ansicht, eine Strafe der Stufe 2 aussprechen zu müssen, kann es als Hauptstrafe eine Strafe unter elektronischer Überwachung auferlegen, deren Dauer mindestens einen Monat und höchstens ein Jahr beträgt.

	Die Strafe unter elektronischer Überwachung besteht in der Verpflichtung für den Verurteilten, gemäß einem bestimmten Vollstreckungsprogramm an einer bestimmten Adresse anwesend zu sein, erlaubtes Entfernen, erlaubte Tätigkeiten und erlaubte Abwesenheiten ausgenommen. Die Anwesenheit wird insbesondere anhand elektronischer Mittel kontrolliert. Die Anwesenheitspflicht ist an Bedingungen geknüpft.

	Das Gericht legt eine Ersatzgefängnisstrafe fest, die der Dauer der Strafe unter elektronischer Überwachung entspricht und im Fall der Nichtvollstreckung dieser letzten Strafe zur Anwendung kommt.

	Das Gericht kann die Strafe unter elektronischer Überwachung nur aussprechen, wenn der Angeklagte persönlich oder durch seinen Rechtsanwalt seine Zustimmung nach Aufklärung gegeben hat. Das Gericht kann die Bemerkungen der mit dem Angeklagten zusammenwohnenden Personen in Bezug auf die erwogene Strafe anhören.

	§ 2 - Das Gericht kann Hinweise geben in Bezug auf die konkreten Modalitäten dieser Strafe, insbesondere über erlaubtes Entfernen, erlaubte Tätigkeiten und erlaubte Abwesenheiten.

	Die Strafe unter elektronischer Überwachung ist an folgende allgemeine Bedingungen geknüpft:

	1. keine Straftaten begehen,

	2. eine feste Adresse haben, an der die Anwesenheitspflicht ausgeführt wird, und vor jeder Änderung die Erlaubnis der Staatsanwaltschaft oder, in Ermangelung dessen, die Erlaubnis des Strafvollstreckungsgerichts erhalten haben,

	3. den Aufforderungen des für die Kontrolle dieser Strafe zuständigen Dienstes Folge leisten und die von diesem Dienst bestimmten konkreten Modalitäten einhalten.

	Das Gericht kann dem Verurteilten zudem individualisierte Sonderbedingungen auferlegen, wenn diese absolut erforderlich sind, um das Rückfallrisiko zu begrenzen, oder wenn sie im Interesse des Opfers oder der gesellschaftlichen Wiedereingliederung des Verurteilten erforderlich sind.

	§ 3 - Wird der Angeklagte wegen einer Straftat verfolgt, die aus einer Beeinträchtigung der sexuellen, körperlichen oder geistigen Unversehrtheit einer Person besteht, mit der er die Wohnung teilt, beauftragt die Staatsanwaltschaft oder das mit der Sache befasste Gericht den zuständigen Dienst des Gerichtsbezirks des Wohnorts des Angeklagten mit der Erstellung eines Informationsberichts. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht ist nicht verpflichtet, den erwähnten Informationsbericht zu beantragen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.

	§ 4 - Der König bestimmt die Modalitäten für die Vollstreckung und Kontrolle der Strafe unter elektronischer Überwachung.

	§ 5 - Wenn die Strafe unter elektronischer Überwachung nicht oder nur teilweise vollstreckt wird, oder im Fall einer schwerwiegenden Nichteinhaltung der allgemeinen Bedingungen oder Sonderbedingungen kann das Strafvollstreckungsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhörung des Verurteilten entscheiden, die ausgesprochene Ersatzgefängnisstrafe oder den verbleibenden Teil dieser Strafe nach Abzug der Dauer der bereits vollstreckten elektronischen Überwachung zu vollstrecken, wobei ein Tag der elektronischen Überwachung einem Tag Gefängnisstrafe entspricht.


	Art. 44 - Bewährungsstrafe

	§ 1 - Ist das Gericht der Ansicht, eine Strafe der Stufe 2 oder 1 aussprechen zu müssen, kann es als Hauptstrafe eine Bewährungsstrafe auferlegen.

	Das Gericht kann eine Bewährungsstrafe nur aussprechen, wenn der Angeklagte persönlich oder durch seinen Rechtsanwalt seine Zustimmung nach Aufklärung gegeben hat.

	§ 2 - Die Bewährungsstrafe besteht in der Verpflichtung, allgemeine und besondere Auflagen während eines vom Gericht festgelegten Zeitraums einzuhalten.

	Die Dauer der Bewährungsstrafe der Stufe 2 beträgt mehr als zwölf Monate und höchstens zwei Jahre. Die Dauer der Bewährungsstrafe der Stufe 1 beträgt mindestens sechs und höchstens zwölf Monate.

	Spricht das Gericht eine Bewährungsstrafe der Stufe 1 aus, sieht es eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR oder eine Gefängnisstrafe von mindestens einem bis zu höchstens sechs Monaten vor. Spricht das Gericht eine Bewährungsstrafe der Stufe 2 aus, sieht es eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR oder eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Monat bis zu höchstens einem Jahr vor. Diese Ersatzstrafen können im Fall der Nichtvollstreckung der Bewährungsstrafe zur Anwendung kommen.

	Natürliche Personen, denen eine Bewährungsstrafe auferlegt wurde, unterliegen zudem der vom zuständigen Dienst der Gemeinschaften ausgeübten sozialen Begleitung.

	§ 3 - Das Gericht bestimmt die Dauer der Bewährungsstrafe und die besonderen Auflagen, denen der Verurteilte unterliegt.

	Die Bewährungsstrafe ist an folgende allgemeine Auflagen geknüpft:

	1. keine Straftaten begehen,

	2. für natürliche Personen: eine feste Adresse haben und bei Adressenänderung dem mit der Begleitung beauftragten zuständigen Dienst der Gemeinschaften unverzüglich die Adresse des neuen Wohnortes mitteilen,

	3. für natürliche Personen: den Vorladungen des Strafvollstreckungsgerichts und des mit der Begleitung beauftragten zuständigen Dienstes der Gemeinschaften Folge leisten.

	Zu den besonderen Auflagen kann unter anderem die Teilnahme an einer Ausbildung, einem Berufspraktikum oder einer ambulanten Behandlung gehören.

	Die Bewährungsstrafe beginnt an dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist.

	§ 4 - Gegebenenfalls bestimmt das Strafvollstreckungsgericht nach Anhörung des Verurteilten die konkreten Modalitäten zur Vollstreckung der Bewährungsstrafe.

	Das Strafvollstreckungsgericht kann die besonderen Auflagen entweder von Amts wegen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Ersuchen des Verurteilten ganz oder teilweise aussetzen, sie näher bestimmen oder an die Umstände anpassen. Ist das Strafvollstreckungsgericht der Ansicht, dass die Bewährungsstrafe ihr Ziel erreicht hat, kann es entscheiden, der Bewährungsstrafe ein Ende zu setzen, selbst wenn der vom Gericht festgelegte Zeitraum noch nicht abgelaufen ist.

	Der König bestimmt ferner die Modalitäten für die Vollstreckung und Kontrolle der Bewährungsstrafe. Er organisiert auch zusammen mit den zuständigen Instanzen die Verbreitung von Informationen und die Konzertierung in Bezug auf die Vollstreckung der Bewährungsstrafen.

	§ 5 - Wird die Bewährungsstrafe nicht oder nur teilweise vollstreckt, kann das Strafvollstreckungsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhörung des Verurteilten entscheiden, die Ersatzstrafe oder einen Teil dieser Strafe zu vollstrecken, und zwar unter Berücksichtigung des vom Verurteilten bereits verbüßten Teils der Bewährungsstrafe.




	Art. 45 - Arbeitsstrafe

	§ 1 - Ist das Gericht der Ansicht, eine Strafe der Stufe 2 oder 1 aussprechen zu müssen, kann es als Hauptstrafe eine Arbeitsstrafe auferlegen.

	Das Gericht kann eine Arbeitsstrafe nur aussprechen, wenn der Angeklagte persönlich oder durch seinen Rechtsanwalt seine Zustimmung nach Aufklärung gegeben hat.

	§ 2 - Die Dauer der Arbeitsstrafe der Stufe 2 beträgt mehr als hundertzwanzig Stunden und höchstens dreihundert Stunden. Die Dauer der Arbeitsstrafe der Stufe 1 beträgt mindestens zwanzig und höchstens hundertzwanzig Stunden.

	Der Verurteilte leistet die Arbeitsstrafe kostenlos ab während der freien Zeit, über die er neben seinen eventuellen schulischen oder beruflichen Tätigkeiten verfügt. Die Arbeitsstrafe darf bei öffentlichen Dienststellen des Staates, der Gemeinschaften, der Regionen, der Provinzen, der Gemeinden und der öffentlichen Sozialhilfezentren abgeleistet werden oder bei Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Stiftungen mit sozialer, wissenschaftlicher oder kultureller Zielsetzung beziehungsweise bei als Sozialunternehmen anerkannten Genossenschaften. Die Arbeitsstrafe darf nicht aus einer Tätigkeit bestehen, die in der bestimmten öffentlichen Dienstelle oder Vereinigung gewöhnlich von entlohnten Arbeitnehmern ausgeführt wird.

	Der König kann andere Orte bestimmen, an denen die Arbeitsstrafe abgeleistet wird.

	Das Gericht bestimmt die Dauer der Arbeitsstrafe und kann Hinweise geben in Bezug auf ihren konkreten Inhalt.

	Spricht das Gericht eine Arbeitsstrafe der Stufe 1 aus, sieht es eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR oder eine Gefängnisstrafe von mindestens einem bis zu höchstens sechs Monaten vor. Spricht das Gericht eine Arbeitsstrafe der Stufe 2 aus, sieht es eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR oder eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Monat bis zu höchstens einem Jahr vor. Diese Ersatzstrafen können im Fall der Nichtableistung der Arbeitsstrafe zur Anwendung kommen.

	§ 3 - Die Ableistung der Arbeitsstrafe wird vom Strafvollstreckungsgericht überwacht.

	Der König bestimmt die Modalitäten für die Ableistung und Überwachung der Arbeitsstrafe. Er organisiert auch zusammen mit den zuständigen Instanzen die Verbreitung von Informationen und die Konzertierung in Bezug auf die Ableistung der Arbeitsstrafen.

	§ 4 - Wird die Arbeitsstrafe nicht oder nur teilweise abgeleistet, kann das Strafvollstreckungsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhörung des Verurteilten entscheiden, die Ersatzstrafe oder einen Teil dieser Strafe zu vollstrecken, und zwar unter Berücksichtigung des vom Verurteilten bereits abgeleisteten Teils der Arbeitsstrafe.


	Art. 46 - Verlängerte Überwachung

	§ 1 - Spricht das Gericht eine Strafe der Stufe 3 oder einer höheren Stufe wegen einer Straftat aus, durch die das Leben oder die sexuelle, körperliche oder geistige Unversehrtheit des Opfers ernsthaft beeinträchtigt wurde oder die eine ernsthafte Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellt, kann es eine verlängerte Überwachung als Nebenstrafe auferlegen.

	Diese Strafe muss ausgesprochen werden, wenn das Gericht den Angeklagten zu einer Strafe der Stufe 7 oder 8 verurteilt und der Angeklagte bereits früher wegen einer Straftat verurteilt wurde, für die im Gesetz eine Strafe der Stufe 7 oder 8 vorgesehen ist.

	Diese Strafe muss auch ausgesprochen werden, wenn das Gericht den Angeklagten zu einer Strafe der Stufe 4 oder einer höheren Stufe verurteilt und die Verurteilung, ob im Fall des Zusammentreffens mit anderen Straftaten oder nicht, auf einer der folgenden Straftaten beruht:

	1. die in Artikel 118 erwähnte Folter mit Todesfolge,

	2. die in den Artikeln 143 fünfter Gedankenstrich, 144 fünfter Gedankenstrich und 145 fünfter Gedankenstrich erwähnte Vergewaltigung eines Minderjährigen,

	3. die in Artikel 139 erwähnten, nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit Todesfolge,

	4. die in Artikel 225 erwähnte Entführung mit Todesfolge,

	5. eine in Artikel 371 erwähnte terroristische Straftat, wenn diese den Tod herbeigeführt hat.

	Bevor das Gericht entscheidet, eine verlängerte Überwachung aufzuerlegen, holt es das mit Gründen versehene Gutachten eines Sachverständigen oder eines spezialisierten Dienstes ein, der vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass zugelassen ist.

	Dieses Gutachten umfasst eine Beschreibung der Art der möglichen Problematik, mit der der Angeklagte konfrontiert ist, sowie die Möglichkeiten in Sachen Begleitung, Behandlung oder Überwachung.

	In Abweichung von Absatz 5 ist das Gericht nicht verpflichtet, dieses mit Gründen versehene Gutachten einzuholen, wenn es eine verpflichtende verlängerte Überwachung auferlegt.

	§ 2 - Die verlängerte Überwachung besteht in der Verpflichtung, nach Vollstreckung der Gefängnisstrafe oder Behandlung unter Freiheitsentziehung für eine bestimmte Dauer Auflagen zu erfüllen. Diese Auflagen zielen darauf ab, die mögliche Problematik anzugehen, die zur Verurteilung des Angeklagten beigetragen hat, und die Begehung neuer Taten zu vermeiden.

	Wenn der Angeklagte die auferlegten Auflagen nicht einhält, wenn er die Vollstreckung der verlängerten Überwachung unmöglich macht oder wenn er zu erkennen gibt, dass er nicht bereit ist, die Auflagen einzuhalten, kann er in einer vom Strafvollstreckungsgericht bestimmten Einrichtung für die Dauer der verlängerten Überwachung inhaftiert werden. Diese Einrichtung darf in keinem Fall ein Gefängnis sein.

	§ 3 - Die verlängerte Überwachung wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren auferlegt, wenn eine Strafe der Stufe 3 ausgesprochen wird, von höchstens zehn Jahren, wenn eine Strafe der Stufe 4 ausgesprochen wird, und von höchstens fünfzehn Jahren, wenn eine Strafe der Stufe 5, 6, 7 oder 8 ausgesprochen wird. Ist die verlängerte Überwachung gemäß § 1 Absatz 2 oder 3 verpflichtend, beträgt die Mindestdauer der verlängerten Überwachung fünf Jahre.

	Wenn das Strafvollstreckungsgericht aus einem der in § 2 Absatz 2 aufgeführten Gründe entscheidet, dass dem Verurteilten die Freiheit entzogen werden muss, und wenn zu diesem Zeitpunkt die Probezeit für die bedingte Freilassung oder für die vorläufige Freilassung im Hinblick auf das Ausweisen aus dem Staatsgebiet oder die Übergabe, die zur Anwendung gekommen wäre, wenn keine verlängerte Überwachung gegen den Verurteilten ausgesprochen worden wäre, bereits abgelaufen ist, berücksichtigt das Strafvollstreckungsgericht für die Festlegung der Dauer der verlängerten Überwachung, die noch zu verbüßen ist, den bereits abgelaufenen Zeitraum, in dem die Auflagen nach Ablauf dieser Frist eingehalten wurden.

	§ 4 - Die verlängerte Überwachung kann nur vollstreckt werden, wenn der Verurteilte die auferlegte Gefängnisstrafe oder Behandlung unter Freiheitsentziehung verbüßt hat, ohne erfolgreich die Probezeit durchlaufen zu haben, die in Artikel 71 des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte bestimmt ist.

	§ 5 - Im Hinblick auf die Vollstreckung dieser Strafe legt das Strafvollstreckungsgericht nach Anhörung des Verurteilten sechs Monate vor dem voraussichtlichen Datum, an dem die Strafe endet, die konkreten Auflagen fest, die der Verurteilte nach Beendigung der Gefängnisstrafe oder Behandlung unter Freiheitsentziehung einhalten muss. Die Staatsanwaltschaft legt im Hinblick auf diese Sitzung eine Akte an, die ein Gutachten des Direktors der Strafanstalt oder der Einrichtung und gegebenenfalls eines in § 1 Absatz 4 erwähnten Sachverständigen enthält, das sich auf die Problematik bezieht, mit der der Verurteilte konfrontiert ist.

	Die auferlegten Auflagen umfassen folgende allgemeine Auflagen:

	1. keine Straftaten begehen,

	2. eine feste Adresse haben und bei Adressenänderung dem mit der Begleitung beauftragten zuständigen Dienst der Gemeinschaften unverzüglich die Adresse des neuen Wohnortes mitteilen,

	3. den Vorladungen des Strafvollstreckungsgerichts und gegebenenfalls des mit der Begleitung beauftragten zuständigen Dienstes der Gemeinschaften Folge leisten.

	Das Strafvollstreckungsgericht kann jederzeit die auferlegten besonderen Auflagen entweder von Amts wegen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Ersuchen des Verurteilten ganz oder teilweise aussetzen, sie näher bestimmen oder an die Umstände anpassen. Ist das Strafvollstreckungsgericht der Ansicht, dass die verlängerte Überwachung das Rückfallrisiko entscheidend verringert hat, entscheidet es, dieser Strafe vorzeitig ein Ende zu setzen, selbst wenn die vom erkennenden Gericht festgelegte Frist noch nicht abgelaufen ist.




	Art. 47 - Aberkennung bestimmter ziviler und politischer Rechte

	Die vollständige Aberkennung oder Teilaberkennung bezieht sich auf die Ausübung folgender Rechte:

	1. Recht, öffentliche Ämter, Funktionen oder Stellen zu bekleiden oder Titel und Dienstgrade zu tragen, die der Betreffende innehat,

	2. Recht, gewählt zu werden,

	3. Recht, ein Ehrenzeichen oder einen Adelstitel zu tragen,

	4. Recht, Geschworener oder Sachverständiger zu sein und als Urkundszeuge oder Bestätigungszeuge bei Beurkundungen aufzutreten; Recht, vor Gericht über die Erteilung von Auskünften hinaus auszusagen,

	5. Recht, zum Vormund, Gegenvormund oder Kurator bestellt zu werden, außer wenn es sich um die eigenen Kinder handelt, oder das Amt eines gerichtlichen Verwalters des Vermögens eines vermutlich Verschollenen oder Betreuers einer aufgrund von Artikel 492/1 des früheren Zivilgesetzbuches geschützten Person auszuüben,

	6. Recht, Waffen mitzuführen oder irgendeine Tätigkeit in Zusammenhang mit Waffen auszuüben,

	7. Recht, in der Armee zu dienen.

	Bei Verurteilung zu einer Strafe der Stufe 8 wird die lebenslange Aberkennung der in Absatz 1 erwähnten Rechte ausgesprochen. Das Gericht kann darüber hinaus das Wahlrecht lebenslang oder für einen Zeitraum von zwanzig bis zu höchstens dreißig Jahren aberkennen.

	Bei Verurteilung zu einer Strafe der Stufe 7 kann das Gericht dem Verurteilten die Ausübung der in Absatz 1 erwähnten Rechte für zwanzig Jahre ganz oder teilweise aberkennen. Das Gericht kann darüber hinaus das Wahlrecht für denselben Zeitraum aberkennen.

	Bei Verurteilung zu einer Strafe der Stufen 2 bis 6 kann das Gericht dem Verurteilten die Ausübung der in Absatz 1 erwähnten Rechte für fünf bis zu höchstens zehn Jahre ganz oder teilweise aberkennen.

	Der Zeitraum für die Aberkennung der Rechte, der durch ein auf Verurteilung lautendes Urteil oder durch einen auf Verurteilung lautenden Entscheid bestimmt wird, beginnt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnisstrafe oder die Behandlung unter Freiheitsentziehung vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.

	Gegebenenfalls kann das Strafvollstreckungsgericht entscheiden, eine formell rechtskräftig gewordene Verurteilung zur Aberkennung der Rechte abzuändern, um die Dauer oder das Ausmaß der Aberkennung zu verringern, die Aberkennung auszusetzen oder zu beenden.


	Art. 48 - Berufsverbot

	Das Gericht kann dem Verurteilten verbieten, seinen Beruf auszuüben, wenn er seinen Beruf zur Begehung der Straftat ernsthaft missbraucht hat.

	Das Berufsverbot beträgt mindestens ein und höchstens fünf Jahre.

	Das Berufsverbot gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnisstrafe oder die Behandlung unter Freiheitsentziehung vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.

	Gegebenenfalls kann das Strafvollstreckungsgericht entscheiden, eine formell rechtskräftig gewordene Verurteilung, mit der das Berufsverbot ausgesprochen worden ist, abzuändern, um die Dauer des Verbots zu verringern, das Verbot auszusetzen oder zu beenden.


	Art. 49 - Entziehung der Fahrerlaubnis

	Das Gericht kann den Täter zur Entziehung der Fahrerlaubnis verurteilen, wenn ein Kraftfahrzeug zur Begehung der Straftat oder zur Sicherung der Flucht diente oder dazu bestimmt war.

	Die Entziehung der Fahrerlaubnis beträgt mindestens sechs Monate und höchstens fünf Jahre.

	Das Gericht kann die Entziehung auf ihre Durchführung außerhalb der Berufstätigkeit beschränken.

	Die Entziehung gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnisstrafe oder die Behandlung unter Freiheitsentziehung vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.

	Artikel 40 Absatz 2 bis 4 des Gesetzes vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei findet Anwendung.

	Gegebenenfalls kann das Strafvollstreckungsgericht entscheiden, eine formell rechtskräftig gewordene Verurteilung, mit der die Entziehung der Fahrerlaubnis ausgesprochen worden ist, abzuändern, um die Dauer der Entziehung zu verringern, die Entziehung auszusetzen oder zu beenden.

	Der König bestimmt die Formalitäten, die im Hinblick auf die Durchführung der Entziehung der Fahrerlaubnis erfüllt werden müssen.


	Art. 50 - Wohn-, Orts- und Kontaktverbot

	Das Gericht kann dem Verurteilten für eine Dauer von einem bis zu höchstens zwanzig Jahren das Recht, in der vom Gericht festgelegten Zone zu wohnen, zu verbleiben oder sich dort aufzuhalten, oder das Recht, mit den Personen, die es einzeln bestimmt, in Kontakt zu treten, aberkennen.

	Das Wohn-, Orts- und Kontaktverbot gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnisstrafe oder die Behandlung unter Freiheitsentziehung vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.

	Gegebenenfalls kann das Strafvollstreckungsgericht entscheiden, eine formell rechtskräftig gewordene Verurteilung, mit der ein Wohn-, Orts- oder Kontaktverbot verhängt worden ist, abzuändern, um die Dauer und das Ausmaß des Verbots zu verringern, die Modalitäten oder die Bedingungen für das Verbot anzupassen oder das Verbot auszusetzen oder zu beenden.


Abschnitt 7 - Verurteilung durch Schuldigerklärung


	Art. 51 - Verurteilung durch Schuldigerklärung

	Ist das Gericht der Ansicht, eine Strafe der Stufe 2 oder 1 aussprechen zu müssen, kann es die Verurteilung durch Schuldigerklärung aussprechen, wenn es aufgrund der konkreten Umstände in der Sache feststellt, dass die ihm vorgelegten Taten begrenzt schwerwiegend sind oder dass der seit Begehung der Straftat verstrichene Zeitraum die Verkündung einer anderen Strafe unzweckmäßig erscheinen lässt.

	Wenn das Gericht die Verurteilung durch Schuldigerklärung ausspricht, wird der Angeklagte in die Gerichtskosten und, wenn dazu Grund besteht, zur Rückgabe verurteilt.

	Mit Ausnahme der Einziehung und der erweiterten Einziehung darf die Schuldigerklärung nicht zusammen mit einer anderen Strafe ausgesprochen werden.


Abschnitt 8 - Vermögensstrafen


	Art. 52 - Geldbuße

	§ 1 - Die Geldbuße kann als Haupt- oder Nebenstrafe auferlegt werden.

	Bei Verurteilung zu einer Strafe der Stufen 2 bis 8 kann das Gericht folgende Geldbußen als Nebenstrafe aussprechen:

	1. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 8 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 35.000 EUR,

	2. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 7 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 30.000 EUR,

	3. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 6 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 25.000 EUR,

	4. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 5 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 20.000 EUR,

	5. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 4 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 15.000 EUR,

	6. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 3 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 10.000 EUR,

	7. wenn die Hauptstrafe eine Strafe der Stufe 2 ist, eine Geldbuße von 200 bis zu höchstens 5.000 EUR.

	§ 2 - Wenn das Gericht eine Geldbuße ausspricht, berücksichtigt es für die Bestimmung des Betrags die vom Angeklagten vorgebrachten Angaben in Bezug auf seine finanziellen Mittel und seine soziale Lage.

	Das Gericht kann eine Geldbuße aussprechen, die unter dem gesetzlichen Mindestbetrag liegt, wenn der Angeklagte Angaben vorbringt, mit denen seine prekäre finanzielle Lage nachgewiesen wird.

	Das Gericht kann entscheiden, dass die Geldbuße in Teilbeträgen gezahlt wird, wenn die Umstände der Sache dies rechtfertigen.


	Art. 53 - Einziehung

	§ 1 - Außer wenn die Einziehung als Hauptstrafe der Stufe 1 ausgesprochen wird, ist sie eine Nebenstrafe, die das Gericht aussprechen muss, wenn es die Straftat für erwiesen erklärt.

	§ 2 - Das Gericht spricht die Einziehung aus:

	1. der Sachen, die Gegenstand der Straftat waren, sofern sie Eigentum des Verurteilten sind,

	2. der Sachen, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren, sofern sie Eigentum des Verurteilten sind,

	3. der durch die Straftat hervorgebrachten Sachen,

	4. der Vermögensvorteile, die aus der Straftat gezogen wurden, der Güter und Werte, die an ihre Stelle getreten sind, und der Einkünfte aus diesen investierten Vorteilen.

	Können die in Absatz 1 Nr. 2 und 4 erwähnten einziehbaren Sachen nicht im Vermögen des Verurteilten aufgefunden werden, veranschlagt das Gericht auf schriftlichen Antrag der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen nach Anhörung des Angeklagten ihren Geldwert und spricht die Einziehung eines diesem Wert entsprechenden Geldbetrags aus. Gibt es mehrere Täter, wird nur derjenige, der den Gerichtsbehörden die einziehbare Sache entzogen hat, zur Zahlung dieses dem Wert entsprechenden Geldbetrags verurteilt. Kann diese Person nicht bestimmt werden, wird jeder der Täter zur Zahlung eines Anteils an diesem Betrag verurteilt, den das Gericht unter Berücksichtigung der Beteiligung jedes Verurteilten an der Straftat bestimmt.

	§ 3 - Die Einziehung unbeweglicher Güter, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren, wird nur in den durch Gesetz bestimmten Fällen angeordnet.

	§ 4 - Die Einziehung unbeweglicher Güter kann nur auf schriftlichen Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgen. Geht dieser Einziehung keine strafrechtliche Immobiliarbeschlagnahme des Gutes voraus, wird dieser Antrag unentgeltlich bei der Generalverwaltung Vermögensdokumentation des Gebiets eingetragen, in dem das Gut liegt.

	§ 5 - Um den Betrag der Vermögensvorteile zu bestimmen, die unmittelbar aus der Straftat gezogen wurden, kann sich das Gericht insbesondere auf alle Elemente stützen, die ihm in kontradiktorischer Form vorgebracht werden und die auf ein Missverhältnis hinweisen zwischen einerseits dem von der Staatsanwaltschaft zu beweisenden zeitweiligen oder ständigen Zuwachs des Vermögens und der Ausgaben des Verurteilten während des Zeitraums, in dem die Straftat begangen wurde, und andererseits dem zeitweiligen oder ständigen Zuwachs des Vermögens und der Ausgaben des Verurteilten während desselben Zeitraums, von denen Letzterer glaubwürdig darstellen kann, dass sie nicht aus den Straftaten hervorgehen, für die er verurteilt worden ist.

	§ 6 - Das Gericht verringert, wenn nötig, die Einziehung der in § 2 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Sachen, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren, oder den Betrag der in § 2 Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Vermögensvorteile oder den in § 2 Absatz 2 erwähnten Geldwert, um dem Verurteilten keine übermäßig schwere Strafe aufzuerlegen.

	§ 7 - Die Einziehung der in Paragraphen 1 und 2 Absatz 1 erwähnten Sachen wird ebenfalls ausgesprochen, wenn diese Sachen sich außerhalb des belgischen Staatsgebiets befinden.

	Die Einziehung der in § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Sachen, die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gegenüber ausgesprochen wird, kann sich nur auf zivilrechtlich pfändbare Güter beziehen.

	§ 8 - Unter Vorbehalt der Anwendung von Artikel 67 werden die eingezogenen Sachen der Staatskasse zugeteilt.

	§ 9 - Jeder Dritte, der einen Anspruch auf die eingezogenen Sachen erhebt, kann diesen Anspruch binnen der Frist und gemäß den Modalitäten, die der König festlegt, geltend machen.




	Art. 54 - Erweiterte Einziehung

	§ 1 - Die Vermögensvorteile, die Güter und Werte, die an ihre Stelle getreten sind und die Einkünfte aus investierten Vorteilen, die im Vermögen der Person aufgefunden werden oder sich in deren Besitz befinden, selbst wenn sie sich außerhalb des belgischen Staatsgebiets befinden, können auf schriftlichen Antrag der Staatsanwaltschaft eingezogen werden oder diese Person kann zur Zahlung eines Betrags, den das Gericht als Gegenwert der Sachen veranschlagt, verurteilt werden, wenn sie schuldig gesprochen worden ist:

	1. entweder wegen einer oder mehrerer Straftaten erwähnt:

	a) in den Artikeln 151 bis 168, 170 bis 174,

	b) in den Artikeln 258 bis 261, 290 und 291,

	c) in den Artikeln 342 bis 346,

	d) in Artikel 371, sofern diese Straftaten mit einer der Strafen der Stufen 3 bis 8 bestraft werden und Vermögensvorteile erbringen können, in den Artikeln 373 bis 375, sofern diese Straftat Vermögensvorteile erbringen kann, in den Artikeln 376 bis 382, sofern diese Straftaten Vermögensvorteile erbringen können, in Artikel 383, sofern diese Straftat mit einer der in Artikel 383 § 1 zweiter und dritter Gedankenstrich vorgesehenen Strafen bestraft wird und sofern die Straftat Vermögensvorteile erbringen kann, und in den Artikeln 384 bis 386, sofern diese Straftaten Vermögensvorteile erbringen können,

	e) in den Artikeln 407 bis 409,

	f) in den Artikeln 427, 439 und 441,

	g) in Artikel 487,

	h) in den Artikeln 501 und 502, mit Ausnahme der durch Artikel 53 § 2 Absatz 1 Nr. 1 gedeckten Sachen,

	i) in den Artikeln 488, 524, 525, 527, 528 und 531 bis 533,

	j) in Artikel 638,

	k) in Artikel 2bis § 1 des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, sofern die Taten sich auf die Einfuhr, die Ausfuhr, die Herstellung, den Verkauf oder das Anbieten zum Verkauf der in diesem Artikel erwähnten Mittel und Stoffe beziehen, oder in Artikel 2bis § 3 Buchstabe b) oder § 4 Buchstabe b),

	l) in Artikel 2quater Absatz 1 Nr. 4 desselben Gesetzes,

	2. oder wegen Straftaten, deren Schwere und Zweck es dem Gericht erlauben, zu entscheiden, dass diese Straftaten im Rahmen einer organisierten oder nicht organisierten schweren Steuerhinterziehung begangen worden sind.

	§ 2 - Die erweiterte Einziehung kann gegen die Täter und Teilnehmer ausgesprochen werden, die wegen einer oder mehrerer im vorliegenden Artikel aufgezählter Straftaten und unter den in § 1 festgelegten Bedingungen verurteilt wurden, wenn der Verurteilte über einen relevanten Zeitraum zusätzliche Vermögensvorteile erlangt hat, obgleich schwerwiegende und konkrete Indizien bestehen, dass diese Vorteile aus der Straftat, für die er verurteilt worden ist, oder aus Straftaten hervorgehen, die direkt oder indirekt zu einem wirtschaftlichen Vorteil führen können, vorausgesetzt, dass sie unter derselben in § 1 vorgesehenen Rubrik aufgeführt sind wie die Straftat, die Gegenstand der Verurteilung ist, und der Verurteilte das Gegenteil nicht glaubwürdig hat darstellen können.

	§ 3 - Als relevanter Zeitraum wird der Zeitraum angesehen, der fünf Jahre ab Begehung der ersten dem Verurteilten nachgewiesenen Straftat beginnt und mit dem Tag der Urteilsverkündung endet.

	Die schwerwiegenden und konkreten Elemente können aus allen glaubwürdigen Sachverhalten geschöpft werden, die dem Gericht in kontradiktorischer Form vorgebracht worden sind.

	Die Staatsanwaltschaft weist das Vorliegen einer nicht durch einen rechtmäßigen Grund gerechtfertigten Bereicherung während des relevanten Zeitraums nach.

	Unter "Bereicherung" ist der zeitweilige oder nicht zeitweilige Zuwachs der Mittel und die Verringerung der Ausgaben des Verurteilten zu verstehen, die nicht durch einen rechtmäßigen Grund gerechtfertigt sind. Der Angeklagte kann den rechtmäßigen Ursprung dieser Bereicherung glaubwürdig darstellen.

	§ 4 - Das Gericht verringert, wenn nötig, den Betrag der Vermögensvorteile oder ihres Geldwerts, um dem Verurteilten keine übermäßig schwere Strafe aufzuerlegen.

	§ 5 - Jeder Dritte, der einen Anspruch auf die eingezogenen Sachen erhebt, kann diesen Anspruch binnen der Frist und gemäß den Modalitäten, die der König festlegt, geltend machen. In diesem Rahmen kann er den rechtmäßigen Ursprung der Sache glaubwürdig darstellen.

	§ 6 - Unter Vorbehalt der Anwendung von Artikel 67 werden die eingezogenen Sachen der Staatskasse zugeteilt.


	Art. 55 - Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt wird

	Zielte die Begehung der Straftat darauf ab, direkt oder indirekt einen Vermögensvorteil zu erlangen, und ist das Gericht der Ansicht, dass die durch Gesetz vorgesehene Geldbuße als Nebenstrafe unzureichend ist, um eine gerechte Bestrafung zu gewährleisten, kann es anstelle dieser Nebenstrafe jeden Täter zur Zahlung einer Geldsumme verurteilen, die höchstens dem Dreifachen des Wertes des Vermögensvorteils entspricht, den der beziehungsweise die Täter direkt oder indirekt aus der Straftat gezogen haben oder zu ziehen hofften. Diese Geldsumme wird wie eine Geldbuße beigetrieben.

	Diese Strafe kann als Hauptstrafe der Stufe 1 ausgesprochen werden.

	Wenn das Gericht eine solche Strafe ausspricht, berücksichtigt es für die Bestimmung des Betrags die vom Angeklagten vorgebrachten Angaben in Bezug auf seine finanziellen Mittel und seine soziale Lage.


Abschnitt 9 - Auf juristische Personen anwendbare spezifische Strafen


	Art. 56 - Gemeinnützige Dienstleistungsstrafe

	§ 1 - Ist das Gericht der Ansicht, eine Strafe der Stufe 1 oder 2 aussprechen zu müssen, kann es die juristische Person zu einer gemeinnützigen Dienstleistungsstrafe als Hauptstrafe verurteilen.

	Das Gericht kann eine gemeinnützige Dienstleistungsstrafe nur aussprechen, wenn die juristische Person persönlich oder durch ihren Rechtsanwalt ihre Zustimmung nach Aufklärung gegeben hat.

	§ 2 - Das Budget, das die verurteilte juristische Person für die gemeinnützige Dienstleistungsstrafe der Stufe 2 aufwenden muss, muss mehr als 20.000 EUR betragen und darf 360.000 EUR nicht übersteigen. Bei Verurteilung zu einer gemeinnützigen Dienstleistungsstrafe der Stufe 1 darf dieses Budget nicht weniger als 200 EUR betragen und darf 20.000 EUR nicht übersteigen.

	Die gemeinnützige Dienstleistungsstrafe darf nur zugunsten öffentlicher Dienststellen des Staates, der Gemeinschaften, der Regionen, der Provinzen, der Gemeinden und der öffentlichen Sozialhilfezentren oder zugunsten von Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht oder zugunsten von Stiftungen mit sozialer, wissenschaftlicher oder kultureller Zielsetzung abgeleistet werden.

	Das Gericht legt das Budget fest, das die verurteilte juristische Person für die gemeinnützige Dienstleistungsstrafe aufwenden muss und kann Hinweise in Bezug auf den konkreten Inhalt und die Vollstreckungsmodalitäten dieser Strafe geben.

	Das Gericht bestimmt in dem für die Straftat vorgesehenen Rahmen und im gesetzlichen Rahmen bei Verkündung einer Dienstleistungsstrafe eine Ersatzgeldbuße, die im Falle der Nichtvollstreckung der gemeinnützigen Dienstleistungsstrafe zur Anwendung kommen kann.

	§ 3 - Die Vollstreckung der gemeinnützigen Dienstleistungsstrafe wird vom Strafvollstreckungsgericht überwacht.

	§ 4 - Wird die gemeinnützige Dienstleistungsstrafe nicht oder nur teilweise vollstreckt, kann das Strafvollstreckungsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhörung des Verurteilten entscheiden, die Ersatzgeldbuße oder einen Teil dieser Geldbuße zu vollstrecken, und zwar unter Berücksichtigung des vom Verurteilten bereits abgeleisteten Teils der gemeinnützigen Dienstleistungsstrafe.


	Art. 57 - Verbot der Ausübung einer Tätigkeit, die zum Gegenstand der juristischen Person gehört

	Das Gericht kann das Verbot, eine Tätigkeit auszuüben, die zum Gegenstand der juristischen Person gehört, mit Ausnahme der Tätigkeiten, die öffentliche Dienstleistungsaufgaben sind, für eine Frist von einem bis zu höchstens zehn Jahren aussprechen, wenn die juristische Person wegen einer Straftat verurteilt wird.

	Die Verurteilung wird der Kanzlei des Unternehmensgerichts übermittelt und auf Kosten des Verurteilten binnen drei Monaten ab dem Tag, an dem die Entscheidung formell rechtskräftig geworden ist, im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

	Gegebenenfalls kann das Strafvollstreckungsgericht entscheiden, eine formell rechtskräftig gewordene Verurteilung, mit der das Verbot, eine Tätigkeit auszuüben, die zum Gegenstand der juristischen Person gehört, ausgesprochen worden ist, abzuändern, um die Dauer oder das Ausmaß des Verbots zu verringern, das Verbot auszusetzen oder zu beenden.


Abschnitt 10 - Andere Strafen


	Art. 58 - Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung

	In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann das Gericht anordnen, dass die Verurteilungsentscheidung ganz oder auszugsweise im Belgischen Staatsblatt, in den vom Gericht bestimmten Zeitungen, durch jedes andere Kommunikationsmittel oder durch Aufnahme in das in Artikel 782 § 4 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Zentralregister in nicht anonymisierter Form für eine Dauer von drei Monaten veröffentlicht wird, und zwar auf Kosten des Verurteilten.


	Art. 59 - Schließung der Einrichtung

	In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann das Gericht die endgültige, vollständige oder teilweise Schließung der Einrichtung des Verurteilten anordnen, mit Ausnahme der Einrichtungen, in denen Tätigkeiten ausgeübt werden, die öffentliche Dienstleistungsaufgaben sind. Die Schließung der Einrichtung bringt das Verbot mit sich, dort jegliche Tätigkeit auszuüben, die derjenigen ähnlich ist, die zur Begehung der Straftat geführt hat. Die Schließung gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. In Ermangelung einer freiwilligen Schließung wird diese auf Initiative der Staatsanwaltschaft und auf Kosten des Verurteilten vorgenommen.




Abschnitt 11 - Strafzumessung


	Art. 60 - Rückfall

	Wird der Täter wegen einer Straftat verfolgt, für die im Gesetz eine Strafe der Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 vorgesehen ist, kann diese Strafe zu einer Strafe der nächsthöheren Stufe verschärft werden, wenn zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat fünf Jahre seit dem Tag, an dem eine vorherige Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist, noch nicht vergangen sind. Die Frist von fünf Jahren wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnisstrafe oder die Behandlung unter Freiheitsentziehung vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.

	Wird der Täter wegen einer Straftat verfolgt, für die im Gesetz eine Strafe der Stufe 7 vorgesehen ist, und ist der Täter bereits früher zu einer Strafe der Stufe 7 oder 8 verurteilt worden, wird die Mindeststrafe auf eine Gefängnisstrafe von zweiundzwanzig Jahren oder eine Behandlung unter Freiheitsentziehung von siebzehn Jahren erhöht.


	Art. 61 - Tateinheitliches Zusammentreffen

	Wenn ein und dieselbe Tat mehrere Straftaten darstellt, wird die Hauptstrafe entsprechend der höchsten Strafstufe festgelegt. Nebenstrafen werden innerhalb der durch das Gesetz festgelegten Grenzen kumuliert.


	Art. 62 - Tatmehrheitliches Zusammentreffen

	§ 1 - Ein Zusammentreffen mehrerer Taten liegt vor, wenn eine Person mehrerer Straftaten für schuldig befunden wird, die jeweils auf eine unterschiedliche Tat zurückzuführen sind und zu einem Zeitpunkt begangen wurden, zu dem keine dieser Taten Gegenstand einer formell rechtskräftig gewordenen endgültigen Verurteilung war.

	§ 2 - Ist das Gericht der Ansicht, dass die Straftaten, die das Zusammentreffen bilden, mit einer Strafe der Stufe 7 oder 8 bestraft werden müssen, wird allein die schwerste Strafe ausgesprochen. Die anderen Hauptstrafen werden von dieser Strafe absorbiert. Nebenstrafen werden innerhalb der durch Gesetz festgelegten Grenzen kumuliert.

	§ 3 - In den anderen Fällen, in denen gleichzeitig über die Taten gerichtet wird, wird die Hauptstrafe auf die höchste Strafstufe festgelegt. Die Hauptstrafe kann jedoch zu einer Hauptstrafe der nächsthöheren Stufe verschärft werden. Strafverschärfung ist nicht möglich im Fall einer Strafstufe 6 oder 1. Ist die anwendbare Strafstufe die Stufe 1, können die verschiedenen Hauptstrafen kumuliert werden.

	Wird nicht gleichzeitig über die Taten entschieden, berücksichtigt der zuletzt auftretende Tatsachenrichter die erste ausgesprochene Strafe. Die Strafe, die er ausspricht, darf die schwerste Hauptstrafe innerhalb der derzeitigen Strafstufe nicht übersteigen. In keinem Fall dürfen die zuerst ausgesprochene Strafe und die später ausgesprochene Strafe zusammen die Höchstgrenze überschreiten, die bestimmt wird, wenn gleichzeitig über die Taten entschieden wird.

	Nebenstrafen werden innerhalb der durch das Gesetz festgelegten Grenzen kumuliert.

	§ 4 - Wenn das zuletzt in einer Sache angerufene Gericht über diese Sache befindet, ohne Kenntnis von einem Zusammentreffen zu haben, verringert das Strafvollstreckungsgericht die Gesamtheit der Strafen gemäß den vorhergehenden Regeln.


	Art. 63 - Anrechnung der Haft vor dem Endurteil

	Wenn das Gericht eine andere Strafe als eine Gefängnisstrafe ausspricht, berücksichtigt es bei der Wahl der Strafe und der Festlegung des Strafmaßes die Haft, die verbüßt wurde, bevor die Verurteilung endgültig geworden ist, oder die Dauer der vorläufigen Maßnahme zur Unterbringung eines Minderjährigen, der eine als Straftat qualifizierte Tat begangen hat, in einer geschlossenen Erziehungsabteilung.


Abschnitt 12 - Aussetzung und Aufschub


	Art. 64 - Aussetzung der Verurteilungsverkündung

	§ 1 - Wenn das Gericht die dem Angeklagten zur Last gelegte Straftat, für die eine Strafe der Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 vorgesehen ist, für erwiesen erklärt, kann es die Aussetzung der Verurteilungsverkündung anordnen, wenn der Angeklagte damit einverstanden ist.

	An die Aussetzung ist eine Probezeit von mindestens einem und höchstens fünf Jahren geknüpft, die ab dem Tag gilt, an dem das Urteil oder der Entscheid formell rechtskräftig geworden ist.

	Der Aussetzungsbeschluss setzt der Verfolgung ein Ende, wenn er nicht widerrufen wird.

	§ 2 - Wenn die Aussetzung angeordnet wird, wird der Angeklagte in die Gerichtskosten und, wenn dazu Grund besteht, zur Rückgabe und zur Einziehung verurteilt. Gegebenenfalls wird auch über die Zivilklage befunden.

	§ 3 - Die Untersuchungsgerichte können die Aussetzung der Verkündung der Verurteilung des Beschuldigten unter den in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Bedingungen anordnen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Öffentlichkeit der Verhandlung den Verlust der sozialen Stellung des Beschuldigten bewirken könnte oder seine Wiedereingliederung gefährden könnte.



	§ 4 - Die Aussetzung kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Korrektionalgericht oder, wenn die Tat in den Zuständigkeitsbereich des Polizeigerichts fällt, das die Aussetzung ausgesprochen hat, vom Polizeigericht widerrufen werden:

	1. wenn sich aus einer formell rechtskräftig gewordenen Entscheidung ergibt, dass eine neue Straftat, die während der Probezeit begangen wurde, eine Hauptgefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten zur Folge gehabt hat,

	2. wenn die Person, die wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei oder seine Ausführungserlasse Gegenstand dieser Maßnahme ist, während der Probezeit eine neue Straftat begangen hat, die eine Verurteilung aufgrund des Gesetzes vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei oder seiner Ausführungserlasse zur Folge gehabt hat.

	Wird die Aussetzung widerrufen, kann für die betreffende Straftat höchstens eine Strafe der Stufe 3 ausgesprochen werden.

	Die Klage auf Widerruf und auf Verurteilungsverkündung wegen einer Straftat, die zu einer Aussetzung geführt hat, verjährt nach Ablauf von drei Jahren ab dem Tag, an dem die Verurteilung wegen der neuen Straftat formell rechtskräftig geworden ist.


	Art. 65 - Aufschub der Strafvollstreckung

	§ 1 - Wenn das Gericht eine Strafe auferlegt, die eine Strafe der Stufe 3 nicht übersteigt, kann es anordnen, dass die Vollstreckung der Gesamtheit oder eines Teils der von ihm ausgesprochenen Haupt- oder Nebenstrafen aufgeschoben wird.

	Die Vollstreckung der Einziehungsstrafe, der Strafe unter elektronischer Überwachung, der Arbeitsstrafe, der Bewährungsstrafe, der Behandlung unter Freiheitsentziehung, der verlängerten Überwachung oder einer Ersatzstrafe kann jedoch nicht aufgeschoben werden.

	Die Aufschubfrist darf weder weniger als ein Jahr noch mehr als fünf Jahre ab dem Datum des formell rechtskräftig gewordenen Urteils oder Entscheids betragen.

	Das Gericht kann einen einfachen Aufschub aussprechen oder vorsehen, dass der Aufschub an Bewährungsauflagen geknüpft ist.

	§ 2 - Im Fall eines Aufschubs mit Bewährungsauflagen knüpft das Gericht den Aufschub an bestimmte Bewährungsauflagen, die es in seiner Entscheidung festlegt, wobei der Angeklagte sich verpflichtet, diese Auflagen zu erfüllen.

	Der Aufschub mit Bewährungsauflagen ist an die Einhaltung folgender allgemeiner Auflagen geknüpft:

	1. keine Straftaten begehen,

	2. eine feste Adresse haben und bei Adressenänderung dem mit der Begleitung beauftragten zuständigen Dienst der Gemeinschaften unverzüglich die Adresse des neuen Wohnortes mitteilen,

	3. den Vorladungen des Strafvollstreckungsgerichts und gegebenenfalls des mit der Begleitung beauftragten zuständigen Dienstes der Gemeinschaften Folge leisten.

	Zu den besonderen Auflagen kann unter anderem die Teilnahme an einer Ausbildung, einem Berufspraktikum oder einer ambulanten Behandlung gehören.

	§ 3 - Das Strafvollstreckungsgericht kann die Bewährungsauflagen entweder von Amts wegen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Ersuchen des Verurteilten ganz oder teilweise aussetzen, sie näher bestimmen oder an die Umstände anpassen.

	Der König bestimmt ferner die Modalitäten für die Vollstreckung und Kontrolle der Bewährungsauflage.

	§ 4 - Der Aufschub wird widerrufen, wenn sich aus einer formell rechtskräftig gewordenen Entscheidung ergibt, dass eine neue Straftat, die während der Probezeit begangen wurde, eine Gefängnisstrafe ohne Aufschub von mehr als achtzehn Monaten zur Folge gehabt hat.

	Der Aufschub kann widerrufen werden, wenn sich aus einer formell rechtskräftig gewordenen Entscheidung ergibt, dass eine neue Straftat, die während der Probezeit begangen wurde, eine Gefängnisstrafe von höchstens achtzehn Monaten ohne Aufschub zur Folge gehabt hat.

	Der Aufschub mit Bewährungsauflagen kann auch im Fall einer anderen schwerwiegenden Nichteinhaltung der allgemeinen oder besonderen Auflagen widerrufen werden.

	Wenn der Aufschub widerrufen werden kann, befindet das Strafvollstreckungsgericht über die Klage auf Widerruf, die von der Staatsanwaltschaft eingereicht wird. Die Klage auf Widerruf wegen schwerwiegender Nichteinhaltung der Bewährungsauflagen muss spätestens ein Jahr nach Ablauf der Probezeit des Aufschubs erhoben werden. Sie verjährt ein Jahr nach dem Tag, an dem das Strafvollstreckungsgericht mit ihr befasst wurde.


KAPITEL 5 - Zivilrechtliche Bestimmungen und Sicherungsmaßnahmen


	Art. 66 - Zivilrechtliche Haftung für die Zahlung einer Vermögensstrafe

	Niemand kann zivilrechtlich haftbar gemacht werden für die Zahlung einer Vermögensstrafe, zu der eine andere Person verurteilt wird.


	Art. 67 - Rückgabe und Schadenersatz

	Eine Verurteilung zu den durch das Gesetz festgelegten Strafen wird unbeschadet der Rückgaben und des Schadenersatzes ausgesprochen, die den Parteien möglicherweise geschuldet werden.

	Die Zahlung eines Schadenersatzes an die Zivilpartei kann demjenigen, der durch gerichtliche Entscheidung wegen einer Straftat verurteilt wurde, auferlegt werden, oder gegebenenfalls der zivilrechtlich haftenden Partei. Wird der Schadenersatz nicht durch das Gesetz geregelt, bestimmt das Gericht den Betrag.

	Gehören die eingezogenen Sachen der Zivilpartei, werden sie ihr zurückgegeben. Die eingezogenen Sachen werden ihr ebenfalls zuerkannt, wenn das Gericht ihre Einziehung aus dem Grund ausgesprochen hat, dass sie Güter und Werte bilden, die vom Verurteilten an die Stelle der Sachen, die der Zivilpartei gehören, eingesetzt worden sind. Wenn sich die Einziehung auf einen diesen Sachen entsprechenden Geldbetrag bezieht, ordnet das Gericht ebenso an, dass dieser Betrag, dessen Zahlung mit dem der Zivilpartei gewährten Schadenersatz verrechnet werden muss, ihr zuerkannt wird.

	Unbeschadet der Bestimmungen über die Einziehung ordnet das Gericht von Amts wegen die Rückgabe der Güter, die dem Eigentümer geraubt wurden, oder die Zuweisung der Güter oder Werte, die vom Verurteilten an die Stelle dieser Güter eingesetzt worden sind, an den Eigentümer an. Die Rückgabe zielt zudem darauf ab, die materiellen Folgen der für erwiesen erklärten Straftat aufzuheben, um die tatsächliche Situation, so wie sie vor Begehung der für erwiesen erklärten Straftat bestand, wiederherzustellen.

	Wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Verkündung der Einziehung eines Geldbetrags, der dem Gut entspricht, das sein Eigentum war, noch nicht als Zivilpartei aufgetreten ist, verfügt sie über eine Forderung gegenüber dem Staat in Höhe des Betrags, den der Verurteilte zur Vollstreckung dieser Strafe gezahlt hat und der mit dem später gewährten Schadenersatz verrechnet wird.


	Art. 68 - Gesamtschuldnerschaft

	Alle wegen einer selben Straftat verurteilten Personen haften gesamtschuldnerisch für die Kosten, wenn sie durch ein selbes Urteil oder einen selben Entscheid verurteilt worden sind.

	Das Gericht kann jedoch alle oder einige der Verurteilten von der gesamtschuldnerischen Haftung befreien, indem es die Gründe für diese Befreiung angibt und den von jedem persönlich zu tragenden Anteil an den Gerichtskosten festlegt. Durch verschiedene Urteile oder Entscheide verurteilte Personen haften nur gesamtschuldnerisch für die Kosten, die ihnen durch gemeinsame Verfolgungshandlungen entstanden sind.


	Art. 69 - Vorrangsregelung

	Reicht das Vermögen des Verurteilten nicht aus, um die Verurteilungen zu einer Geldbuße, zu einer Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt ist, zu einer Einziehung, zu den Gerichtskosten, zu Rückgaben und zu Schadenersatz zu decken, haben die Rückgaben und der Schadenersatz Vorrang in der Reihenfolge der Begleichungen. Bei Zusammentreffen der Geldbuße, der Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt ist, oder der Einziehung mit den dem Staat geschuldeten Gerichtskosten werden die vom Verurteilten geleisteten Zahlungen zuerst auf die Gerichtskosten angerechnet. Durch diese Zahlungen wird die Verjährungsfrist sowohl der Geldbuße, der Geldstrafe, die auf der Grundlage des von der Straftat erwarteten oder durch sie erzielten Vorteils festgelegt ist, der Einziehung als auch der Gerichtskosten unterbrochen.


	Art. 70 - Einziehung als Sicherungsmaßnahme

	Das Gericht, das in der Sache selbst befindet, ordnet selbst von Amts wegen die Zerstörung oder Einziehung der Sachen an, deren Besitz gegen die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit, die Volksgesundheit oder die guten Sitten verstößt.

	Die Zerstörung oder Einziehung wird selbst dann ausgesprochen, wenn die Sachen nicht Eigentum des Verurteilten sind, wenn der Angeklagte freigesprochen wird oder gestorben ist, wenn der Täter unbekannt ist oder wenn die Strafverfolgung erloschen oder unzulässig ist.


	Art. 71 - Auflösung der juristischen Person

	Die Auflösung kann vom Gericht als Sicherungsmaßnahme ausgesprochen werden, wenn die juristische Person vorsätzlich gegründet worden ist, um strafbare Tätigkeiten auszuüben, für die sie verurteilt wird, oder wenn ihr Zweck vorsätzlich missbraucht worden ist, um solche Tätigkeiten auszuüben. Die Auflösung kann nicht gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausgesprochen werden.

	Spricht das Gericht die Auflösung aus, verweist es die Sache an das Gericht, das zuständig ist, um über die Liquidation der juristischen Person zu erkennen.


	Art. 72 - Erbunwürdigkeit

	In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann das Gericht auch die Erbunwürdigkeit des Täters aussprechen, der demnach von der Erbschaft des Opfers ausgeschlossen ist.


KAPITEL 6 - Erlöschen und Verjährung der Strafen und zivilrechtlichen Verurteilungen


	Art. 73 - Tod des Verurteilten

	Die durch formell rechtskräftig gewordene Entscheide oder Urteile ausgesprochenen Strafen erlöschen mit dem Tod des Verurteilten. Durch den Verlust der Rechtspersönlichkeit einer verurteilten juristischen Person erlischt die Strafe nicht.


	Art. 74 - Verjährung der Strafe

	§ 1 - Vorbehaltlich der Strafen, die wegen Verbrechen des Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ausgesprochen werden, verjähren Strafen der Stufen 7 und 8 nach Ablauf von zwanzig Jahren ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist.

	Vorbehaltlich der Strafen, die wegen Verbrechen des Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ausgesprochen werden, verjähren Strafen der Stufen 6, 5 und 4 nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Strafen der Stufen 3, 2 und 1 verjähren nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Verjährungsfrist liegt in keinem Fall unter der Dauer der auferlegten Strafe.

	Nebenstrafen verjähren nach Ablauf der in Absatz 1 und 2 festgelegten Fristen entsprechend der Stufe der Hauptstrafe, mit der sie zusammen ausgesprochen wurden.

	Die Verjährung der Strafe kann durch jede Handlung unterbrochen werden, die einen Beginn der tatsächlichen Vollstreckung der Strafe darstellt.

	Die Verjährung der Strafe wird gehemmt, wenn das Gesetz es vorsieht oder wenn ein gesetzliches Hindernis besteht, das die Vollstreckung der Strafe verhindert.

	§ 2 - Die Verjährung von Vermögensstrafen wird ebenfalls durch jede von einer zuständigen Behörde im Hinblick auf die Vollstreckung dieser Strafen vorgenommenen Handlung unterbrochen.


	Art. 75 - Verjährung von zivilrechtlichen Verurteilungen

	Zivilrechtliche Verurteilungen, die durch die in Strafsachen erlassenen Entscheide oder Urteile ausgesprochen worden sind, verjähren gemäß den Regeln des Zivilrechts ab dem Tag, an dem sie formell rechtskräftig geworden sind.

	Die vom Gericht auf der Grundlage von Artikel 72 ausgesprochene Erbunwürdigkeit ist unverjährbar. Sie kann durch die vom Opfer gemäß Artikel 4.7 des Zivilgesetzbuches gewährte Vergebung aufgehoben werden.


KAPITEL 7 - Verschiedene Bestimmungen


	Art. 76 - Wirkungen der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgesprochenen Verurteilungen

	Die von Strafgerichten eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ausgesprochenen Verurteilungen werden unter denselben Bedingungen wie die von belgischen Strafgerichten ausgesprochenen Verurteilungen berücksichtigt und haben dieselben Rechtsfolgen wie diese Verurteilungen. Wenn durch Gesetz verschiedene Bedingungen an die durch diese Verurteilung ausgesprochene Strafe geknüpft sind, wird jede ähnliche Strafe berücksichtigt.




	Art. 77 - Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Buches auf Buch 2 und die besonderen Gesetze

In Ermangelung anderslautender Bestimmungen in Buch 2 und in den besonderen Gesetzen und Verordnungen finden die Bestimmungen des vorliegenden Buches auf die in Buch 2 und die in den besonderen Gesetzen und Verordnungen vorgesehenen Straftaten Anwendung.


	Art. 78 - Umwandlung und Bestimmung des Strafmaßes in besonderen Gesetzen, in denen die Strafstufe nicht festgelegt ist

	§ 1 - Wird die Hauptstrafe im besonderen Strafgesetz oder in Ausführung der besonderen Strafgesetze nicht wie eine Strafe der Stufen 1 bis 8 bestimmt, ist die im Gesetz festgelegte Strafe wie folgt zu lesen:

	1. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer lebenslangen Zuchthausstrafe oder einer lebenslangen Haftstrafe besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 8 zu lesen,

	2. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Zuchthausstrafe oder einer Haftstrafe von mehr als zwanzig bis zu höchstens dreißig Jahren besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 7 zu lesen,

	3. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Zuchthausstrafe oder einer Haftstrafe von mehr als fünfzehn bis zu höchstens zwanzig Jahren besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 5 zu lesen,

	4. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Zuchthausstrafe oder einer Haftstrafe von mehr als zehn bis zu höchstens fünfzehn Jahren besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 4 zu lesen,

	5. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Zuchthausstrafe oder einer Haftstrafe von mehr als fünf bis zu höchstens zehn Jahren besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 3 zu lesen,

	6. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Gefängnisstrafe von mehr als drei bis zu höchstens fünf Jahren besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 3 zu lesen,

	7. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Gefängnisstrafe von einem bis zu höchstens drei Jahren besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 2 zu lesen,

	8. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu höchstens zwölf Monaten besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 1 zu lesen,

	9. wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Geldbuße von mehr als 25 EUR besteht, ist sie wie eine Strafe der Stufe 1 zu lesen.

	In Abweichung von Artikel 36 Absatz 8 Nr. 1 und Artikel 38 Absatz 9 Nr. 1 ist der Mindest- und Höchstbetrag der Geldbuße der jeweils im besonderen Strafgesetz festgelegte Betrag, multipliziert mit 8, es sei denn, die Taten wurden vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzbuches begangen. In letzterem Fall wird der Betrag der Geldbuße gemäß den zum Zeitpunkt der Taten anwendbaren Zuschlagzehntel, wie in Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 1952 über die Zuschlagzehntel auf strafrechtliche Geldbußen bestimmt, erhöht.

	Wenn das Höchstmaß der Hauptstrafe aus einer Gefängnisstrafe von höchstens sieben Tagen oder einer Geldbuße von höchstens 25 EUR besteht, gilt die Unterstrafestellung als aufgehoben.

	§ 2 - Wenn neben den in § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 8 erwähnten Hauptstrafen im besonderen Gesetz eine Geldbuße als Nebenstrafe vorgesehen ist, entspricht der Mindest- und Höchstbetrag der Geldbuße in Abweichung von Artikel 52 § 1 dem jeweils im besonderen Gesetz festgelegten Betrag, multipliziert mit 8, es sei denn, die Taten wurden vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzbuches begangen. In letzterem Fall wird der jeweils im besonderen Gesetz festgelegte Betrag der Geldbuße gemäß den zum Zeitpunkt der Taten anwendbaren Zuschlagzehntel, wie in Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 1952 über die Zuschlagzehntel auf strafrechtliche Geldbußen bestimmt, erhöht.

	§ 3 - Der Versuch, eine Straftat zu begehen, die mit einer in § 1 Absatz 1 Nr. 6 bis 9 erwähnten Strafe bestraft wird, ist nicht strafbar.

	§ 4 - Artikel 19 findet keine Anwendung auf Straftaten, die mit einer in § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 8 vorgesehenen Strafe bestraft werden, es sei denn, das besondere Strafgesetz enthält eine Bestimmung, in der Buch 1 Kapitel 7 des Strafgesetzbuches vom 8. Juni 1867 für anwendbar erklärt wird.

	§ 5 - Für Straftaten, die mit einer in § 1 Absatz 1 Nr. 6 bis 9 vorgesehenen Strafe bestraft werden, können keine mildernden Umstände zugelassen werden, es sei denn, das besondere Strafgesetz enthält eine Bestimmung, in der Artikel 85 des Strafgesetzbuches vom 8. Juni 1867 für anwendbar erklärt wird.

	§ 6 - Für die Wahl der Strafe und des Strafmaßes innerhalb der nach Anwendung dieser Bestimmung erreichten Strafstufe wendet das Gericht keine schwerere als die im besonderen Strafgesetz festgelegte Strafe an.

	§ 7 - Wird im besonderen Strafgesetz auf den Begriff "Verbrechen" verwiesen, ohne dabei auf das konkrete Strafmaß Bezug zu nehmen, ist dieser Begriff als "Straftaten, für die eine Strafe der Stufe 4, 5, 6, 7 oder 8 vorgesehen ist," zu lesen.

	Wird im besonderen Strafgesetz auf den Begriff "Vergehen" verwiesen, ohne dabei auf das konkrete Strafmaß Bezug zu nehmen, ist dieser Begriff als "Straftaten, für die eine Strafe der Stufe 1, 2, oder 3 vorgesehen ist," zu lesen.

	§ 8 - Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen ist in Gesetzesbestimmungen, in denen für ihre Anwendung auf die Strafschwelle einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr verwiesen wird, dieser Verweis als "Verweis auf eine Gefängnisstrafe der Stufe 2, wie durch Artikel 36 bestimmt," zu lesen.



BUCH 2 - GEMEINRECHTLICHE STRAFTATEN UND IHRE STRAFEN


EINLEITENDER TITEL - Gemeinsame Bestimmungen


	Art. 79 - Allgemeine Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzbuches gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Minderjähriger: Person, die das Alter von achtzehn Jahren noch nicht erreicht hat,

	2. Person in schutzbedürftigem Zustand: jede Person, deren schutzbedürftiger Zustand aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, Krankheit oder körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit offenkundig oder dem Täter bekannt war,

	3. Partner: Person, mit der der Täter oder das Opfer verheiratet ist oder eine dauerhafte affektive und intime körperliche Beziehung unterhält, und Person, mit der der Täter oder das Opfer verheiratet war oder eine dauerhafte affektive und intime körperliche Beziehung unterhalten hat, wenn die zur Last gelegten Taten in irgendeiner Weise mit dieser aufgelösten Ehe oder beendeten Beziehung in Zusammenhang stehen, 

	4. Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt:

	- ein Parlamentsmitglied,

	- ein Minister oder Staatssekretär,

	- ein Magistrat, ein juristischer Mitarbeiter eines Gerichts oder der Staatsanwaltschaft, ein Mitglied eines Geschworenenkollegiums oder ein Zeuge,

	- ein Provinzgouverneur, ein Mitglied eines Provinzkollegiums, ein Bezirkskommissar, ein Bürgermeister oder ein Schöffe, ein Mitglied eines Gemeinde- oder Provinzialrates,

	- ein Mitglied der Polizeidienste, wie in Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Juli 1991 zur Regelung der Kontrolle über die Polizei- und Nachrichtendienste und über das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse erwähnt, ein Personalmitglied des Föderalen Öffentlichen Dienstes Justiz, das in einer Strafanstalt beschäftigt ist, ein Mitglied des Aufnahmepersonals in Polizeidiensten oder jede andere Person, die eine öffentliche Funktion ausübt,

	- ein Mitglied der Feuerwehr, ein Mitglied des Zivilschutzes, eine Person, die einen Gesundheitspflegeberuf ausübt, wie im koordinierten Gesetz vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erwähnt, ein Mitglied des Aufnahmepersonals in Notdiensten von Pflegeeinrichtungen, ein Sozialarbeiter oder ein Psychologe eines öffentlichen Dienstes,

	- ein Mitglied des Personals oder der Direktion einer Lehranstalt, eine Person, die mit der Schülerbetreuung in einem von der Gemeinschaft eingerichteten oder bezuschussten medizinisch-pädagogischen Institut beauftragt ist, oder ein externer Intervenient, der von den Gemeinschaftsbehörden damit beauftragt worden ist, der Gewalt an Schulen vorzubeugen und diesbezügliche Probleme zu lösen,

	- ein Briefträger,

	- ein Fahrer, ein Begleiter, ein Kontrolleur oder ein Schalterbeamter eines Betreibers eines öffentlichen Verkehrsnetzes,

	- ein Diener eines Kultes oder ein Amtsträger bei Feierlichkeiten einer nichtkonfessionellen Weltanschauung,

	- ein Journalist: eine Person, die eine in Artikel 24 § 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten erwähnte Tätigkeit ausübt,

	- ein Rechtsanwalt,

	- ein Notar,

	- ein Gerichtsvollzieher,

	- ein Vermittler des VDAB, des FOREM, des Actiris und des ADG,

	- ein Mitglied eines öffentlichen Sozialhilfezentrums,

	5. Person, die eine öffentliche Funktion ausübt:

	- eine Person, die aufgrund eines Gesetzes, eines Erlasses oder einer gerichtlichen Entscheidung:
 
	- die öffentliche Ordnung aufrechterhalten muss,

	- die Einhaltung bestimmter Normen oder Entscheidungen einer öffentlichen Einrichtung kontrollieren muss,

	- die Einhaltung bestimmter Normen oder Entscheidungen einer öffentlichen Einrichtung durchsetzen muss,

	- eine Person, die einen öffentlichen Auftrag beziehungsweise Dienst ausübt, in dessen Rahmen ihre Handlungen durch ein Gesetz, einen Erlass oder eine gerichtliche Entscheidung bestimmt und geregelt sind,

	6. Parlamentsmitglied: ein Mitglied der Abgeordnetenkammer, ein Senator, ein Mitglied eines Gemeinschafts- oder Regionalparlaments oder ein Mitglied des Europäischen Parlaments,

	7. Minister oder Staatssekretär: ein Mitglied der Föderalregierung oder der Regierung einer Gemeinschaft oder einer Region,

	8. Magistrat: ein Richter am Verfassungsgerichtshof, ein Gerichtsrat oder Richter an einem Gerichtshof oder einem Gericht des gerichtlichen Standes, ein Mitglied der Staatsanwaltschaft, ein stellvertretender oder Komplementärmagistrat, ein Mitglied des Staatsrats oder des Auditorats beim Staatsrat, ein Mitglied des Rechnungshofs, ein Mitglied eines Verwaltungsgerichts oder ein Mitglied eines internationalen Gerichts, dem Belgien angehört,

	9. juristischer Mitarbeiter eines Gerichts oder der Staatsanwaltschaft: ein Magistrat in der Ausbildung, ein Magistratsanwärter, ein Jurist bei der Staatsanwaltschaft, wie in Artikel 162 § 2 Absatz 3 des Gerichtsgesetzbuches erwähnt, oder ein Greffier,

	10. Mitglied des Geschworenenkollegiums: ein Mitglied des Geschworenenkollegiums des Assisenhofs,

	11. Zeuge: jede Person, die von einem Richter angehört wird, ohne Partei des Rechtsstreits zu sein oder der Begehung einer Straftat nicht verdächtigt wird,

	12. Schiedsrichter oder Signalgeber bei Sportwettkämpfen: jede Person, die bestimmt ist, Entscheidungen zu treffen im Rahmen von Wettkämpfen, die bei offiziellen Sportverbänden angemeldet sind, und jede Person, die während Sportwettkämpfen auf öffentlicher Straße als Signalgeber auftritt,

	13. im Rahmen der Ausübung dieser Funktion: Situation, in der der Täter die Straftat während der Ausübung dieser Funktion oder durch Nutzung dieser Funktion begeht,

	14. anlässlich der Ausübung dieser Funktion: Situation, in der der Grund für die Straftat in einer Handlung liegt, die das Opfer begangen hat, begeht oder begehen wird und die Teil der Ausübung dieser Funktion ist,

	15. Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades: Körperschäden oder Gesundheitsbeeinträchtigungen, die keine Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades, keine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades und keinen Tod zur Folge haben,

	16. Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades: Körperschäden oder Gesundheitsbeeinträchtigungen, die eine Unfähigkeit zur Verrichtung persönlicher Arbeit von höchstens vier Monaten oder eine scheinbar heilbare Krankheit mit nicht mehr als vier Monaten Unfähigkeit zur Verrichtung persönlicher Arbeit zur Folge haben,

	17. Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades: Körperschäden oder Gesundheitsbeeinträchtigungen, die eine Unfähigkeit zur Verrichtung persönlicher Arbeit von mehr als vier Monaten, eine scheinbar unheilbare Krankheit, den völligen Verlust eines Organs oder einer Körperfunktion, eine schwere Verstümmelung oder einen Schwangerschaftsverlust zur Folge haben,

	18. Schwangerschaftsverlust: unter Schwangerschaftsverlust ist die vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft, gegen den Willen der schwangeren Person und ungeachtet der dazu verwendeten Mittel, zu verstehen,

	19. Bedrohung: alle Mittel des moralischen Zwangs, mit denen die Angst vor einem drohenden Übel erzeugt wird,

	20. Folter: die in Artikel 112 umschriebenen Machenschaften,

	21. Vorbedacht: Situation, in der der Täter in einer hinreichend stabilen mentalen Verfassung und in überlegter und geplanter Weise beschließt, eine Straftat zu begehen, und zwischen dem Beschluss und seiner Ausführung genügend Zeit verstreicht, so dass der Täter seinen Beschluss rückgängig machen konnte,

	22. in der Öffentlichkeit:

	- entweder in öffentlichen Versammlungen oder an öffentlichen Orten

	- oder in Gegenwart mehrerer Personen an nicht öffentlichen Orten, die jedoch für eine bestimmte Anzahl Personen zugänglich sind, die berechtigt sind, sich dort zu versammeln oder diese Orte zu besuchen,

	- oder an irgendeinem Ort in Gegenwart der betreffenden Person und vor einem Dritten,

	- oder durch Schriften, ob gedruckt oder nicht, Bilder oder Sinnbilder, die angeschlagen, verbreitet oder verkauft, zum Verkauf angeboten oder den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt werden,

	- oder durch Schriften, Bilder oder Sinnbilder, die nicht veröffentlicht, jedoch an mehrere Personen gerichtet oder ihnen übermittelt werden,

	23. Waffe: jeder Gegenstand, der zum Töten, Verletzen, Schlagen oder Drohen benutzt wird sowie jede verbotene Waffe, die in Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen erwähnt ist,

	24. Nacht: die Zeitspanne nach neun Uhr abends und vor fünf Uhr morgens,

	25. Gesetz: das Gesetz, das Dekret oder die Ordonnanz,

	26. gesetzgebende Versammlung: die Abgeordnetenkammer, der Senat, ein Regional- oder Gemeinschaftsparlament, die Vereinigte Versammlung der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, die Versammlung der Französischen Gemeinschaftskommission oder die Versammlung der Flämischen Gemeinschaftskommission,

	27. Währung: Banknoten, die in Belgien oder im Ausland als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, Euro-Banknoten, Banknoten, deren Ausgabe durch oder aufgrund eines Gesetzes oder durch ein Gesetz eines anderen Staates oder aufgrund einer Bestimmung, die dort Gesetzeskraft hat, zugelassen sind, sowie Münzen, die in Belgien oder im Ausland als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, und Euro-Münzen,

	28. radioaktives Material: Kernmaterial oder andere radioaktive Stoffe, die Nuklide enthalten, die spontan zerfallen, - ein Prozess, der unter Emission einer oder mehrerer Arten von ionisierender Strahlung stattfindet, wie von Alpha-, Beta- und Neutronenteilchen sowie Gammastrahlen -, und die aufgrund ihrer radiologischen oder spaltbaren Eigenschaften den Tod, schwere Körperschäden oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursachen können,

	29. Kernmaterial: Plutonium, mit Ausnahme von Plutonium mit einer mehr als 
80-prozentigen Konzentration des Isotops Plutonium-238, Uran-233, mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertes Uran, Uran, das die in der Natur vorkommende Isotopen-Mischung enthält, sofern es sich nicht um Erz oder Erzrückstände handelt, und jeglicher Stoff, der einen oder mehrere der oben erwähnten Isotope enthält. Unter "Uran-235 oder 233 angereichertes Uran" versteht man Uran, das entweder Uran-235 oder Uran-233 oder diese beiden Isotope in solcher Menge enthält, dass das Verhältnis zwischen der Summe dieser beiden Isotope und dem Isotop 238 über dem Verhältnis zwischen dem Isotop 235 und dem Isotop 238 im Natururan liegt,

	30. nukleare Vorrichtung:

	a) Kernsprengkörper oder

	b) Vorrichtungen, die zur Verbreitung von radioaktivem Material dienen oder Strahlung emittieren und die aufgrund ihrer radiologischen Eigenschaften den Tod, schwere Körperschäden oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursachen,

	31. Kernanlage:

	a) Kernreaktoren, einschließlich der Reaktoren auf Schiffen, in Fahrzeugen, Luftfahrzeugen oder Weltraumfahrzeugen, die als Energiequelle für den Antrieb solcher Schiffe, Fahrzeuge, Luftfahrzeuge oder Weltraumfahrzeuge oder für jeden anderen Zweck verwendet werden,

	b) Einrichtungen oder Beförderungsmittel, die zur Herstellung, Lagerung, Aufarbeitung oder Beförderung von radioaktivem Material eingesetzt werden,

	32. Betreiber einer Anlage, in der die Herstellung, Verarbeitung, Verwendung, Handhabung, Lagerung oder die endgültige Entsorgung von Kernmaterial stattfindet: jede natürliche oder juristische Person, die die Verantwortung für eine Anlage trägt, in der die Herstellung, Verarbeitung, Verwendung, Handhabung, Lagerung oder die endgültige Entsorgung von Kernmaterial stattfindet,

	33. Person, die nicht zu einer Anlage gehört, in der die Herstellung, Verarbeitung, Verwendung, Handhabung, Lagerung oder die endgültige Entsorgung von Kernmaterial stattfindet: die natürliche Person, die weder direkt noch indirekt durch einen Arbeitsvertrag, einen Praktikums- oder Ausbildungsvertrag oder einen Vertrag für Arbeits- oder Dienstleistungen an eine Anlage gebunden ist, in der die Herstellung, Verarbeitung, Verwendung, Handhabung, Lagerung oder die endgültige Entsorgung von Kernmaterial stattfindet.




	Art. 80 - Besondere Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung von Titel 4 Kapitel 2 und Titel 8 Kapitel 1 bis 3 gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Anschlag:

	Jede vorsätzlich begangene materielle Handlung, die in Gewalt oder in der Androhung von Gewalt besteht oder damit einhergeht, die zumindest den Anfang der Ausführung darstellt und die dazu dient, das vom Gesetz bestimmte Rechtsgut zu beeinträchtigen oder zu zerstören.

	2. Verschwörung:

	Jede vorsätzlich von mehreren Personen gemeinsam getroffene Entscheidung, einen Anschlag im Sinne von Nr. 1 zu verüben.


	Art. 81 - Adoption

	Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzbuches versteht man in den Fällen, in denen das Gesetz die Verwandtschaft festlegt, unter "Verwandtschaft" auch den Adoptierenden, den Adoptierten und die Verwandten der Adoptierenden.




TITEL 1 - Schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht


	Art. 82 - Verbrechen des Völkermords

	Das Verbrechen des Völkermords, wie nachstehend definiert, ob in Friedens- oder in Kriegszeiten begangen, ist ein Verbrechen gegen das Völkerrecht und wird gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Titels bestraft. Gemäß der internationalen Konvention vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes und unbeschadet der Strafbestimmungen, die auf die aus Fahrlässigkeit begangenen Straftaten anwendbar sind, ist unter dem Verbrechen des Völkermords jede der folgenden Handlungen zu verstehen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:

	1. Tötung von Mitgliedern der Gruppe,

	2. Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe,

	3. vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen,

	4. Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind,

	5. gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

	Dieses Verbrechen wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 83 - Verbrechen gegen die Menschlichkeit

	Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie nachstehend definiert, ob in Friedens- oder in Kriegszeiten begangen, ist ein Verbrechen gegen das Völkerrecht und wird gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Titels bestraft. Gemäß dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ist unter Verbrechen gegen die Menschlichkeit jede der folgenden Handlungen zu verstehen, die im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen wird:

	1. vorsätzliche Tötung,

	2. Ausrottung,

	3. Versklavung,

	4. Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung,

	5. Freiheitsentzug oder sonstige schwerwiegende Beraubung der körperlichen Freiheit unter Verstoß gegen die Grundregeln des Völkerrechts,

	6. Folter,

	7. Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation und jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere,

	8. Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe oder Gemeinschaft aus politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, aus Gründen des Geschlechts oder aus anderen nach dem Völkerrecht universell als unzulässig anerkannten Gründen im Zusammenhang mit einer in den Artikeln 82 und 84 bis 88 erwähnten Handlung,

	9. zwangsweises Verschwindenlassen von Personen,

	10. Verbrechen der Apartheid,

	11. andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art, mit denen vorsätzlich große Leiden oder eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der geistigen oder körperlichen Gesundheit verursacht werden.

	Dieses Verbrechen wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 84 - Kriegsverbrechen

	Kriegsverbrechen sind Verbrechen gegen das Völkerrecht und werden unbeschadet der Strafbestimmungen, die auf die aus Fahrlässigkeit begangenen Straftaten anwendbar sind, gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Titels bestraft,

	Sie werden entsprechend der Strafe, die auf sie anwendbar ist, in vier Kategorien unterteilt.


	Art. 85 - Kriegsverbrechen der Kategorie 1

	Kriegsverbrechen der Kategorie 1 sind:

	1. Kriegsverbrechen, wie erwähnt in den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und in den am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokollen I und II zu diesen Abkommen, in den Gesetzen und Gewohnheitsrechten, die anwendbar sind auf bewaffnete Konflikte, wie sie definiert sind in Artikel 2 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, in Artikel 1 der am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokolle I und II zu diesen Abkommen sowie in Artikel 8 § 2 Buchstabe f) des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn diese vorsätzlich begangenen Verbrechen durch Handlungen oder Unterlassungen den Schutz gefährden, der Personen und Gütern durch diese Abkommen, Protokolle, Gesetze und Gewohnheitsrechte gewährt wird:

	a) vorsätzliche Tötung,

	b) Folter oder andere unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche,

	c) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransportmittel und Personal, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht mit den im humanitären Völkerrecht vorgesehenen Schutzzeichen versehen sind,

	d) vorsätzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge, die an einer humanitären oder friedenserhaltenden Mission in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts gewährt wird,

	e) vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf einzelne Zivilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen,

	f) vorsätzliches Führen eines Angriffs auf Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern es nicht militärische Ziele sind,

	g) vorsätzliches Führen eines Angriffs in der Kenntnis, dass ein solcher Angriff Verluste an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte oder weitreichende, langfristige und schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen, unbeschadet des kriminellen Charakters des Angriffs, dessen schädigende Folgen, selbst wenn sie im Verhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil stehen, unvereinbar sind mit den Grundsätzen des Völkerrechts, wie sie aus den feststehenden Gepflogenheiten, den Grundsätzen der Menschlichkeit und den Forderungen des öffentlichen Gewissens hervorgehen,

	h) Führen eines Angriffs auf Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, in der Kenntnis, dass ein solcher Angriff Verluste an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte verursachen wird, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen, unbeschadet des kriminellen Charakters des Angriffs, dessen schädigende Folgen, selbst wenn sie im Verhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil stehen, unvereinbar sind mit den Grundsätzen des Völkerrechts, wie sie aus den feststehenden Gepflogenheiten, den Grundsätzen der Menschlichkeit und den Forderungen des öffentlichen Gewissens hervorgehen,

	i) Angriff auf entmilitarisierte Zonen oder unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, die nicht militärische Ziele sind, oder deren Bombardierung, mit welchen Mitteln auch immer,

	j) Angriff auf eine Person in der Kenntnis, dass sie außer Gefecht ist, unter der Bedingung, dass dieser Angriff den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat,

	k) meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Volkes oder der feindlichen Armee oder eines gegnerischen Kombattanten,

	l) Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird,

	2. schwere Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 im Falle eines bewaffneten Konflikts, wie er in diesem gemeinsamen Artikel 3 definiert ist, die Angriffe auf Leib und Leben beinhalten, namentlich Mord jeglicher Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung, wenn diese vorsätzlich begangenen Verstöße durch Handlungen oder Unterlassungen den Schutz gefährden, der Personen durch diese Abkommen gewährt wird.

	Diese Verbrechen werden mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 86 - Kriegsverbrechen der Kategorie 2

	§ 1 - Kriegsverbrechen der Kategorie 2 sind Kriegsverbrechen, wie erwähnt in den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und in den am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokollen I und II zu diesen Abkommen, in den Gesetzen und Gewohnheitsrechten, die anwendbar sind auf bewaffnete Konflikte, wie sie definiert sind in Artikel 2 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, in Artikel 1 der am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokolle I und II zu diesen Abkommen sowie in Artikel 8 § 2 Buchstabe f) des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn diese vorsätzlich begangenen Verbrechen durch Handlungen oder Unterlassungen den Schutz gefährden, der Personen und Gütern durch diese Abkommen, Protokolle, Gesetze und Gewohnheitsrechte gewährt wird:

	a) vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit,

	b) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation und jede andere Form sexueller Gewalt, die eine schwere Verletzung der Genfer Abkommen oder einen schweren Verstoß gegen den gemeinsamen Artikel 3 dieser Abkommen darstellt,

	c) vorsätzliches Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegführung durch das Vorenthalten der für sie lebensnotwendigen Gegenstände, einschließlich der vorsätzlichen Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie nach den Genfer Abkommen vorgesehen sind,

	d) Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson oder einer anderen durch das humanitäre Völkerrecht geschützten Person, um Kampfhandlungen von gewissen Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten,

	e) Handlungen, die nicht gerechtfertigt sind oder nicht durch den Gesundheitszustand dieser Personen gerechtfertigt sind oder nicht mit den allgemein anerkannten Regeln der Heilkunde in Übereinstimmung stehen und darin bestehen, an den durch das humanitäre Völkerrecht geschützten Personen, selbst mit deren Einwilligung, körperliche Verstümmelungen, medizinische oder wissenschaftliche Versuche oder Entnahmen von Geweben oder Organen für Transplantationen vorzunehmen, es sei denn, es handelt sich um Blutspenden für Transfusionen oder Hautspenden für Transplantationen, sofern diese Spenden freiwillig, mit der Einwilligung der betreffenden Person und zu therapeutischen Zwecken erfolgen,

	f) Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen,

	g) Verwendung erstickender, giftiger oder gleichartiger Gase sowie aller ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen,

	h) Verwendung von Kugeln, die sich im Körper des Menschen leicht ausdehnen oder flach drücken, beispielsweise Kugeln mit einem harten Mantel, der den Kern nicht ganz umschließt oder mit Einschnitten versehen ist,

	i) Verwendung von Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden der Kriegführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen, oder die unter Verstoß gegen das internationale Recht des bewaffneten Konflikts ihrer Natur nach unterschiedslos wirken, vorausgesetzt, dass diese Waffen, Geschosse, Stoffe und Methoden der Kriegführung Gegenstand eines umfassenden Verbots und in einer Anlage zum Statut des Internationalen Strafgerichtshofs enthalten sind,

	j) heimtückische Verwendung des Emblems des roten Kreuzes oder des roten Halbmondes oder anderer durch das humanitäre Völkerrecht anerkannter Schutzzeichen, unter der Bedingung, dass dies eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat,

	k) Missbrauch der Parlamentärflagge, der Flagge oder der militärischen Abzeichen oder der Uniform des Feindes oder der Vereinten Nationen, unter der Bedingung, dass dies eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat,

	l) Verwendung von Waffen, bei denen mikrobielle oder sonstige biologische Agenzien sowie Toxine eingesetzt werden, ungeachtet der Herkunft oder Herstellungsart,

	m) Verwendung von Waffen, die hauptsächlich Verletzungen durch Splitter verursachen, die im menschlichen Körper nicht durch Röntgenstrahlen lokalisiert werden können,

	n) Verwendung von Laserwaffen, die ausschließlich oder unter anderem entworfen wurden, um im Kampf bei Personen ohne unterstütztes Sehvermögen, das heißt bei Personen, die mit bloßem Auge sehen oder Sehhilfen tragen, eine dauerhafte Erblindung zu bewirken.

	Diese Verbrechen werden mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.

	§ 2 - Die in § 1 erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft, wenn sie den Tod einer oder mehrerer Personen zur Folge haben.


	Art. 87 - Kriegsverbrechen der Kategorie 3

	§ 1 - Kriegsverbrechen der Kategorie 3 sind:

	1. Kriegsverbrechen, wie erwähnt in den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und in den am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokollen I und II zu diesen Abkommen, in den Gesetzen und Gewohnheitsrechten, die anwendbar sind auf bewaffnete Konflikte, wie sie definiert sind in Artikel 2 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, in Artikel 1 der am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokolle I und II zu diesen Abkommen sowie in Artikel 8 § 2 Buchstabe f) des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn diese vorsätzlich begangenen Verbrechen durch Handlungen oder Unterlassungen den Schutz gefährden, der Personen und Gütern durch diese Abkommen, Protokolle, Gesetze und Gewohnheitsrechte gewährt wird:

	a) Zerstörung oder Beschlagnahme feindlichen Guts im Falle eines internationalen bewaffneten Konflikts oder gegnerischen Guts im Falle eines bewaffneten Konflikts ohne internationalen Charakter, sofern diese Zerstörung oder Beschlagnahme nicht durch die militärischen Erfordernisse zwingend geboten ist,

	b) Zerstörung und Aneignung von Eigentum in großem Ausmaß, die durch militärische Erfordernisse, so wie sie durch das Völkerrecht zugelassen sind, nicht gerechtfertigt sind und rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden,

	c) vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte, das heißt auf Objekte, die nicht militärische Ziele sind,

	d) Plünderung einer Stadt oder Ortschaft, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde,

	2. schwere Verletzungen, die in Artikel 15 des am 26. März 1999 in Den Haag angenommenen Zweiten Protokolls zum Haager Abkommen von 1954 für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten definiert sind und im Falle eines bewaffneten Konflikts, wie in Artikel 18 §§ 1 und 2 des Haager Abkommens von 1954 und in Artikel 22 des vorerwähnten Zweiten Protokolls definiert, begangen werden, wenn diese Verletzungen durch Handlungen oder Unterlassungen vorsätzlich den Schutz gefährden, der Gütern durch dieses Abkommen und dieses Protokoll gewährt wird:

	a) Angriff auf ein unter verstärktem Schutz stehendes Kulturgut,

	b) Verwendung eines unter verstärktem Schutz stehenden Kulturguts oder seiner unmittelbaren Umgebung zur Unterstützung militärischer Aktionen,

	c) Zerstörung oder Aneignung der durch das Abkommen und das Zweite Protokoll geschützten Kulturgüter in großem Ausmaß,

	d) Angriff auf ein durch das Abkommen und das Zweite Protokoll geschütztes Kulturgut,

	e) Diebstahl, Plünderung oder Unterschlagung der durch das Abkommen geschützten Kulturgüter und böswillige Beschädigung der durch das Abkommen geschützten Kulturgüter.

	Diese Verbrechen werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	§ 2 - Die in § 1 Nr. 1 erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft, wenn sie eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge haben.

	§ 3 - Die in § 1 Nr. 1 erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft, wenn sie den Tod einer oder mehrerer Personen zur Folge haben.




	Art. 88 - Kriegsverbrechen der Kategorie 4

	§ 1 - Kriegsverbrechen der Kategorie 4 sind:

	1. Kriegsverbrechen, wie erwähnt in den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und in den am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokollen I und II zu diesen Abkommen, in den Gesetzen und Gewohnheitsrechten, die anwendbar sind auf bewaffnete Konflikte, wie sie definiert sind in Artikel 2 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, in Artikel 1 der am 8. Juni 1977 in Genf angenommenen Zusatzprotokolle I und II zu diesen Abkommen sowie in Artikel 8 § 2 Buchstabe f) des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn diese vorsätzlich begangenen Verbrechen durch Handlungen oder Unterlassungen den Schutz gefährden, der Personen und Gütern durch diese Abkommen, Protokolle, Gesetze und Gewohnheitsrechte gewährt wird:

	a) Nötigung eines Kriegsgefangenen, einer durch das Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten geschützten Zivilperson oder einer in gleicher Hinsicht durch die Zusatzprotokolle I und II zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 geschützten Person zum Dienst in den Streitkräften oder bewaffneten Gruppen der feindlichen Macht oder der gegnerischen Partei,

	b) Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fünfzehn Jahren in die Streitkräfte oder bewaffneten Gruppen oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten,

	c) Entzug des Anrechts eines Kriegsgefangenen, einer durch das Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten geschützten Zivilperson oder einer in gleicher Hinsicht durch die Zusatzprotokolle I und II zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 geschützten Person auf ein ordentliches und unparteiisches, den Vorschriften dieser Bestimmungen entsprechendes Gerichtsverfahren,

	d) rechtswidrige Vertreibung, Überführung oder Verbringung oder rechtswidrige Gefangenhaltung einer durch das Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten geschützten Zivilperson oder einer in gleicher Hinsicht durch die Zusatzprotokolle I und II zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 geschützten Person,

	e) Geiselnahme,

	f) unmittelbare oder mittelbare Überführung durch die Besatzungsmacht eines Teils ihrer Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet - im Falle eines internationalen bewaffneten Konflikts - oder unmittelbare oder mittelbare Überführung durch die Besatzungsbehörde eines Teils ihrer Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet - im Falle eines nicht-internationalen bewaffneten Konflikts,

	g) andere Formen der Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere eine entwürdigende und erniedrigende Behandlung,

	h) ungerechtfertigte Verzögerung bei der Repatriierung von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen,

	i) Praktiken der Apartheid oder andere auf Rassendiskriminierung beruhende unmenschliche oder erniedrigende Praktiken, die eine schwere Beeinträchtigung der persönlichen Würde darstellen,

	j) Angriffe auf eindeutig anerkannte geschichtliche Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten, die das kulturelle oder geistige Erbe der Völker bilden und denen aufgrund einer besonderen Vereinbarung besonderer Schutz gewährt worden ist, wenn kein Nachweis vorliegt, dass die gegnerische Partei das Verbot, diese Güter zur Unterstützung des militärischen Einsatzes zu verwenden, verletzt hat, und wenn diese Güter nicht in unmittelbarer Nähe militärischer Ziele gelegen sind,

	k) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler und auf Krankenhäuser, sofern es nicht militärische Ziele sind,

	l) Handlungen und Unterlassungen, die nicht gesetzlich gerechtfertigt sind und die Gesundheit und die körperliche oder geistige Unversehrtheit der durch das humanitäre Völkerrecht geschützten Personen gefährden können, insbesondere alle medizinischen Handlungen, die durch den Gesundheitszustand dieser Personen nicht gerechtfertigt sind oder mit den allgemein anerkannten Regeln der Heilkunde nicht in Übereinstimmung stehen,

	m) Erklärung, dass Rechte und Forderungen von Angehörigen der gegnerischen Partei aufgehoben, zeitweilig ausgesetzt oder vor Gericht nicht einklagbar sind,

	2. schwere Verletzungen gegen den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 im Falle eines bewaffneten Konflikts, wie er in diesem gemeinsamen Artikel 3 definiert ist, wenn diese Verletzungen durch Handlungen oder Unterlassungen vorsätzlich den Schutz gefährden, der Personen durch dieses Abkommen gewährt wird:

	a) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und erniedrigende Behandlung,

	b) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten Gerichts, das die allgemein als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

	c) Geiselnahme.

	Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, unter Vorbehalt - für die unter Nr. 1 Buchstabe g) bis k) und Nr. 2 definierten Straftaten - der Anwendung strengerer Strafbestimmungen in Sachen schwere Beeinträchtigung der persönlichen Würde.

	§ 2 - Die in § 1 Nr. 1 Buchstabe l) erwähnte Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn sie schwerwiegende Folgen für die Volksgesundheit mit sich gebracht hat.

	§ 3 - Die in § 1 Nr. 1 Buchstabe a) bis f) und § 1 Nr. 2 Buchstabe c) erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft, wenn sie eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge haben.

	§ 4 - Die in § 1 Nr. 1 Buchstabe a) bis f) und § 1 Nr. 2 Buchstabe c) erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft, wenn sie den Tod einer oder mehrerer Personen zur Folge haben.


	Art. 89 - Zwangsweises Verschwindenlassen, das kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt

	§ 1 - Zwangsweises Verschwindenlassen, das kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, ist die vorsätzliche Festnahme, der vorsätzliche Entzug der Freiheit, die vorsätzliche Entführung oder jede andere Form der vorsätzlichen Freiheitsberaubung durch Bedienstete des Staates oder durch Personen oder Personengruppen, die mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates handeln, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen, oder der Verschleierung des Schicksals oder des Verbleibs der verschwundenen Person, wodurch sie dem Schutz des Gesetzes entzogen wird.

	Dieses Verbrechen wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.

	§ 2 - Zwangsweises Verschwindenlassen, das kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn die Person, die für das zwangsweise Verschwindenlassen verantwortlich ist, das Opfer binnen fünf Tagen nach der Freiheitsberaubung freiwillig freilässt.

	§ 3 - Zwangsweises Verschwindenlassen, das kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft, wenn:

	1. die Straftat den Tod herbeigeführt hat,

	2. die Person, die der Freiheit beraubt wurde, gefoltert wurde,

	3. die Straftat an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen wurde.


	Art. 90 - Vorbereitende Handlungen

	Wer Werkzeuge, Geräte oder irgendwelche Gegenstände herstellt, besitzt oder befördert, Bauwerke errichtet oder bestehende Bauwerke umbaut, in der Kenntnis, dass die Werkzeuge, Geräte, Gegenstände, Bauwerke oder Umbauarbeiten dazu bestimmt sind, eine der im vorliegenden Titel erwähnten Straftaten zu begehen oder die Begehung einer solchen Straftat zu erleichtern, wird mit der Strafe bestraft, die für die Straftat vorgesehen ist, deren Begehung er ermöglicht oder erleichtert hat.


	Art. 91 - Strafbarer Versuch

	Der Versuch, eine der im vorliegenden Titel erwähnten Straftaten zu begehen, wird mit derselben Strafe wie die vollendete Straftat bestraft.


	Art. 92 - Strafbare Teilnahme und Verantwortung des Vorgesetzten

	Mit der für die vollendete Straftat vorgesehenen Strafe wird Folgendes bestraft:

	1. die Anordnung, eine der in den vorhergehenden Artikeln des vorliegenden Titels erwähnten Straftaten zu begehen, auch wenn sie ohne Folgen geblieben ist,

	2. der Vorschlag oder das Angebot, eine solche Straftat zu begehen, und die Annahme eines solchen Vorschlags oder Angebots,

	3. die Anstiftung zu einer solchen Straftat, auch wenn diese Anstiftung ohne Folgen geblieben ist,

	4. die Teilnahme im Sinne von Artikel 19 an einer solchen Straftat, auch wenn diese Teilnahme ohne Folgen geblieben ist,

	5. in Bezug auf Personen, die von den erteilten Anordnungen zur Ausführung einer solchen Straftat oder von Taten, die den Anfang der Ausführung einer solchen Straftat darstellen, Kenntnis hatten, das Unterlassen, von ihrer Handlungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, obschon sie die Vollendung dieser Taten verhindern oder beenden konnten.


	Art. 93 - Ausschluss der Rechtfertigung und der Entschuldigung

	§ 1 - Unbeschadet der in Artikel 85 Nr. 1 Buchstabe g) und h) und in Artikel 88 § 1 Nr. 1 Buchstabe l) erwähnten Ausnahmen können keine Belange und keine Erfordernisse politischer, militärischer oder nationaler Art die im vorliegenden Titel definierten Straftaten rechtfertigen, auch nicht im Sinne von Repressalien.

	§ 2 - Die Tatsache, dass der Betreffende auf Anordnung seiner Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt hat, enthebt ihn nicht seiner Verantwortung, wenn die Anordnung unter den gegebenen Umständen offensichtlich die Begehung einer der im vorliegenden Titel erwähnten Straftaten zur Folge haben konnte.




TITEL 2 - Verbrechen des Ökozids


	Art. 94 - Verbrechen des Ökozids

	§ 1 - Das Verbrechen des Ökozids, wie nachstehend definiert, ob in Friedens- oder in Kriegszeiten begangen, wird gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Titels bestraft.

	Das Verbrechen des Ökozids besteht in der vorsätzlichen Begehung, durch Handlung oder Unterlassung, einer rechtswidrigen Tat, die schwere, weitreichende und langfristige Schäden an der Umwelt verursacht, in dem Wissen, dass diese Tat solche Schäden verursacht, insofern diese Tat einen Verstoß gegen föderale Rechtsvorschriften oder internationale Rechtsvorschriften, die für die Föderalbehörde verbindlich sind, darstellt, oder wenn die Tat nicht in Belgien lokalisiert werden kann.

	Für die Anwendung von Absatz 2 gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	a) schwerer Schaden: Schaden, der zu äußerst nachteiligen negativen Veränderungen, Störungen oder Beeinträchtigungen irgendeines Teils der Umwelt führt, einschließlich erheblicher Auswirkungen auf das Leben oder die Gesundheit des Menschen, die biologische Vielfalt oder die natürlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Ressourcen der Gesellschaft,

	b) weitreichender Schaden: Schaden, der über ein begrenztes geografisches Gebiet hinausgeht, die Grenzen einer Region oder eines Staates überschreitet oder von dem ein gesamtes Ökosystem, eine gesamte Art oder eine erhebliche Anzahl von Menschen betroffen sind,

	c) langfristiger Schaden: Schaden, der unumkehrbar ist oder nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums durch natürliche Regeneration behoben werden kann,

	d) Umwelt: die Erde, ihre Ökosysteme, ihre Biosphäre, ihre Kryosphäre, ihre Lithosphäre, ihre Hydrosphäre, ihre Atmosphäre und der Weltraum.

	§ 2 - Dieses Verbrechen wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.




TITEL 3 - Straftaten gegen die Person


	Art. 95 - Anwendungsbereich

	Als Opfer der im vorliegenden Titel erwähnten Straftaten gelten alle natürlichen Personen ab dem Zeitpunkt, zu dem sie lebend geboren werden.

	Natürliche Personen können Opfer aller der im vorliegenden Titel erwähnten Straftaten sein.

	Juristische Personen können Opfer folgender im vorliegenden Titel erwähnter Straftaten sein:

	1. einer Drohung, erwähnt in Kapitel 6 Abschnitt 1,

	2. einer Verleumdung und Beleidigung, erwähnt in Kapitel 6 Abschnitt 3,

	3. von Straftaten in Bezug auf das Fernmeldegeheimnis, das Geheimnis privater Daten eines Informatiksystems und das Briefgeheimnis, erwähnt in Kapitel 9 Abschnitt 1,

	4. eines widerrechtlichen Eindringens in einen als Wohnung dienenden Ort, erwähnt in Kapitel 9 Abschnitt 2,

	5. einer Verletzung des Berufsgeheimnisses, erwähnt in Kapitel 9 Abschnitt 3.


KAPITEL 1 - Straftaten gegen das Leben


Abschnitt 1 - Tötung mit der Absicht, den Tod herbeizuführen


	Art. 96 - Totschlag

	Totschlag ist die Tötung einer anderen Person mit der Absicht, den Tod herbeizuführen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.

	Bei versuchtem Totschlag kann das Gericht keine Strafe unter elektronischer Überwachung, Bewährungs- oder Arbeitsstrafe aussprechen.


	Art. 97 - Mord

	Mord ist der mit Vorbedacht begangene Totschlag.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 98 - Totschlag im Rahmen einer anderen Straftat

	Totschlag mit der Absicht, die Begehung beziehungsweise den Versuch der Begehung einer anderen Straftat zu erleichtern oder deren Nichtbestrafung zu bewirken, oder als Folge des Widerstands, der vom Opfer oder einem Dritten geleistet wurde, wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 99 - Totschlag aus einem diskriminierenden Beweggrund 

	Totschlag aus einem diskriminierenden Beweggrund wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 100 - Totschlag an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Totschlag an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in aufsteigender oder absteigender gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt oder zusammengewohnt hat.


	Art. 101 - Innerfamiliärer Totschlag

	Totschlag an einem Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, einem Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, einem Partner oder an jeglicher anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 102 - Totschlag an einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt

	Totschlag an einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt, wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft, wenn er anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wird.


	Art. 103 - Provozierter Totschlag

	Totschlag ist provoziert, wenn er unter dem unmittelbaren Einfluss von vorsätzlicher, rechtswidriger, schwerer und unmittelbarer physischer oder psychischer Gewalt gegen die eigene Person oder gegen einen Dritten begangen wurde.

	Wenn der Totschlag provoziert wird, wird die für die Straftat vorgesehene Strafe durch eine Strafe der Stufe 3 ersetzt.


	Art. 104 - Nebenstrafe

	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht im Falle einer Verurteilung wegen einer in vorliegendem Abschnitt beschriebenen Straftat, außer bei provoziertem Totschlag, ebenfalls die Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung aussprechen.


	Art. 105 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt definierten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. der Täter ein Verwandter des Opfers in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt,

	2. die Straftat an einem Schiedsrichter oder Signalgeber bei Sportwettkämpfen begangen wurde, wenn die Straftat anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	3. die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	4. die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde,

	5. die Straftat von zwei oder mehreren gemeinsam handelnden Personen begangen wurde,

	6. die Straftat mittels oder unter Drohung mit einer Waffe begangen wurde,

	7. die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


Abschnitt 2 - Tötung aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht


	Art. 106 - Tötung aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht

	Tötung aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 107 - Tödlicher Verkehrsunfall

	Tötung aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht im Rahmen eines Verkehrsunfalls wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 108 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in den Artikeln 106 und 107 erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde.


Abschnitt 3 - Anstiftung zur Selbsttötung


	Art. 109 - Anstiftung zur Selbsttötung

	Anstiftung zur Selbsttötung ist die vorsätzliche Begehung einer Handlung, die eine Person dazu veranlassen könnte, sich das Leben zu nehmen. Anstiftung zur Selbsttötung ist nur strafbar, wenn sie die Selbsttötung des Opfers oder einen Selbsttötungsversuch zur Folge hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 110 - Besonders schwere Anstiftung zur Selbsttötung

	Anstiftung zur Selbsttötung wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. die Taten an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen worden sind,

	2. die Taten aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen worden sind,

	3. der Täter der Partner oder ein Verwandter des Opfers in absteigender oder aufsteigender gerader Linie ist.


	Art. 111 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt definierten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere:

	1. ob der Täter ein Verwandter des Opfers in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt,

	2. wenn das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt,

	3. ob die Straftat an einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt, begangen wurde, wenn die Straftat anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	4. ob die Straftat an einem Schiedsrichter oder Signalgeber bei Sportwettkämpfen begangen wurde, wenn die Straftat anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	5. ob die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde,

	6. ob die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


KAPITEL 2 - Folter, unmenschliche Behandlung und erniedrigende Behandlung


Abschnitt 1 - Folter


	Art. 112 - Folter

	Folter ist jedes vorsätzliche Verhalten, durch das einer Person heftige Schmerzen oder besonders schwere und grausame körperliche oder psychische Qualen zugefügt werden, insbesondere um von ihr oder einem Dritten Auskünfte zu erhalten oder Geständnisse zu erzwingen, um sie oder einen Dritten zu bestrafen oder um sie oder Dritte zu bedrängen oder einzuschüchtern, oder aus irgendeinem anderen Grund diskriminierender Art.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 113 - Folter mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Folter, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 114 - Folter durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt

	Folter durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 115 - Folter eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Folter eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Wenn die Folter eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird sie mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in aufsteigender oder absteigender gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er der Partner des Opfers ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt.


	Art. 116 - Folter einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt

	Folter einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt, wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft, wenn sie anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wird.


	Art. 117 - Innerfamiliäre Folter

	Folter eines Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, eines Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, eines Partners oder jeglicher anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Wenn die Folter, wie in Absatz 1 definiert, eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 118 - Folter mit Todesfolge

	Folter, die zum Tod führt, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht handelt, wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 119 - Ausschluss von Rechtfertigungsgründen

	Folter kann durch keinen Rechtfertigungsgrund gerechtfertigt werden.


Abschnitt 2 - Unmenschliche Behandlung


	Art. 120 - Unmenschliche Behandlung

	Unmenschliche Behandlung ist jedes vorsätzliche Verhalten, das schweres psychisches oder körperliches Leid verursacht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 121 - Unmenschliche Behandlung mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Unmenschliche Behandlung, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 122 - Unmenschliche Behandlung durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt

	Unmenschliche Behandlung durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 123 - Unmenschliche Behandlung eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Unmenschliche Behandlung eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Wenn die unmenschliche Behandlung eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird sie mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt.


	Art. 124 - Unmenschliche Behandlung einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt

	Unmenschliche Behandlung einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn sie anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wird.


	Art. 125 - Innerfamiliäre unmenschliche Behandlung

	Unmenschliche Behandlung eines Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, eines Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, eines Partners oder jeglicher anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Wenn unmenschliche Behandlung, wie in Absatz 1 definiert, eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 126 - Unmenschliche Behandlung mit Todesfolge

	Unmenschliche Behandlung, die zum Tod führt, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht handelt, wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 127 - Ausschluss von Rechtfertigungsgründen

	Unmenschliche Behandlung kann nicht durch eine behördliche Anordnung gerechtfertigt werden.


Abschnitt 3 - Erniedrigende Behandlung


	Art. 128 - Erniedrigende Behandlung

	Erniedrigende Behandlung ist die vorsätzliche Unterwerfung einer Person unter eine Behandlung, die in den Augen des Opfers oder Dritter eine schwere Demütigung oder Verletzung der Menschenwürde darstellt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 129 - Erniedrigende Behandlung eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Erniedrigende Behandlung eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er der Partner des Opfers ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt.


	Art. 130 - Innerfamiliäre erniedrigende Behandlung

	Erniedrigende Behandlung eines Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, eines Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, eines Partners oder jeglicher anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




Abschnitt 4 - Gemeinsame Bestimmung


	Art. 131 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Kapitel definierten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde,

	2. die Straftat von zwei oder mehreren gemeinsam handelnden Personen begangen wurde,

	3. die Straftat mittels oder unter Drohung mit einer Waffe begangen wurde,

	4. die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


KAPITEL 3 - Straftaten gegen die sexuelle Unversehrtheit, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und die guten Sitten


Abschnitt 1 - Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit, Voyeurismus, nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art und Vergewaltigung


Unterabschnitt 1 - Einwilligung in Zusammenhang mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung


	Art. 132 - Bestimmung des Begriffs "Einwilligung" in Zusammenhang mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung

	Eine Einwilligung setzt voraus, dass sie aus freiem Willen gegeben wurde. Dies wird unter Berücksichtigung der Umstände der Sache beurteilt. Eine Einwilligung kann nicht aus der bloßen Widerstandslosigkeit des Opfers hergeleitet werden. Eine Einwilligung kann jederzeit vor oder während der sexuellen Handlung zurückgezogen werden.

	Es liegt keine Einwilligung vor, wenn die sexuelle Handlung unter Ausnutzung des schutzbedürftigen Zustands des Opfers begangen wurde, der unter anderem zurückzuführen ist auf Angst, den Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen oder jeglichem anderen Stoff mit ähnlicher Wirkung, eine Krankheit oder eine Behinderung, wodurch der freie Wille beeinträchtigt wird.

	In jedem Fall liegt keine Einwilligung vor, wenn die sexuelle Handlung durch Drohung, körperliche oder psychische Gewalt, Zwang, Überrumpelung, List oder jegliches andere strafbare Verhalten herbeigeführt wurde.

	In jedem Fall liegt keine Einwilligung vor, wenn die sexuelle Handlung zum Nachteil eines bewusstlosen oder schlafenden Opfers begangen wurde.


	Art. 133 - Einschränkungen der Einwilligungsfähigkeit von Minderjährigen

	§ 1 - Vorbehaltlich des Paragraphen 2 wird davon ausgegangen, dass Minderjährige unter sechzehn Jahren nicht aus freiem Willen einwilligen können.

	§ 2 - Ein Minderjähriger, der das vierzehnte, nicht aber das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann aus freiem Willen einwilligen, wenn der Altersunterschied zu der anderen Person nicht mehr als drei Jahre beträgt.

	Zwischen Minderjährigen, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben und im gegenseitigen Einverständnis handeln, liegt keine Straftat vor, wenn der Altersunterschied zwischen ihnen mehr als drei Jahre beträgt.

	§ 3 - Es wird davon ausgegangen, dass ein Minderjähriger nie aus freiem Willen einwilligen kann, wenn:

	1. der Täter ein Verwandter oder Verschwägerter in aufsteigender gerader Linie oder ein Verwandter oder Verschwägerter in der Seitenlinie bis zum dritten Grad oder jegliche andere Person, die eine ähnliche Position in der Familie innehat, oder jegliche Person, die gewöhnlich oder gelegentlich mit dem Minderjährigen zusammenwohnt und unter deren Autorität der Minderjährige steht, ist oder

	2. die Tat dadurch ermöglicht wurde, dass der Täter eine anerkannte Vertrauens-, Autoritäts- oder Einflussposition dem Minderjährigen gegenüber ausgenutzt hat, oder

	3. die Tat als unzüchtige Handlung oder Handlung der Prostitution, wie erwähnt in Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 mit der Überschrift "Sexuelle Ausbeutung Minderjähriger zum Zweck der Prostitution", angesehen wird.


Unterabschnitt 2 - Grundstraftaten


	Art. 134 - Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit

	Eine Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit besteht darin, vorsätzlich, mit oder ohne Hilfe eines Dritten, der darin nicht einwilligt, eine sexuelle Handlung an einer Person zu begehen, die darin nicht einwilligt, oder eine Person, die darin nicht einwilligt, eine sexuelle Handlung ausführen zu lassen. Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Einer Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird die Tat gleichgesetzt, bei der eine Person, die darin nicht einwilligt, vorsätzlich dazu veranlasst wird, sexuellen Handlungen oder sexuellem Missbrauch beizuwohnen, auch wenn sie daran nicht teilnehmen muss.

	Eine Beeinträchtigung liegt vor, sobald mit der Ausführung davon angefangen wird.


	Art. 135 - Voyeurismus

	Voyeurismus besteht darin, eine Person vorsätzlich zu beobachten oder beobachten zu lassen oder vorsätzlich eine Bild- oder Tonaufzeichnung von ihr zu machen oder machen zu lassen:

	- direkt oder mittels eines technischen oder anderen Hilfsmittels,

	- ohne die Einwilligung dieser Person oder ohne ihr Wissen,

	- während diese Person entblößt ist oder sich einer expliziten sexuellen Tätigkeit hingibt und

	- während diese Person sich unter Bedingungen befindet, unter denen sie nach vernünftigem Ermessen erwarten kann, dass sie vor unerwünschten Blicken geschützt ist.

	Unter einer entblößten Person versteht man eine Person, die ohne ihre Einwilligung oder ohne ihr Wissen einen Teil ihres Körpers zeigt, der aufgrund ihrer sexuellen Unversehrtheit bedeckt geblieben wäre, wenn diese Person gewusst hätte, dass sie beobachtet wird oder dass eine Bild- oder Tonaufzeichnung von ihr gemacht wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Voyeurismus liegt vor, sobald mit der Ausführung davon angefangen wird.


	Art. 136 - Nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art

	Nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art besteht darin, vorsätzlich Bild- und Toninhalte einer entblößten Person oder einer Person, die sich einer expliziten sexuellen Tätigkeit hingibt, ohne ihre Einwilligung oder ohne ihr Wissen zu zeigen, zugänglich zu machen oder zu verbreiten, auch wenn die Person in deren Erstellung eingewilligt hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art liegt vor, sobald mit der Ausführung davon angefangen wird.


	Art. 137 - In böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art

	In böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art besteht darin, Bild- und Toninhalte einer entblößten Person oder einer Person, die sich einer expliziten sexuellen Tätigkeit hingibt, ohne ihre Einwilligung oder ohne ihr Wissen in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht zu zeigen, zugänglich zu machen oder zu verbreiten, auch wenn die Person in deren Erstellung eingewilligt hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	In böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art liegt vor, sobald mit der Ausführung davon angefangen wird.


	Art. 138 - Vergewaltigung

	Unter Vergewaltigung versteht man jede vorsätzliche Tat, die aus einer sexuellen Penetration gleich welcher Art und durch gleich welches Mittel besteht oder diese umfasst und die an einer Person oder mit Hilfe einer Person begangen wird, die darin nicht einwilligt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


Unterabschnitt 3 - Besonders schwere Straftaten


	Art. 139 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen mit Todesfolge

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, die zum Tod führen, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat, werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 140 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, denen Folter, Freiheitsberaubung oder schwere Gewalt vorausgehen oder die damit einhergehen

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, denen Folter, Freiheitsberaubung oder schwere Gewalt vorausgehen oder die damit einhergehen, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge haben, werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Bei nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen, denen Folter, Freiheitsberaubung oder schwere Gewalt vorausgehen oder die damit einhergehen, kann das Gericht keine Strafe unter elektronischer Überwachung, Bewährungs- oder Arbeitsstrafe aussprechen.




	Art. 141 - Unter Drohung mit einer Waffe oder einem ähnlichen Gegenstand oder nach Verabreichung inhibierender oder enthemmender Stoffe begangene nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, die unter Drohung mit einer Waffe oder einem ähnlichen Gegenstand oder nach Verabreichung inhibierender oder enthemmender Stoffe begangen werden, werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 142 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen zum Nachteil einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen zum Nachteil einer Person in schutzbedürftigem Zustand werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 143 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen zum Nachteil eines Minderjährigen unter sechzehn Jahren

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen zum Nachteil eines Minderjährigen unter sechzehn Jahren werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 144 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen zum Nachteil eines Minderjährigen über sechzehn Jahren

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen zum Nachteil eines Minderjährigen über sechzehn Jahren werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 145 - Inzest

	Unter Inzest versteht man sexuelle Handlungen, die zum Nachteil eines Minderjährigen von einem Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender gerader Linie, einem Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad oder jeglicher anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, begangen werden.

	Inzest wird wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 146 - Nicht einvernehmliche innerfamiliäre sexuelle Handlungen

	Unter nicht einvernehmlichen innerfamiliären sexuellen Handlungen versteht man nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, die von einem Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, einem Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, einem Partner oder jeglicher anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, begangen werden.

	Nicht einvernehmliche innerfamiliäre sexuelle Handlungen werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 147 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen aus einem diskriminierenden Beweggrund

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen aus einem in Artikel 29 erwähnten diskriminierenden Beweggrund werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Dieselben Strafen werden auferlegt, wenn einer der Beweggründe des Täters eine Verbindung oder eine vermeintliche Verbindung zwischen dem Opfer und einer Person ist, der gegenüber er aufgrund einer oder mehrerer der in Artikel 29 erwähnten tatsächlichen oder vermeintlichen Eigenschaften Hass, Verachtung oder Feindseligkeit hegt.


	Art. 148 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen durch eine Person, die sich dem Opfer gegenüber in einer Autoritäts- oder Vertrauensposition befindet

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, die von einer Person begangen werden, die sich dem Opfer gegenüber in einer anerkannten Vertrauens-, Autoritäts- oder Einflussposition befindet, werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 149 - Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen mit Hilfe oder in Gegenwart einer oder mehrerer Personen

	Nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, die mit Hilfe oder in Gegenwart einer oder mehrerer Personen begangen werden, werden wie folgt bestraft:

	- Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Voyeurismus wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	- nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- in böswilliger Absicht oder mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgte nicht einvernehmliche Verbreitung von Inhalten sexueller Art wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	- Vergewaltigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.




Unterabschnitt 4 - Allgemeine Bestimmung


	Art. 150 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall von Taten, die nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen darstellen, berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere insbesondere, ob:

	- der Täter ein Verwandter des Opfers in aufsteigender oder absteigender gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad oder ein Verschwägerter des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt oder zusammengewohnt hat,

	- die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	- die Straftat von einem Arzt oder einer anderen Berufsfachkraft im Gesundheitswesen im Rahmen der Ausübung der jeweiligen Funktion begangen wurde,

	- die Straftat an einem Minderjährigen unter zehn Jahren begangen wurde,

	- die Straftat an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren begangen wurde und ob der Täter sich diesem Minderjährigen vor der Straftat angenähert hat in der Absicht, zu einem späteren Zeitpunkt die in vorliegendem Abschnitt erwähnten Taten zu begehen,

	- die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde,

	- die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


Abschnitt 2 - Sexuelle Ausbeutung Minderjähriger 


Unterabschnitt 1 - Annäherung an Minderjährige zu sexuellen Zwecken


	Art. 151 - Annäherung an Minderjährige zu sexuellen Zwecken

	Annäherung an Minderjährige zu sexuellen Zwecken besteht darin, einem Minderjährigen auf welche Weise auch immer ein Treffen vorzuschlagen in der Absicht, eine in vorliegendem Kapitel erwähnte Straftat zu begehen, wenn diesem Vorschlag materielle Handlungen folgen, die zu einem solchen Treffen führen können.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




Unterabschnitt 2 - Sexuelle Ausbeutung Minderjähriger zum Zweck der Prostitution


	Art. 152 - Anstiftung Minderjähriger zur Unzucht oder Prostitution

	Anstiftung Minderjähriger zur Unzucht oder Prostitution besteht darin, die Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen vorsätzlich zu bewirken, zu begünstigen oder zu erleichtern.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 153 - Anstiftung Minderjähriger unter sechzehn Jahren zur Unzucht oder Prostitution

	Anstiftung Minderjähriger unter sechzehn Jahren zur Unzucht oder Prostitution wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 154 - Anwerbung Minderjähriger zum Zweck der Unzucht oder Prostitution

	Anwerbung Minderjähriger zum Zweck der Unzucht oder Prostitution besteht unbeschadet der in Artikel 258 erwähnten Fälle darin, einen Minderjährigen entweder direkt oder durch eine Zwischenperson zum Zweck der Unzucht oder Prostitution vorsätzlich anzuwerben, mitzunehmen, zu entführen oder festzuhalten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 155 - Anwerbung Minderjähriger unter sechzehn Jahren zum Zweck der Unzucht oder Prostitution

	Unbeschadet der in Artikel 258 erwähnten Fälle wird Anwerbung Minderjähriger unter sechzehn Jahren zum Zweck der Unzucht oder Prostitution mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 156 - Führen von Stätten der Unzucht oder der Prostitution, in denen Minderjährige der Unzucht oder Prostitution nachgehen

	Führen von Stätten der Unzucht oder der Prostitution, in denen Minderjährige der Unzucht oder Prostitution nachgehen, besteht darin, vorsätzlich entweder direkt oder durch eine Zwischenperson eine Stätte der Unzucht oder der Prostitution zu führen, in der ein Minderjähriger der Unzucht oder Prostitution nachgeht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 157 - Führen von Stätten der Unzucht oder der Prostitution, in denen Minderjährige unter sechzehn Jahren der Unzucht oder Prostitution nachgehen

	Führen von Stätten der Unzucht oder der Prostitution, in denen ein Minderjähriger unter sechzehn Jahren der Unzucht oder Prostitution nachgeht, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 158 - Zurverfügungstellung einer Räumlichkeit für Minderjährige zum Zweck der Unzucht oder Prostitution

	Zurverfügungstellung einer Räumlichkeit für Minderjährige zum Zweck der Unzucht oder Prostitution besteht darin, einem Minderjährigen ein Zimmer oder irgendeine andere Räumlichkeit zu verkaufen, zu vermieten oder zur Verfügung zu stellen in der Absicht, die Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen zu ermöglichen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 159 - Zurverfügungstellung einer Räumlichkeit für Minderjährige unter sechzehn Jahren zum Zweck der Unzucht oder Prostitution

	Zurverfügungstellung einer Räumlichkeit für einen Minderjährigen unter sechzehn Jahren zum Zweck der Unzucht oder Prostitution wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 160 - Ausnutzung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen

	Ausnutzung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen besteht unbeschadet der in Artikel 258 erwähnten Fälle darin, die Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen auf welche Weise auch immer vorsätzlich auszunutzen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 161 - Ausnutzung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen unter sechzehn Jahren

	Unbeschadet der in Artikel 258 erwähnten Fälle wird Ausnutzung der Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen unter sechzehn Jahren mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 162 - Herbeiführung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen

	Herbeiführung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen besteht darin, durch die Aushändigung, das Angebot oder das Versprechen eines materiellen oder finanziellen Vorteils die Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen vorsätzlich herbeizuführen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 163 - Herbeiführung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen unter sechzehn Jahren

	Herbeiführung der Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen unter sechzehn Jahren wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 164 - Organisation der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen in einer Vereinigung

	Wenn der Schuldige durch das Begehen einer in Absatz 2 erwähnten Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person dieser Vereinigung oder nicht, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.

	Absatz 1 ist anwendbar auf: 

	- die in den Artikeln 152 und 153 erwähnte Anstiftung Minderjähriger zur Unzucht oder Prostitution,

	- die in den Artikeln 154 und 155 erwähnte Anwerbung Minderjähriger zum Zweck der Unzucht oder Prostitution,

	- das in den Artikeln 156 und 157 erwähnte Führen von Stätten der Unzucht oder der Prostitution, in denen Minderjährige unter sechzehn Jahren der Unzucht oder Prostitution nachgehen,

	- die in den Artikeln 158 und 159 erwähnte Zurverfügungstellung einer Räumlichkeit für Minderjährige zum Zweck der Unzucht oder Prostitution,

	- die in den Artikeln 160 und 161 erwähnte Ausnutzung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen und

	- die in den Artikeln 162 und 163 erwähnte Herbeiführung der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen.


	Art. 165 - Beiwohnen an Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen

	Der Unzucht oder Prostitution von Minderjährigen beiwohnen besteht darin, der Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen direkt, einschließlich mittels Informations- und Kommunikationstechnologie, vorsätzlich beizuwohnen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Die Geldbuße wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 166 - Werbung für Unzucht und Prostitution von Minderjährigen

	Werbung für Unzucht und Prostitution von Minderjährigen besteht darin:

	- durch welches Mittel auch immer, auf irgendeine Weise, direkt oder indirekt, vorsätzlich Werbung zu machen, herauszugeben, zu verteilen oder zu verbreiten für ein Angebot von Dienstleistungen sexueller Art, wenn diese Werbung spezifisch an einen Minderjährigen gerichtet ist oder wenn darin die entweder von einem Minderjährigen oder von einem angeblich Minderjährigen angebotenen Dienstleistungen erwähnt sind, auch wenn die Art der Dienstleistungen in dem Angebot durch eine irreführende Wortwahl verschleiert ist,

	- durch irgendein Werbemittel, explizit oder implizit, vorsätzlich bekannt zu geben, dass ein Minderjähriger der Prostitution nachgeht, dass man die Prostitution eines Minderjährigen erleichtert oder dass man mit einem Minderjährigen in Verbindung treten möchte, der der Unzucht nachgeht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 167 - Strafverschärfende Werbung für Unzucht und Prostitution von Minderjährigen

	Wenn die Werbung für Unzucht und Prostitution von Minderjährigen direkt oder indirekt zum Ziel oder zur Folge hat, die Unzucht oder Prostitution eines Minderjährigen oder dessen Ausbeutung zu erleichtern, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 168 - Anstiftung zur Unzucht oder zur Ausbeutung der Prostitution von Minderjährigen in der Öffentlichkeit oder durch irgendein Werbemittel

	Anstiftung zur Unzucht oder zur Ausbeutung der Prostitution von Minderjährigen in der Öffentlichkeit oder durch irgendein Werbemittel besteht darin:

	- einen Minderjährigen in der Öffentlichkeit durch welches Mittel auch immer vorsätzlich zur Unzucht anzustiften,

	- durch irgendein Werbemittel, implizit oder explizit, vorsätzlich zur Ausbeutung der Prostitution eines Minderjährigen anzustiften oder anlässlich eines Dienstleistungsangebots von einer solchen Werbung Gebrauch zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 169 - Einziehung des Instruments der Straftat

	In Abweichung von Artikel 53 § 2 Absatz 1 Nr. 2 werden die Sachen eingezogen, die zur Begehung der in vorliegendem Unterabschnitt beschriebenen Straftaten gedient haben oder dazu bestimmt waren, auch wenn sie nicht Eigentum des Verurteilten sind, unbeschadet der Rechte, die Dritte an diesen Gütern geltend machen können.

	Die Einziehung wird unter denselben Umständen auch auf die unbeweglichen Güter oder Teile der unbeweglichen Güter angewandt, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren.

	Wenn diese beweglichen oder unbeweglichen Güter zwischen der Begehung der Straftat und der gerichtlichen Endentscheidung veräußert wurden, kann das Gericht gemäß Artikel 53 § 2 Absatz 2 ihren Geldwert veranschlagen und die Einziehung eines diesem Wert entsprechenden Geldbetrags aussprechen.


Unterabschnitt 3 - Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen


	Art. 170 - Bestimmung des Begriffs "Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen"

	Unter Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen versteht man:

	- jegliches Material mit visuellen Darstellungen - auf welche Weise auch immer - eines Minderjährigen, der an realen oder simulierten eindeutig sexuellen Handlungen beteiligt ist, oder mit Darstellungen der Geschlechtsorgane eines Minderjährigen für primär sexuelle Zwecke,

	- jegliches Material mit visuellen Darstellungen - auf welche Weise auch immer - einer Person, die aussieht wie ein Minderjähriger, der an realen oder simulierten eindeutig sexuellen Handlungen beteiligt ist, oder mit Darstellungen der Geschlechtsorgane dieser Person für primär sexuelle Zwecke,

	- die realistische Darstellung eines nicht existierenden Minderjährigen, der an eindeutig sexuellen Handlungen beteiligt ist, oder der Geschlechtsorgane dieses Minderjährigen für primär sexuelle Zwecke.




	Art. 171 - Erstellung oder Verbreitung von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen

	Erstellung oder Verbreitung von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen besteht darin, Bilder des sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen mit welchem Mittel auch immer vorsätzlich auszustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu verleihen, weiterzugeben, zu liefern, zu verbreiten, zur Verfügung zu stellen, auszuhändigen, zu erstellen oder zu importieren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 172 - Erstellung oder Verbreitung von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in einer Vereinigung

	Wenn der Täter durch die Erstellung oder Verbreitung von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 173 - Besitz und Erwerb von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen

	Besitz und Erwerb von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen bestehen darin, Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen vorsätzlich zu besitzen oder zu erwerben, ob für einen Dritten oder nicht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 174 - Zugriff auf Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen

	Zugriff auf Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen besteht darin, sich mittels Informations- und Kommunikationstechnologie vorsätzlich Zugriff auf Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu verschaffen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 175 - Rechtfertigungsgrund für den rechtmäßigen Erhalt, die Analyse und die Übermittlung von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen

	Eine vom König zugelassene Organisation kann rechtmäßig Meldungen, die Bilder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen enthalten könnten, erhalten, deren Inhalt und Herkunft analysieren und sie den Polizeidiensten und Gerichtsbehörden übermitteln.



	Zu diesem Zweck führt diese Organisation den ihr anvertrauten Auftrag nach den vom König festgelegten Modalitäten aus, die sich insbesondere auf Folgendes beziehen:

	- Verpflichtung, Mitglied einer internationalen Vereinigung von Internet-Hotlines zur Bekämpfung von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu sein,

	- Übermittlung der vorerwähnten Meldungen an die Polizeidienste und Gerichtsbehörden,

	- Übermittlung der vorerwähnten Meldungen in Bezug auf im Ausland gehostete Bilder an die vorerwähnte internationale Vereinigung,

	- Kontrolle der Personen, die mit dem Erhalt der Meldungen, mit der Analyse ihres Inhalts und ihrer Herkunft und mit ihrer Übermittlung beauftragt sind, und der Personen, die mit der Kontrolle dieser Aufgaben innerhalb der Organisation beauftragt sind, durch Vorlage eines Auszugs aus dem Strafregister gemäß Artikel 596 Absatz 2 des Strafprozessgesetzbuches seitens dieser Personen und durch Einholen von Informationen über den Leumund dieser Personen,

	- jährliche Übermittlung eines Tätigkeitsberichts an den Minister der Justiz,

	- Verbot, mit den Bildern, die ihr gemeldet worden sind, eine Datenbank zu erstellen.

	Der König legt das Verfahren zur Erteilung und zum Entzug der Zulassung fest.


	Art. 176 - Rechtfertigungsgrund für das einvernehmliche Erstellen, Besitzen und Austauschen untereinander von Inhalten sexueller Art

	Es liegt keine Straftat vor, wenn Minderjährige über sechzehn Jahren im gegenseitigen Einverständnis selbst Inhalte sexueller Art erstellen, diese selbst erstellten Inhalte sexueller Art untereinander austauschen und besitzen.

	Das gegenseitige Einverständnis ist sowohl für die Erstellung als auch für den Besitz und den Austausch untereinander solcher Inhalte erforderlich.

	Dieser Rechtfertigungsgrund gilt nicht, wenn:

	- Inhalte sexueller Art einem Dritten gezeigt oder an einen Dritten verteilt werden,

	- ein Dritter versucht, an Inhalte sexueller Art zu gelangen,

	- der Täter ein Verwandter oder Verschwägerter in aufsteigender gerader Linie oder ein Verwandter oder Verschwägerter in der Seitenlinie bis zum dritten Grad oder jegliche andere Person, die eine ähnliche Position in der Familie innehat, oder jegliche Person, die gewöhnlich oder gelegentlich mit dem Minderjährigen zusammenwohnt und unter deren Autorität der Minderjährige steht, ist oder

	- die Tat dadurch ermöglicht wurde, dass der Täter eine anerkannte Vertrauens-, Autoritäts- oder Einflussposition dem Minderjährigen gegenüber ausgenutzt hat.


Unterabschnitt 4 - Inhalte, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern


	Art. 177 - Erstellung oder Verbreitung von Inhalten, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern

	Erstellung oder Verbreitung von Inhalten mit der Absicht, zum Nachteil von Minderjährigen die Begehung einer im vorliegenden Kapitel erwähnten Straftat zu fördern, zu erleichtern oder anzuregen, besteht darin, Inhalte mit der Absicht, die Begehung einer im vorliegenden Kapitel erwähnten Straftat zu fördern, zu erleichtern oder anzuregen, zum Nachteil eines Minderjährigen durch welches Mittel auch immer auszustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu verleihen, weiterzugeben, zu liefern, zu verbreiten, zur Verfügung zu stellen, auszuhändigen, zu erstellen oder zu importieren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 178 - Besitz oder Erwerb von Inhalten, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern

	Besitz oder Erwerb von Inhalten, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern, besteht im Besitz oder Erwerb von Inhalten, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern, zu erleichtern oder anzuregen, und dies mit der Absicht, eine im vorliegenden Kapitel erwähnte Straftat zum Nachteil eines Minderjährigen zu begehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 179 - Zugriff auf Inhalte, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern

	Zugriff auf Inhalte, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern, besteht darin, sich mittels Informations- und Kommunikationstechnologie Zugriff auf Inhalte zu verschaffen, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil eines Minderjährigen zu fördern, zu erleichtern oder anzuregen, und dies mit der Absicht, eine im vorliegenden Kapitel erwähnte Straftat zum Nachteil eines Minderjährigen zu begehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 180 - Rechtfertigungsgrund für den rechtmäßigen Erhalt, die Analyse und die Übermittlung von Inhalten, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern

	Eine vom König in Anwendung von Artikel 175 zugelassene Organisation kann von Rechts wegen Meldungen erhalten, die Inhalte enthalten könnten, die dazu bestimmt sind, die Begehung einer Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung zum Nachteil von Minderjährigen zu fördern, den Inhalt dieser Meldungen und deren Herkunft analysieren und sie den Polizeidiensten und Gerichtsbehörden übermitteln.


Unterabschnitt 5 - Allgemeine Bestimmung


	Art. 181 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere insbesondere, ob:

	- die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	- die Straftat von einer Person begangen wurde, die sich dem Minderjährigen gegenüber in einer anerkannten Vertrauens-, Autoritäts- oder Einflussposition befindet,

	- die Straftat an einem Minderjährigen unter zehn Jahren begangen wurde,

	- die Straftat an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren begangen wurde und ob der Täter sich diesem Minderjährigen vor der Straftat angenähert hat in der Absicht, zu einem späteren Zeitpunkt die in vorliegendem Abschnitt erwähnten Taten zu begehen,

	- die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


Abschnitt 3 - Öffentlicher Verstoß gegen die guten Sitten


	Art. 182 - Erstellung oder Verbreitung von Inhalten extrem pornografischer oder gewalttätiger Art

	Die Erstellung oder Verbreitung von Inhalten extrem pornografischer oder gewalttätiger Art besteht darin, Inhalte extrem pornografischer oder gewalttätiger Art mit welchem Mittel auch immer vorsätzlich auszustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu verleihen, weiterzugeben, zu liefern, zu verbreiten, zur Verfügung zu stellen, auszuhändigen, zu erstellen oder zu importieren.

	Als extrem ist jeder Inhalt anzusehen, der derart pornografisch oder gewalttätig ist, dass er für normale und vernünftige Personen traumatisierende oder andere psychisch schädliche Auswirkungen haben kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 183 - Erstellung oder Verbreitung von Inhalten extrem pornografischer oder gewalttätiger Art, die sich an Minderjährige oder Personen in schutzbedürftigem Zustand richten

	Die Erstellung oder Verbreitung von Inhalten extrem pornografischer oder gewalttätiger Art, die sich an Minderjährige oder Personen in schutzbedürftigem Zustand richten, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 184 - Exhibitionismus

	Exhibitionismus ist die vorsätzliche Zurschaustellung der eigenen entblößten Geschlechtsorgane oder einer sexuellen Handlung an einem öffentlichen Ort oder an einem für die Öffentlichkeit einsehbaren Ort.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 185 - Exhibitionismus in Gegenwart eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Exhibitionismus in Gegenwart eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 186 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere insbesondere, ob:

	- die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	- die Straftat von einer Person begangen wurde, die sich dem Opfer gegenüber in einer Autoritäts- oder Vertrauensposition befindet,

	- die Straftat an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren begangen wurde,

	- die Straftat an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren begangen wurde und ob der Täter sich diesem Minderjährigen vor der Straftat angenähert hat in der Absicht, zu einem späteren Zeitpunkt die in vorliegendem Abschnitt erwähnten Taten zu begehen,

	- die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


Abschnitt 4 - Gemeinsame Bestimmungen


	Art. 187 - Verweigerung der technischen Mitwirkung beim Löschen bestimmter Bilder sexueller Art und extrem pornografischer oder gewalttätiger Art

	Verweigerung der technischen Mitwirkung beim Löschen von Bildern sexueller Art, die nicht einvernehmlich verbreitet worden sind, von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und von Bildern extrem pornografischer oder gewalttätiger Art besteht darin, seine technische Mitwirkung vorsätzlich zu verweigern bei:

	- den mündlichen oder schriftlichen Anordnungen des Prokurators des Königs gemäß Artikel 39bis § 6 Absatz 6 des Strafprozessgesetzbuches innerhalb der Fristen und unter den Bedingungen, die in diesen Anforderungen festgelegt sind,

	- der Ausführung der Entscheidung, die in dem in Artikel 584 Absatz 5 Nr. 7 des Gerichtsgesetzbuchs erwähnten Beschluss des Gerichts Erster Instanz enthalten ist, innerhalb der darin festgelegten Fristen und unter den darin festgelegten Bedingungen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 188 - Schließung der Einrichtung

	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen die Schließung der Einrichtung, in der die Straftaten begangen wurden, für eine Dauer von einem Monat bis zu drei Jahren anordnen, ungeachtet der Eigenschaft der natürlichen oder juristischen Person des Betreibers, Eigentümers, Mieters oder Geschäftsführers.

	Ist der Verurteilte weder Eigentümer noch Betreiber noch Mieter noch Geschäftsführer der Einrichtung, kann die Schließung nur angeordnet werden, wenn die Schwere der konkreten Umstände es erforderlich macht, und das für eine Dauer von höchstens zwei Jahren und nach Ladung auf Antrag der Staatsanwaltschaft, des Eigentümers, Betreibers, Mieters oder Geschäftsführers der Einrichtung.

	Die Ladung vor Gericht wird auf Veranlassung des Gerichtsvollziehers, der die Gerichtsvollzieherurkunde erstellt hat, beim zuständigen Amt der Generalverwaltung Vermögensdokumentation des Gebiets eingetragen, in dem das Gut liegt.

	Die Ladung enthält die in Artikel 141 des Hypothekengesetzes vom 16. Dezember 1851 erwähnten Angaben des betreffenden unbeweglichen Gutes und die in den Artikeln 139 und 140 des Hypothekengesetzes erwähnten Identifizierungsdaten seines Eigentümers.

	Jede in der Sache getroffene Entscheidung wird gemäß dem in Artikel 84 des Hypothekengesetzes vorgesehenen Verfahren am Rande der Übertragung des Protokolls der Ladung vermerkt. Der Greffier des Gerichts lässt dem zuständigen Amt der Generalverwaltung Vermögensdokumentation die Auszüge und die Erklärung, dass keine Rechtsmittel eingelegt worden sind, zukommen.

	Die Schließung der Einrichtung bringt das Verbot mit sich, dort jegliche Tätigkeit auszuüben, die mit derjenigen in Zusammenhang steht, die zur Begehung der Straftat geführt hat. Die Schließung gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. In Ermangelung einer freiwilligen Schließung wird diese auf Initiative der Staatsanwaltschaft und auf Kosten des Verurteilten vorgenommen.


	Art. 189 - Wohn-, Orts- und Kontaktverbot

	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht dem Verurteilten in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen für eine Dauer von einem bis zu höchstens zwanzig Jahren das Recht, in der vom Gericht festgelegten Zone zu wohnen, zu verbleiben oder sich dort aufzuhalten, oder das Recht, mit den Personen, die es einzeln bestimmt, in Kontakt zu treten, aberkennen.

	Die Auferlegung dieser Strafe muss mit besonderen Gründen versehen werden und der Schwere der Taten und den Wiedereingliederungsmöglichkeiten des Verurteilten Rechnung tragen.

	Das Wohn-, Orts- und Kontaktverbot gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Freiheitsstrafe vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.

	Gegebenenfalls kann das Strafvollstreckungsgericht entscheiden, eine formell rechtskräftig gewordene Verurteilung, mit der ein Wohn-, Orts- oder Kontaktverbot verhängt worden ist, abzuändern, um die Dauer und das Ausmaß des Verbots zu verringern, die Modalitäten oder die Bedingungen für das Verbot anzupassen oder das Verbot auszusetzen oder zu beenden.


	Art. 190 - Spezifische Verbote und Aberkennungen

	§ 1 - In den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen werden die Schuldigen zur Aberkennung der in Artikel 47 Absatz 1 erwähnten Rechte verurteilt.

	§ 2 - Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht dem Verurteilten in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen auf Zeit oder lebenslang verbieten, direkt oder indirekt ein Altenheim, ein Heim, eine Seniorenwohnstätte oder jegliche andere kollektive Wohnstruktur für Personen in schutzbedürftigem Zustand zu betreiben oder sich daran als Freiwilliger, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen von Einrichtungen oder Vereinigungen, deren Tätigkeit hauptsächlich Personen in schutzbedürftigem Zustand betrifft, zu beteiligen.



	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen für Taten, die zum Nachteil eines Minderjährigen oder unter seiner Beteiligung begangen worden sind, für eine Dauer von einem bis zu zwanzig Jahren folgende Rechte aberkennen:

	- das Recht, in irgendeiner Eigenschaft einen Unterricht in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung, die Minderjährige aufnimmt, zu besuchen,

	- das Recht, sich als Freiwilliger, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen an juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen, deren Tätigkeit hauptsächlich Minderjährige betrifft, zu beteiligen,

	- das Recht, eine Tätigkeit zugewiesen zu bekommen, durch die dem Verurteilten als Freiwilligem, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen von juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen eine Vertrauens- oder Autoritätsbeziehung in Bezug auf Minderjährige zugewiesen wird.

	§ 3 - Die in vorliegendem Artikel erwähnten Verbote und Aberkennungen gelten ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnis- oder Zuchthausstrafe vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.


	Art. 191 - Übermittlung einer gerichtlichen Entscheidung

	Wenn der Täter aufgrund seiner Eigenschaft oder seines Berufes mit Minderjährigen in Kontakt ist und ein Arbeitgeber, eine juristische Person oder seine Disziplinarbehörde bekannt ist, kann das Gericht in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen die Übermittlung des strafrechtlichen Teils des Tenors der gerichtlichen Entscheidung an diesen Arbeitgeber, diese juristische Person oder diese Disziplinarbehörde anordnen.

	Diese Maßnahme wird entweder von Amts wegen oder auf Antrag der Zivilpartei oder der Staatsanwaltschaft in einer gerichtlichen Entscheidung getroffen, die aufgrund der Schwere der Taten, der Wiedereingliederungsmöglichkeiten oder des Rückfallrisikos mit besonderen Gründen versehen wird.


	Art. 192 - Schutz der Identität des Opfers

	§ 1 - Die Veröffentlichung und Verbreitung durch Bücher, Presse, Film, Radio, Fernsehen oder auf irgendeine andere Weise von Texten, Zeichnungen, Fotos, irgendwelchen Bildern oder Tonmitteilungen, anhand deren die Identität des Opfers einer in vorliegendem Kapitel erwähnten Straftat preisgegeben werden kann, sind verboten, es sei denn, das Opfer hat seine schriftliche Einwilligung dazu gegeben oder der Prokurator des Königs oder der mit der Untersuchung beauftragte Magistrat hat für die Zwecke der Ermittlung oder der gerichtlichen Untersuchung seine Einwilligung dazu gegeben.

	Ist das Opfer minderjährig, können weder das Opfer noch die Personen, denen die elterliche Autorität über den Betreffenden anvertraut wurde, ihre Einwilligung geben.

	§ 2 - Verstöße gegen vorliegenden Artikel werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


KAPITEL 4 - Straftaten gegen die körperliche oder geistige Unversehrtheit


Abschnitt 1 - Vorsätzliche Straftaten gegen die körperliche oder geistige Unversehrtheit


Unterabschnitt 1 - Gewalttaten


	Art. 193 - Bestimmung des Begriffs "Gewalttaten"

	Gewalttaten sind alle vorsätzlich vorgenommenen Handlungen, die darin bestehen:

	1. körperliche Gewalt oder Zwang gegen eine andere Person anzuwenden, und die aufgrund ihrer Art eine körperliche Schädigung, einen körperlichen Schmerz oder eine Beeinträchtigung der Gesundheit herbeiführen könnten, oder

	2. auf irgendeine Weise einer anderen Person eine körperliche Schädigung zuzufügen oder ihre Gesundheit zu beeinträchtigen.


	Art. 194 - Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder ohne Beeinträchtigung der Unversehrtheit

	Gewalttaten, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder keine Beeinträchtigung der Unversehrtheit zur Folge haben, werden mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 195 - Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades

	Gewalttaten, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades zur Folge haben, werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 196 - Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Gewalttaten, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge haben, werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




	Art. 197 - Gewalttaten mit Todesfolge

	Gewalttaten, die den Tod zur Folge haben, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 198 - Vorbedachte Gewalttaten

	Mit Vorbedacht begangene Gewalttaten werden wie folgt bestraft:

	1. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder ohne Beeinträchtigung der Unversehrtheit werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft,

	2. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	3. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	4. Gewalttaten mit Todesfolge werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 199 - Gewalttaten aus einem diskriminierenden Beweggrund

	Aus einem diskriminierenden Beweggrund begangene Gewalttaten werden wie folgt bestraft:

	1. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder ohne Beeinträchtigung der Unversehrtheit werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft,

	2. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	3. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	4. Gewalttaten mit Todesfolge werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde.


	Art. 200 - Gewalttaten an einem Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	An einem Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangene Gewalttaten werden wie folgt bestraft:

	1. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder ohne Beeinträchtigung der Unversehrtheit werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft,

	2. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	3. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	4. Gewalttaten mit Todesfolge werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt.


	Art. 201 - Innerfamiliäre Gewalttaten

	Gewalttaten an einem Verwandten oder Verschwägerten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, einem Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, einem Partner oder an jeder anderen Person, die eine ähnliche Position in der Familie der vorerwähnten Personen innehat, werden wie folgt bestraft:

	1. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder ohne Beeinträchtigung der Unversehrtheit werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft,

	2. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	3. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	4. Gewalttaten mit Todesfolge werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde.


	Art. 202 - Gewalttaten an einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt

	Gewalttaten an einer Person, die eine gesellschaftliche Funktion ausübt, werden, wenn die Straftat anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wurde, wie folgt bestraft:

	1. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten Grades oder ohne Beeinträchtigung der Unversehrtheit werden mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft,

	2. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft,

	3. Gewalttaten mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft,

	4. Gewalttaten mit Todesfolge werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 203 - Provozierte Gewalttaten

	Gewalttaten sind provoziert, wenn sie unter dem unmittelbaren Einfluss von vorsätzlicher, rechtswidriger, schwerer und unverzüglicher physischer oder psychischer Gewalt gegen die Person des Täters oder gegen einen Dritten begangen wurden.

	Steht auf Gewalttaten eine Strafe der Stufe 5, 4 oder 3, wird diese durch eine Strafe der Stufe 2 ersetzt, wenn die Gewalttaten provoziert wurden.

	Steht auf Gewalttaten eine Strafe der Stufe 2, wird diese durch eine Strafe der Stufe 1 ersetzt, wenn die Gewalttaten provoziert wurden.

	Steht auf Gewalttaten eine Strafe der Stufe 1, kann diese durch eine Nebenstrafe, die für die Straftat vorgesehen ist, ersetzt werden, wenn die Gewalttaten provoziert wurden.


	Art. 204 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Unterabschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. der Täter ein Verwandter des Opfers in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist oder sogar ein Verschwägerter in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt,

	2. die Straftat an einem Schiedsrichter oder Signalgeber bei Sportwettkämpfen begangen wurde, wenn die Straftat anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	3. die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	4. die Straftat von zwei oder mehreren gemeinsam handelnden Personen begangen wurde,

	5. die Straftat mittels oder unter Drohung mit einer Waffe begangen wurde,

	6. die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.




	Art. 205 - Nebenstrafe

	Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Zivilgesetzbuches kann das Gericht die Erbunwürdigkeit für alle Formen der in diesem Unterabschnitt erwähnten Gewalttaten aussprechen, außer für Gewalttaten, die den Tod zur Folge haben.


Unterabschnitt 2 - Verstümmelung weiblicher Genitalien


	Art. 206 - Verstümmelung weiblicher Genitalien

	Verstümmelung weiblicher Genitalien ist die auf welche Weise auch immer vorgenommene vorsätzliche Verstümmelung der weiblichen Genitalien - mit oder ohne Zustimmung des Opfers - sowie das Erleichtern und Fördern solcher Verstümmelungen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 207 - Verstümmelung weiblicher Genitalien mit Gewinnerzielungsabsicht

	Mit Gewinnerzielungsabsicht begangene Verstümmelung weiblicher Genitalien wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 208 - Verstümmelung weiblicher Genitalien mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Verstümmelung weiblicher Genitalien, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 209 - Verstümmelung weiblicher Genitalien mit Todesfolge

	Verstümmelung weiblicher Genitalien, die den Tod zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 210 - Verstümmelung weiblicher Genitalien an Minderjährigen oder Personen in schutzbedürftigem Zustand

	Verstümmelung weiblicher Genitalien, die an einer Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen wurde, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft. Wenn die Taten eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge haben, werden sie jedoch mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft. Wenn die Taten den Tod zur Folge haben, werden sie mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter oder Verschwägerter des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ist, ob er der Partner des Opfers ist, ob er Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt.


	Art. 211 - Anstiftung zur oder Werbung für Verstümmelung weiblicher Genitalien 

	Anstiftung zur oder Werbung für Verstümmelung weiblicher Genitalien besteht darin, vorsätzlich, direkt oder indirekt, schriftlich oder mündlich, zur Verstümmelung weiblicher Genitalien anzustiften oder hierfür Werbung zu machen oder eine solche Werbung herauszugeben, zu verteilen oder zu verbreiten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 212 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in den Artikeln 206 bis 210 erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde.


	Art. 213 - Nebenstrafe

	Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Zivilgesetzbuches kann das Gericht die Erbunwürdigkeit für alle Formen der in diesem Unterabschnitt erwähnten Verstümmelung weiblicher Genitalien aussprechen, außer für Verstümmelung weiblicher Genitalien, die den Tod zur Folge hat.


Unterabschnitt 3 - Schwangerschaftsverlust ohne Einwilligung


	Art. 214 - Schwangerschaftsverlust ohne Einwilligung

	Ein Schwangerschaftsverlust, der - durch welches Mittel auch immer - in der Absicht herbeigeführt wird, den Verlust der Schwangerschaft bei einer Person zu verursachen, die darin nicht eingewilligt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 215 - Schwangerschaftsverlust ohne Einwilligung mit Todesfolge

	Ein Schwangerschaftsverlust, der - durch welches Mittel auch immer - in der Absicht herbeigeführt wird, den Verlust der Schwangerschaft bei einer Person zu verursachen, die darin nicht eingewilligt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn die Taten den Tod zur Folge haben.




	Art. 216 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in den Artikeln 214 und 215 erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde.


Abschnitt 2 - Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht


	Art. 217 - Beeinträchtigung der Unversehrtheit aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht

	Eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten, zweiten oder dritten Grades, die auf welche Weise auch immer aus einem schwerwiegenden Mangel an Vorsicht oder Voraussicht bei einer anderen Person verursacht wird, wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 218 - Beeinträchtigung der Unversehrtheit im Rahmen eines Verkehrsunfalls

	Eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit ersten, zweiten oder dritten Grades, die auf welche Weise auch immer aus einem schwerwiegenden Mangel an Vorsicht oder Voraussicht im Rahmen eines Verkehrsunfalls bei einer anderen Person verursacht wird, wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


KAPITEL 5 - Straftaten gegen die Freiheit der Person


Abschnitt 1 - Freiheitsberaubung


	Art. 219 - Freiheitsberaubung

	Freiheitsberaubung ist jede vorsätzliche Handlung, durch die einer Person rechtswidrig die Freiheit des Kommens und Gehens genommen oder vorenthalten wird, indem man sie überwältigt, einsperrt oder ein anderes Hindernis schafft.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 220 - Beraubung der Freiheit eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand

	Beraubung der Freiheit eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 221 - Freiheitsberaubung mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Freiheitsberaubung, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 222 - Freiheitsberaubung mit Todesfolge

	Freiheitsberaubung, die den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


Abschnitt 2 - Entführung


	Art. 223 - Entführung

	Eine Entführung ist die vorsätzliche Handlung, durch die ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand der Autorität der Personen entzogen wird oder außerhalb der Autorität der Personen gehalten wird, die das Sorgerecht für den Minderjährigen oder die Person in schutzbedürftigem Zustand innehaben oder die regelmäßig die faktische Autorität über den Minderjährigen oder die Person in schutzbedürftigem Zustand ausüben. Eine Entführung ist nur strafbar, wenn von Gewalt, Drohung oder List Gebrauch gemacht wurde, es sei denn, das Opfer ist ein Minderjähriger unter zwölf Jahren oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 224 - Entführung mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Eine Entführung, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 225 - Entführung mit Todesfolge

	Eine Entführung, die den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


Abschnitt 3 - Geiselnahme


	Art. 226 - Geiselnahme

	Geiselnahme ist die Freiheitsberaubung oder Entführung, die in der Absicht begangen wird, mit dem Opfer als Garantie die Ausführung einer Anweisung oder die Erfüllung einer Bedingung zu erwirken.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 227 - Besonders schwere Geiselnahme

	Geiselnahme wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft, wenn:

	1. das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist,

	2. die Taten eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge haben,

	3. das Opfer gefoltert wurde.


	Art. 228 - Geiselnahme mit Todesfolge

	Geiselnahme, die den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


Abschnitt 4 - Gemeinsame Bestimmungen


	Art. 229 - Strafmildernde Entschuldigungsgründe

	Der Täter, der binnen fünf Tagen nach Beginn der Freiheitsberaubung, Entführung oder Geiselnahme das Opfer freiwillig freilässt oder das Opfer wieder unter die Autorität stellt, die über es ausgeübt wird, wird mit einer Strafe der nächstniedrigen Stufe bestraft. Diese Strafminderung ist nicht anwendbar, wenn die Taten eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades oder den Tod zur Folge hatten. Bei einer Geiselnahme ist diese Strafminderung auch nur dann anwendbar, wenn der Anweisung oder Bedingung nicht nachgekommen und das Opfer nicht gefoltert wurde.


	Art. 230 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Kapitel erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. der Täter die Straftat unter Berufung auf eine falsche Anordnung der öffentlichen Gewalt oder unter Verwendung der Kleidung, der Erkennungszeichen, des Namens oder der Eigenschaft eines Bediensteten der öffentlichen Gewalt begangen hat,

	2. der Täter dem Opfer mit dem Tod gedroht hat,

	3. die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	4. die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


KAPITEL 6 - Straftaten gegen die persönliche Ruhe und die moralische Unversehrtheit


Abschnitt 1 - Drohung


	Art. 231 - Drohung mit einem Anschlag gegen Personen oder Eigentum

	Drohung mit einem Anschlag gegen Personen oder Eigentum ist die - durch welches Mittel auch immer - vorsätzliche Herbeiführung einer ernsthaften Furcht vor einem Anschlag auf Personen oder Eigentum, die der bedrohten Person bekannt ist oder zumindest so beschaffen ist, dass sie ihr hätte bekannt sein können.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft, wenn es sich um eine Drohung mit einem Anschlag handelt, auf den eine Strafe der Stufe 4 bis 8 steht. Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft, wenn es sich um einen Anschlag handelt, auf den eine Strafe der Stufe 2 bis 3 steht.


	Art. 232 - Besonders schwere Drohung mit einem Anschlag gegen Personen oder Eigentum

	Drohung mit einem Anschlag gegen Personen oder das Eigentum unter Formulierung eines Befehls oder einer Bedingung wird wie folgt bestraft:

	1. mit einer Strafe der Stufe 3, wenn es sich um eine Drohung mit einem Anschlag handelt, auf den eine Strafe der Stufe 4 bis 8 steht,

	2. mit einer Strafe der Stufe 2, wenn es sich um eine Drohung mit einem Anschlag handelt, auf den eine Strafe der Stufe 2 bis 3 steht.


	Art. 233 - Drohung mittels radioaktiven Materials, Kernmaterials und biologischer oder chemischer Waffen

	Drohung mittels radioaktiven Materials, Kernmaterials und biologischer oder chemischer Waffen besteht darin:

	1. damit zu drohen, radioaktives Material oder radioaktive Vorrichtungen zu verwenden, gegen Kernanlagen gerichtete Handlungen zu begehen oder den Betrieb solcher Anlagen zu beeinträchtigen, um den Tod oder schwere Verletzungen von Personen oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden zu verursachen,

	2. damit zu drohen, einen Diebstahl von Kernmaterial zu begehen, um eine natürliche oder juristische Person, eine internationale Organisation oder einen Staat zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen zu zwingen,

	3. vorsätzlich damit zu drohen, biologische oder chemische Waffen oder Produkte zu verwenden, um einen Anschlag auf Personen, Eigentum, juristische Personen, internationale Organisationen oder einen Staat zu verüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 234 - Verbreitung einer Falschmeldung

	Verbreitung einer Falschmeldung besteht darin, durch welches Mittel auch immer, vorsätzlich eine Falschmeldung über die bestehende Gefahr eines Anschlags gegen Personen oder Eigentum zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft, wenn es sich um eine Drohung mit einem Anschlag handelt, auf den eine Strafe der Stufe 4 bis 8 steht. Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft, wenn es sich um einen Anschlag handelt, auf den eine Strafe der Stufe 2 bis 3 steht.


	Art. 235 - Verbreitung scheinbar gefährlicher Stoffe

	Verbreitung scheinbar gefährlicher Stoffe ist die - auf welche Weise auch immer - vorsätzliche Verbreitung von Substanzen, die an sich keine Gefahr darstellen, jedoch den Eindruck erwecken, gefährlich zu sein, und von denen man weiß oder wissen muss, dass sie große Furcht vor einem Anschlag auf Personen oder Eigentum erregen können, auf den eine Strafe mit der Mindeststufe 2 steht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 236 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist und ob die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


Abschnitt 2 - Nachstellung


	Art. 237 - Nachstellung

	Nachstellung ist die vorsätzliche ernsthafte Störung der Ruhe einer Person - selbst wenn dies einmalig geschieht oder aus einer einzigen Handlung hervorgeht - bei der man wusste oder hätte wissen müssen, dass dieses Verhalten die Ruhe der betreffenden Person ernsthaft stören würde.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 238 - Besonders schwere Nachstellung

	Nachstellung wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist,

	2. die Straftat von einer Person begangen worden ist, die sich dem Opfer gegenüber in einer Autoritäts- oder Vertrauensposition befindet,

	3. die Straftat von zwei oder mehreren Personen begangen wurde.


	Art. 239 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. die Straftat darauf abzielt, eine nicht einvernehmliche sexuelle Handlung an der Person des Opfers vorzunehmen oder vornehmen zu lassen,

	2. die Straftat in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde,

	3. die Straftat im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Tradition, der Religion oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde.


Abschnitt 3 - Verleumdung und Beleidigung


	Art. 240 - Verleumdung 

	Verleumdung besteht darin, einer Person in der Öffentlichkeit und in böswilliger Absicht eine bestimmte Tat vorzuwerfen, durch die ihre Ehre verletzt oder durch die sie der öffentlichen Verachtung ausgesetzt werden kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	Es liegt keine Verleumdung vor, wenn die Person, die der Verleumdung bezichtigt wird, durch welches Mittel auch immer glaubhaft macht, dass die ihr vorgeworfene Tat plausibel ist. Dies kann nicht der Fall sein, wenn der Vorwurf einer bestimmten Tat nicht zur Wahrnehmung öffentlicher oder privater Interessen, sondern um zu schaden, erfolgt ist.


	Art. 241 - Aussetzung der Verfolgung wegen Verleumdung

	Ist die vorgeworfene Tat Gegenstand einer Strafverfolgung oder einer Anzeige, über die noch nicht entschieden worden ist, wird die Verleumdungsklage bis zum formell rechtskräftig gewordenen Urteil oder bis zum formell rechtskräftig gewordenen Entscheid oder bis zur Endentscheidung der zuständigen Behörde ausgesetzt.

	Ist die Strafverfolgung oder die Disziplinarklage in Bezug auf die vorgeworfene Tat erloschen, wird die betreffende Akte der Akte der Verleumdungsklage beigefügt und die Verleumdungsklage wieder aufgenommen.

	Im Fall einer Entscheidung zur Einstellung der Strafverfolgung oder des Verfahrens bezüglich der Klage in Zusammenhang mit der vorgeworfenen Tat wird die Verleumdungsklage wieder aufgenommen, unbeschadet einer Aussetzung dieser Klage, wenn die Untersuchung in Bezug auf die vorgeworfene Tat eine neue gerichtliche Entwicklung erfährt.


	Art. 242 - Verleumderische Anzeige

	Eine verleumderische Anzeige ist die böswillige und schriftliche Erstattung einer verleumderischen Anzeige bei der Behörde.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 243 - Verleumderische Anschuldigung gegen einen Untergeordneten

	Eine verleumderische Anschuldigung gegen einen Untergeordneten besteht darin, böswillig und durch welches Mittel auch immer einer Person verleumderische Anschuldigungen gegen einen Untergeordneten zu übermitteln.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 244 - Beleidigung

	Beleidigung besteht darin, eine bestimmte Person böswillig und durch welches Mittel auch immer in der Öffentlichkeit zu verunglimpfen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 245 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist.




	Art. 246 - Besonderer Grund der Immunität

	Vor Gericht gehaltene Reden oder dem Gericht vorgelegte Schriften geben keinen Anlass zu einer Strafverfolgung, wenn diese Reden oder Schriften sich auf die Sache oder die Parteien beziehen.

	Verleumderische oder beleidigende Anschuldigungen, die sich nicht auf die Sache oder die Parteien beziehen, können entweder zu einer Strafverfolgung oder zu einer Zivilklage der Parteien oder Dritter Anlass geben.


Abschnitt 4 - Beleidigung von Amtsträgern


	Art. 247 - Beleidigung von Amtsträgern

	Beleidigung von Amtsträgern besteht darin, einen Minister oder Staatssekretär, ein Parlamentsmitglied, einen Magistraten, einen juristischen Mitarbeiter eines Gerichts oder der Staatsanwaltschaft, eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, einen Zeugen, ein Mitglied des Geschworenenkollegiums, einen Diener des Kultes oder einen Amtsträger bei Feierlichkeiten einer nichtkonfessionellen Weltanschauung durch Handlungen, Worte, Gesten oder Drohungen zu beleidigen, wenn die Straftat anlässlich der Ausübung dieser Funktion begangen wird, und dies mit dem Ziel, die geschützte Person lächerlich zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 248 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat in einer gesetzgebenden Versammlung oder in der Sitzung eines Gerichtshofs oder eines Gerichts begangen wurde.


KAPITEL 7 - Verletzungen der Menschwürde und Missbrauch der 
schutzbedürftigen Lage des Opfers


Abschnitt 1 - Straftaten in Bezug auf die Ahndung der Diskriminierung, der Anstiftung zu Hass und der Holocaustleugnung


	Art. 249 - Bestimmung des Begriffs "Diskriminierung"

	Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter "Diskriminierung" jede Form von vorsätzlicher unmittelbarer Diskriminierung, vorsätzlicher mittelbarer Diskriminierung, Anweisung zur Diskriminierung, Belästigung oder sexueller Belästigung aufgrund eines oder mehrerer in Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale und jede Weigerung, angemessene Vorkehrungen zugunsten von Personen mit Behinderung zu treffen.

	Geschützte Merkmale sind: angebliche Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationale oder ethnische Herkunft, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Schwangerschaft, Entbindung, Stillen, medizinisch assistierte Fortpflanzung, Elternschaft, familiäre Pflichten, medizinische oder soziale Transition, Genderidentität, Genderausdruck, Geschlechtsmerkmale, sexuelle Ausrichtung, Personenstand, Geburt, Alter, Vermögen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugung, Gesundheitszustand, Behinderung, Sprache, politische Überzeugung, gewerkschaftliche Überzeugung, körperliches oder genetisches Merkmal, soziale Herkunft oder soziale Stellung, unabhängig davon, ob diese Eigenschaft tatsächlich gegeben ist oder lediglich vom Täter vermutet wird.

	Diese geschützten Merkmale können tatsächliche oder vermeintliche, persönlich oder durch Assoziierung zugewiesene geschützte Merkmale sein, die für sich allein stehen oder mit einem oder mehreren in Absatz 2 erwähnten geschützten Merkmalen kombiniert werden können.


	Art. 250 - Anstiftung zur Diskriminierung oder zum Rassenhass

	Anstiftung zur Diskriminierung oder zum Rassenhass besteht darin, in der Öffentlichkeit eine der folgenden Verhaltensweisen an den Tag zu legen:

	1. Anstiftung zur Diskriminierung gegenüber einer Person aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale,

	2. Anstiftung zu Hass oder Gewalt gegenüber einer Person aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale,

	3. Anstiftung zur Diskriminierung oder Segregation gegenüber einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder ihren Mitgliedern aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale,

	4. Anstiftung zu Hass oder Gewalt gegenüber einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder ihren Mitgliedern aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale,

	5. Taten, die ein in Artikel 82 erwähntes Verbrechen des Völkermords, ein in Artikel 83 erwähntes Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein in den Artikeln 84 bis 88 erwähntes Kriegsverbrechen darstellen und als solche durch eine Endentscheidung eines internationalen Gerichts festgestellt worden sind, leugnen, grob verharmlosen, zu rechtfertigen versuchen oder billigen, wissend oder wissen müssend, dass entweder eine Person oder eine Gruppe, eine Gemeinschaft oder ihre Mitglieder aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale oder aufgrund der Religion im Sinne von Artikel 1 § 3 des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durch diese Verhaltensweise Diskriminierung, Hass oder Gewalt ausgesetzt sein könnten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 251 - Verbreitung von rassischem Gedankengut

	Verbreitung von rassischem Gedankengut ist die Verbreitung in der Öffentlichkeit von Gedankengut, das auf rassischer Überlegenheit oder Rassenhass beruht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 252 - Teilnahme an einer Diskriminierung oder Segregation predigenden Gruppierung

	Teilnahme an einer Diskriminierung oder Segregation predigenden Gruppierung ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppierung oder Vereinigung oder die Mitwirkung daran, obwohl diese Gruppierung oder Vereinigung offensichtlich und wiederholt Diskriminierung oder Segregation aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale in der Öffentlichkeit predigt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 253 - Diskriminierung durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, oder in deren Namen durch Fälschung der Unterschrift

	§ 1 ­ Diskriminierung durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, ist die Begehung einer Diskriminierung gegenüber einer Person, einer Gruppierung, einer Gemeinschaft oder ihren Mitgliedern aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 2 ­ Wenn der Täter beweist, dass er auf Befehl seiner Vorgesetzten in Angelegenheiten gehandelt hat, für die sie zuständig sind und für die er ihnen als Untergeordneter Gehorsam schuldete, werden die Strafen nur auf die Vorgesetzten angewandt, die den Befehl erteilt haben.

	§ 3 ­ Wenn Personen, die eine öffentliche Funktion ausüben, beschuldigt werden, die oben erwähnten Willkürtaten befohlen, zugelassen oder erleichtert zu haben, und behaupten, dass ihre Unterschrift erschlichen worden ist, sind sie verpflichtet, der Willkürtat gegebenenfalls ein Ende setzen zu lassen und den Schuldigen anzuzeigen; ansonsten werden sie persönlich verfolgt.

	§ 4 ­ Wenn eine der oben erwähnten Willkürtaten durch Fälschung der Unterschrift einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, begangen worden ist, werden die Täter der Fälschung und diejenigen, die die Unterschrift böswillig oder betrügerisch verwenden, mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




	Art. 254 - Diskriminierung beim Zugang zu Gütern oder Diensten

	Diskriminierung beim Zugang zu Gütern oder Diensten ist die Begehung einer Diskriminierung gegenüber einer Person, einer Gruppierung, einer Gemeinschaft oder ihren Mitgliedern aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale beim Zugang zu Gütern oder Diensten oder beim Angebot zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 255 - Diskriminierung im Bereich von Arbeitsverhältnissen

	Diskriminierung im Bereich von Arbeitsverhältnissen ist die Begehung einer Diskriminierung gegenüber einer Person, einer Gruppierung, einer Gemeinschaft oder ihren Mitgliedern aufgrund eines oder mehrerer in Artikel 249 Absatz 2 erwähnter geschützter Merkmale im Bereich der Arbeitsverhältnisse.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 256 - Holocaustleugnung

	Holocaustleugnung ist die öffentliche Leugnung, grobe Verharmlosung, versuchte Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Verbrechens des Völkermordes.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Der Richter kann ebenfalls die Veröffentlichung der Entscheidung gemäß Artikel 58 anordnen.

	Für die Anwendung von Absatz 1 ist der Begriff "Verbrechen des Völkermords" im Sinne von Artikel 2 der Konvention vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes zu verstehen.


	Art. 257 - Sexismus

	Sexismus ist jede Geste oder Verhaltensweise in der Öffentlichkeit, die offensichtlich darauf abzielt, einer anderen Person gegenüber Geringschätzung wegen ihres Geschlechts zum Ausdruck zu bringen oder sie aus demselben Grund als minderwertig anzusehen oder auf ihre geschlechtliche Dimension zu reduzieren, und die eine schwere Verletzung der Würde dieser Person zur Folge hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




Abschnitt 2 - Menschenhandel und Menschenschmuggel


	Art. 258 - Menschenhandel

	§ 1 ­ Menschenhandel ist die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung und Aufnahme einer Person und die Übernahme oder Übergabe der Kontrolle über eine Person mit folgendem Ziel:

	1. Ausbeutung der Prostitution oder anderer Formen sexueller Ausbeutung,

	2. Ausbeutung von Betteltätigkeit,

	3. Verrichtung von Arbeit oder Leistung von Diensten unter menschenunwürdigen Bedingungen,

	4. Ausbeutung durch die Entnahme von Organen oder menschlichem Körpermaterial,

	5. diese Person zu veranlassen, gegen ihren Willen eine Straftat zu begehen,

	6. Ausbeutung einer illegalen Adoption,

	7. Ausbeutung einer Zwangsehe.

	Außer in dem in Nr. 5 erwähnten Fall ist die Zustimmung der in Absatz 1 erwähnten Person zur geplanten oder effektiven Ausbeutung nicht von Belang.

	§ 2 ­ Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 3 ­ Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 259 - Menschenschmuggel

	§ 1 ­ Menschenschmuggel besteht darin, auf welche Weise auch immer, unmittelbar oder über eine Zwischenperson, dazu beizutragen, einer Person, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist, die Einreise in das, die Durchreise durch das oder den Aufenthalt im Staatsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates eines Belgien bindenden internationalen Abkommens über die Überschreitung der Außengrenzen unter Verstoß gegen die Rechtsvorschriften dieses Staates zu ermöglichen, um sich einen unmittelbaren oder mittelbaren Vermögensvorteil zu verschaffen.

	§ 2 ­ Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 3 ­ Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.




	Art. 260 - Besonders schwerer Menschenhandel und -schmuggel

	§ 1 ­ Menschenhandel und -schmuggel werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn:

	1. die Straftat an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen wurde,

	2. die Straftat begangen wurde, indem der schutzbedürftige Zustand missbraucht wurde, in dem sich eine Person aufgrund ihrer illegalen oder unsicheren Verwaltungslage, ihrer unsicheren sozialen Lage, aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, Krankheit, körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit befand, so dass die Person tatsächlich keine andere echte und annehmbare Wahl hatte, als sich diesem Missbrauch zu unterwerfen,

	3. die Straftat durch unmittelbare oder mittelbare Anwendung von betrügerischen Machenschaften, Gewalt, Drohungen oder irgendeiner Form des Zwangs oder durch Entführung, Autoritätsmissbrauch oder Täuschung begangen wurde,

	4. die Straftat durch Angebot oder Annahme von Zahlungen oder durch Vorteile jeglicher Art zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, unter deren Autorität das Opfer steht, begangen wurde,

	5. das Leben des Opfers vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit in Gefahr gebracht wurde,

	6. die Straftat eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat,

	7. das betreffende Vorgehen Gewohnheitscharakter aufweist,

	8. die Straftat aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen wurde,

	9. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.

	Wenn der Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Prostitution oder anderer Formen sexueller Ausbeutung gegenüber einem Minderjährigen begangen wurde, sind die Bestimmungen von Kapitel 3 Abschnitt 2 anwendbar.

	§ 2 ­ Menschenhandel und -schmuggel werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn:

	1. die Straftat zum Tod des Opfers geführt hat, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat,

	2. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer kriminellen Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe wird so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 261 - Erschwerende Faktoren des Menschenhandels und -schmuggels

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, dass die Straftat begangen wurde:

	1. von einer Person, unter deren Autorität das Opfer steht, oder von einer Person, die die Autorität oder die Möglichkeiten, die ihr durch ihre Funktionen verliehen sind, missbraucht hat,

	2. von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion.


	Art. 262 - Einziehung des Instruments der Straftat

	In Abweichung von Artikel 53 § 2 Nr. 2 werden die Sachen eingezogen, die zur Begehung einer der in vorliegendem Abschnitt beschriebenen Straftaten gedient haben oder dazu bestimmt waren, auch wenn sie nicht Eigentum des Verurteilten sind, unbeschadet der Rechte, die Dritte an diesen Gütern geltend machen können.

	Die Einziehung wird unter denselben Umständen auch auf die unbeweglichen Güter oder Teile der unbeweglichen Güter angewandt, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren.

	Wenn diese beweglichen oder unbeweglichen Güter zwischen der Begehung der Straftat und der gerichtlichen Endentscheidung veräußert wurden, kann das Gericht gemäß Artikel 53 § 2 Absatz 2 ihren Geldwert veranschlagen und die Einziehung eines diesem Wert entsprechenden Geldbetrags aussprechen.


	Art. 263 - Besondere Verbote bei Verurteilung wegen Menschenhandels

	§ 1 ­ Bei Verurteilung wegen Menschenhandels kann das Gericht dem Verurteilten für eine Dauer von einem bis zu zwanzig Jahren verbieten, eine Schankstätte, eine Arbeitsvermittlungsstelle, ein Showunternehmen, eine Agentur für den Verleih oder Verkauf von Bildträgern, ein Hotel, eine Agentur für die Vermietung von Zimmern oder Appartements, ein Reisebüro, eine Heiratsvermittlungsstelle, eine Adoptionsvermittlungsstelle, eine mit der Aufsicht Minderjähriger betraute Einrichtung, ein Unternehmen für die Beförderung von Schülern und Jugendvereinigungen, eine Freizeit- oder Ferieneinrichtung oder jede Einrichtung für Körperpflege oder psychologische Betreuung entweder selbst oder durch eine Zwischenperson zu betreiben oder in irgendeiner Eigenschaft dort beschäftigt zu sein oder eine berufliche oder soziale Tätigkeit auszuüben, die mit der Begehung der Straftat in Zusammenhang steht.



	§ 2 ­ Das Gericht kann ebenfalls für eine Dauer von einem bis zu zwanzig Jahren das Verbot anordnen:

	1. in irgendeiner Eigenschaft einen Unterricht in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung, die Minderjährige aufnimmt, zu besuchen,

	2. sich als Freiwilliger, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen an juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen, deren Tätigkeit hauptsächlich Minderjährige betrifft, zu beteiligen,

	3. eine Tätigkeit zugewiesen zu bekommen, durch die dem Verurteilten als Freiwilligem, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen, von juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen eine Vertrauens- oder Autoritätsbeziehung in Bezug auf Minderjährige zugewiesen wird.

	Die Auferlegung dieser Maßnahme muss mit besonderen Gründen versehen werden und der Schwere der Taten und den Wiedereingliederungsmöglichkeiten des Verurteilten Rechnung tragen.

	§ 3 ­ Artikel 48 Absatz 3 und 4 ist anwendbar auf die in § 1 und § 2 erwähnten Verbote.


	Art. 264 - Entschuldigungsgründe zum Vorteil der Opfer von Menschenhandel

	Opfer von Menschenhandel, die als unmittelbare Folge ihrer Ausbeutung an Straftaten teilnehmen, für die das Gesetz eine Strafe der Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 vorsieht, bleiben wegen dieser Straftaten straffrei.


Abschnitt 3 - Missbrauch von Prostitution


	Art. 265 - Zuhälterei

	Zuhälterei besteht unbeschadet der Anwendung von Artikel 258 aus einer der folgenden Taten, die einem Volljährigen gegenüber begangen werden:

	- Organisation der Prostitution eines anderen mit dem Ziel, einen Vorteil daraus zu ziehen, außer in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen,

	- Förderung, Begünstigung, Erleichterung der Prostitution oder Anstiftung dazu mit dem Ziel, unmittelbar oder mittelbar einen ungewöhnlichen wirtschaftlichen Vorteil oder jeden anderen ungewöhnlichen Vorteil daraus zu ziehen,

	- Ergreifung von Maßnahmen, um den Ausstieg aus der Prostitution zu verhindern oder zu erschweren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	In Abweichung von Artikel 52 § 1 Absatz 2 kann das Gericht als Nebenstrafe eine Geldbuße von 200 bis zu 200.000 EUR für die vollendete Straftat und eine Geldbuße von 200 bis zu 40.000 EUR für den Versuch der Begehung der Straftat aussprechen. Die Geldbußen werden so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 266 - Werbung für Prostitution

	§ 1 ­ Unter Werbung für Prostitution versteht man Folgendes:

	- durch welches Mittel auch immer, auf irgendeine Weise, direkt oder indirekt, vorsätzlich Werbung machen, herausgeben, verteilen oder verbreiten für ein Angebot von Dienstleistungen sexueller Art durch einen Volljährigen, auch wenn das Angebot durch eine irreführende Wortwahl verschleiert ist,

	- durch irgendein Werbemittel, explizit oder implizit, vorsätzlich bekannt geben, dass ein Volljähriger der Prostitution nachgeht,

	- durch irgendein Werbemittel, explizit oder implizit, die Prostitution eines Volljährigen vorsätzlich erleichtern.

	§ 2 ­ Werbung für Prostitution Volljähriger ist verboten.

	Das Verbot ist nicht anwendbar:

	- auf Volljährige, die hinter einer Scheibe an einem speziell für die Prostitution bestimmten Ort Werbung für ihre eigenen sexuellen Dienstleistungen machen,

	- auf Volljährige, die auf einer Internetplattform oder jeglichem anderen Medium oder einem Teil eines Mediums, die speziell für diesen Zweck bestimmt sind, Werbung für ihre eigenen sexuellen Dienstleistungen platzieren,

	- auf den Anbieter einer Internetplattform, jeglichen anderen Mediums oder eines Teils eines Mediums, die speziell für diesen Zweck bestimmt sind, der Werbung veröffentlicht für Dienstleistungen sexueller Art oder für einen Ort, der dem Angebot von Dienstleistungen sexueller Art durch Volljährige dient, sofern er Maßnahmen ergreift, um die Sexarbeiter zu schützen und den Missbrauch von Prostitution und Menschenhandel zu verhindern, indem er den Polizeidiensten oder Gerichtsbehörden mögliche Fälle von Missbrauch und Ausbeutung unverzüglich meldet und sich an die vom König festgelegten Modalitäten hält.

	Der König bestimmt, was unter Internetplattform oder jeglichem anderen Medium oder Teil eines Mediums, die speziell für diesen Zweck bestimmt sind, zu verstehen ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




	Art. 267 - Öffentliche Anstiftung zur Prostitution

	Öffentliche Anstiftung zur Prostitution besteht darin:

	- einen Volljährigen durch irgendein Werbemittel, implizit oder explizit, vorsätzlich dazu anzustiften, sich zu prostituieren,

	- einen Volljährigen durch welches Mittel auch immer in der Öffentlichkeit vorsätzlich dazu anzustiften, sich zu prostituieren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 268 - Besonders schwerer Missbrauch von Prostitution

	In den Artikeln 265 bis 267 erwähnter Missbrauch von Prostitution gilt als besonders schwer, wenn die Straftat einem Volljährigen gegenüber begangen worden ist, der aufgrund seiner illegalen oder unsicheren Verwaltungslage, seiner unsicheren sozialen Lage, aufgrund seines Alters, einer Schwangerschaft, Krankheit, körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit in schutzbedürftigem Zustand ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Im Fall eines in Artikel 265 erwähnten Missbrauchs von Prostitution wird die Geldbuße so viele Male angewandt, wie es Opfer gibt.


	Art. 269 - Schließung der Einrichtung

	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen die Schließung der Einrichtung, in der die Straftaten begangen wurden, für eine Dauer von einem Monat bis zu drei Jahren anordnen, ungeachtet der Eigenschaft der natürlichen oder juristischen Person des Betreibers, Eigentümers, Mieters oder Geschäftsführers.

	Ist der Verurteilte weder Eigentümer noch Betreiber noch Mieter noch Geschäftsführer der Einrichtung, kann die Schließung nur angeordnet werden, wenn die Schwere der konkreten Umstände es erforderlich macht, und das für eine Dauer von höchstens zwei Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Ladung des Eigentümers, Betreibers, Mieters oder Geschäftsführers der Einrichtung.

	Die Ladung vor Gericht wird auf Veranlassung des Gerichtsvollziehers, der die Gerichtsvollzieherurkunde erstellt hat, beim zuständigen Amt der Generalverwaltung Vermögensdokumentation des Gebiets eingetragen, in dem das Gut liegt.

	Die Ladung enthält die in Artikel 141 des Hypothekengesetzes erwähnten Angaben des betreffenden unbeweglichen Gutes und die in den Artikeln 139 und 140 des Hypothekengesetzes erwähnten Identifizierungsdaten des Eigentümers.

	Jede in der Sache getroffene Entscheidung wird gemäß dem in Artikel 84 des Hypothekengesetzes vorgesehenen Verfahren am Rande der Übertragung des Protokolls der Ladung vermerkt. Der Greffier des Gerichts lässt dem zuständigen Amt der Generalverwaltung Vermögensdokumentation die Auszüge und die Erklärung, dass keine Rechtsmittel eingelegt worden sind, zukommen.

	Die Schließung der Einrichtung bringt das Verbot mit sich, dort jegliche Tätigkeit auszuüben, die mit derjenigen in Zusammenhang steht, die zur Begehung der Straftat geführt hat. Die Schließung gilt ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. In Ermangelung einer freiwilligen Schließung wird diese auf Initiative der Staatsanwaltschaft und auf Kosten des Verurteilten vorgenommen.


	Art. 270 - Spezifische Verbote

	In den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen werden die Schuldigen zur Aberkennung der in Artikel 47 Absatz 1 erwähnten Rechte verurteilt.

	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht dem Verurteilten in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen für eine Dauer von einem bis zu zwanzig Jahren verbieten, eine Schankstätte, eine Arbeitsvermittlungsstelle, ein Showunternehmen, eine Agentur für den Verleih oder Verkauf von Bildträgern, ein Hotel, eine Agentur für die Vermietung von Zimmern oder Appartements, ein Reisebüro, eine Heiratsvermittlungsstelle, eine Adoptionsvermittlungsstelle, eine mit der Aufsicht Minderjähriger betraute Einrichtung, ein Unternehmen für die Beförderung von Schülern und Jugendvereinigungen, eine Freizeit- oder Ferieneinrichtung oder jede Einrichtung für Körperpflege oder psychologische Betreuung entweder selbst oder durch eine Zwischenperson zu betreiben oder in irgendeiner Eigenschaft dort beschäftigt zu sein oder eine berufliche oder soziale Tätigkeit auszuüben, die mit der Begehung der Straftat in Zusammenhang steht.

	Artikel 48 Absatz 3 und 4 ist auf diese Verbote anwendbar.


	Art. 271 - Einziehung des Instruments der Straftat

	In Abweichung von Artikel 53 § 2 Nr. 2 werden die Sachen eingezogen, die zur Begehung einer der in vorliegendem Abschnitt beschriebenen Straftaten gedient haben oder dazu bestimmt waren, auch wenn sie nicht Eigentum des Verurteilten sind, unbeschadet der Rechte, die Dritte an diesen Gütern geltend machen können.

	Die Einziehung wird unter denselben Umständen auch auf die unbeweglichen Güter oder Teile der unbeweglichen Güter angewandt, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren.

	Wenn diese beweglichen oder unbeweglichen Güter zwischen der Begehung der Straftat und der gerichtlichen Endentscheidung veräußert wurden, kann das Gericht gemäß Artikel 53 § 2 Absatz 2 ihren Geldwert veranschlagen und die Einziehung eines diesem Wert entsprechenden Geldbetrags aussprechen.


	Art. 272 - Multidisziplinäre Evaluation

	§ 1 ­ Die Abgeordnetenkammer ist damit beauftragt, die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts alle vier Jahre zu evaluieren.

	Die Evaluation ist multidisziplinär und stützt sich insbesondere auf die Fachkompetenz von Vertretern des Gerichts und der Polizei, von Vertretern spezialisierter öffentlicher Einrichtungen, von Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen und von akademischen Sachverständigen. Die durch die letzten drei Kategorien vertretenen Fachkompetenzbereiche müssen mindestens folgende Themen umfassen: Kampf gegen den Menschenhandel, Unterstützung von Prostituierten, Gleichheit von Frauen und Männern, Verteidigung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte von Arbeitnehmern und Zugang zur Gesundheitsversorgung.


Abschnitt 4 - Kinderhandel


	Art. 273 - Kinderhandel

	Kinderhandel ist das vorsätzliche Anbieten, Versprechen, Aushändigen oder Annehmen eines Minderjährigen, durch welches Mittel auch immer, zur Verschaffung eines Gewinns oder eines vergleichbaren Vorteils für sich oder einen anderen.

	Die Entschädigung der Kosten und Auslagen, einschließlich angemessener Honorare an der Adoption beteiligter Personen, wie in Artikel 32 des am 29. Mai 1993 in Den Haag abgeschlossenen Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption erwähnt, stellen keinen "Gewinn oder vergleichbaren Vorteil" im Sinne von Absatz 1 dar.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe kann so viele Male angewandt werden, wie es Opfer gibt.


	Art. 274 - Besonders schwerer Kinderhandel

	§ 1 ­ Kinderhandel wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn er Folgendes zum Ziel hat:

	1. Ausbeutung der Prostitution oder andere Formen sexueller Ausbeutung,

	2. Ausbeutung der Betteltätigkeit,

	3. Verrichtung von Arbeit oder Leistung von Diensten unter menschenunwürdigen Bedingungen,

	4. Ausbeutung durch die Entnahme von Organen oder menschlichem Körpermaterial,

	5. diese Person zu veranlassen, gegen ihren Willen eine Straftat zu begehen.

	§ 2 ­ Kinderhandel wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn:

	1. die Straftat zum Tod des Opfers geführt hat, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat,

	2. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer kriminellen Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht.

	§ 3 ­ In den in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Fällen kann die Geldbuße als Nebenstrafe so viele Male angewandt werden, wie es Opfer gibt.


	Art. 275 - Erschwerende Faktoren des Kinderhandels

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, dass die Straftat begangen wurde:

	1. von einer Person, unter deren Autorität das Opfer steht, oder von einer Person, die die Autorität oder die Möglichkeiten, die ihr durch ihre Funktionen verliehen sind, missbraucht hat,

	2. von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion.


Abschnitt 5 - Handel mit menschlichen Organen


	Art. 276 - Illegale Entnahme eines menschlichen Organs

	Illegale Entnahme eines menschlichen Organs ist die vorsätzliche Entnahme eines Organs bei einer Person in folgenden Fällen:

	1. wenn die Entnahme bei einer lebenden Person ohne deren freiwillige, informierte und ausdrückliche Einwilligung vorgenommen wird oder wenn die Entnahme bei einer verstorbenen Person unter Verstoß gegen die durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen für die Einwilligung oder die Ablehnung vorgenommen wird,

	2. wenn dieser Person oder einem Dritten als Gegenleistung für die Organentnahme direkt oder indirekt ein Gewinn oder vergleichbarer Vorteil für sich selbst oder für einen anderen vorgeschlagen, angeboten oder versprochen wird beziehungsweise gewährt worden ist, und zwar auch dann, wenn die Person ihre Einwilligung zur Organentnahme gegeben hat,

	3. wenn die Entnahme von einer Person, die gesetzlich nicht dazu befugt ist, oder außerhalb einer gesetzlich befugten Pflegeeinrichtung vorgenommen wird.



	Folgende Entschädigungen stellen keinen "Gewinn oder vergleichbaren Vorteil" im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 dar:

	1. die Entschädigung der direkten und indirekten Ausgaben, vorgesehen in Artikel 4 § 2 des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen und in Artikel 6 § 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 über die Gewinnung und Verwendung menschlichen Körpermaterials im Hinblick auf medizinische Anwendungen beim Menschen oder zu wissenschaftlichen Forschungszwecken,

	2. die Entschädigung für den Einkommensausfall in Zusammenhang mit der Organspende.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 277 - Illegale Transplantation oder Verwendung eines menschlichen Organs

	Illegale Transplantation eines menschlichen Organs besteht darin:

	1. einer Person vorsätzlich ein menschliches Organ zu transplantieren, das unter Verstoß gegen Artikel 276 entnommen wurde oder in einem anderen Staat unter den in vorerwähntem Artikel erwähnten Bedingungen entnommen wurde,

	2. einer Person ein menschliches Organ zu transplantieren, ohne gesetzlich dazu befugt zu sein oder außerhalb einer gesetzlich befugten Pflegeeinrichtung.

	Illegale Verwendung eines menschlichen Organs ist die vorsätzliche Verwendung eines menschlichen Organs, das unter einem der drei in Artikel 276 festgelegten Umstände oder in einem anderen Staat unter einem dieser Umstände illegal entnommen wurde, zu anderen Zwecken als einer Transplantation.

	Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 278 - Illegale Verwaltung von menschlichen Organen

	Illegale Verwaltung von menschlichen Organen ist:

	1. die vorsätzliche Aufbereitung, Konservierung, Lagerung, Beförderung, Verbringung, Entgegennahme oder Einfuhr eines Organs, das unter Verstoß gegen Artikel 276 oder in einem anderen Staat unter den in vorerwähntem Artikel erwähnten Bedingungen entnommen wurde,

	2. die vorsätzliche Ausfuhr oder Durchfuhr eines Organs, das in einem anderen Staat unter den in Artikel 276 erwähnten Bedingungen entnommen wurde.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.




	Art. 279 - Rechtswidrige Anwerbung von Spendern oder Empfängern menschlicher Organe

	Rechtswidrige Anwerbung von Spendern oder Empfängern menschlicher Organe ist die Anwerbung von oder die Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Organspender oder 
-empfänger, um sich selbst oder einem Dritten direkt oder indirekt einen Gewinn oder einen vergleichbaren Vorteil zu verschaffen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 280 - Besonders schwere Straftat der illegalen Entnahme, Transplantation, Verwendung oder Verwaltung und der rechtswidrigen Anwerbung von Spendern oder Empfängern menschlicher Organe

	§ 1 ­ Illegale Entnahme, Transplantation, Verwendung oder Verwaltung und rechtswidrige Anwerbung von Spendern oder Empfängern menschlicher Organe werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn:

	1. die Straftat an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen worden ist,

	2. die Straftat von einer Person begangen worden ist, die die Amtsgewalt oder die Erleichterungen, die ihr durch ihre Funktionen verliehen sind, missbraucht hat,

	3. das Leben des Opfers vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit in Gefahr gebracht worden ist,

	4. die Straftat die körperliche oder geistige Gesundheit des Opfers ernsthaft beeinträchtigt hat,

	5. das betreffende Vorgehen Gewohnheitscharakter aufweist,

	6. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht,

	7. der Täter bereits wegen einer in vorliegendem Abschnitt vorgesehenen Straftat verurteilt wurde, vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 60,

	8. die Straftat aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen wurde.

	§ 2 ­ Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft, wenn:

	1. die Straftat zum Tod des Opfers geführt hat, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat,

	2. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer kriminellen Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht.


	Art. 281 - Erleichterung oder Verbreitung illegaler Praktiken von Handel mit menschlichen Organen

	Erleichterung oder Verbreitung illegaler Praktiken von Handel mit menschlichen Organen, durch welches Mittel auch immer, ist:

	1. die vorsätzliche Erleichterung oder Förderung der in den Artikeln 276 bis 278 erwähnten Praktiken oder die vorsätzliche Anstiftung zu solchen Praktiken,

	2. die vorsätzliche direkte oder indirekte Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung von Werbung für diese Praktiken,

	3. die direkte oder indirekte Veröffentlichung des Bedarfs an oder der Verfügbarkeit von Organen, um für sich selbst oder einen Dritten direkt oder indirekt einen Gewinn oder einen vergleichbaren Vorteil in Aussicht zu stellen oder zu erzielen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 282 - Annahme der illegalen Transplantation eines menschlichen Organs

	Annahme der illegalen Transplantation eines menschlichen Organs besteht darin, für sich selbst die Transplantation eines menschlichen Organs vorsätzlich anzunehmen, das unter Verstoß gegen Artikel 276 oder in einem anderen Staat unter den in vorerwähntem Artikel erwähnten Bedingungen entnommen wurde.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Der Versuch der Begehung der in vorliegendem Artikel erwähnten Straftat ist nicht strafbar.


	Art. 283 - Angebot oder Annahme eines Vorteils im Rahmen des Handels mit menschlichen Organen

	Angebot oder Annahme eines Vorteils im Rahmen des Handels mit menschlichen Organen besteht darin, vorsätzlich:

	1. direkt oder durch Zwischenpersonen einer Person einen Vorteil gleich welcher Art für sie selbst oder für einen Dritten zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren, damit diese Person unter Verstoß gegen die Artikel 276 bis 278 ein Organ entnimmt, transplantiert oder verwendet oder die Begehung einer solchen Handlung erleichtert,

	2. direkt oder durch Zwischenpersonen für sich selbst oder einen Dritten einen Vorteil gleich welcher Art zu fordern, anzunehmen oder zu erhalten, um unter Verstoß gegen die Artikel 276 bis 278 ein Organ zu entnehmen, zu transplantieren oder zu verwenden oder die Begehung einer solchen Handlung zu erleichtern.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Der Versuch der Begehung der in vorliegendem Artikel erwähnten Straftat ist nicht strafbar.


	Art. 284 - Besonders schwere Straftat der Erleichterung oder Verbreitung illegaler Praktiken und des Angebots oder der Annahme eines Vorteils im Rahmen des Handels mit menschlichen Organen

	§ 1 ­ Die Erleichterung oder Verbreitung illegaler Praktiken und das Angebot oder die Annahme eines Vorteils im Rahmen des Handels mit menschlichen Organen werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn:

	1. die Straftat an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen worden ist,

	2. die Straftat von einer Person begangen worden ist, die die Amtsgewalt oder die Erleichterungen, die ihr durch ihre Funktionen verliehen sind, missbraucht hat,

	3. das Leben des Opfers vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit in Gefahr gebracht worden ist,

	4. die Straftat die körperliche oder geistige Gesundheit des Opfers ernsthaft beeinträchtigt hat,

	5. das betreffende Vorgehen Gewohnheitscharakter aufweist,

	6. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht,

	7. der Täter bereits wegen einer in vorliegendem Abschnitt vorgesehenen Straftat verurteilt wurde, vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 60,

	8. die Straftat aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen wurde.

	§ 2 ­ Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn:

	1. die Straftat zum Tod des Opfers geführt hat, ohne dass der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat,

	2. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer kriminellen Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht.


	Art. 285 - Vermutung in Bezug auf den rechtmäßigen Ursprung der in der Europäischen Union entnommenen menschlichen Organe

	Für die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts wird bei menschlichen Organen, die in Belgien oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union entnommen wurden, bis zum Gegenbeweis davon ausgegangen, dass sie nicht illegal unter einem der drei in Artikel 276 erwähnten Umstände entnommen wurden oder dass sie in einem anderen Staat unter einem dieser Umstände entnommen wurden, wenn sie von einer öffentlichen oder privaten Organisation ohne Gewinnzweck zugeteilt wurden, die sich mit dem nationalen und grenzüberschreitenden Austausch von Organen beschäftigt.


	Art. 286 - Einziehung des Instruments der Straftat

	In Abweichung von Artikel 53 § 2 Nr. 2 werden die Sachen eingezogen, die zur Begehung einer der in vorliegendem Abschnitt beschriebenen Straftaten gedient haben oder dazu bestimmt waren, auch wenn sie nicht Eigentum des Verurteilten sind, unbeschadet der Rechte, die Dritte an diesen Gütern geltend machen können.

	Die Einziehung wird unter denselben Umständen auch auf die unbeweglichen Güter oder Teile der unbeweglichen Güter angewandt, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren.

	Wenn diese beweglichen oder unbeweglichen Güter zwischen der Begehung der Straftat und der gerichtlichen Endentscheidung veräußert wurden, kann das Gericht gemäß Artikel 53 § 2 Absatz 2 ihren Geldwert veranschlagen und die Einziehung eines diesem Wert entsprechenden Geldbetrags aussprechen.


	Art. 287 - Besondere Verbote bei Verurteilung wegen Handels mit menschlichen Organen

	Das Gericht kann Personen, die wegen im vorliegenden Abschnitt erwähnter Taten verurteilt wurden, für einen Zeitraum von einem bis zu zwanzig Jahren verbieten, eine berufliche oder soziale Tätigkeit auszuüben, die mit der Begehung einer der in vorliegendem Abschnitt aufgeführten Straftaten in Zusammenhang steht.

	Artikel 48 Absatz 3 und 4 ist auf dieses Verbot anwendbar.


Abschnitt 6 - Ausbeutung von Betteltätigkeit


	Art. 288 - Ausbeutung von Betteltätigkeit

	Ausbeutung von Betteltätigkeit besteht darin:

	1. eine Person zum Zwecke der Betteltätigkeit anzuwerben, mitzunehmen, wegzulocken oder festzuhalten,

	2. eine Person vorsätzlich anzustiften, zu betteln oder dies weiterhin zu tun,

	3. eine Person einem Bettler zur Verfügung zu stellen, damit dieser sich ihrer bedient, um das Mitleid der Öffentlichkeit zu erregen,

	4. auf irgendeine Weise die Betteltätigkeit eines anderen vorsätzlich auszubeuten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe kann so viele Male angewandt werden, wie es Opfer gibt.


	Art. 289 - Besonders schwere Ausbeutung von Betteltätigkeit

	Ausbeutung von Betteltätigkeit wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn sie wie folgt begangen wird:

	1. gegenüber einem Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand,

	2. indem der schutzbedürftige Zustand missbraucht wird, in dem sich eine Person aufgrund ihrer illegalen oder unsicheren Verwaltungslage, ihrer unsicheren sozialen Lage, aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, Krankheit, körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit befindet, so dass die Person tatsächlich keine andere echte und annehmbare Wahl hat, als sich diesem Missbrauch zu unterwerfen,

	3. durch mittelbare oder unmittelbare Anwendung von betrügerischen Machenschaften, Gewalt, Drohungen oder irgendeiner Form des Zwangs oder durch Entführung, Autoritätsmissbrauch oder Täuschung.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe kann so viele Male angewandt werden, wie es Opfer gibt.


Abschnitt 7 - Missbräuchliche Praktiken der Mietwucherer


	Art. 290 - Mietwucher

	Mietwucher besteht darin, durch Verkauf, Vermietung oder Zurverfügungstellung eines beweglichen Guts, eines Teils davon, eines unbeweglichen Guts oder jedes anderen als Wohnung dienenden Ortes unter Bedingungen, die mit der Menschenwürde unvereinbar sind, und in der Absicht, einen ungewöhnlichen Gewinn zu erzielen, entweder direkt oder durch eine Zwischenperson den schutzbedürftigen Zustand zu missbrauchen, in dem sich eine Person aufgrund ihrer illegalen oder unsicheren Verwaltungslage, ihrer unsicheren sozialen Lage, aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, Krankheit, körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit befindet.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe kann so viele Male angewandt werden, wie es Opfer gibt.




	Art. 291 - Besonders schwerer Mietwucher

	Mietwucher wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. das betreffende Vorgehen Gewohnheitscharakter aufweist,

	2. der Schuldige durch diese Straftat an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung teilnimmt, sei es als leitende Person oder nicht.

	Die in Artikel 52 erwähnte Geldbuße als Nebenstrafe kann so viele Male angewandt werden, wie es Opfer gibt.


	Art. 292 - Einziehung des Instruments der Straftat

	In Abweichung von Artikel 53 § 2 Nr. 2 werden die Sachen eingezogen, die zur Begehung einer der in vorliegendem Abschnitt beschriebenen Straftaten gedient haben oder dazu bestimmt waren, auch wenn sie nicht Eigentum des Verurteilten sind, unbeschadet der Rechte, die Dritte an diesen Gütern geltend machen können.

	Die Einziehung wird unter denselben Umständen auch auf die unbeweglichen Güter oder Teile der unbeweglichen Güter angewandt, die zur Begehung der Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren.

	Wenn diese beweglichen oder unbeweglichen Güter zwischen der Begehung der Straftat und der gerichtlichen Endentscheidung veräußert wurden, kann das Gericht gemäß Artikel 53 § 2 Absatz 2 ihren Geldwert veranschlagen und die Einziehung eines diesem Wert entsprechenden Geldbetrags aussprechen.


Abschnitt 8 - Zwangsehe und erzwungenes gesetzliches Zusammenwohnen


	Art. 293 - Zwangsehe

	Zwangsehe besteht darin, eine Person vorsätzlich durch Gewalt oder Drohung zu zwingen, eine Ehe einzugehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 294 - Erzwungenes gesetzliches Zusammenwohnen

	Erzwungenes gesetzliches Zusammenwohnen besteht darin, eine Person vorsätzlich durch Gewalt oder Drohung zu zwingen, ein gesetzliches Zusammenwohnen einzugehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




	Art. 295 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in den Artikeln 293 und 294 erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand oder in Gegenwart eines Minderjährigen begangen wurde.


	Art. 296 - Nichtigkeitserklärung der Ehe oder des gesetzlichen Zusammenwohnens

	§ 1 ­ Das Gericht, das die Straftat der Zwangsehe oder des erzwungenen gesetzlichen Zusammenwohnens als erwiesen erklärt, kann auf Antrag des Prokurators des Königs oder jeder anderen am Verfahren Interesse habenden Partei ebenfalls die Nichtigkeit der Ehe oder des gesetzlichen Zusammenwohnens aussprechen.

	§ 2 ­ Die Nichtigkeitserklärung kann nur ausgesprochen werden, wenn die Ehepartner oder gesetzlich Zusammenwohnenden Parteien des Rechtsstreits gewesen sind oder in das Verfahren herangezogen worden sind.

	§ 3 ­ Von jeder Gerichtsvollzieherurkunde über die Zustellung eines Urteils oder Entscheids, durch das/den eine Ehe oder ein gesetzliches Zusammenwohnen für nichtig erklärt wird, übermittelt der beurkundende Gerichtsvollzieher dem Greffier des Gerichts, das die Entscheidung verkündet hat, sofort eine Abschrift.

	§ 4 ­ Wenn die Nichtigkeit der Ehe durch ein formell rechtskräftig gewordenes Urteil oder einen formell rechtskräftig gewordenen Entscheid ausgesprochen worden ist, übermittelt der Greffier der DPSU unverzüglich die Angaben des Urteils oder des Entscheids mit Vermerk des Datums, an dem die Entscheidung formell rechtskräftig geworden ist.

	Wurde die Eheschließungsurkunde in Belgien erstellt oder in Belgien vor dem 31. März 2019 übertragen, ersucht der Greffier den Standesbeamten, der die Urkunde erstellt oder übertragen hat, die Urkunde in die DPSU aufzunehmen. Wurde die Eheschließungsurkunde im Ausland erstellt, ersucht er die antragstellende Partei, in Anlehnung an Buch 1 Titel 2 Kapitel 2 Abschnitt 15 des früheren Zivilgesetzbuches vom zuständigen Standesbeamten eine Eheschließungsurkunde auf der Grundlage der ausländischen Urkunde erstellen zu lassen.

	Die DPSU erstellt auf der Grundlage dieser Angaben einen Vermerk und verknüpft ihn mit der Eheschließungsurkunde.

	Die Nichtigkeitserklärung mit Vermerk des Datums, an dem die gerichtliche Entscheidung formell rechtskräftig geworden ist, wird dem Ausländeramt unverzüglich über die DPSU notifiziert.

	Der Greffier setzt die Parteien unverzüglich davon in Kenntnis.

	§ 5 ­ Wenn die Nichtigkeit des gesetzlichen Zusammenwohnens durch ein formell rechtskräftig gewordenes Urteil oder einen formell rechtskräftig gewordenen Entscheid ausgesprochen worden ist, lässt der Greffier dem Standesbeamten des Ortes, an dem die Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen abgegeben worden ist, und dem Ausländeramt unverzüglich einen Auszug zukommen, der den Tenor des Urteils oder Entscheids und das Datum enthält, an dem dieses Urteil beziehungsweise dieser Entscheid formell rechtskräftig geworden ist.

	Der Greffier setzt die Parteien davon in Kenntnis.

	Der Standesbeamte vermerkt die Erklärung der Nichtigkeit des gesetzlichen Zusammenwohnens unverzüglich im Bevölkerungsregister.


Abschnitt 9 - Gemeinsame Bestimmungen


	Art. 297 - Schließung der Einrichtung

	Bei Verurteilung wegen einer in vorliegendem Kapitel erwähnten Straftat kann das Gericht außerdem die endgültige vollständige oder teilweise Schließung der Einrichtung anordnen, in der die Straftat begangen wurde.

	In Abweichung von Artikel 59 kann die Schließung ungeachtet der Eigenschaft der natürlichen oder juristischen Person des Betreibers, Eigentümers, Mieters oder Geschäftsführers angeordnet werden.

	Ist der Verurteilte weder Betreiber noch Eigentümer noch Mieter noch Geschäftsführer der Einrichtung, kann die Schließung nur angeordnet werden, wenn die Schwere der konkreten Umstände es erforderlich macht und nach Anhörung des Betreibers, Eigentümers, Mieters oder Geschäftsführers der Einrichtung.


	Art. 298 - Spezifische Verbote und Aberkennungen

	§ 1 ­ Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht dem Verurteilten in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen auf Zeit oder lebenslänglich verbieten, direkt oder indirekt ein Altenheim, ein Heim, eine Seniorenwohnstätte oder jegliche andere kollektive Wohnstruktur für Personen in schutzbedürftigem Zustand zu betreiben oder sich daran als Freiwilliger, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen von Einrichtungen oder Vereinigungen, deren Tätigkeit hauptsächlich Personen in schutzbedürftigem Zustand betrifft, zu beteiligen.

	Unbeschadet anderer Gesetzesbestimmungen kann das Gericht in den in vorliegendem Kapitel erwähnten Fällen für Taten, die an einem Minderjährigen oder unter seiner Teilnahme begangen worden sind, für eine Dauer von einem bis zu zwanzig Jahren folgende Rechte aberkennen:

	1. in irgendeiner Eigenschaft einen Unterricht in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung, die Minderjährige aufnimmt, zu besuchen,

	2. sich als Freiwilliger, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen an juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen, deren Tätigkeit hauptsächlich Minderjährige betrifft, zu beteiligen,

	3. eine Tätigkeit zugewiesen zu bekommen, durch die dem Verurteilten als Freiwilligem, als Mitglied des statutarischen oder Vertragspersonals oder als Mitglied von Verwaltungs- und Geschäftsführungsorganen von juristischen Personen oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen eine Vertrauens- oder Autoritätsbeziehung in Bezug auf Minderjährige zugewiesen wird.

	§ 2 ­ Die in § 1 erwähnten Verbote und Aberkennungen gelten ab dem Tag, an dem die Verurteilung formell rechtskräftig geworden ist. Die Frist wird jedoch um den Zeitraum verlängert, in dem die Gefängnisstrafe vollstreckt wird, mit Ausnahme des Zeitraums, in dem die Strafe unter der Modalität der elektronischen Überwachung vollstreckt wird, und der Zeiträume der bedingten oder vorläufigen Freilassung.


KAPITEL 8 - Straftaten in Bezug auf die Gefährdung von Personen


Abschnitt 1 - Unterlassene Hilfeleistung


	Art. 299 - Schuldhafte Unterlassung

	Schuldhafte Unterlassung ist das vorsätzliche Unterlassen von Hilfeleistung oder Verschaffen von Hilfe gegenüber einer Person in großer Gefahr, nachdem der Unterlassende diesen Zustand selbst festgestellt hat oder nachdem ihm dieser Zustand von denjenigen beschrieben worden ist, die um seine Hilfe gebeten haben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 300 - Nichtbefolgung einer Anordnung zur Hilfeleistung

	Nichtbefolgung einer Anordnung zur Hilfeleistung ist die vorsätzliche Weigerung oder Unterlassung:

	1. einer Person in Gefahr Hilfe zu leisten, obwohl der Unterlassende hierzu gesetzlich aufgefordert wurde,

	2. Arbeiten zu verrichten, Dienstleistungen zu erbringen oder Hilfe zu leisten, wozu der Unterlassende bei Unfall, Aufruhr, Schiffbruch, Überschwemmung, Brand oder anderen Kalamitäten als auch bei Überfall, Zerstörung, Entdeckung auf frischer Tat, öffentlichem Protest oder gerichtlicher Vollstreckung aufgefordert wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




	Art. 301 - Unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge

	Schuldhafte Unterlassung oder Nichtbefolgung einer Anordnung zur Hilfeleistung, die den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 302 - Rechtfertigungsgründe

	Es liegt keine Straftat vor, wenn der Unterlassende durch Leisten oder Verschaffen von Hilfe, Verrichten von Arbeiten oder Erbringen von Diensten sich selbst oder andere in ernsthafte Gefahr gebracht hätte.


	Art. 303 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Schuldhafte Unterlassung wird nicht bestraft, wenn der Unterlassende die Gefahr, in der die hilfsbedürftige Person sich befand, nicht persönlich festgestellt hat und wenn er aufgrund der Umstände, unter denen er um Hilfe gebeten wurde, glauben konnte, dass die Bitte nicht ernst gemeint oder mit gewissen Risiken verbunden war.


	Art. 304 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat an einem Minderjährigen oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen wurde.


	Art. 305 - Nebenstrafe

	Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Zivilgesetzbuches kann das Gericht die Erbunwürdigkeit für die in diesem Abschnitt erwähnten Straftaten aussprechen.


Abschnitt 2 - Missbrauch des Schwächezustands von Personen


	Art. 306 - Missbrauch des Schwächezustands von Personen

	Missbrauch des Schwächezustands von Personen besteht darin, dass in Kenntnis des physischen oder psychischen Schwächezustands, der die Urteilsfähigkeit des Opfers erheblich beeinträchtigt, diese Schwäche in betrügerischer Absicht ausgenutzt wird, um die Person zu einer Handlung oder Unterlassung zu veranlassen, die der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit des Opfers oder seinem Vermögen schweren Schaden zufügt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




	Art. 307 - Besonders schwerer Missbrauch des Schwächezustands von Personen

	Missbrauch des Schwächezustands von Personen wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. die Handlung oder Unterlassung einer Handlung aus einem Zustand physischer oder psychischer Unterwerfung durch Ausübung von schwerwiegendem oder wiederholtem Druck oder aus speziellen Techniken zur Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit hervorgeht,

	2. das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist,

	3. die Straftat eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat,

	4. die Straftat eine Handlung der Teilnahme an der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung betrifft.


	Art. 308 - Missbrauch des Schwächezustands von Personen mit Todesfolge

	Missbrauch des Schwächezustands von Personen, der den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 309 - Nebenstrafe

	Das Gericht kann für eine im vorliegenden Abschnitt beschriebene Straftat die Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung als Nebenstrafe auferlegen.


Abschnitt 3 - Konversionspraktiken


	Art. 310 - Konversionspraktiken

	Unter Konversionspraktiken sind Praktiken zu verstehen, die aus einem physischen Eingriff oder der Ausübung psychischen Drucks bestehen und von denen der Täter glaubt oder behauptet, dass sie darauf abzielen, die sexuelle Orientierung, die Genderidentität oder den Genderausdruck einer Person zu unterdrücken oder zu verändern, unabhängig davon, ob dieses Merkmal tatsächlich vorhanden ist oder vom Täter nur unterstellt wird.

	Als Konversionspraktiken gelten nicht: Hilfe- und Dienstleistungen, die im Rahmen der geistigen und körperlichen Gesundheitspflege im Zusammenhang mit der Ergründung und Entfaltung der sexuellen Orientierung, der Genderidentität oder des Genderausdrucks einer Person angeboten werden.

	Als Konversionspraktiken gelten ebenfalls nicht: Behandlungen oder Eingriffe im Rahmen einer sozialen oder medizinischen Transition, die von Berufsfachkräften im Gesundheitswesen im Rahmen der Gesundheitspflege gemäß den Bedingungen und im Rahmen des Gesetzes vom 22. August 2002 über die Rechte des Patienten angeboten werden.


	Art. 311 - Anwendung von Konversionspraktiken

	Die vorsätzliche Anwendung von Konversionspraktiken wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 312 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in Artikel 311 erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, dass die Straftat begangen wurde:

	- von einer Person, die sich dem Opfer gegenüber in einer anerkannten Vertrauens-, Autoritäts- oder Einflussposition befindet,

	- an einem Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand.


	Art. 313 - Anbieten von Konversionspraktiken

	Das vorsätzliche direkte oder indirekte Anbieten von Konversionspraktiken wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 314 - Anstiftung, sich Konversionspraktiken zu unterwerfen, Anstiftung von Personen, andere Personen Konversionspraktiken zu unterwerfen, oder Werbung für Konversionspraktiken

	Die vorsätzliche Anstiftung, sich Konversionspraktiken zu unterwerfen, die vorsätzliche Anstiftung von Personen, andere Personen Konversionspraktiken zu unterwerfen, oder das vorsätzliche Machen, Herausgeben, Verteilen oder Verbreiten von Werbung für ein Angebot von Konversionspraktiken durch welches Mittel auch immer, auf irgendeine Weise, direkt oder indirekt, wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 315 - Besonders schwere Anstiftung, sich Konversionspraktiken zu unterwerfen, Anstiftung, andere Personen Konversionspraktiken zu unterwerfen oder Werbung für Konversionspraktiken

	Die Anstiftung, sich Konversionspraktiken zu unterwerfen, die Anstiftung von Personen, andere Personen Konversionspraktiken zu unterwerfen, oder das Machen von Werbung für Konversionspraktiken wird, wenn es zur Begehung der in Artikel 311 erwähnten Straftat geführt hat, mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 316 - Spezifisches Verbot

	Die Gerichte können Personen, die wegen im vorliegenden Abschnitt erwähnter Taten verurteilt wurden, für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verbieten, eine berufliche oder soziale Tätigkeit auszuüben, die mit der Begehung der in vorliegendem Abschnitt unter Strafe gestellten Straftaten in Zusammenhang steht.


Abschnitt 4 - Verkehrsbehinderung


	Art. 317 - Verkehrsbehinderung

	Verkehrsbehinderung ist die Störung des Straßen-, Eisenbahn-, Binnenschiffs- oder Seeverkehrs durch ein Verhalten, das in schädigender Absicht begangen wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 318 - Gefährliche Verkehrsbehinderung

	Wenn die Verkehrsbehinderung einen Anschlag auf die Verkehrsinfrastruktur darstellt oder wenn durch die Verkehrsbehinderung Fortbewegungen im Verkehr gefährlich oder Unfälle im Verkehr auf öffentlicher Straße verursacht werden können, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 319 - Verkehrsbehinderung mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades

	Eine Verkehrsbehinderung, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit zweiten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 320 - Verkehrsbehinderung mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Eine Verkehrsbehinderung, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 321 - Verkehrsbehinderung mit Todesfolge

	Eine Verkehrsbehinderung, die den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.




Abschnitt 5 - Gefährdung der Volksgesundheit


	Art. 322 - Beeinträchtigung von Lebensmitteln

	Beeinträchtigung von Lebensmitteln ist die vorsätzliche Vermischung von Stoffen, die zum Tod oder zu schweren Gesundheitsschäden führen können, mit Lebensmitteln oder Getränken, die für den Verkauf oder die Abgabe an die Öffentlichkeit bestimmt sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 323 - Verkauf beeinträchtigter Lebensmittel oder Stoffe

	Verkauf beeinträchtigter Lebensmittel oder Stoffe ist:

	1. das vorsätzliche Verkaufen oder Anbieten zum Kauf von Lebensmitteln oder Getränken, denen Stoffe beigemischt wurden, die zum Tod oder zu schweren Gesundheitsschäden führen können,

	2. das vorsätzliche Verkaufen oder Anbieten zum Kauf von Substanzen, die zum Tod oder zu schweren Gesundheitsschäden führen können, wohlwissend, dass sie zur Beeinträchtigung von Lebensmitteln dienen sollen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 324 - Lagerung beeinträchtigter Lebensmittel

	Lagerung beeinträchtigter Lebensmittel ist die vorsätzliche Aufbewahrung von Lebensmitteln oder Getränken, denen Stoffe beigemischt wurden, die zum Tod oder zu schweren Gesundheitsschäden führen können, und die zum Verkauf bestimmt sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 325 - Nebenstrafe

	Bei einer Verurteilung für eine in den Artikeln 322 bis 324 beschriebene Straftat kann das Gericht die Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung und die Schließung der Einrichtung als Nebenstrafe auferlegen.


	Art. 326 - Böswillige Verbreitung von Krankheitserregern

	Böswillige Verbreitung von Krankheitserregern ist die in böswilliger Absicht ausgeführte Verbreitung eines Virus, einer Bakterie, eines Parasiten oder einer anderen Substanz, die geeignet ist, die Gesundheit von Personen negativ zu beeinträchtigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 327 - Erschwerender Faktor

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, dass sich die Straftat gegen Minderjährige oder Personen in schutzbedürftigem Zustand gerichtet hat.


Abschnitt 6 - Gefährdung von Minderjährigen oder Personen in schutzbedürftigem Zustand


Unterabschnitt 1 - Verlassen oder im Zustand der Bedürftigkeit Zurücklassen


	Art. 328 - Verlassen von Personen

	Verlassen von Personen ist das vorsätzliche Sich-Selbst-Überlassen eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, was zu einer Unterbrechung der Aufsicht oder der Pflege führt, die das Opfer benötigt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 329 - Verlassen von Personen mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Verlassen von Personen, das eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 330 - Verlassen von Personen mit Todesfolge

	Verlassen von Personen, das den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 331 - Erschwerende Faktoren

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht in Bezug auf das Verlassen von Personen, ob:

	1. das Opfer der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter des Täters in aufsteigender gerader Linie ist,

	2. der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter des Opfers in aufsteigender gerader Linie ist oder ob er der Partner des Opfers ist, ob er Autorität über das Opfer hat oder ob er Aufsicht über das Opfer hat.


	Art. 332 - Zurücklassen von Personen im Zustand der Bedürftigkeit

	Zurücklassen von Personen im Zustand der Bedürftigkeit ist das vorsätzliche Zurücklassen einer Person, die sich im Zustand der Bedürftigkeit befindet und der gegenüber man aufgrund von Artikel 203 oder 205 des früheren Zivilgesetzbuches unterhaltspflichtig ist - auch wenn die Person nicht allein gelassen wird -, die Weigerung, diese Person wieder bei sich aufzunehmen, oder die Weigerung, ihren Unterhalt zu zahlen, wenn man sie einem Dritten anvertraut hat oder sie durch eine gerichtliche Entscheidung einem Dritten anvertraut worden ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Unterabschnitt 2 - Nahrungs- oder Pflegemangel


	Art. 333 - Vorenthalten von Nahrung oder Pflege

	Vorenthalten von Nahrung oder Pflege ist der vorsätzliche Entzug von Nahrung oder Pflege eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand gegenüber in dem Ausmaß, dass seine/ihre Gesundheit gefährdet oder seine/ihre körperliche oder geistige Entwicklung beeinträchtigt wird, durch den Vater, die Mutter oder einen Verwandten oder Verschwägerten des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, durch den Partner des Opfers, durch eine Person, die Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt oder durch eine Person, die eine vertragliche Verpflichtung zur Pflege des Opfers hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 334 - Vorenthalten von Nahrung oder Pflege mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades

	Vorenthalten von Nahrung oder Pflege, das eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 335 - Vorenthalten von Nahrung oder Pflege mit Todesfolge

	Vorenthalten von Nahrung oder Pflege, das den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 336 - Mangelnde Versorgung

	Mangelnde Versorgung ist die durch einen schweren Mangel an Voraussicht oder Vorsicht verursachte Nichtgewährleistung der Versorgung eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand in dem Ausmaß, dass seine/ihre Gesundheit gefährdet oder seine/ihre körperliche oder geistige Entwicklung beeinträchtigt wird, durch den Vater, die Mutter oder einen Verwandten oder Verschwägerten des Opfers in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad, durch den Partner des Opfers, durch eine Person, die Autorität über das Opfer hat, Aufsicht über das Opfer hat oder gelegentlich oder gewöhnlich mit dem Opfer zusammenwohnt oder durch eine Person, die eine vertragliche Verpflichtung zur Pflege des Opfers hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 337 - Mangelnde Versorgung mit Todesfolge

	Mangelnde Versorgung, die den Tod zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 338 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Unterabschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. das Opfer der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter in aufsteigender gerader Linie des Täters ist,

	2. der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter des Opfers in aufsteigender gerader Linie ist oder ob er der Partner des Opfers ist, ob er Autorität über das Opfer hat oder ob er Aufsicht über das Opfer hat.


Unterabschnitt 3 - Einsatz oder Ködern von Personen zwecks Begehung einer Straftat


	Art. 339 - Einsatz von Personen zwecks Begehung einer Straftat

	Einsatz von Personen zwecks Begehung einer Straftat ist das vorsätzliche Anlocken oder Benutzen eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand direkt oder über eine Zwischenperson, um eine Straftat zu begehen oder daran teilzunehmen.

	Diese Straftat wird mit derselben Strafe bestraft wie diejenige, die für die Straftat steht, bei der ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand angelockt oder eingesetzt wird.




	Art. 340 - Ködern von Personen mit technologischen Mitteln zwecks Begehung einer Straftat

	Ködern von Personen mit technologischen Mitteln zwecks Begehung einer Straftat ist die vorsätzliche Kommunikation eines Volljährigen mit einem nachweislich oder mutmaßlich Minderjährigen oder mit einer nachweislich oder mutmaßlich in schutzbedürftigem Zustand befindlichen Person unter Verwendung von Informations- oder Kommunikationstechnologien, um die Begehung einer Straftat an diesem Opfer zu erleichtern, wenn der Täter:

	1. seine Identität, sein Alter oder seine Eigenschaft verheimlicht oder diesbezüglich gelogen hat,

	2. darauf bestanden hat, dass ihre Gespräche diskret behandelt werden,

	3. ein Geschenk oder einen Vorteil angeboten oder in Aussicht gestellt hat,

	4. auf eine andere arglistige Weise vorgegangen ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 341 - Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Unterabschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. der Minderjährige jünger als sechzehn Jahre ist, 

	2. der Täter die besonders schutzbedürftige Lage missbraucht, in der sich der Minderjährige befindet, 

	3. der Täter der Vater, die Mutter oder ein anderer Verwandter des Opfers in aufsteigender Linie ist oder ob er der Partner des Opfers ist, ob er Autorität über das Opfer hat oder ob er Aufsicht über das Opfer hat,

	4. der Einsatz von Personen zwecks Begehung einer Straftat Gewohnheitscharakter aufweist.




KAPITEL 9 - Straftaten gegen die Privatsphäre


Abschnitt 1 - Straftaten in Bezug auf das Fernmeldegeheimnis, private Daten eines Informatiksystems und Briefe


	Art. 342 - Verletzung des Geheimnisses privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems 

	Verletzung des Geheimnisses privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems besteht darin:

	1. vorsätzlich mit Hilfe irgendeines Gerätes der Öffentlichkeit nicht zugängliche Kommunikationen, an denen man sich nicht beteiligt, ohne die Zustimmung aller an diesen Kommunikationen Beteiligten abzufangen, davon Kenntnis zu nehmen oder sie aufzuzeichnen,

	2. in der Absicht, eine der in Nr. 1 erwähnten Straftaten zu begehen, irgendein Gerät zu installieren,

	3. vorsätzlich den Inhalt von der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Kommunikationen oder der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Daten eines Informatiksystems, die rechtswidrig abgefangen oder aufgezeichnet worden sind oder von denen man rechtswidrig Kenntnis genommen hat, für sich zu behalten, anderen Personen preiszugeben oder unter andere Personen zu verbreiten oder eine auf diese Weise erhaltene Information irgendwie zu nutzen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 343 - Besonders schwere Verletzung des Geheimnisses privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems

	Verletzung des Geheimnisses privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn sie von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion, in anderen als in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen oder ohne Einhaltung der durch das Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten begangen wird.


	Art. 344 - Betrügerische Nutzung von gesetzlich vorgenommenen Aufzeichnungen privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems

	Betrügerische Nutzung von gesetzlich vorgenommenen Aufzeichnungen privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems besteht darin, in betrügerischer oder schädigender Absicht und in anderen als in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen oder ohne Einhaltung der durch das Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten eine gesetzlich vorgenommene Aufzeichnung von der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Kommunikationen oder der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Daten eines Informatiksystems zu nutzen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 345 - Besonders schwere betrügerische Nutzung von gesetzlich vorgenommenen Aufzeichnungen privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems

	Betrügerische Nutzung von gesetzlich vorgenommenen Aufzeichnungen privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn sie von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wird.


	Art. 346 - Illegaler Besitz oder illegale Zurverfügungstellung von Abhörtechnik

	Illegaler Besitz oder illegale Zurverfügungstellung von Abhörtechnik besteht darin, in anderen als in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen oder ohne Einhaltung der durch Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten vorsätzlich und unrechtmäßig ein Gerät, Informatikdaten einbegriffen, das in erster Linie zwecks Begehung einer Straftat der Verletzung des Geheimnisses privater Kommunikationen und privater Daten eines Informatiksystems entworfen oder angepasst worden ist, zu besitzen, herzustellen, zu verkaufen, im Hinblick auf seine Nutzung zu erhalten, einzuführen, zu verbreiten oder in einer anderen Form zur Verfügung zu stellen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 347 - Verletzung des Briefgeheimnisses

	Verletzung des Briefgeheimnisses besteht darin, vorsätzlich:

	- einen Brief, der einem Postbetreiber anvertraut ist, zu beseitigen oder einen solchen Brief zu öffnen, um das Briefgeheimnis zu verletzen,

	- einen Brief eines Gerichtsvollziehers zu beseitigen, oder einen solchen Brief zu öffnen, um das Briefgeheimnis zu verletzen, sofern es sich in letzterem Fall nicht um den Vater oder die Mutter des betreffenden Minderjährigen oder um den Ehepartner, Vormund, Betreuer oder Kurator des Betreffenden handelt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 2 - Unbefugtes Betreten von Orten, die als Wohnung dienen


	Art. 348 - Hausfriedensbruch oder unbefugtes Betreten eines bewohnten Ortes

	Hausfriedensbruch oder unbefugtes Betreten eines bewohnten Ortes besteht darin, vorsätzlich - in anderen als in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen oder ohne Einhaltung der durch das Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten - einen Wohnsitz, ein Haus, ein Appartement, ein Zimmer oder eine Unterkunft, die von einer anderen Person bewohnt werden, oder dazugehöriger Teile zu betreten, dieses Gut zu besetzen oder sich darin aufzuhalten ohne die Zustimmung der Bewohner.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 349 - Besonders schwerer Hausfriedensbruch oder besonders schweres unbefugtes Betreten eines bewohnten Ortes

	Hausfriedensbruch oder unbefugtes Betreten eines bewohnten Ortes wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. die Taten mittels Drohung oder Gewalt begangen wurden,

	2. die Tat unter Berufung auf eine falsche Anordnung der öffentlichen Gewalt oder unter Verwendung der Kleidung, der Erkennungszeichen, des Namens oder der Eigenschaft eines Bediensteten der öffentlichen Gewalt begangen wurde,

	3. der Täter oder einer der Täter eine Waffe mitführte.


	Art. 350 - Widerrechtliche Besetzung eines unbewohnten Ortes

	Widerrechtliche Besetzung eines unbewohnten Ortes besteht darin, vorsätzlich auf welche Weise auch immer - ohne Anordnung der Behörde oder ohne Erlaubnis des Inhabers eines Rechtstitels oder eines Anspruchs, der Zugang zu dem betroffenen Gut verschafft oder dessen Nutzung oder den dortigen Aufenthalt erlaubt, und außer in den Fällen, in denen das Gesetz es erlaubt - entweder ein Haus, ein Appartement, ein Zimmer oder eine Unterkunft eines anderen, die nicht bewohnt werden, oder dazugehörige Teile oder irgendeine nicht bewohnte Räumlichkeit oder ein nicht bewohntes bewegliches Gut eines anderen, das als Unterkunft dienen kann oder nicht, zu betreten, zu besetzen oder sich darin aufzuhalten, ohne selbst Inhaber eines vorerwähnten Anspruchs oder Rechtstitels zu sein.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 351 - Weigerung, einer Räumungsentscheidung Folge zu leisten

	Weigerung, einer Räumungsentscheidung Folge zu leisten, besteht darin, vorsätzlich der in Artikel 12 § 1 des Gesetzes vom 18. Oktober 2017 über das unrechtmäßige Eindringen in, das unrechtmäßige Besetzen von oder den unrechtmäßigen Aufenthalt in einem fremden Gut erwähnten Räumungsverfügung oder der in Artikel 1344decies des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Räumung binnen der festgelegten Frist nicht Folge zu leisten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




Abschnitt 3 - Schutz des Berufsgeheimnisses


	Art. 352 - Verletzung des Berufsgeheimnisses

	Verletzung des Berufsgeheimnisses ist die vorsätzliche Weitergabe von Geheimnissen durch Personen, die aufgrund ihres Standes oder Berufes Kenntnis haben von ihnen anvertrauten Geheimnissen, außer wenn diese Personen vorgeladen werden, vor Gericht oder vor einer parlamentarischen Untersuchungskommission als Zeugen auszusagen, und wenn das Gesetz sie dazu verpflichtet oder es ihnen erlaubt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 353 - Abweichung vom Berufsgeheimnis

	§ 1 ­ Wer aufgrund seines Standes oder Berufes Träger von Geheimnissen ist und aus diesem Grund Kenntnis von einer in den Artikeln 96 bis 101, 134 bis 149, 151 bis 165, 171 bis 174, 194 bis 202, 206 bis 211, 258, 310 bis 315, 328 bis 330 und 333 bis 337 erwähnten Straftat hat, die an einem Minderjährigen, an einer Person in schutzbedürftigem Zustand im Sinne von Artikel 79 Nr. 2 oder an einer Person in schutzbedürftigem Zustand aufgrund partnerschaftlicher Gewalt oder Gewalttaten im Namen der Kultur, des Brauchtums, der Religion, der Tradition oder der sogenannten "Ehre" begangen wurde, kann unbeschadet der Verpflichtungen, die ihm durch Artikel 299 auferlegt sind, den Prokurator des Königs von der Straftat in Kenntnis setzen, wenn:

	- entweder eine ernsthafte und drohende Gefahr für die körperlich und geistige Unversehrtheit des Minderjährigen oder der erwähnten Person in schutzbedürftigem Zustand besteht und er diese Unversehrtheit selbst oder mit Hilfe anderer nicht schützen kann,

	- oder es Indizien für eine ernsthafte und tatsächliche Gefahr gibt, dass andere Minderjährige oder wie oben erwähnte Personen in schutzbedürftigem Zustand Opfer von in den vorerwähnten Artikeln vorgesehenen Straftaten werden und er diese Unversehrtheit selbst oder mit Hilfe anderer nicht schützen kann.

	§ 2 ­ Es liegt keine Straftat vor, wenn eine Person, die aufgrund ihres Standes oder Berufes Träger von Geheimnissen ist, diese im Rahmen einer Besprechung weitergibt, die entweder durch beziehungsweise aufgrund eines Gesetzes oder mit einer mit Gründen versehenen Genehmigung des Prokurators des Königs organisiert wird.

	Diese Besprechung kann ausschließlich entweder zum Schutz der körperlichen und geistigen Unversehrtheit der Person beziehungsweise Dritter oder zur Verhütung der in Titel 4 Kapitel 1 erwähnten terroristischen Straftaten beziehungsweise der Straftaten organisiert werden, die im Rahmen einer wie in Artikel 406 erwähnten kriminellen Organisation begangen werden.

	In dem Gesetz beziehungsweise der mit Gründen versehenen Genehmigung des Prokurators des Königs, die in Absatz 1 erwähnt sind, wird zumindest bestimmt, wer an der Besprechung teilnehmen kann und mit welcher Zielsetzung und gemäß welchen Modalitäten die Besprechung abgehalten wird.

	Die Teilnehmer unterliegen der Geheimhaltungspflicht in Bezug auf die während der Besprechung weitergegebenen Geheimnisse. Wer diese Geheimhaltungspflicht verletzt, wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft. Die während dieser Besprechung weitergegebenen Geheimnisse können nur zur Strafverfolgung der Straftaten, für die die Besprechung organisiert worden ist, Anlass geben.

	§ 3 ­ Die Paragraphen 1 und 2 finden keine Anwendung auf Rechtsanwälte, was die Weitergabe vertraulicher Informationen ihrer Klienten betrifft, wenn die Klienten durch diese Informationen einer Strafverfolgung ausgesetzt werden könnten.


Abschnitt 4 - Straftaten in Bezug auf die freie Ausübung der Kulte


	Art. 354 - Beeinträchtigung der freien Ausübung der Kulte

	Beeinträchtigung der freien Ausübung der Kulte besteht darin, vorsätzlich:

	1. durch Gewalt oder Drohungen eine oder mehrere Personen zu zwingen oder zu hindern, einen Kult auszuüben, der Ausübung dieses Kultes beizuwohnen, bestimmte religiöse Feste zu feiern, bestimmte Ruhetage einzuhalten und infolgedessen ihre Werkstätten, Geschäfte oder Lagerräume zu öffnen oder zu schließen und bestimmte Arbeiten zu verrichten oder einzustellen,

	2. durch Störungen oder Unruhestiftung die Ausübung eines Kultes an einem dazu bestimmten oder gewöhnlich dazu dienenden Ort oder bei öffentlichen Feierlichkeiten dieses Kultes zu verhindern, zu verzögern oder zu unterbrechen,

	3. durch Handlungen, Worte, Gesten oder Drohungen Kultgegenstände entweder an den zur Ausübung des Kultes bestimmten oder gewöhnlich dazu dienenden Orten oder bei öffentlichen Feierlichkeiten dieses Kultes zu schänden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 355 - Besonders schwere Beeinträchtigung der freien Ausübung der Kulte

	Im Fall einer in Artikel 354 Nr. 1 erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat zum Nachteil eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen wurde.




Abschnitt 5 - Schutz des Privatlebens Minderjähriger im Rahmen von Gerichtsverfahren


	Art. 356 - Verletzung der Privatsphäre Minderjähriger

	Verletzung der Privatsphäre Minderjähriger ist die vorsätzliche Veröffentlichung oder Verbreitung durch jegliches Medium von: 

	1. Berichten über die Verhandlungen vor dem Jugendgericht, vor dem Untersuchungsrichter und vor den Kammern des Appellationshofs, die befugt sind, über die gegen Entscheidungen des Jugendgerichts und des Untersuchungsrichters eingelegte Berufung zu urteilen; die Gründe und der Tenor der in öffentlicher Sitzung verkündeten gerichtlichen Entscheidung bilden unter Vorbehalt der Anwendung von Nr. 2 eine Ausnahme,

	2. Texten, Zeichnungen, Fotos, Bildern oder Tonmitteilungen, anhand deren die Identität einer Person preisgegeben werden kann, die wegen Begehung einer als Straftat qualifizierten Tat verfolgt wird, obwohl sie minderjährig war, oder für die ein Jugendgericht eine Schutzmaßnahme getroffen hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 6 - Gemeinsame Bestimmung


	Art. 357 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Die im vorliegenden Kapitel erwähnten Vorgehensweisen sind nicht strafbar, wenn eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, einen Befehl ausführt, der nicht offensichtlich unrechtmäßig ist, auf Befehl ihrer Vorgesetzten in Sachen gehandelt hat, für die sie zuständig sind und für die sie ihnen als Untergeordnete Gehorsam schuldete.


KAPITEL 10 - Straftaten gegen den Personenstand von Personen


Abschnitt 1 - Straftaten in Bezug auf den Nachweis über den Personenstand des Kindes


	Art. 358 - Nicht-Anmeldung der Geburt eines Kindes

	Nicht-Anmeldung der Geburt eines Kindes ist das vorsätzliche Unterlassen der in Artikel 43 des früheren Zivilgesetzbuches vorgesehenen Anmeldung durch eine Person, die aufgrund von Artikel 43 § 1 desselben Gesetzbuches dazu verpflichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




	Art. 359 - Nicht-Meldung einer Entbindung

	Nicht-Meldung einer Entbindung ist das vorsätzliche Unterlassen der Meldung einer Entbindung an den Standesbeamten durch eine Person, die aufgrund von Artikel 42 des früheren Zivilgesetzbuches dazu verpflichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 360 - Nicht-Meldung eines Findelkinds

	Nicht-Meldung eines Findelkinds ist das vorsätzliche Unterlassen der unverzüglichen Meldung eines neugeborenen Kindes an die öffentlichen Hilfsdienste, wie dies in Artikel 45 des früheren Zivilgesetzbuches vorgesehen ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 361 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Nicht-Meldung eines Findelkinds wird nicht bestraft, wenn die Person, die einwilligt, sich um das Kind zu kümmern, eine diesbezügliche Erklärung bei der Gemeindebehörde des Ortes, wo das Kind gefunden wurde, abgegeben hat.


	Art. 362 - Kindesunterschiebung

	Kindesunterschiebung besteht darin, ein Kind mit einem anderen Kind vorsätzlich zu vertauschen beziehungsweise einer Frau ein Kind zuzuordnen, von dem nicht sie entbunden worden ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 363 - Behinderung des Nachweises über den Personenstand eines Kindes

	Behinderung des Nachweises über den Personenstand eines Kindes ist die vorsätzliche Vernichtung beziehungsweise die Verhinderung der Erstellung des Nachweises über den Personenstand eines Kindes.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 2 - Straftaten mit Bezug auf die Adoption


	Art. 364 - Ungesetzliche Adoption zu eigenen Gunsten

	Ungesetzliche Adoption zu eigenen Gunsten besteht darin, in betrügerischer Absicht für sich selbst eine Adoption zu erwirken oder zu erwirken versuchen, die dem Gesetz widerspricht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 365 - Durch eine Zwischenperson begangene ungesetzliche Adoption 

	Durch eine Zwischenperson begangene ungesetzliche Adoption besteht darin, vorsätzlich:

	1. als Zwischenperson aufzutreten und für einen Dritten eine Adoption zu erwirken oder zu erwirken versuchen, ohne Mitglied eines vorher zu diesem Zweck von der zuständigen Gemeinschaft zugelassenen Adoptionsdienstes zu sein,

	2. als Mitglied eines zugelassenen Adoptionsdienstes für einen Dritten eine Adoption zu erwirken oder zu erwirken versuchen, die dem Gesetz widerspricht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


Abschnitt 3 - Straftaten mit Bezug auf die Ehe


	Art. 366 - Doppelehe

	Doppelehe ist das vorsätzliche Eingehen einer weiteren Ehe vor der Auflösung der vorangegangenen rechtmäßigen Ehe.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 4 - Gemeinsame Bestimmung


	Art. 367 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in vorliegendem Kapitel erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde.




KAPITEL 11 - Straftaten gegen Leichen und Gräber


Abschnitt 1 - Beerdigung oder Einäscherung ohne vorherige Zustimmung


	Art. 368 - Beerdigung oder Einäscherung ohne vorherige Zustimmung

	Beerdigung oder Einäscherung ohne vorherige Zustimmung besteht darin, eine Beerdigung oder Einäscherung ohne vorherige Zustimmung des öffentlichen Amtsträgers vorzunehmen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 2 - Störung der Totenruhe


	Art. 369 - Leichenschändung

	Leichenschändung ist die vorsätzliche Beeinträchtigung der Unversehrtheit der Leiche, durch die das Andenken des Verstorbenen beleidigt oder verletzt wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 370 - Grabschändung

	Grabschändung ist das vorsätzliche Zerstören, Abreißen oder Beschädigen von Gräbern, zum Gedenken an Verstorbene errichteten Denkmälern, Urnengräbern oder Aschenstreuwiesen, wodurch das Andenken an die Verstorbenen beleidigt oder verletzt wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




TITEL 4 - Straftaten gegen die öffentliche Sicherheit


KAPITEL 1 - Terrorismus


	Art. 371 ­ Terroristische Straftat

	§ 1 ­ Eine terroristische Straftat ist die Begehung einer in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten Straftaten, die aufgrund ihrer Art oder ihres Kontextes ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft gefährden können und vorsätzlich begangen werden, um eine Bevölkerung ernsthaft einzuschüchtern, um öffentliche Behörden oder eine internationale Organisation unberechtigterweise zu Handlungen oder Unterlassungen zu zwingen oder um politische, verfassungsmäßige, wirtschaftliche oder soziale Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu vernichten.

	§ 2 ­ Folgende Straftaten sind unter den in § 1 bestimmten Bedingungen terroristische Straftaten:

	1. vorsätzliche Tötung, erwähnt in Titel 3 Kapitel 1 Abschnitt 1,

	2. Folter, erwähnt in Titel 3 Kapitel 2 Abschnitt 1, und unmenschliche Behandlung, erwähnt in Titel 3 Kapitel 2 Abschnitt 2,

	3. Gewalttaten, erwähnt in Titel 3 Kapitel 4 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1, und Verstümmelung weiblicher Genitalien, erwähnt in Titel 3 Kapitel 4 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2,

	4. Straftaten, die die Freiheit der Person beeinträchtigen, erwähnt in Titel 3 Kapitel 5,

	5. umfassende Zerstörung oder Beschädigung, erwähnt in den Artikeln 514, 516, 517, 518, 526, 526 Nr. 3, 532 und 533, in Artikel 2.4.5.6 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches sowie in Artikel 114 § 4 des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen, wodurch Menschenleben gefährdet oder erhebliche wirtschaftliche Verluste verursacht werden,

	6. Informatiksabotage, erwähnt in den Artikeln 531 und 532,

	7. Flugzeugentführung, erwähnt in Artikel 30 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 27. Juni 1937 zur Revision des Gesetzes vom 16. November 1919 über die Regelung der Luftfahrt,

	8. Straftaten der Piraterie und damit gleichgesetzte Straftaten, erwähnt in den Artikeln 4.5.2.2 und 4.5.2.3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches,

	9. Straftaten, erwähnt in dem durch den Königlichen Erlass vom 1. Februar 2000 abgeänderten Königlichen Erlass vom 23. September 1958 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Herstellung, die Lagerung, den Besitz, den Vertrieb, die Beförderung und den Gebrauch von Sprengstoffen und bestraft durch die Artikel 5 bis 7 des Gesetzes vom 28. Mai 1956 über explosions- und zündfähige Stoffe und Gemische und damit geladene Geräte,
 
	10. Straftaten, erwähnt in den Artikeln 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513 Absatz 2 sowie in Artikel 2.4.5.5 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches unter den Umständen erwähnt in Artikel 4.1.2.17 § 2 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches, durch die Menschenleben gefährdet werden,

	11. Straftaten, erwähnt im Gesetz vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen,

	12. Straftaten, erwähnt in Artikel 2 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 10. Juli 1978 zur Billigung des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen, abgeschlossen in London, Moskau und Washington am 10. April 1972,

	13. Versuch im Sinne von Artikel 9 § 1, eine der in den Nummern 1 bis 12 erwähnten Straftaten zu begehen.

	Außer wenn auf die Straftat eine Strafe der Stufe 8 steht, werden die Strafen, die für die im vorhergehenden Absatz aufgezählten Straftaten vorgesehen sind, durch eine Strafe der nächsthöheren Stufe ersetzt.

	§ 3 ­ Folgende Straftaten sind unter den in § 1 erwähnten Bedingungen auch terroristische Straftaten:

	1. andere als die in § 2 erwähnte umfassende Zerstörung oder Beschädigung oder Verursachung einer Überschwemmung von Infrastrukturen, Verkehrssystemen, öffentlichem oder privatem Eigentum, wodurch Menschenleben gefährdet oder erhebliche wirtschaftliche Verluste verursacht werden,

	2. Entführung anderer als der in § 2 Nr. 7 und 8 erwähnten Beförderungsmittel,

	3. Herstellung, Besitz, Erwerb, Beförderung oder Bereitstellung nuklearer, radiologischer oder chemischer Waffen, Verwendung nuklearer, biologischer, radiologischer oder chemischer Waffen sowie Erforschung und Entwicklung radiologischer oder chemischer Waffen,

	4. Freisetzung gefährlicher Stoffe, wodurch Menschenleben gefährdet werden,

	5. Störung oder Unterbrechung der Versorgung mit Wasser, Strom oder anderen grundlegenden natürlichen Ressourcen, wodurch Menschenleben gefährdet werden,

	6. Drohung, eine der in § 2 oder in vorliegendem Paragraphen aufgezählten Straftaten zu begehen.

	Die in Absatz 1 erwähnten Straftaten werden wie folgt bestraft:

	a) Die in Nr. 6 erwähnte Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn die Drohung sich auf eine Straftat bezieht, auf die eine Strafe der Stufe 2 oder 3 steht; sie wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn die Drohung sich auf eine Straftat bezieht, auf die eine Strafe der Stufe 4 oder einer höheren Stufe steht.

	b) Die in den Nummern 1, 2 und 5 erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.

	c) Die in den Nummern 3 und 4 erwähnten Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 372 ­ Bestimmung des Begriffs der terroristischen Vereinigung

	Eine terroristische Vereinigung ist ein auf Dauer angelegter organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die zusammenwirken, um in Artikel 371 erwähnte terroristische Straftaten zu begehen.

	Eine Organisation, deren tatsächliches Ziel ausschließlich politisch, gewerkschaftlich, philanthropisch, philosophisch oder religiös ausgerichtet ist oder die ausschließlich ein anderes rechtmäßiges Ziel verfolgt, kann als solche nicht als eine terroristische Vereinigung im Sinne von Absatz 1 angesehen werden.


	Art. 373 ­ Teilnahme an einer terroristischen Vereinigung

	Teilnahme an einer terroristischen Vereinigung ist die vorsätzliche Teilnahme an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung, auch durch Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln an eine terroristische Vereinigung oder durch jede Art der Finanzierung von Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung, obwohl die Person wusste oder wissen musste, dass ihre Teilnahme zu Straftaten der terroristischen Vereinigung beitragen könnte.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 374 ­ Teilnahme am Entscheidungsprozess in einer terroristischen Vereinigung

	Teilnahme am Entscheidungsprozess in einer terroristischen Vereinigung ist die vorsätzliche Teilnahme am Entscheidungsprozess im Rahmen der Aktivitäten der terroristischen Vereinigung, obwohl die Person wusste oder wissen musste, dass ihre Teilnahme zu Straftaten der terroristischen Vereinigung beitragen könnte.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 375 ­ Besonders schwere Teilnahme an einer terroristischen Vereinigung

	Teilnahme an einer terroristischen Vereinigung als Anführer wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.




	Art. 376 ­ Anstiftung zur Begehung terroristischer Straftaten und Verherrlichung von Terrorismus

	Unbeschadet der Anwendung der Artikel 373, 374 und 375 besteht die Anstiftung zur Begehung terroristischer Straftaten darin, Nachrichten zu verbreiten oder der Öffentlichkeit auf irgendeine andere Weise zur Verfügung zu stellen mit der Absicht, zur Begehung einer der in den Artikeln 371 und 382 erwähnten Straftaten anzustiften, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, wenn ein solches Verhalten, ob es unmittelbar die Begehung terroristischer Straftaten befürwortet oder nicht, die Gefahr begründet, dass eine oder mehrere dieser Straftaten begangen werden könnten.

	Verherrlichung von Terrorismus besteht darin, eine der in den Artikeln 371 und 382 erwähnten Straftaten in der Öffentlichkeit zu leugnen, grob zu verharmlosen, zu rechtfertigen versuchen oder zu billigen, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, wenn ein solches Verhalten die ernsthafte und tatsächliche Gefahr begründet, dass eine oder mehrere dieser Straftaten begangen werden und dieses Verhalten in dieser Absicht angenommen wurde.

	Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn sie sich auf eine terroristische Straftat beziehen, auf die eine Strafe der Stufe 2 oder einer höheren Stufe steht, oder mit einer Strafe der Stufe 4, wenn sie sich auf eine terroristische Straftat beziehen, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht.


	Art. 377 ­ Anstiftung zur Begehung terroristischer Straftaten und Verherrlichung von Terrorismus gegenüber Minderjährigen oder Personen in schutzbedürftigem Zustand

	Anstiftung zur Begehung terroristischer Straftaten und Verherrlichung von Terrorismus werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn sie sich spezifisch an einen Minderjährigen oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand richten.


	Art. 378 ­ Anwerbung zwecks Begehung terroristischer Straftaten 

	Anwerbung zwecks Begehung terroristischer Straftaten besteht in der Anwerbung einer anderen Person, um eine der in den Artikeln 371, 373, 374, 375 oder 382 erwähnten Straftaten, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 379 ­ Anwerbung zwecks Begehung einer terroristischen Straftat, die sich an einen Minderjährigen oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand richtet

	Anwerbung zwecks Begehung einer terroristischen Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn sich die Anwerbung spezifisch an einen Minderjährigen oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand richtet.




	Art. 380 ­ Anleitung oder Ausbildung zwecks Begehung terroristischer Straftaten

	Anleitung oder Ausbildung zwecks Begehung terroristischer Straftaten besteht darin:

	1. Anleitungen zu geben oder eine Ausbildung zu erteilen zur Herstellung oder zum Gebrauch von Sprengstoffen, Feuerwaffen oder sonstigen Waffen oder gesundheitsschädlichen oder gefährlichen Stoffen oder für andere spezifische Methoden und Techniken, um eine der in Artikel 371 erwähnten Straftaten, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen,

	2. sich in Belgien oder im Ausland Anleitungen geben zu lassen oder dort an einer Ausbildung teilzunehmen, wie in Nr. 1 erwähnt, um eine der in Artikel 371 erwähnten Straftaten, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen,

	3. sich in Belgien oder im Ausland selbst Kenntnisse in den in Nr. 1 erwähnten Bereichen anzueignen oder sich selbst darin auszubilden, um eine der in Artikel 371 erwähnten Straftaten, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 381 ­ Anleitung oder Ausbildung zwecks Begehung einer terroristischen Straftat, die sich an einen Minderjährigen oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand richtet

	Anleitung oder Ausbildung zwecks Begehung einer in Artikel 380 Nr. 1 erwähnten terroristischen Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn sich die Anleitung oder Ausbildung spezifisch an einen Minderjährigen oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand richtet.


	Art. 382 ­ Einreise ins Staatsgebiet oder Ausreise aus dem Staatsgebiet zwecks Begehung einer terroristischen Straftat und Organisation oder jede andere Form der Erleichterung von Reisen zu terroristischen Zwecken

	Unbeschadet der Anwendung der Artikel 373, 374 und 375 besteht die Einreise ins Staatsgebiet oder die Ausreise aus dem Staatsgebiet zwecks Begehung einer terroristischen Straftat darin:

	1. das Staatsgebiet zu verlassen, um in Belgien oder im Ausland eine in den Artikeln 371, 373 bis 381, 384 bis 386 erwähnte Straftat, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen,

	2. ins Staatsgebiet einzureisen, um in Belgien oder im Ausland eine in den Artikeln 371, 373 bis 381, 384 bis 386 erwähnte Straftat, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen.

	Unbeschadet der Anwendung der Artikel 373, 374 und 375 besteht die Organisation oder jede andere Form der Erleichterung von Reisen zu terroristischen Zwecken darin, die Reise einer Person von oder nach Belgien zu organisieren oder auf jede andere Weise zu erleichtern, um in Belgien oder im Ausland eine in den Artikeln 371, 373 bis 381, 384 bis 386 erwähnte Straftat, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat, zu begehen oder dazu beizutragen.

	Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 383 ­ Vorbereitung der Begehung einer terroristischen Straftat

	§ 1 ­ Die Vorbereitung der Begehung einer terroristischen Straftat besteht darin, die Begehung einer in Artikel 371 erwähnten Straftat, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat und der Straftaten, auf die eine Strafe der Stufe 2 steht, vorsätzlich vorzubereiten.

	Diese Straftat wird bestraft mit:

	- einer Strafe der Stufe 3, wenn die vorbereitete Straftat mit einer Strafe der Stufe 3 oder 4 bestraft wird,

	- einer Strafe der Stufe 4, wenn die vorbereitete Straftat mit einer Strafe der Stufe 5 oder 6 bestraft wird,

	- einer Strafe der Stufe 5, wenn die vorbereitete Straftat mit einer Strafe der Stufe 7 oder 8 bestraft wird.

	§ 2 ­ Für die Anwendung des vorliegenden Artikels ist unter "Vorbereitung" unter anderem Folgendes zu verstehen:

	1. das Sammeln von Auskünften über Orte, Ereignisse, Veranstaltungen oder Personen mit dem Ziel, an diesen Orten oder während dieser Ereignisse oder Veranstaltungen eine Tat begehen zu können oder diesen Personen Schaden zuzufügen, und das Observieren dieser Orte, Ereignisse, Veranstaltungen oder Personen,

	2. der Besitz, der Erwerb, die Beförderung, die Herstellung von oder die Suche nach Gegenständen oder Substanzen, die für andere Personen eine Gefahr darstellen können oder erhebliche wirtschaftliche Verluste verursachen können,

	3. der Besitz, der Erwerb, die Beförderung, die Herstellung von oder die Suche nach finanziellen oder materiellen Mitteln, falschen oder rechtswidrig erhaltenen Dokumenten, Datenträgern, Kommunikationsmitteln oder Beförderungsmitteln,

	4. der Besitz, der Erwerb von oder die Suche nach Räumlichkeiten, die als Unterschlupf, Versammlungsort, Begegnungsort oder Unterkunft dienen können,

	5. das vorherige Aufrufen - in welcher Form und mit welchen Mitteln auch immer - zur Begehung einer terroristischen Straftat, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Nr. 6 erwähnten Straftat.


	Art. 384 ­ Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln zwecks Begehung einer terroristischen Straftat

	Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln zwecks Begehung einer terroristischen Straftat besteht darin, mit welchen Mitteln auch immer, direkt oder indirekt, Informationen oder materielle Mittel einschließlich finanzieller Unterstützung bereitzustellen oder zu sammeln mit der Absicht oder dem Wissen, dass diese ganz oder teilweise verwendet werden, um eine in den Artikeln 371 oder 373 bis 383 erwähnte Straftat zu begehen oder dazu beizutragen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn die Bereitstellung mit einer Straftat zusammenhängt, auf die eine Strafe der Stufe 4 oder einer niedrigeren Stufe steht, oder der Stufe 4, wenn die Bereitstellung mit einer Straftat zusammenhängt, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht.


	Art. 385 ­ Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln an eine terroristische Person

	Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln an eine terroristische Person besteht darin, vorsätzlich mit welchen Mitteln auch immer, direkt oder indirekt, Informationen oder materielle Mittel einschließlich finanzieller Unterstützung bereitzustellen oder zu sammeln mit der Absicht oder dem Wissen, dass diese ganz oder teilweise von einer anderen Person verwendet werden, wenn derjenige, der die materiellen Mittel bereitstellt oder sammelt, weiß, dass diese andere Person eine in Artikel 371 erwähnte Straftat begeht oder begehen wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn die Bereitstellung mit einer Straftat zusammenhängt, auf die eine Strafe der Stufe 4 oder einer niedrigeren Stufe steht, oder der Stufe 5, wenn die Bereitstellung mit einer Straftat zusammenhängt, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht.


	Art. 386 ­ Besonders schwere Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln zwecks Begehung einer terroristischen Straftat oder an eine terroristische Person

	Bereitstellung von Informationen oder materiellen Mitteln zwecks Begehung einer terroristischen Straftat oder an eine terroristische Person wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn die Bereitstellung mit einer Straftat zusammenhängt, auf die eine Strafe der Stufe 4 oder einer niedrigeren Stufe steht, oder der Stufe 5, wenn die Bereitstellung mit einer Straftat zusammenhängt, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht, sofern die Informationen oder materiellen Mittel bereitgestellt oder gesammelt werden mit der Absicht, dass diese ganz oder teilweise von einem Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand verwendet werden, um eine in Artikel 371 erwähnte Straftat zu begehen oder dazu beizutragen.


	Art. 387 ­ Anwendungsbereich

	Vorliegendes Kapitel findet keine Anwendung auf Handlungen, die im Rahmen eines internationalen bewaffneten Konflikts oder im Rahmen eines bewaffneten Konflikts nicht-internationaler Art von den Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei ausgeführt werden, wenn diese Handlungen unter die anwendbaren Regeln des humanitären Völkerrechts fallen und mit diesen in Übereinstimmung stehen.

	Vorliegendes Kapitel findet ebenso wenig Anwendung auf Handlungen, die außerhalb eines bewaffneten Konflikts von den Streitkräften eines Staates im Rahmen der Ausführung ihrer offiziellen Aufgaben ausgeführt werden.


	Art. 388 ­ Klausel zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten

	Keine Bestimmung des vorliegenden Kapitels kann dahin gehend ausgelegt werden, dass sie Grundrechte oder Grundfreiheiten wie das Streikrecht, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, einschließlich des Rechts, zur Verteidigung seiner Interessen mit anderen Gewerkschaften zu gründen und sich ihnen anzuschließen, und des damit verbundenen Kundgebungsrechts, ebenso wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung in anderen Medien, so wie sie unter anderem in den Artikeln 8 bis 11 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert sind, schmälert oder behindert.


KAPITEL 2 - Anschlag auf und Verschwörung gegen den Zivilfrieden


	Art. 389 ­ Anschlag auf den Zivilfrieden

	Anschlag auf den Zivilfrieden besteht darin:

	1. Bürger zu bewaffnen oder dazu zu bringen, sich gegeneinander zu bewaffnen, um einen Bürgerkrieg auszulösen,
 
	2. einen Anschlag zu verüben, um Verwüstungen, Massaker oder Plünderungen in einer oder mehreren Ortschaften zu verursachen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 390 ­ Verschwörung gegen den Zivilfrieden

	Verschwörung gegen den Zivilfrieden besteht darin, eine Verschwörung anzuzetteln, um einen Anschlag auf den Zivilfrieden zu verüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 391 ­ Vorbereitung eines Anschlags auf den Zivilfrieden

	Vorbereitung eines Anschlags auf den Zivilfrieden ist jede Verschwörung gegen den Zivilfrieden, auf die irgendeine vorsätzlich begangene Tat folgt, um die Ausführung des Anschlags vorzubereiten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 392 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer vor Verübung eines Anschlags und vor Einleitung jeglicher Verfolgung die Behörde von einer Verschwörung oder der Vorbereitung eines Anschlags sowie von allen ihm zur Verfügung stehenden Informationen in Bezug auf Umstände und Täter in Kenntnis setzt, wird nicht bestraft.


KAPITEL 3 - Bildung bewaffneter Gruppen und Teilnahme an diesen Gruppen


	Art. 393 ­ Ungesetzliche Aufstellung bewaffneter Truppen

	Ungesetzliche Aufstellung bewaffneter Truppen besteht darin, ohne Anordnung oder Erlaubnis der Regierung vorsätzlich bewaffnete Truppen aufzustellen, Soldaten einzustellen oder anzuwerben oder ihnen entweder Waffen oder Munition bereitzustellen oder zu beschaffen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 394 ­ Teilnahme an einer Privatmiliz

	Teilnahme an einer Privatmiliz besteht in der vorsätzlichen Teilnahme an einer Privatmiliz oder jeder anderen Organisation von Privatpersonen, die außerhalb der im Gesetz vorgesehenen Fälle geschaffen wurde und deren Zweck es ist, Gewalt anzuwenden, die Armee oder die Polizei zu ersetzen, sich in ihr Handeln einzumischen oder an ihre Stelle zu treten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 395 ­ Besonders schwere Teilnahme an einer Privatmiliz

	Teilnahme an einer Privatmiliz als Anführer wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 396 ­ Ungesetzliches Auftreten einer Gruppe mit militärischer Aufmachung

	Ungesetzliches Auftreten einer Gruppe mit militärischer Aufmachung besteht darin, das Auftreten in der Öffentlichkeit von Privatpersonen in Gruppen, die entweder durch die Übungen, die sie machen, oder durch die Uniform beziehungsweise Ausrüstungsteile, die sie tragen, wie militärische Truppen aussehen, vorsätzlich zu organisieren oder daran teilzunehmen.

	Absatz 1 findet weder Anwendung auf Gruppen, die ausschließlich einen kulturellen oder wohltätigen Zweck verfolgen, noch auf Übungen, die ausschließlich im Rahmen einer von der zuständigen Behörde anerkannten Sportart durchgeführt werden, noch auf Tätigkeiten zur Rekonstruktion historischer Ereignisse, die den lokalen Behörden vorab mitgeteilt werden und rechtmäßig organisiert werden, noch auf Ausbildungseinrichtungen, die im Rahmen des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit zu diesem Zweck zugelassen sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 397 ­ Kollektives Training zur Gewaltanwendung

	Kollektives Training zur Gewaltanwendung ist das vorsätzliche Organisieren von oder das vorsätzliche Teilnehmen an kollektiven Übungen mit oder ohne Waffen, die darauf abzielen, Privatpersonen Gewaltanwendung beizubringen.


	Absatz 1 findet weder Anwendung auf Übungen, die ausschließlich im Rahmen einer von der zuständigen Behörde anerkannten Sportart durchgeführt werden, noch auf Tätigkeiten zur Rekonstruktion historischer Ereignisse, die den lokalen Behörden vorab mitgeteilt werden und rechtmäßig organisiert werden, noch auf Ausbildungseinrichtungen, die im Rahmen des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit zu diesem Zweck zugelassen sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 398 ­ Ungesetzliche militärische Befehlsführung

	Ungesetzliche militärische Befehlsführung besteht darin, vorsätzlich:

	1. unberechtigterweise und ohne rechtmäßigen Grund die Befehlsgewalt über ein Armeekorps, eine Truppe, ein Kriegsschiff, einen befestigten Ort, einen Posten, einen Hafen oder eine Stadt zu übernehmen,

	2. entgegen der Anordnung der Regierung irgendeine militärische Befehlsgewalt zu behalten,

	3. als Befehlshaber seine Armee oder Truppe nach Anordnung ihrer Entlassung oder Auflösung zusammenzuhalten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.




	Art. 399 ­ Leitung und Organisation einer aufrührerischen bewaffneten Bande

	Leitung und Organisation einer aufrührerischen bewaffneten Bande besteht darin, eine bewaffnete Bande zu gründen, zu leiten beziehungsweise zu organisieren und in dieser Bande irgendeine Funktion oder Befehlsgewalt auszuüben:

	1. mit dem Ziel, sich entweder öffentliche Güter anzueignen oder öffentliche Eigentume beziehungsweise Gebäude zu besetzen oder die Staatsgewalt bei ihrem Vorgehen gegen die Straftäter anzugreifen beziehungsweise ihr Widerstand zu leisten,

	2. mit dem Ziel, entweder öffentliches Eigentum beziehungsweise Eigentum einer Allgemeinheit von Bürgern zu plündern beziehungsweise zu verteilen oder die Staatsgewalt bei ihrem Vorgehen gegen die Straftäter anzugreifen beziehungsweise ihr Widerstand zu leisten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 400 ­ Teilnahme an einer aufrührerischen bewaffneten Bande

	Teilnahme an einer aufrührerischen bewaffneten Bande besteht darin, vorsätzlich einer der in Artikel 399 erwähnten bewaffneten Banden anzugehören, ohne in diesen Banden irgendeine Befehlsgewalt oder Tätigkeit auszuüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 401 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer einer aufrührerischen bewaffneten Bande angehört, ohne irgendeine Befehlsgewalt und irgendeine Tätigkeit oder Funktion in dieser Bande auszuüben, und sich bei der ersten Verwarnung durch die Zivil- oder Militärbehörden oder selbst danach zurückzieht, wenn er außerhalb des Ortes der aufrührerischen Versammlung gefasst wird, ohne Widerstand zu leisten und Waffen mitzuführen, wird nicht bestraft.


	Art. 402 ­ Bereitstellung einer Unterkunft an eine aufrührerische bewaffnete Bande

	Bereitstellung einer Unterkunft an eine aufrührerische bewaffnete Bande besteht darin, einer aufrührerischen bewaffneten Bande oder einem Teil dieser Bande in Kenntnis der Zielsetzung oder der Art dieser Bande vorsätzlich Unterkunft, Unterschlupf oder einen Versammlungsort zu gewähren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendung von Artikel 19.




KAPITEL 4 - Vereinigung zwecks Begehung einer Straftat und kriminelle Organisation


Abschnitt 1 - Vereinigung zwecks Begehung einer Straftat


	Art. 403 - Bestimmung des Begriffs "Verbrecherbande"

	Eine Verbrecherbande ist jede Vereinigung von mehr als zwei Personen, die zu dem Zweck gegründet wurde, einen Anschlag auf Personen oder Eigentum zu verüben. Sie besteht durch die alleinige Bildung der Bande.


	Art. 404 ­ Teilnahme an einer Verbrecherbande

	Teilnahme an einer Verbrecherbande besteht darin, vorsätzlich:

	1. einer Verbrecherbande anzugehören,

	2. dieser Verbrecherbande oder einem Teil dieser Bande Waffen, Material zwecks Begehung von Straftaten, eine Unterkunft, einen Unterschlupf oder Versammlungsort zu gewähren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn die Bande die Begehung von Straftaten bezweckt, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht.

	Sie wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft, wenn die Bande die Begehung von Straftaten bezweckt, auf die eine Strafe der Stufe 4 oder einer niedrigeren Stufe steht.


	Art. 405 ­ Teilnahme an einer Verbrecherbande als Anführer

	Teilnahme an einer Verbrecherbande als Anführer besteht darin, vorsätzlich der Anstifter oder Anführer einer Verbrecherbande zu sein oder in dieser Bande irgendeine Befehlsgewalt auszuüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn die Bande die Begehung von Straftaten bezweckt, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht.

	Sie wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn die Bande die Begehung von Straftaten bezweckt, auf die eine Strafe der Stufe 4 oder einer niedrigeren Stufe steht.


Abschnitt 2 - Kriminelle Organisation


	Art. 406 ­ Bestimmung des Begriffs "kriminelle Organisation"

	Eine kriminelle Organisation ist ein auf längere Dauer angelegter organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die zusammenwirken, um Straftaten zu begehen, auf die eine Strafe der Stufe 3 oder einer höheren Stufe steht, um direkt oder indirekt Vermögensvorteile zu erlangen.


	Art. 407 ­ Teilnahme an einer kriminellen Organisation

	Teilnahme an einer kriminellen Organisation besteht darin, vorsätzlich:

	1. einer kriminellen Organisation anzugehören, um von Einschüchterung, Drohung, Gewalt, betrügerischen Machenschaften oder Korruption Gebrauch zu machen oder kommerzielle oder andere Strukturen zu benutzen, um die Begehung von Straftaten zu verschleiern oder zu erleichtern, selbst wenn der Täter nicht beabsichtigt, eine Straftat im Rahmen dieser Organisation zu begehen oder auf eine der in Artikel 19 erwähnten Weisen daran teilzunehmen,

	2. an der Vorbereitung oder Ausführung jeder rechtmäßigen Aktivität einer kriminellen Organisation teilzunehmen, obwohl der Täter weiß, dass seine Teilnahme zu den Zielen dieser kriminellen Organisation, wie sie in Artikel 407 vorgesehen sind, beiträgt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 408 ­ Teilnahme an einer kriminellen Organisation als Entscheidungsträger

	Teilnahme an einer kriminellen Organisation als Entscheidungsträger besteht darin, im Rahmen der Aktivitäten der kriminellen Organisation an jeglichem Entscheidungsprozess teilzunehmen, obwohl der Täter weiß, dass seine Teilnahme zu den Zielen dieser kriminellen Organisation, wie sie in Artikel 406 vorgesehen sind, beiträgt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 409 ­ Teilnahme an einer kriminellen Organisation als Anführer

	Teilnahme an einer kriminellen Organisation wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn der Täter ein Anführer der kriminellen Organisation ist.


	Art. 410 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer vor jeglichem Versuch einer Straftat, die Ziel der Vereinigung ist, und vor jeglicher Einleitung einer Verfolgung der Behörde das Bestehen der in Abschnitt 1 und 2 erwähnten Vereinigungen und Organisationen und alle ihm zur Verfügung stehenden Informationen in Bezug auf die Umstände der Straftat und die Namen der Personen, die in diesen Vereinigungen und Organisationen eine befehlsführende Funktion ausüben, preisgibt, wird nicht bestraft.




	Art. 411 ­ Einziehung

	Das Gericht spricht die Einziehung der Güter aus, über die die kriminelle Organisation verfügt und die nachweislich nützlich waren, um zu den der Organisation angelasteten kriminellen Aktivitäten beizutragen, es sei denn, dem Verurteilten würde dadurch eine übermäßig schwere Strafe auferlegt.

	Artikel 53 § 2 Absatz 2 § 3 und §§ 6 bis 9 findet Anwendung auf diese Einziehung.


KAPITEL 5 - Physischer Schutz von Kernmaterial und anderem radioaktiven Material


	Art. 412 ­ Umgang mit Kernmaterial ohne Ermächtigung

	Umgang mit Kernmaterial ohne Ermächtigung besteht darin, dass eine Person sich vorsätzlich Kernmaterial aushändigen lässt oder vorsätzlich Kernmaterial erwirbt, besitzt, verwendet, verfälscht, abtritt, zurücklässt, transportiert oder verbreitet, ohne von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt zu sein oder ohne die an die Ermächtigung gebundenen Bedingungen zu berücksichtigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 413 ­ Besonders schwerer Umgang mit Kernmaterial ohne Ermächtigung

	§ 1 ­ Umgang mit Kernmaterial ohne Ermächtigung wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn die Straftat für andere folgende Auswirkungen hat:

	1. Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades,

	2. vollständige oder teilweise Zerstörung von Gebäuden, Brücken, Deichen, Straßen, Gleisen, Schleusen, Lagerräumen, Baustellen, Schuppen, Schiffen, Wasserfahrzeugen, Flugzeugen oder anderen Kunstbauten oder Bauwerken, die anderen gehören.

	§ 2 ­ Umgang mit Kernmaterial ohne Ermächtigung wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn die Straftat, die ohne Tötungsabsicht begangen wurde, dennoch zum Tod geführt hat.




	Art. 414 ­ Sabotage von Kernmaterial oder Kernanlagen

	Sabotage von Kernmaterial oder Kernanlagen durch eine Person ist das vorsätzliche Begehen einer Handlung, die gegen Kernmaterial oder gegen eine Anlage gerichtet ist, in der die Herstellung, Verarbeitung, Verwendung, Handhabung, Lagerung oder die endgültige Entsorgung von Kernmaterial stattfindet, oder einer Handlung, die den Betrieb einer solchen Anlage beeinträchtigt, ohne von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt zu sein oder ohne die an die Ermächtigung gebundenen Bedingungen zu berücksichtigen, wenn die Person durch diese Handlungen und infolge der Strahlenexposition oder der Freisetzung radioaktiver Stoffe:

	1. vorsätzlich den Tod oder schwere Verletzungen von Personen oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursacht oder wenn sie weiß, dass sie dies verursachen kann, oder

	2. vorsätzlich eine natürliche oder juristische Person, eine internationale Organisation oder eine Regierung zu einer Handlung oder Unterlassung zwingt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 415 ­ Rechtswidriger Besitz von radioaktivem Material oder radioaktiven Vorrichtungen

	Rechtswidriger Besitz von radioaktivem Material oder radioaktiven Vorrichtungen besteht darin, dass eine Person vorsätzlich anderes radioaktives Material als Kernmaterial oder radioaktive Vorrichtungen auf irgendeine Weise besitzt, herstellt oder verwendet, ohne von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt zu sein oder ohne die an die Ermächtigung gebundenen Bedingungen zu berücksichtigen, wenn sie durch diese Handlungen:

	1. vorsätzlich den Tod oder schwere Verletzungen von Personen oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursacht oder wenn sie weiß, dass sie dies verursachen kann,

	2. vorsätzlich eine natürliche oder juristische Person, eine internationale Organisation oder eine Regierung zu einer Handlung oder Unterlassung zwingt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 416 ­ Sabotage von radioaktivem Material oder radioaktiven Vorrichtungen

	Sabotage von radioaktivem Material oder radioaktiven Vorrichtungen durch eine Person ist das vorsätzliche Begehen einer Handlung, die gegen anderes radioaktives Material als Kernmaterial oder gegen radioaktive Vorrichtungen gerichtet ist, ohne von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt zu sein oder ohne die an die Ermächtigung gebundenen Bedingungen zu berücksichtigen, wenn sie durch diese Handlungen:

	1. vorsätzlich den Tod oder schwere Verletzungen von Personen oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursacht oder wenn sie weiß, dass sie dies verursachen kann, oder

	2. vorsätzlich eine natürliche oder juristische Person, eine internationale Organisation oder eine Regierung zu einer Handlung oder Unterlassung zwingt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 417 ­ Anwendung von Zwang zwecks Übergabe von radioaktivem Material, radioaktiven Vorrichtungen oder Kernanlagen

	Anwendung von Zwang zwecks Übergabe von radioaktivem Material, radioaktiven Vorrichtungen oder Kernanlagen besteht darin, dass eine Person unter Umständen, die die Drohung glaubwürdig machen, mit Drohungen oder unter Anwendung von Gewalt vorsätzlich die Übergabe von radioaktivem Material, radioaktiven Vorrichtungen oder Kernanlagen verlangt, ohne von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt zu sein oder ohne die an die Ermächtigung gebundenen Bedingungen zu berücksichtigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 418 ­ Rechtswidriges Eindringen in eine Kernanlage

	Rechtswidriges Eindringen in eine Kernanlage besteht darin, dass eine Person, die nicht zu einer Anlage gehört, in der die Herstellung, Verarbeitung, Verwendung, Handhabung, Lagerung oder die endgültige Entsorgung von Kernmaterial stattfindet, und die - außer in den Fällen, wo der Zugang zu diesen Anlagen durch das Gesetz erlaubt ist - vorsätzlich und ohne Anordnung der Behörde in Teile einer solchen Anlage, zu denen nur die in Artikel 8bis §§ 1 bis 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 über die Klassifizierung und die Sicherheitsermächtigungen, -bescheinigungen und -stellungnahmen erwähnten Personen Zugang haben, eindringt oder einzudringen versucht, entweder ohne vom Betreiber oder von seinem Beauftragten dazu ermächtigt zu sein oder durch betrügerische Machenschaften, die den Betreiber oder seinen Beauftragten über ihr rechtmäßiges Betreten dieser Teile der Anlage irreführen können.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


KAPITEL 6 - Unbefugtes Betreten von Hafengebieten oder Eindringen in ein Fahrzeug


	Art. 419 ­ Eindringen in ein Hafengebiet

	Eindringen in ein Hafengebiet besteht darin, vorsätzlich eine in Artikel 2.5.2.3 Nr. 5 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches erwähnte Hafenanlage oder ein unbewegliches oder bewegliches Gut innerhalb der Grenzen des Hafens im Sinne desselben Gesetzes zu betreten oder darin einzudringen, ohne dazu ermächtigt oder befugt zu sein.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




	Art. 420 ­ Besonders schweres Eindringen in ein Hafengebiet

	Eindringen in ein Hafengebiet wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft, wenn:

	1. das betreffende Vorgehen Gewohnheitscharakter aufweist,

	2. die Straftat nachts begangen wurde,

	3. die Straftat von zwei oder mehreren Personen begangen wurde,

	4. die Straftat in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden begangen wurde,

	5. die Straftat mit Gewaltanwendung oder Drohung begangen wurde,

	6. der Täter eine kritische Infrastruktur im Sinne des Gesetzes vom 1. Juli 2011 über die Sicherheit und den Schutz der kritischen Infrastrukturen betreten hat oder darin eingedrungen ist.


	Art. 421 ­ Eindringen in ein Fahrzeug

	Im Zusammenhang mit den in den Artikeln 258 bis 260 erwähnten Straftaten besteht das Eindringen in ein Fahrzeug darin, vorsätzlich ein Fahrzeug, ein Schiff, einen Eisenbahnwagen, einen Container, einen Auflieger oder ein Flugzeug zu betreten oder darin einzudringen, ohne dazu ermächtigt oder befugt zu sein.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 422 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 264, in dem bereits ein strafbefreiender Grund für Opfer von Menschenhandel enthalten ist, werden Opfer von Menschenschmuggel, die als unmittelbare Folge des auf sie ausgeübten Zwangs an den in vorliegendem Kapitel vorgesehenen Straftaten beteiligt sind, wegen dieser Straftaten nicht bestraft.


KAPITEL 7 - Gesichtsverhüllungsverbot im öffentlichen Raum


	Art. 423 ­ Gesichtsverhüllungsverbot im öffentlichen Raum

	Gesichtsverhüllungsverbot im öffentlichen Raum besteht darin, dass eine Person vorsätzlich, vorbehaltlich anders lautender Gesetzesbestimmungen, mit vollständig oder teilweise verdecktem oder vermummtem Gesicht, so dass sie nicht identifizierbar ist, für die Öffentlichkeit zugängliche Orte betritt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 424 ­ Rechtfertigungsgründe

	Es liegt keine Straftat vor, wenn Personen, die aufgrund einer Arbeitsordnung oder einer Polizeiverordnung für Festveranstaltungen mit vollständig oder teilweise verdecktem oder vermummtem Gesicht, so dass sie nicht identifizierbar sind, für die Öffentlichkeit zugängliche Orte betreten.




TITEL 5 - Fälschungen


KAPITEL 1 - Schutz von Währungen, Wertpapieren, Sicherheitsmerkmalen und Siegeln, Stempeln, Prägestempeln und Prägeutensilien sowie von unbaren Zahlungsinstrumenten


Abschnitt 1 - Bestimmung einiger in vorliegendem Kapitel verwendeter Begriffe


	Art. 425 ­ Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Wertpapiere: Schuldverschreibungen und dazu gehörende Zinsscheine, von der Staatskasse ausgestellte Gutscheine, Schecks oder Überweisungen sowie Schuldverschreibungen der öffentlichen Schuld eines anderen Staates, Aktien, Schuldverschreibungen beziehungsweise andere Wertpapiere, die von Regionen, Gemeinschaften, Provinzen, Gemeinden, öffentlichen Verwaltungen beziehungsweise Einrichtungen, unter welcher Bezeichnung auch immer, von Gesellschaften beziehungsweise Privatpersonen rechtmäßig ausgegeben worden sind, oder zu diesen verschiedenen Wertpapieren gehörende Zins- beziehungsweise Dividendenscheine, unabhängig davon, ob sie in Belgien oder im Ausland ausgegeben werden,

	2. zur Herstellung von Währungen und Wertpapieren bestimmtes Material: Prägestempel, Münzmatrizen, Klischees, Platten oder andere Gegenstände oder Mittel, die zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmt sind,

	3. selbstklebende Briefmarken und andere Marken: selbstklebende Briefmarken, andere nationale oder ausländische Klebemarken, Marken, die auf die von bpost oder der Post eines anderen Staates ausgegebenen Dokumente gedruckt werden, sowie Frankierwerte in Form von Maschinenabdrücken oder Symbolen, die von bpost oder der Post eines anderen Staates zugelassen sind.

	Marken, die auf Dokumente gedruckt werden und Frankierwerte in Form von Maschinenabdrücken oder Symbolen, die von einem Unternehmen, das Postdienste anbietet, ausgegeben werden oder zugelassen sind, fallen unter die Anwendung der vorliegenden Begriffsbestimmung,

	4. Sicherheitsmerkmale: Hologramme, Wasserzeichen und andere der Sicherung gegen Nachahmung oder Fälschung dienende Bestandteile von Währungen,

	5. unbares Zahlungsinstrument: nichtkörperliche oder körperliche geschützte Vorrichtungen, geschützte Gegenstände oder geschützte Aufzeichnungen oder deren Kombination, die für sich oder in Verbindung mit einem oder mehreren Verfahren dem Inhaber oder Nutzer ermöglichen, Geld oder monetäre Werte zu übertragen, auch mittels digitaler Tauschmittel, und die nicht in Artikel 79 Nr. 27 erwähnt sind.


Abschnitt 2 - Schutz von Währungen, Wertpapieren, Material zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren und der Sicherheitsmerkmale


	Art. 426 ­ Gemeinsame Bestimmung

	Die Bestimmungen von Abschnitt 2 finden gleichermaßen Anwendung auf Währungen, die bereits als gesetzliche Zahlungsmittel ausgegeben oder in Umlauf gebracht wurden, und auf Währungen, die, obwohl sie dazu bestimmt sind, als gesetzliches Zahlungsmittel in Umlauf gebracht zu werden, noch nicht ausgegeben wurden.

	Die Strafen für die in Abschnitt 2 beschriebenen Straftaten in Bezug auf den Euro finden Anwendung auf dieselben Straftaten, die in Bezug auf Währungen begangen werden, die nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel gelten oder deren Ausgabe infolge der Einführung oder der Annahme des Euro-Bargeldes nicht mehr erlaubt ist.


	Art. 427 ­ Nachahmen und Verfälschen von Währungen, Wertpapieren und des zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmten Materials

	§ 1 ­ Nachahmen von Währungen, Wertpapieren und des zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmten Materials besteht darin, in betrügerischer Absicht Währungen, Wertpapiere oder echtes zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmtes Material durch die Herstellung nicht authentischer Währungen, nicht authentischer Wertpapiere oder nicht authentischen, zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmten Materials nachzuahmen.

	Verfälschen von Währungen, Wertpapieren und des zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmten Materials besteht darin, in betrügerischer Absicht Währungen, Wertpapiere oder zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren bestimmtes Material zu beeinträchtigen, um sie beziehungsweise es zu verändern.

	§ 2 ­ Nachahmen und Verfälschen von Währungen und Wertpapieren wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Nachahmen und Verfälschen von Material zur Herstellung von Währungen oder Wertpapieren wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 428 ­ Inumlaufbringen von Falschgeld oder gefälschten Wertpapieren

	Inumlaufbringen von Falschgeld oder gefälschten Wertpapieren ist das in betrügerischer Absicht Inumlaufbringen von nachgeahmten, gefälschten oder beschädigten Währungen oder Wertpapieren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




	Art. 429 ­ Übertragung von Falschgeld oder gefälschten Wertpapieren

	Übertragung von Falschgeld oder gefälschten Wertpapieren ist der Import, der Export, der Transport, die Annahme oder die Beschaffung von nachgeahmten, gefälschten oder beschädigten Währungen oder Wertpapieren, um sie in Umlauf zu bringen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 430 ­ Übertragung des zur Herstellung von Währungen oder Sicherheitsmerkmalen bestimmten Materials

	Übertragung des zur Herstellung von Währungen oder Sicherheitsmerkmalen bestimmten Materials besteht darin, Folgendes in betrügerischer Absicht anzunehmen, zu beschaffen oder zu besitzen:

	- nachgeahmtes oder gefälschtes Material, das zur Herstellung von Währungen bestimmt ist,

	- echtes Material, das zur Herstellung von Währungen bestimmt ist,

	- Sicherheitsmerkmale.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 431 ­ Wiederinumlaufbringen von Falschgeld oder gefälschten Wertpapieren, die gutgläubig angenommen wurden

	Wiederinumlaufbringen von Falschgeld oder gefälschten Wertpapieren, die gutgläubig angenommen wurden, ist das in betrügerischer Absicht Wiederinumlaufbringen von nachgeahmten, gefälschten oder beschädigten Währungen oder Wertpapieren, die als echt angenommen wurden, deren nachgeahmter, gefälschter oder beschädigter Charakter jedoch nach ihrer Annahme festgestellt wurde.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 3 - Rechtswidriges Inumlaufbringen von Währungen und Herstellung und Inumlaufbringen von Drucksachen oder Mustern, durch die Währungen, Wertpapiere, selbstklebende Briefmarken und andere Marken nachgeahmt werden


	Art. 432 ­ Rechtswidriges Inumlaufbringen von Geldzeichen

	Rechtswidriges Inumlaufbringen von Geldzeichen ist die vorsätzliche Ausgabe von Geldzeichen, die als Zahlungsmittel für den öffentlichen Umlauf bestimmt sind, ohne von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt zu sein.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 433 ­ Herstellung und Inumlaufbringen von Drucksachen oder Mustern, die den Anschein von Währungen, Wertpapieren, selbstklebenden Briefmarken oder anderen Marken erwecken

	Herstellung und Inumlaufbringen von Drucksachen oder Mustern, die den Anschein von Währungen, Wertpapieren, selbstklebenden Briefmarken oder anderen Marken erwecken, ist das vorsätzliche Herstellen, Verkaufen, Vertreiben oder Verteilen von Drucksachen oder Mustern, die durch ihr äußeres Erscheinungsbild eine solche Ähnlichkeit mit Währungen, Wertpapieren, selbstklebenden Briefmarken oder anderen Marken aufweisen, dass die Annahme dieser Drucksachen oder Muster anstelle der eigentlichen Währungen, Wertpapiere oder Marken erleichtert wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 4 - Schutz unbarer Zahlungsinstrumente


	Art. 434 ­ Nachahmen und Verfälschen unbarer Zahlungsinstrumente

	§ 1 ­ Nachahmen unbarer Zahlungsinstrumente besteht darin, in betrügerischer Absicht unbare Zahlungsinstrumente durch die Herstellung nicht authentischer unbarer Zahlungsinstrumente nachzuahmen.

	Verfälschen unbarer Zahlungsinstrumente besteht darin, in betrügerischer Absicht unbare Zahlungsinstrumente zu beeinträchtigen, um sie zu verändern.

	§ 2 ­ Nachahmen und Verfälschen unbarer Zahlungsinstrumente wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 435 ­ Gebrauch nachgeahmter oder gefälschter unbarer Zahlungsinstrumente

	Gebrauch nachgeahmter oder gefälschter unbarer Zahlungsinstrumente besteht darin, in betrügerischer Absicht ein nachgeahmtes und gefälschtes unbares Zahlungsinstrument zu gebrauchen oder zu gebrauchen versuchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 436 ­ Übertragung rechtswidrig erlangter, nachgeahmter oder gefälschter unbarer Zahlungsinstrumente

	Übertragung rechtswidrig erlangter, nachgeahmter oder gefälschter unbarer Zahlungsinstrumente besteht darin, rechtswidrig erlangte nachgeahmte oder gefälschte unbare Zahlungsinstrumente zu besitzen, zu halten, für sich selbst oder einen Dritten zu beschaffen, zu importieren, zu exportieren, zu befördern, zu verkaufen oder zu verbreiten in der Absicht, sie zu gebrauchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 437 ­ Wiederverwendung nachgeahmter, gefälschter oder beschädigter unbarer Zahlungsinstrumente

	Wiederverwendung nachgeahmter, gefälschter oder beschädigter unbarer Zahlungsinstrumente besteht darin, nachgeahmte, gefälschte oder beschädigte unbare Zahlungsinstrumente, die als echt angenommen wurden, deren nachgeahmter, gefälschter oder beschädigter Charakter jedoch nach ihrer Annahme festgestellt wurde, wiederzuverwenden oder zu versuchen, sie wiederzuverwenden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 438 ­ Übertragung des zur Herstellung von unbaren Zahlungsinstrumenten bestimmten Materials

	Übertragung des zur Herstellung von unbaren Zahlungsinstrumenten bestimmten Materials besteht darin, in betrügerischer Absicht irgendein Gerät, Informatikdaten einbegriffen, das in erster Linie zwecks Begehung einer der in vorliegendem Abschnitt vorgesehenen Straftaten entworfen oder angepasst worden ist, herzustellen, für sich selbst oder einen Dritten zu beschaffen, zu importieren, zu exportieren, zu verkaufen, zu befördern, zu verbreiten oder in einer anderen Form zur Verfügung zu stellen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 5 - Schutz des Staatssiegels, der Staatsstempel und der Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen


	Art. 439 ­ Nachahmen, Verfälschen oder Gebrauch des Staatssiegels, der Staatsstempel oder der Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen

	§ 1 ­ Nachahmen des Staatssiegels, der Staatsstempel oder der Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen, besteht darin, in betrügerischer Absicht das Staatssiegel, die Staatsstempel oder die Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen, durch die Herstellung eines nicht authentischen Siegels oder von nicht authentischen Stempeln beziehungsweise Prägestempeln nachzuahmen.

	Verfälschen des Staatssiegels, der Staatsstempel oder der Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen, besteht darin, in betrügerischer Absicht das Staatssiegel, die Staatsstempel oder die Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen, zu beeinträchtigen, um es beziehungsweise sie zu verändern.

	Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 2 ­ Gebrauch des Staatssiegels, der Staatsstempel oder der Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen, besteht darin, in betrügerischer Absicht das nachgeahmte oder gefälschte Siegel oder die nachgeahmten oder gefälschten Stempel beziehungsweise Prägestempel zu gebrauchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 3 ­ Die in den Paragraphen 1 und 2 vorgesehenen Strafen finden ebenfalls Anwendung auf das Nachahmen, das Verfälschen und den Gebrauch des Siegels, der Stempel oder der Prägestempel, die anderen Staaten gehören.


	Art. 440 ­ Nachteiliger Gebrauch des Staatssiegels, der Staatsstempel oder Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen

	§ 1 ­ Nachteiliger Gebrauch des Staatssiegels, der Staatsstempel und Prägestempel, die zur Kennzeichnung von Gold, Silber und Platin dienen, besteht darin, sich unrechtmäßig echte Siegel, Stempel und Prägestempel zu beschaffen und diese vorsätzlich zum Nachteil der Rechte und Interessen des Staates, irgendeiner Behörde oder sogar einer Privatperson anzuwenden oder zu gebrauchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	§ 2 ­ Die in § 1 vorgesehene Strafe findet ebenfalls Anwendung auf den nachteiligen Gebrauch des Siegels, der Staatsstempel oder der Prägestempel, die anderen Staaten gehören.


	Art. 441 ­ Handel mit Papier oder Gold, Silber beziehungsweise Platin, die mit nachgeahmten oder gefälschten Stempeln oder Prägestempeln gekennzeichnet sind

	Handel mit Papier oder Gold, Silber beziehungsweise Platin, die mit nachgeahmten oder gefälschten Stempeln oder Prägestempeln gekennzeichnet sind, besteht darin, vorsätzlich Papier oder Gold, Silber beziehungsweise Platin, die mit nachgeahmten oder gefälschten Stempeln oder Prägestempeln gekennzeichnet sind, zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 442 ­ Gebrauch von Papier, das mit einem nachgeahmten oder gefälschten Stempel gekennzeichnet ist

	Gebrauch von Papier, das mit einem nachgeahmten oder gefälschten Stempel gekennzeichnet ist, besteht darin, ein Papier, das mit einem nachgeahmten oder gefälschten Stempel gekennzeichnet ist, den eine Person sich beschafft hat, in betrügerischer Absicht zu gebrauchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




Abschnitt 6 - Schutz der Kennzeichnungen des Garantiebüros


	Art. 443 ­ Betrügerische Verwendung der vom Garantiebüro angebrachten Kennzeichnungen

	Betrügerische Verwendung der vom Garantiebüro angebrachten Kennzeichnungen besteht darin, in betrügerischer Absicht die vom Garantiebüro angebrachte Kennzeichnung für einen anderen Gegenstand zu verwenden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 444 ­ Nachahmen der vom Garantiebüro angebrachten Kennzeichnungen oder der Stempelabdrücke

	Nachahmen der vom Garantiebüro angebrachten Kennzeichnungen oder der Stempelabdrücke besteht darin, in betrügerischer Absicht die von einem Garantiebüro angebrachten Kennzeichnungen oder die Stempelabdrücke nachzuahmen, ohne von nachgeahmten Prägestempeln oder Stempeln Gebrauch zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 7 - Schutz der Siegel, Stempel und Prägeutensilien 
von Behörden und Privatpersonen


	Art. 445 ­ Nachahmen oder Gebrauch des Siegels, Stempels oder Prägeutensils irgendeiner Behörde, einer privaten Einrichtung oder einer Privatperson

	§ 1 ­ Nachahmen des Siegels, Stempels oder Prägeutensils irgendeiner Behörde, einer privaten Einrichtung oder einer Privatperson besteht darin, in betrügerischer Absicht das Siegel, den Stempel oder das Prägeutensil irgendeiner Behörde, eines privaten Unternehmens oder einer Privatperson durch die Herstellung eines nicht authentischen Siegels, Stempels oder Prägeutensils nachzuahmen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 2 ­ Gebrauch des Siegels, Stempels oder Prägeutensils irgendeiner Behörde, einer privaten Einrichtung oder einer Privatperson besteht darin, in betrügerischer Absicht das nachgeahmte Siegel, den nachgeahmten Stempel oder das nachgeahmte Prägeutensil irgendeiner Behörde, einer privaten Einrichtung oder einer Privatperson zu gebrauchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 3 ­ Die in den Paragraphen 1 und 2 vorgesehenen Strafen finden ebenfalls Anwendung auf das Nachahmen und den Gebrauch des Siegels, Stempels oder Prägeutensils irgendeiner ausländischen Behörde.


Abschnitt 8 - Schutz selbstklebender Briefmarken und anderer Marken


	Art. 446 ­ Nachahmen oder Gebrauch selbstklebender Briefmarken oder anderer Marken

	§ 1 ­ Nachahmen selbstklebender Briefmarken oder anderer Marken besteht darin, in betrügerischer Absicht selbstklebende Briefmarken oder andere Marken durch die Herstellung nicht authentischer Marken nachzuahmen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 2 ­ Gebrauch nachgeahmter selbstklebender Briefmarken oder anderer nachgeahmter Marken besteht darin, nachgeahmte selbstklebende Briefmarken oder andere nachgeahmte Marken, die der Täter sich beschafft hat, in betrügerischer Absicht zu gebrauchen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 447 ­ Inumlaufbringen nachgeahmter selbstklebender Briefmarken oder anderer nachgeahmter Marken

	Inumlaufbringen nachgeahmter selbstklebender Briefmarken oder anderer nachgeahmter Marken besteht darin, in betrügerischer Absicht nachgeahmte selbstklebende Briefmarken oder andere nachgeahmte Marken in Umlauf zu bringen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 9 - Schutz des Namens des Herstellers und des Gesellschaftsnamens einer Fabrik


	Art. 448 ­ Anbringen eines nicht authentischen Namens eines Herstellers oder eines nicht authentischen Gesellschaftsnamens einer Fabrik

	Anbringen eines nicht authentischen Namens eines Herstellers oder eines nicht authentischen Gesellschaftsnamens einer Fabrik besteht darin, in betrügerischer Absicht auf Fabrikaten einen anderen Namen als den des Herstellers oder einen anderen Gesellschaftsnamen als den der Fabrik, die diese Gegenstände hergestellt hat, durch Hinzufügen, Entfernen oder Verfälschen jeglicher Art anzubringen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 449 ­ Inumlaufbringen der mit einem falschen Namen oder falschen Gesellschaftsnamen gekennzeichneten Gegenstände

	Inumlaufbringen der mit einem falschen Namen oder falschen Gesellschaftsnamen gekennzeichneten Gegenstände besteht in dem vorsätzlichen Inumlaufbringen der in Artikel 448 erwähnten Gegenstände durch einen Kaufmann, Kommissionär oder Einzelhändler.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 10 - Gemeinsame Bestimmung


	Art. 450 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Personen, die sich der in vorliegendem Kapitel erwähnten Straftaten schuldig gemacht haben, bleiben straffrei, wenn sie vor jeglichem Inumlaufbringen von nachgeahmten, gefälschten oder beschädigten Währungen, Wertpapieren oder Marken oder von Gegenständen, die mit einem falschen Namen gekennzeichnet sind, beziehungsweise vor jeglicher Verwendung von nachgeahmten, gefälschten oder beschädigten unbaren Zahlungsmitteln und vor jeglicher Verfolgung der Behörde alle Informationen in ihrem Besitz über die Umstände und die Täter dieser Straftaten zur Kenntnis bringen.


KAPITEL 2 - Urkundenfälschung oder Fälschung anderer dauerhafter Träger 
und Gebrauch gefälschter Urkunden


	Art. 451 ­ Urkundenfälschung oder Fälschung anderer dauerhafter Träger und Gebrauch gefälschter Urkunden

	§ 1 ­ Urkundenfälschung oder Fälschung anderer dauerhafter Träger besteht darin, in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden, gefälschte Urkunden anzufertigen oder den Ausdruck eines Gedankens in irgendeinem Schriftstück oder auf irgendeinem anderen dauerhaften Träger zu verfälschen, die in Zusammenhang mit einer rechtserheblichen Tatsache als Beweis gelten können.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 2 ­ Gebrauch gefälschter Urkunden besteht darin, in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden, von der Urkundenfälschung oder der Fälschung anderer dauerhafter Träger Gebrauch zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 452 ­ Erschwerende Faktoren bei Urkundenfälschung oder Fälschung anderer dauerhafter Träger und beim Gebrauch gefälschter Urkunden

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob:

	1. die Fälschung oder der Gebrauch gefälschter Urkunden von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	2. die Fälschung oder der Gebrauch gefälschter Urkunden sich auf ein authentisches Schriftstück oder einen authentischen Träger bezieht oder auf ein Schriftstück oder einen Träger, der durch eine öffentliche Behörde ausgestellt beziehungsweise ausgegeben wurde.


	Art. 453 ­ Abtretung eines Reise- oder Identitätsdokuments

	Abtretung eines Reise- oder Identitätsdokuments besteht darin, in betrügerischer Absicht oder in der Absicht zu schaden, einen Reisepass, einen Reiseschein, einen Personalausweis oder ein gleichwertiges Dokument sowie die zu ihrer Ausstellung dienenden Formulare zu gebrauchen, einem Dritten zu beschaffen oder von einem Dritten zu erhalten oder die darin auferlegten Verbotsbestimmungen und einschränkenden Bedingungen nicht einzuhalten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 454 ­ Nichteinhaltung einer Entscheidung über den Entzug eines Reisepasses, Personalausweises oder gleichwertigen Dokuments

	Nichteinhaltung einer Entscheidung über den Entzug eines Reisepasses, Personalausweises oder gleichwertigen Dokuments besteht darin, innerhalb der vorgegebenen Frist einer Entscheidung der zuständigen Behörde über den Entzug eines Reisepasses, Personalausweises oder gleichwertigen Dokuments vorsätzlich nicht Folge zu leisten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


KAPITEL 3 - Amts-, Titel- oder Namensanmaßung


	Art. 455 ­ Anmaßung öffentlicher Ämter

	Anmaßung öffentlicher Ämter besteht darin, sich in betrügerischer Absicht in zivile oder militärische öffentliche Ämter einzumischen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 456 ­ Anmaßung eines öffentlichen Titels oder Dienstgrades

	Anmaßung eines öffentlichen Titels oder Dienstgrades besteht darin, sich in betrügerischer Absicht widerrechtlich und in der Öffentlichkeit den Inhaber- oder Stellvertretertitel oder -dienstgrad von Personen beizulegen, die an der Ausübung der öffentlichen Macht teilnehmen oder ein ziviles oder militärisches öffentliches Amt ausüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 457 ­ Anmaßung des Rechtsanwaltstitels

	Anmaßung des Rechtsanwaltstitels besteht darin, sich in betrügerischer Absicht und in der Öffentlichkeit entweder den Rechtsanwaltstitel, ohne im Kammerverzeichnis beziehungsweise in einer Praktikantenliste eingetragen zu sein, oder den Titel eines Ehrenrechtsanwalts, ohne im Besitz der in Artikel 436 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Erlaubnis zu sein, beizulegen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 458 ­ Anmaßung des Amtes oder Titels eines zugelassenen Vermittlers

	Anmaßung des Amtes oder Titels eines zugelassenen Vermittlers besteht darin, in betrügerischer Absicht:

	1. ohne auf der in Artikel 1727 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Liste der zugelassenen Vermittler aufgenommen und ohne von der Zulassung befreit zu sein, berufsmäßig als Vermittler im Sinne desselben Gesetzbuches aufzutreten, mit Ausnahme desjenigen, der berufsmäßig als Vermittler im Sinne des Gerichtsgesetzbuches in Streitsachen zwischen Unternehmen auftritt,

	2. sich ohne Ermächtigung in der Öffentlichkeit die Berufsbezeichnung eines zugelassenen Vermittlers anzueignen oder eine Bezeichnung zu führen oder der Berufsbezeichnung, die man führt, einen Vermerk hinzuzufügen, der zu Verwirrung mit der Berufsbezeichnung eines zugelassenen Vermittlers führen kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 459 ­ Anmaßung des Gerichtsvollziehertitels

	Anmaßung des Gerichtsvollziehertitels besteht darin, in betrügerischer Absicht und in der Öffentlichkeit den Titel des Gerichtsvollziehers oder Gerichtsvollzieheranwärters zu führen beziehungsweise den Beruf des Gerichtsvollziehers oder Gerichtsvollzieheranwärters auszuüben, ohne in der in Artikel 555/1 § 1 Nr. 15 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Liste eingetragen zu sein.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 460 ­ Anmaßung der Kleidung oder Zeichen eines Ordens

	Anmaßung der Kleidung oder Zeichen eines Ordens besteht darin, in betrügerischer Absicht und in der Öffentlichkeit die Amtstracht, die Dienstuniform, das Ehrenzeichen, das Band oder die anderen Abzeichen eines Ordens zu tragen, die der betreffenden Person nicht zustehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 461 ­ Anmaßung von Adelstiteln

	Anmaßung von Adelstiteln besteht darin, sich in betrügerischer Absicht und in der Öffentlichkeit einen Adelstitel beizulegen, der der betreffenden Person nicht zusteht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 462 ­ Anmaßung eines Namens

	Anmaßung eines Namens besteht darin, sich in betrügerischer Absicht öffentlich einen Namen beizulegen, der der betreffenden Person nicht zusteht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.





TITEL 6 - Straftaten gegen das Vermögen


KAPITEL 1 - Straftaten in Bezug auf die betrügerische Aneignung von Gütern


Abschnitt 1 - Diebstahl und Erpressung


Unterabschnitt 1 - Begriffsbestimmungen


	Art. 463 ­ Diebstahl

	Diebstahl besteht darin, auf betrügerische Weise, wenn auch nur vorübergehend, eine Sache zu entwenden, die einem anderen gehört.


	Art. 464 ­ Erpressung

	Erpressung ist die vorsätzliche Erlangung eines Gutes oder unrechtmäßigen Vorteils unter Anwendung von Gewalt oder Drohung.


Unterabschnitt 2 - Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl


	Art. 465 ­ Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl

	Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 466 ­ Besonders schwerer, ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl

	Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. der Täter in einen nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort eingedrungen ist, um einen Diebstahl zu begehen, obwohl er annehmen musste, dass sich dort eine oder mehrere Personen befanden,

	2. der Diebstahl zum Nachteil eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen worden ist,

	3. die Täter oder einer von ihnen sich eine falsche Identität oder falsche Eigenschaft angeeignet oder sich auf eine falsche Anordnung der öffentlichen Gewalt berufen haben,

	4. die Straftat nachts begangen wurde.


Unterabschnitt 3 - Mit Gewaltanwendung oder Drohung 
begangener Diebstahl und Erpressung


	Art. 467 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl

	Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 468 ­ Erpressung

	Erpressung wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 469 ­ Besonders schwerer, mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl und besonders schwere Erpressung

	§ 1 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl und Erpressung werden mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn:

	1. die Täter oder einer von ihnen sich eine falsche Identität oder falsche Eigenschaft angeeignet oder sich auf eine falsche Anordnung der öffentlichen Gewalt berufen haben,

	2. die Straftat nachts begangen wurde,

	3. die Straftat von zwei oder mehreren Personen begangen wurde,

	4. die Straftat zum Nachteil eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen worden ist.

	§ 2 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl und Erpressung werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn:

	1. Waffen oder waffenähnliche Gegenstände gebraucht oder gezeigt wurden oder wenn der Schuldige glauben gemacht hat, er sei bewaffnet,

	2. der Schuldige von inhibierenden oder giftigen Stoffen Gebrauch gemacht hat, um die Straftat zu begehen oder seine Flucht zu sichern,

	3. die Gewaltanwendungen oder Drohungen eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades verursacht haben.

	§ 3 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl, Erpressung beziehungsweise der Versuch, diese Straftaten zu begehen, werden mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft, wenn:

	1. die Person gefoltert wurde,

	2. die Gewalt oder Drohung, die ohne Tötungsabsicht ausgeübt oder geäußert wurde, zum Tod geführt hat.


Unterabschnitt 4 - Diebstahl und Erpressung von Kernmaterial


	Art. 470 ­ Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial

	Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 471 ­ Besonders schwerer, ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial

	Ohne Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft, wenn:

	1. der Täter in einen nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort eingedrungen ist, um einen Diebstahl zu begehen, obwohl er annehmen musste, dass sich dort eine oder mehrere Personen befanden,

	2. die Täter oder einer von ihnen sich eine falsche Identität oder falsche Eigenschaft angeeignet oder sich auf eine falsche Anordnung der öffentlichen Gewalt berufen haben.


	Art. 472 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl und Erpressung von Kernmaterial

	Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft. Erpressung von Kernmaterial wird mit derselben Strafe bestraft.


	Art. 473 ­ Besonders schwerer, mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial und besonders schwere Erpressung von Kernmaterial

	§ 1 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial und Erpressung von Kernmaterial werden mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft, wenn:

	1. die Täter oder einer von ihnen sich eine falsche Identität oder falsche Eigenschaft angeeignet oder sich auf eine falsche Anordnung der öffentlichen Gewalt berufen haben,

	2. die Straftat nachts begangen wurde,

	3. die Straftat von zwei oder mehreren Personen begangen wurde.

	§ 2 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial und Erpressung von Kernmaterial werden mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft, wenn:

	1. Waffen oder waffenähnliche Gegenstände gebraucht oder gezeigt wurden oder wenn der Schuldige glauben gemacht hat, er sei bewaffnet,

	2. der Schuldige von inhibierenden oder giftigen Stoffen Gebrauch gemacht hat, um die Straftat zu begehen oder seine Flucht zu sichern,

	3. die Gewaltanwendungen oder Drohungen eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades verursacht haben.

	§ 3 ­ Mit Gewaltanwendung oder Drohung begangener Diebstahl von Kernmaterial, mit Gewaltanwendung oder Drohung begangene Erpressung von Kernmaterial beziehungsweise der Versuch, diese Straftaten zu begehen, werden ebenfalls mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft, wenn:

	1. die Person gefoltert wurde,

	2. die Gewalt oder Drohung, die ohne Tötungsabsicht ausgeübt oder geäußert wurde, zum Tod geführt hat.


Unterabschnitt 5 - Gemeinsame Bestimmung


	Art. 474 ­ Erschwerende Faktoren bei Diebstahl und Erpressung

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. die Straftat zum Nachteil des Arbeitgebers des Täters begangen wurde,

	2. die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde,

	3. der Täter ein Fahrzeug oder jedes andere motorisierte oder nicht motorisierte Gerät benutzt hat, um die Straftat zu erleichtern oder seine Flucht zu sichern,

	4. die Straftat aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen worden ist.




Abschnitt 2 - Betrugshandlungen


Unterabschnitt 1 - Untreue oder Missbrauch des schutzbedürftigen Zustands anderer


	Art. 475 ­ Untreue

	Untreue besteht darin, in betrügerischer Absicht und zum Nachteil einer anderen Person ein bewegliches Gut mit wirtschaftlichem Wert, das ihm unter der Bedingung, es zurückzugeben oder zu einem bestimmten Zweck zu gebrauchen, ausgehändigt worden war, zu unterschlagen oder vergeuden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 476 ­ Missbrauch von Gesellschaftsvermögen

	Missbrauch von Gesellschaftsvermögen besteht darin, als Leiter in rechtlicher Hinsicht oder tatsächlicher Leiter einer juristischen Person des privaten Rechts, in betrügerischer Absicht und zu direkten oder indirekten persönlichen Zwecken von den Gütern oder der Kreditwürdigkeit der juristischen Person Gebrauch zu machen, obwohl der Täter weiß, dass er dadurch die Vermögensinteressen der juristischen Person und die seiner Gläubiger oder Gesellschafter auf bedeutende Weise beeinträchtigt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 477 ­ Missbrauch des schutzbedürftigen Zustands anderer im Hinblick auf die Unterzeichnung einer nachteiligen Urkunde

	Missbrauch des schutzbedürftigen Zustands anderer im Hinblick auf die Unterzeichnung einer nachteiligen Urkunde besteht darin, die Bedürfnisse, Schwächen, Leidenschaften oder die Unwissenheit eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand vorsätzlich zu missbrauchen, um sie zu ihrem Nachteil jegliche rechtliche Verpflichtung oder Entlastung unterzeichnen zu lassen, unabhängig davon, wie dieser Handel abgeschlossen oder verschleiert sein mag.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 478 ­ Wucher

	Wucher besteht darin, sich vorsätzlich für sich selbst oder andere aufgrund eines in irgendeiner Form aufgenommenen Gelddarlehens Zinsen oder andere Vorteile versprechen zu lassen, die die normalen Zinsen und die Deckung der Darlehensrisiken offensichtlich übersteigen, indem die Schwächen, die Leidenschaften, die Bedürfnisse oder die Unwissenheit eines Darlehensnehmers missbraucht werden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	In den in vorliegendem Artikel vorgesehenen Fällen beschränkt das Gericht auf Antrag jeder geschädigten Partei deren Verpflichtungen gemäß Artikel 1907ter des früheren Zivilgesetzbuches.


Unterabschnitt 2 - Betrug und Täuschung


	Art. 479 ­ Betrug

	Betrug besteht darin, in betrügerischer Absicht zu versuchen, sich - für sich selbst oder andere - einen illegalen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, indem entweder von falschen Namen oder falschen Eigenschaften Gebrauch gemacht wird oder betrügerische Machenschaften angewandt werden, um das Vertrauen anderer zu gewinnen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 480 ­ Besonders schwerer Betrug

	Betrug, der zum Nachteil eines Minderjährigen oder einer Person in schutzbedürftigem Zustand begangen wird, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 481 ­ Täuschung über den Wert der Währung

	Täuschung über den Wert der Währung besteht darin, vorsätzlich:

	- einer Währung den Anschein einer Währung mit höherem Wert zu geben,

	- Währungen, denen man den Anschein von Währungen mit höherem Wert gegeben hat, auszugeben, oder solche Währungen ins Land einzuführen, um sie in Umlauf zu bringen,

	- Währungen, denen man den Anschein von Währungen mit höherem Wert gegeben hat, anzunehmen oder sich solche zu beschaffen, um sie in Umlauf zu bringen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 482 ­ Täuschung über das verkaufte Gut

	Täuschung über das verkaufte Gut besteht darin:

	- den Käufer über die Identität des verkauften Gutes auf betrügerische Weise irrezuführen, indem ein anderes Gut geliefert wird als der bestimmte Gegenstand, auf den sich das Geschäft bezog,

	- den Käufer über die Art oder die Herkunft des verkauften Gutes auf betrügerische Weise irrezuführen, indem ein Gut verkauft oder geliefert wird, das im Aussehen demjenigen ähnelt, das der Käufer gekauft oder zu kaufen geglaubt hat,

	- den Käufer oder Verkäufer über die Quantität der verkauften Güter auf betrügerische Weise irrezuführen, indem betrügerische Machenschaften angewandt werden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 483 ­ Täuschung beim Werk- und Arbeitsvertrag

	Täuschung beim Werk- und Arbeitsvertrag besteht darin, die durch einen Werk- und Arbeitsvertrag gebundenen Parteien oder eine dieser Parteien entweder über die Quantität oder, wenn die Bestimmung der Qualität der Arbeit dazu dienen soll, den Betrag der Entlohnung festzulegen, über die Qualität der verrichteten Arbeit auf betrügerische Weise irrezuführen, indem betrügerische Machenschaften angewandt werden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 484 ­ Verfälschen von Lebensmitteln

	§ 1 ­ Verfälschen von Lebensmitteln besteht darin, Lebensmittel oder Getränke, die für den Verkauf oder die Abgabe an die Öffentlichkeit bestimmt sind, vorsätzlich zu verfälschen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft. Darüber hinaus kann das Gericht die Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung als Nebenstrafe anordnen.

	§ 2 ­ Die in § 1 erwähnten Strafen finden ebenfalls Anwendung auf Personen, die durch Plakate oder Bekanntmachungen, ob gedruckt oder nicht, Verfahren zur Verfälschung von Lebensmitteln oder Getränken böswillig oder auf betrügerische Weise verbreiten oder bekannt geben.


	Art. 485 ­ Anbieten gefälschter Lebensmittel zum Verkauf

	Anbieten gefälschter Lebensmittel zum Verkauf besteht darin, vorsätzlich verfälschte Lebensmittel zu Verkaufszwecken zu besitzen, zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft. Darüber hinaus kann das Gericht die Veröffentlichung der Verurteilungsentscheidung als Nebenstrafe anordnen.


	Art. 486 ­ Betrügerische Beeinträchtigung von Handelsgütern

	Betrügerische Beeinträchtigung von Handelsgütern besteht darin, Handelsgüter oder zu verarbeitende Materialien böswillig oder auf betrügerische Weise zu verändern oder zu beschädigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Unterabschnitt 3 - Privatbestechung


	Art. 487 ­ Aktive und passive Privatbestechung

	§ 1 ­ Passive Privatbestechung besteht darin, dass ein Verwalter oder Geschäftsführer einer juristischen Person oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter einer juristischen oder natürlichen Person vorsätzlich, direkt oder durch Zwischenpersonen ein Angebot, ein Versprechen oder einen Vorteil gleich welcher Art für sich selbst oder einen Dritten erbittet, annimmt oder erhält, um ohne Wissen und ohne Erlaubnis - je nach Fall - des Verwaltungsrates oder der Generalversammlung, des Vollmachtgebers oder des Arbeitgebers eine Handlung zu verrichten oder zu unterlassen, die zu seiner Funktion gehört oder durch seine Funktion erleichtert wird.

	§ 2 ­ Aktive Privatbestechung besteht darin, einem Verwalter oder Geschäftsführer einer juristischen Person oder einem Bevollmächtigten oder Beauftragten einer juristischen oder natürlichen Person vorsätzlich, direkt oder durch Zwischenpersonen ein Angebot, ein Versprechen oder einen Vorteil gleich welcher Art für ihn selbst oder einen Dritten vorzuschlagen, damit er ohne Wissen und ohne Erlaubnis - je nach Fall - des Verwaltungsrates oder der Generalversammlung, des Vollmachtgebers oder des Arbeitgebers eine Handlung verrichtet oder unterlässt, die zu seiner Funktion gehört oder durch seine Funktion erleichtert wird.

	§ 3 ­ Aktive oder passive Privatbestechung wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Unterabschnitt 4 - Betrug mithilfe eines Datenverarbeitungssystems


	Art. 488 ­ Informatikbetrug

	Informatikbetrug besteht darin, in betrügerischer Absicht zu versuchen, sich - für sich selbst oder andere - einen illegalen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, indem Daten, die durch ein Datenverarbeitungssystem gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden, in ein Datenverarbeitungssystem eingegeben oder darin geändert beziehungsweise gelöscht werden oder indem mit anderen technologischen Mitteln die übliche Verwendung der Daten in einem Datenverarbeitungssystem geändert wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.




Unterabschnitt 5 - Straftaten im Zusammenhang mit der Insolvenz von Unternehmen


	Art. 489 ­ Konkurszustand

	Die Strafverfolgung wegen Bankrotts wird unabhängig von jeder beim Unternehmensgericht erhobenen Klage anhängig gemacht. Der Konkurszustand kann jedoch nicht vor dem Strafrichter angefochten werden, wenn der Konkurs bei Abschluss eines Verfahrens, bei dem der Angeklagte entweder persönlich oder als Vertreter des in Konkurs geratenen Unternehmens Partei war, Gegenstand einer formell rechtskräftig gewordenen Entscheidung des Unternehmensgerichts oder des Appellationshofes war.


	Art. 490 ­ Einfacher Bankrott

	Einfacher Bankrott besteht darin, dass ein in Artikel I.1 Absatz 1 Nr. 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Unternehmen oder ein Leiter in rechtlicher Hinsicht oder ein tatsächlicher Leiter von in Konkurs geratenen Gesellschaften oder juristischen Personen:

	1. in Anbetracht der Finanzlage des Unternehmens vorsätzlich zu hohe Verbindlichkeiten zugunsten Dritter ohne ausreichende Gegenleistung eingeht,

	2. ohne rechtmäßig verhindert zu sein, es vorsätzlich versäumt, den in Artikel XX.146 des Wirtschaftsgesetzbuches auferlegten Verpflichtungen nachzukommen,

	3. in der Absicht, die Konkurseröffnung hinauszuschieben, Ankäufe tätigt, um unter Kurs zu verkaufen, oder sich durch Anleihen, Wechselverkehr und andere zu kostspielige Mittel Geld verschafft,

	4. vorsätzlich fiktive Ausgaben oder Verluste angibt oder das Bestehen oder die Verwendung der Gesamtheit oder eines Teils der Aktiva, so wie sie am Datum der Zahlungseinstellung aus den Buchungsbelegen hervorgehen, und sämtlicher später erhaltener Güter gleich welcher Art nicht rechtfertigen kann,

	5. in der Absicht, die Konkurseröffnung hinauszuschieben, einen Gläubiger zum Nachteil der Masse bezahlt oder begünstigt,

	6. in der Absicht, die Konkurseröffnung hinauszuschieben, versäumt, das Konkursgeständnis binnen der in Artikel XX.102 des Wirtschaftsgesetzbuches vorgeschriebenen Frist abzulegen,

	7. vorsätzlich versäumt, bei Ablegung des Konkursgeständnisses die in Artikel XX.103 desselben Gesetzbuches verlangten Informationen zu erteilen,

	8. bei Ablegung des Konkursgeständnisses oder später auf Fragen des Konkursrichters oder der Konkursverwalter vorsätzlich falsche Auskünfte gibt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


	Art. 491 ­ Betrügerischer Bankrott

	Betrügerischer Bankrott besteht darin, dass ein in Artikel I.1 Absatz 1 Nr. 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Unternehmen oder ein Leiter in rechtlicher Hinsicht oder tatsächlicher Leiter von in Konkurs geratenen Gesellschaften oder juristischen Personen in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden:

	1. einen Teil der Aktiva unterschlägt oder verbirgt,

	2. die in Buch III Titel 3 Kapitel 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Bücher oder Buchungsunterlagen ganz oder teilweise beiseite schafft.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 492 ­ Betrügerische Beeinträchtigung der Aktiva oder Passiva eines Konkursschuldners

	Betrügerische Beeinträchtigung der Aktiva oder Passiva eines Konkursschuldners besteht darin, dass ein Dritter in betrügerischer Absicht:

	1. im Interesse des in Konkurs geratenen Unternehmens, selbst ohne Mitwirkung dieses Unternehmens beziehungsweise der Leiter in rechtlicher Hinsicht oder tatsächliche Leiter dieser Gesellschaft oder dieser juristischen Person, die Gesamtheit oder einen Teil der Aktiva beiseite schafft, verbirgt oder verhehlt,

	2. im eigenen Namen oder durch Zwischenpersonen fiktive oder übertriebene Schuldforderungen im Konkurs angibt und bestätigt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


	Art. 493 ­ Untreue in der Konkursverwaltung

	Untreue in der Konkursverwaltung ist die Beeinträchtigung der durch den Konkurs zu schützenden Interessen durch einen Konkursverwalter in betrügerischer Absicht im Rahmen der Ausübung dieser Funktion.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Außerdem wird der Konkursverwalter zur Rückgabe und zum Schadenersatz zugunsten der Masse verurteilt.


	Art. 494 ­ Beeinträchtigung des Verfahrens der gerichtlichen Reorganisation durch einen Schuldner

	Beeinträchtigung des Verfahrens der gerichtlichen Reorganisation durch einen Schuldner besteht darin, dass der Schuldner in der Absicht, das Verfahren der gerichtlichen Reorganisation zu erhalten oder zu erleichtern:

	1. auf irgendeine Art und Weise einen Teil seiner Aktiva oder seiner Passiva verheimlicht, diese Aktiva übertreibt oder diese Passiva minimalisiert,

	2. das Auftreten eines oder mehrerer vermeintlicher Gläubiger oder Gläubiger mit übertriebenen Forderungen bei den Beratungen veranlasst oder zulässt,

	3. einen oder mehrere Gläubiger aus der Liste der Gläubiger weglässt,

	4. dem Gericht oder einem gerichtlichen Bevollmächtigten gegenüber falsche oder unvollständige Erklärungen zum Stand seiner Geschäfte oder zu den Reorganisationsaussichten abgibt oder die Abgabe solcher Erklärungen zulässt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


	Art. 495 ­ Betrügerische Beeinträchtigung des Verfahrens der gerichtlichen Reorganisation durch einen Dritten

Betrügerische Beeinträchtigung des Verfahrens der gerichtlichen Reorganisation durch einen Dritten besteht darin, in betrügerischer Absicht:

	1. ohne Gläubiger zu sein, an der in den Artikeln XX.78 oder XX.83/14 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Abstimmung teilzunehmen,

	2. als Gläubiger seine Forderungen zu übertreiben,

	3. entweder mit dem Schuldner oder mit anderen Personen besondere Vorteile zu vereinbaren, um die Abstimmung über den Reorganisationsplan in eine bestimmte Richtung zu lenken, oder eine besondere Vereinbarung abzuschließen, durch die ihnen ein Vorteil zu Lasten der Aktiva des Schuldners entstehen würde.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.




Unterabschnitt 6 - Andere Formen von Betrugshandlungen


	Art. 496 ­ Betrügerische Herbeiführung der Insolvenz

	§ 1 ­ Betrügerische Herbeiführung der Insolvenz besteht darin, dass der Täter in betrügerischer Absicht seine Insolvenz bewirkt und die ihm auferlegten Verpflichtungen nicht erfüllt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 2 ­ Aus jedem Umstand, aus dem der Wille des Schuldners hervorgeht, insolvent zu werden, kann abgeleitet werden, dass er seine Insolvenz bewirkt hat.

	§ 3 ­ Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


	Art. 497 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Ein Dritter, der an der betrügerischen Herbeiführung der Insolvenz teilgenommen hat, bleibt straffrei, wenn er die ihm ausgehändigten Güter zurückgibt.


	Art. 498 ­ Fundunterschlagung

	Fundunterschlagung besteht darin, sich auf betrügerische Weise durch Unterschlagung oder Abtretung ein bewegliches Gut, das einem anderen gehört und das der Täter gefunden hat beziehungsweise in dessen Besitz er durch Zufall gelangt ist, oder den gesamten Schatz, den er auf dem Grundstück eines anderen entdeckt hat, anzueignen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


	Art. 499 ­ Zechprellerei

	Zechprellerei in Bezug auf Getränke, Speisen, Unterkünfte oder Beförderung besteht darin, sich vorsätzlich in einer entsprechend zweckbestimmten Einrichtung Getränke oder Speisen bringen zu lassen, die dort ganz oder teilweise verzehrt werden, sich vorsätzlich in einer kostenpflichtigen Unterkunft aufzuhalten, vorsätzlich einen Taxidienst in Anspruch zu nehmen oder einen Mietwagen zu mieten, obwohl man von seiner vollkommenen Zahlungsunfähigkeit Kenntnis hat.

	Tankbetrug besteht darin, sich auf betrügerische Weise der sofortigen Zahlung von Kraftstoff, Energie oder Schmieröl zu entziehen, nachdem ein Fahrzeug damit versorgt wurde.

	Diese Straftaten werden mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


	Art. 500 ­ Ausstellung ungedeckter Schecks

	Ausstellung ungedeckter Schecks besteht in einer der folgenden Handlungen:

	1. vorsätzlich, ohne ausreichende und verfügbare Deckung einen Scheck oder jedes andere Wertpapier, das einem Scheck gleichgesetzt ist, auszustellen,

	2. vorsätzlich eines dieser Wertpapiere abzutreten, wohl wissend, dass die Deckung weder ausreichend noch verfügbar ist,

	3. nach Ausstellung eines dieser Wertpapiere während der Vorlegungsfrist vorsätzlich die entsprechende Deckung ganz oder teilweise zurückzuziehen,

	4. nach Ausstellung eines dieser Wertpapiere in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden, die Deckung ganz oder teilweise unverfügbar zu machen oder zu entziehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	Der Versuch, die in vorliegendem Artikel erwähnte Straftat zu begehen, ist nicht strafbar.


Abschnitt 3 - Hehlerei und Geldwäsche


	Art. 501 ­ Hehlerei

	Hehlerei ist die vorsätzliche Inbesitznahme eines Gutes, das durch eine Straftat erhalten wurde, die von einer anderen Person begangen wurde.

	Hehlerei liegt auch dann vor, wenn die Straftat, aus der das Gut hervorgegangen ist, im Ausland begangen wurde und in Belgien nicht verfolgt werden kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 502 ­ Geldwäsche

	Geldwäsche ist:

	1. das vorsätzliche Erwerben, unentgeltliche Erhalten, Aufbewahren, Verwalten oder Besitzen von den durch eine Straftat erhaltenen Vermögensvorteilen, den an ihre Stelle getretenen Gütern und Werten oder Einkünften aus diesen investierten Vorteilen, obwohl dem Täter der Ursprung dieser Sachen zu Beginn dieser Verrichtungen bekannt war oder bekannt sein musste, oder

	2. der Umtausch oder die Übertragung der in Nr. 1 erwähnten Sachen, um ihren illegalen Ursprung zu verheimlichen oder zu verschleiern oder um Personen, die an der ursprünglichen Straftat beteiligt gewesen sind, aus der diese Sachen stammen, zu helfen, den Rechtsfolgen ihrer Taten zu entgehen, obwohl der Täter weiß oder wissen musste, dass diese Sachen aus einer kriminellen Aktivität stammen, oder

	3. das vorsätzliche Verheimlichen oder Verschleiern der Art, Herkunft, Lage, Verfügung oder Bewegung der in Nr. 1 erwähnten Sachen oder des Eigentums an diesen Sachen, obwohl der Täter weiß oder wissen musste, dass diese Sachen aus einer kriminellen Aktivität stammen.

	Geldwäsche liegt auch dann vor, wenn die Straftat, aus der die Vermögensvorteile, die an ihre Stelle getretenen Güter und Werte oder die Einkünfte aus diesen investierten Vorteilen stammen, im Ausland begangen wurde und in Belgien nicht verfolgt werden kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	In Abweichung von Artikel 52 § 1 Absatz 2 kann das Gericht als Nebenstrafe eine Geldbuße von 200 bis zu 2.000.000 EUR oder einen Betrag bis zu einer Höhe, die dem Wert der gewaschenen Güter entspricht, aussprechen.

	In Abweichung von Artikel 53 § 2 Absatz 1 Nr. 1 werden die Sachen, die Gegenstand der Geldwäsche waren, eingezogen, auch wenn sie nicht Eigentum des Verurteilten sind, unbeschadet der Rechte, die Dritte an diesen Gütern geltend machen können.


	Art. 503 ­ Erschwerende Faktoren bei Hehlerei und Geldwäsche

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. der Täter Kenntnis davon hatte, dass ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand bei der Begehung der Straftat, aus der die gewaschenen Vermögensvorteile stammen, eingesetzt wurde,

	2. die verhehlten oder gewaschenen Vermögensvorteile aus einer Straftat stammen, auf die eine Strafe der Stufe 7 oder 8 steht und der Täter Kenntnis von den Tatbestandsmerkmalen hatte, an die gemäß dem Gesetz eine solche Strafe geknüpft ist,

	3. der Täter ein in Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission erwähnter Verpflichteter ist, der in Belgien, in einem anderen Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Drittland niedergelassen ist, in denen der vorerwähnten Richtlinie gleichwertige Anforderungen gelten, und er die Straftat im Rahmen der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeiten begangen hat,

	4. die Straftat im Rahmen einer kriminellen Organisation begangen wurde.


	Art. 504 ­ Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Die in Artikel 5 §§ 1 und 4 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld erwähnten Verpflichteten sowie ihre Verwalter, Angestellten und Beauftragten bleiben für die in Artikel 502 Absatz 1 Nr. 1 und 3 erwähnten Straftaten straffrei, sofern sie in Bezug auf die betreffenden Taten, die sie im Rahmen einer anderen als der organisierten oder nicht organisierten schweren Steuerhinterziehung begangen haben, die Rechtsvorschriften und Regelungen in Sachen Bekämpfung der Steuerhinterziehung, einschließlich derjenigen, die sich aus dem vorerwähnten Gesetz vom 18. September 2017 ergeben, erfüllt haben.


KAPITEL 2 - Straftaten in Bezug auf die Beschädigung und die Zerstörung von Gütern


Abschnitt 1 - Straftaten, aus denen sich eine gesellschaftliche Gefahr ergibt


	Art. 505 ­ Brandstiftung

	Brandstiftung ist das vorsätzliche Inbrandsetzen irgendeines Gutes, wodurch anderen ein Schaden entsteht oder sich eine gesellschaftliche Gefahr ergibt.

	Brandstiftung gleichgesetzt wird das Inbrandsetzen irgendeines Gutes, das so platziert ist, dass das Feuer auf das Gut, das beschädigt werden soll, übergreift.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 506 ­ Brandstiftung, die einen schweren Schaden zur Folge hat

	Brandstiftung, die einen schweren Schaden zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 507 ­ Brandstiftung an einem Gut von besonderem Interesse

	Brandstiftung an einem Gut von besonderem Interesse ist das Inbrandsetzen eines Gebäudes, einer sozialen Infrastruktur, eines Beförderungsmittels, eines oder mehrerer Bäume, eines Waldes, eines Naturgebiets, einer Obstbaumanlage oder eines Feldes.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Hat die Straftat einen schweren Schaden zur Folge, wird sie mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 508 ­ Brandstiftung, wenn der Täter annehmen musste, dass sich an diesem Ort zum Zeitpunkt des Brandes eine oder mehrere Personen befanden

	Brandstiftung, wenn der Täter annehmen musste, dass sich an diesem Ort zum Zeitpunkt des Brandes eine oder mehrere Personen befanden, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 509 ­ Brandstiftung mit einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades oder mit Todesfolge

	Hat der Brand eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades oder den Tod zur Folge, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird die in den vorhergehenden Artikeln erwähnte Strafe um eine Stufe erhöht, ohne dass jedoch eine schwerere Strafe als eine Strafe der Stufe 6 auferlegt werden kann.


	Art. 510 ­ Nächtliche Brandstiftung

	Wird die Brandstiftung nachts begangen, wird die in den vorhergehenden Artikeln erwähnte Strafe um eine Stufe erhöht, ohne dass jedoch eine schwerere Strafe als eine Strafe der Stufe 6 auferlegt werden kann.


	Art. 511 ­ Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in den Artikeln des vorliegenden Abschnitts erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. die Straftat aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen worden ist,

	2. das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist,

	3. die Straftat von zwei oder mehreren Personen begangen wurde,

	4. das Opfer eine Person ist, die eine öffentliche Funktion ausübt, anlässlich der Ausübung dieser Funktion.


	Art. 512 ­ Durch schwerwiegenden Mangel an Vorsicht oder Voraussicht verursachter Brand

	Brand, der auf welche Weise auch immer durch schwerwiegenden Mangel an Vorsicht oder Voraussicht verursacht wird, wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 513 ­ Zerstörung durch Explosion oder Überschwemmung

	Zerstörung durch Explosion oder Überschwemmung ist das vorsätzliche Verursachen oder das Verursachen durch schwerwiegenden Mangel an Vorsicht oder Voraussicht einer Explosion oder Überschwemmung, durch die ein Schaden entsteht oder sich eine gesellschaftliche Gefahr ergibt.

	Diese Straftat wird mit einer der in den Artikeln 505 bis 511 erwähnten Strafen bestraft, wenn sie vorsätzlich begangen wurde.

	Diese Straftat wird mit einer in Artikel 512 erwähnten Strafe bestraft, wenn sie aus schwerwiegendem Mangel an Vorsicht oder Voraussicht begangen wurde.


Abschnitt 2 - Vandalismus


	Art. 514 ­ Bestimmung des Begriffs "Vandalismus"

	Vandalismus besteht darin, irgendein Gut, das einem anderen gehört, vorsätzlich zu zerstören, zu beschädigen oder unbrauchbar zu machen, oder ohne Erlaubnis Graffiti auf diesem Gut anzubringen.


	Art. 515 ­ Vandalismus

	Vandalismus wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 516 ­ Vandalismus, der einen schweren Schaden zur Folge hat

	Vandalismus, der einen schweren Schaden zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 517 ­ Vandalismus an einem Gut von besonderem Interesse

	Vandalismus an einem Gut von besonderem Interesse besteht darin, an einem Gebäude, einer sozialen Infrastruktur, einem Beförderungsmittel, einem oder mehreren Bäumen, einem Wald, einem Naturgebiet, einer Obstbaumanlage oder einem Feld Vandalismus zu begehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Hat die Straftat einen schweren Schaden zur Folge, wird sie mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 518 ­ Vandalismus mit Gewaltanwendung oder Drohung

	Vandalismus mit Gewaltanwendung oder Drohung wird wie folgt bestraft:

	1. Vandalismus wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	2. Vandalismus, der einen schweren Schaden zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 519 ­ Vandalismus mit Gewaltanwendung oder Drohung an oder in einem bewohnten Haus oder seinen zugehörigen Teilen

	Vandalismus mit Gewaltanwendung oder Drohung an oder in einem bewohnten Haus oder seinen zugehörigen Teilen wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 520 ­ Vandalismus, der mit Gewalttaten einhergeht und eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat

	Vandalismus, der mit Gewalttaten einhergeht und eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 521 ­ Vandalismus, der mit Gewalttaten einhergeht und den Tod zur Folge hat

	Vandalismus, der mit Gewalttaten einhergeht und den Tod zur Folge hat, ohne dass der Täter in Tötungsabsicht gehandelt hat, wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 522 ­ Zerstörung von authentischen Urkunden, Vereinbarungen oder Verwaltungsdokumenten

	Zerstörung von authentischen Urkunden, Vereinbarungen oder Verwaltungsdokumenten ist die böswillige oder mit betrügerischer Absicht begangene Zerstörung von Registern, Urschriften oder Originalurkunden der öffentlichen Gewalt oder von authentischen Urkunden beziehungsweise jedem Dokument, das eine Verbindlichkeit, Verfügung oder Entlastung enthält oder bewirkt.

	Diese Straftat wird gemäß den Bestimmungen von Kapitel 1 Abschnitt 1 des vorliegenden Titels bestraft.


	Art. 523 ­ Erschwerende Faktoren

	Im Fall einer in vorliegendem Abschnitt beschriebenen Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob:

	1. die Straftat aus einem diskriminierenden Beweggrund begangen worden ist,

	2. das Opfer ein Minderjähriger oder eine Person in schutzbedürftigem Zustand ist,

	3. die Straftat nachts begangen wurde,

	4. die Straftat von zwei oder mehreren Personen begangen wurde,

	5. das Opfer eine Person ist, die eine öffentliche Funktion ausübt, anlässlich der Ausübung dieser Funktion.


KAPITEL 3 - Straftaten in Bezug auf Datenverarbeitungssysteme


Abschnitt 1 - Hacking


	Art. 524 ­ Externes Hacking

	Externes Hacking ist, sich vorsätzlich Zugriff zu einem Datenverarbeitungssystem zu verschaffen oder sich darin aufzuhalten, wohl wissend, dass man nicht dazu berechtigt ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 525 ­ Internes Hacking

	Internes Hacking ist die in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden begangene Überschreitung der eigenen Zugriffsberechtigung zu einem Datenverarbeitungssystem.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 526 ­ Besonders schweres internes oder externes Hacking

	Internes oder externes Hacking wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn der Täter:

	1. auf gleich welche Weise die durch das Datenverarbeitungssystem gespeicherten, verarbeiteten oder übertragenen Daten übernimmt,

	2. von einem Datenverarbeitungssystem, das einem Dritten gehört, irgendeinen Gebrauch macht oder das Datenverarbeitungssystem benutzt, um sich Zugriff zu einem Datenverarbeitungssystem eines Dritten zu verschaffen, oder

	3. das Datenverarbeitungssystem oder die durch dieses System gespeicherten, verarbeiteten oder übertragenen Daten oder das Datenverarbeitungssystem eines Dritten oder die durch dieses System gespeicherten, verarbeiteten oder übertragenen Daten, selbst fahrlässig, irgendwie beschädigt.


	Art. 527 ­ Hackingversuch

	In Abweichung von Artikel 9 § 1 Absatz 4 wird der Versuch, eine der in den Artikeln 524 bis 526 erwähnten Straftaten zu begehen, mit derselben Strafe wie die vollendete Straftat bestraft.


	Art. 528 ­ Besitz oder Zurverfügungstellung eines Geräts, um Hacking zu ermöglichen

	Besitz oder Zurverfügungstellung eines Geräts, um Hacking zu ermöglichen, besteht darin, unrechtmäßig und vorsätzlich irgendein Gerät, Informatikdaten einbegriffen, das in erster Linie entworfen oder angepasst worden ist zwecks Begehung der in den Artikeln 524 bis 527 erwähnten Straftaten, zu besitzen, herzustellen, zu verkaufen, im Hinblick auf seinen Gebrauch zu erhalten, zu importieren, zu verbreiten oder in einer anderen Form zur Verfügung zu stellen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 529 ­ Anstiftung zum Hacking

	Anstiftung zum Hacking ist die vorsätzliche Erteilung des Auftrags oder die vorsätzliche Anstiftung, eine der in den Artikeln 524 bis 528 erwähnten Straftaten zu begehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 530 ­ Hehlerei von Informatikdaten

	Hehlerei von Informatikdaten besteht darin, vorsätzlich Daten, die durch Begehung einer der in den Artikeln 524 bis 526 erwähnten Straftaten erhalten wurden, für sich zu behalten, anderen Personen preiszugeben oder zu verbreiten oder von diesen Daten irgendeinen Gebrauch zu machen, obwohl der Täter weiß, dass sie auf diese Weise erhalten wurden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 2 - Beeinträchtigung der Unversehrtheit eines Datenverarbeitungssystems


	Art. 531 ­ Informatiksabotage

	Informatiksabotage besteht darin, dass eine Person vorsätzlich, direkt oder indirekt Daten in ein Datenverarbeitungssystem eingibt, diese Daten ändert oder löscht oder mit anderen technologischen Mitteln die übliche Verwendung der Daten in einem Datenverarbeitungssystem ändert, wohl wissend, dass sie nicht dazu berechtigt ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	In Abweichung von Artikel 9 § 1 Absatz 4 wird der Versuch, diese Straftat zu begehen, mit derselben Strafe wie die vollendete Straftat bestraft.




	Art. 532 ­ Besonders schwere Informatiksabotage

	Informatiksabotage wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. der Täter in betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden gehandelt hat,

	2. die Straftat gegen ein Datenverarbeitungssystem einer kritischen Infrastruktur, wie in Artikel 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 1. Juli 2011 über die Sicherheit und den Schutz der kritischen Infrastrukturen erwähnt, begangen wird,

	3. der Täter infolge der Informatiksabotage Daten in dem betreffenden oder in irgendeinem anderen Datenverarbeitungssystem beschädigt,

	4. der Täter infolge der Informatiksabotage die korrekte Funktionsweise des betreffenden oder irgendeines anderen Datenverarbeitungssystems ganz oder teilweise behindert.


	Art. 533 ­ Besitz oder Zurverfügungstellung eines Geräts, um Informatiksabotage zu ermöglichen

	Besitz oder Zurverfügungstellung eines Geräts, um Informatiksabotage zu ermöglichen, besteht darin, unrechtmäßig und vorsätzlich ein Gerät, Informatikdaten einbegriffen, das in erster Linie entworfen oder angepasst worden ist zwecks Begehung einer der in den Artikeln 531 und 532 erwähnten Straftaten, zu besitzen, herzustellen, zu verkaufen, im Hinblick auf seinen Gebrauch zu erhalten, zu importieren, zu verbreiten oder in einer anderen Form zur Verfügung zu stellen, wohl wissend, dass dieses Gerät oder diese Daten verwendet werden können, um Daten zu beschädigen oder um die korrekte Funktionsweise eines Datenverarbeitungssystems ganz oder teilweise zu behindern.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




TITEL 7 - Wirtschaftsstraftaten


KAPITEL 1 - Verstöße gegen die Gesetze über Lotterien und Pfandleihhäuser


	Art. 534 ­ Bestimmung des Begriffs "rechtswidrige Lotterie"

	Rechtswidrige Lotterie ist jede der Öffentlichkeit angebotene Verrichtung, die dazu bestimmt ist, einen zufallsbedingten Gewinn zu verschaffen, und die nicht durch oder aufgrund des Gesetzes zugelassen ist.


	Art. 535 ­ Teilnahme an der Organisation rechtswidriger Lotterien

	Teilnahme an der Organisation rechtswidriger Lotterien ist die vorsätzliche Teilnahme an der Organisation einer rechtswidrigen Lotterie.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 536 ­ Verteilung von Losen rechtswidriger Lotterien

	Verteilung von Losen rechtswidriger Lotterien ist das vorsätzliche Verteilen oder Verkaufen von Losen rechtswidriger Lotterien.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 537 ­ Werbung zugunsten einer rechtswidrigen Lotterie

	Werbung zugunsten einer rechtswidrigen Lotterie ist die vorsätzliche öffentliche Verbreitung von Ankündigungen oder Werbung für eine rechtswidrige Lotterie.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 538 ­ Rechtswidriges Betreiben eines Pfandleihhauses

	Rechtswidriges Betreiben eines Pfandleihhauses ist das vorsätzliche Betreiben eines Pfandleihhauses ohne vorherige Zulassung.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




KAPITEL 2 - Straftaten in Bezug auf Industrie und Handel


	Art. 539 ­ Weitergabe von Betriebsgeheimnissen

	Weitergabe von Betriebsgeheimnissen ist die böswillige oder betrügerische Weitergabe von Betriebsgeheimnissen, von denen man im Rahmen der Ausübung seines Berufs Kenntnis hat nehmen können, an Dritte.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 540 ­ Betrügerischer Gebrauch eines Betriebsgeheimnisses

	Betrügerischer Gebrauch eines Betriebsgeheimnisses besteht darin, in betrügerischer Absicht ein auf rechtswidrige Weise verbreitetes Betriebsgeheimnis zu erlangen oder zu nutzen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 541 ­ Behinderung oder Beeinträchtigung der Versteigerungs- und Submissionsfreiheit

	Behinderung oder Beeinträchtigung der Versteigerungs- und Submissionsfreiheit besteht darin, bei der Erteilung des Zuschlags von Rechten an beweglichen oder unbeweglichen Sachen, eines Unternehmens, einer Lieferung, eines Betriebs oder irgendeiner Dienstleistung oder bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags oder eines Konzessionsvertrags auf betrügerische Weise oder mit der Absicht zu schaden, mit Gewalt oder durch Drohung oder mit jedem anderen betrügerischen Mittel den Aufruf zum Wettbewerb künstlich einzuschränken oder die normalen Wettbewerbsbedingungen zu verzerren.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Von Strafen befreit wird, wer vor jeglicher Verfolgung alle in seinem Besitz befindlichen Informationen über Umstände und Täter dieser Verstöße der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht hat, und wenn er in diesem Zusammenhang bei der Belgischen Wettbewerbsbehörde gemäß Artikel IV.54/4 des Wirtschaftsgesetzbuches in Bezug auf dieselben Fakten einen Antrag auf Befreiung von gerichtlicher Verfolgung eingereicht hat.

	Bei Anwendung von Absatz 3 setzt die Staatsanwaltschaft die Belgische Wettbewerbsbehörde unverzüglich von der Sache in Kenntnis und sorgt für die notwendigen Kontakte mit der Belgischen Wettbewerbsbehörde.




TITEL 8 - Straftaten gegen den Staat und seine Arbeitsweise


KAPITEL 1 - Straftaten gegen die Staatsordnung und die Staatsgewalt


Abschnitt 1 - Straftaten gegen die Staatsordnung


	Art. 542 - Anschlag auf die Staatsordnung

	Anschlag auf die Staatsordnung ist die Verübung eines Anschlags mit dem Ziel, entweder die verfassungsmäßige Ordnung des Staates beziehungsweise die Thronfolgeordnung zu zerstören oder zu verändern oder gegen eine gesetzgebende Versammlung oder eine verfassungsmäßige Autorität die Waffen ergreifen zu lassen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 543 - Verschwörung gegen die Staatsordnung

	Verschwörung gegen die Staatsordnung ist die Anzettelung einer Verschwörung mit dem Ziel, einen Anschlag auf die Staatsordnung zu verüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 544 - Vorbereitung eines Anschlags auf die Staatsordnung

	Vorbereitung eines Anschlags auf die Staatsordnung ist:

	1. eine Verschwörung gegen die Staatsordnung, der ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung des Anschlags folgt,

	2. ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung eines Anschlags auf die Staatsordnung.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 545 - Vorschlag einer Verschwörung gegen die Staatsordnung

	Vorschlag einer Verschwörung gegen die Staatsordnung ist der vorsätzliche Vorschlag einer Verschwörung gegen die Staatsordnung, ohne dass dieser Vorschlag angenommen wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




	Art. 546 - Annahme ausländischer Hilfe zur Untergrabung wesentlicher nationaler Interessen

	Annahme ausländischer Hilfe zur Untergrabung wesentlicher nationaler Interessen besteht in der Beeinflussung oder dem Versuch der Beeinflussung eines demokratischen Entscheidungsprozesses mit dem Ziel, die demokratische und verfassungsmäßige Ordnung, die Souveränität und Unabhängigkeit des Königreichs, die Sicherheit des Staates, die Verteidigung des Königreichs, die internationalen Beziehungen, das wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenzial des Landes oder die Arbeitsweise der staatlichen Entscheidungsorgane zugunsten eines ausländischen Staates, einer ausländischen Person, eines ausländischen Unternehmens oder einer ausländischen Organisation beziehungsweise unter der Kontrolle eines ausländischen Staates, einer ausländischen Person, eines ausländischen Unternehmens oder einer ausländischen Organisation zu beeinträchtigen:

	1. durch rechtswidrige oder betrügerische Mittel,

	2. durch Erhalt von Geschenken oder anderen Vorteilen seitens einer ausländischen Person oder Organisation, die ganz oder teilweise dazu bestimmt sind, im Königreich Tätigkeiten auszuüben, die die vorerwähnten Interessen beeinträchtigen können.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 547 - Böswillige Beeinträchtigung der Staatsgewalt

	Böswillige Beeinträchtigung der Staatsgewalt ist der böswillige Angriff in der Öffentlichkeit auf die Verbindlichkeit des Gesetzes oder der Rechte oder auf die Autorität der Verfassungsorgane, und zwar durch direkte Anstiftung zum Ungehorsam gegen ein Gesetz, wodurch eine ernsthafte und tatsächliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Volksgesundheit oder die Sittlichkeit entsteht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft, wenn sie ein nicht strafrechtliches Gesetz betrifft oder ein Strafgesetz mit einer Straftat, auf die eine Strafe der Stufe 2 oder einer höheren Stufe steht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft, wenn sie ein Strafgesetz und eine Straftat betrifft, auf die eine Strafe der Stufe 5 oder einer höheren Stufe steht.


Abschnitt 2 - Straftaten gegen eine gesetzgebende Versammlung


	Art. 548 - Störung der parlamentarischen Arbeit

	Störung der parlamentarischen Arbeit besteht darin, sich in den Räumlichkeiten einer gesetzgebenden Versammlung vorsätzlich derart zu verhalten, dass die parlamentarische Arbeit gestört wird, ohne dieser Versammlung oder ihren Diensten anzugehören.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 549 - Kundgebung in der Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung

	Eine Kundgebung in der Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung ist jedes Verhalten, das in der Absicht erfolgt, rechtswidrig Druck auf die Abgeordneten auszuüben oder den normalen Ablauf einer gesetzgebenden Versammlung zu stören, und die besteht in:

	1. einer Versammlung unter freiem Himmel oder einer individuellen Demonstration in der Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung,

	2. einem Versuch, unrechtmäßig die Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung zu betreten, wenn der Zugang dazu verboten ist,

	3. einem Verstoß gegen die Erlasse, Regelungen oder Verordnungen, die eigens zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in der Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung ergangen sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung gilt als "Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung":

	1. der Teil des Gebietes der Hauptstadt, der folgende öffentliche Straßen umfasst: die Straßen rue Ducale/Hertogstraat, rue du Nord/Noordstraat (von der Straße rue de Louvain/Leuvenseweg bis zum Platz place Surlet de Chokier/Surlet de Chokierplein), rue de la Croix-de-Fer/Ijzerenkruisstraat, rue Royale/Koningsstraat (von der Kreuzung der Straßen Croix-de-Fer/Ijzerenkruisstraat, rue de l'Enseignement/Onderrichtsstraat und dem Treurenberg bis zum Platz place Royale/Koningsplein), die Straße rue des Colonies/Koloniënstraat (von der Straße rue Royale/Koningsstraat bis zur Straße rue du Gentilhomme/Jonkersstraat), den Platz place des Palais/Paleizenplein und die Straße rue de Brederode/Brederodestraat sowie das Gebiet innerhalb der durch diese öffentlichen Straßen begrenzten Zone,

	2. der Teil des Gebietes der Stadt Namur, der folgende öffentliche Straßen umfasst: den Platz place Kegeljan bis zur Straße rue Bord de l'Eau, die Straße rue Notre-Dame (vom Platz place Kegeljan bis zur Straße rue de la Sarasse) und die linke Seite der Avenue avenue Baron Louis Huart (von der Straße rue de la Sarasse bis zum Platz place Kegeljan) sowie das Gebiet innerhalb der durch diese öffentlichen Straßen begrenzten Zone,

	3. der Teil des Gebietes der Stadt Eupen innerhalb eines Perimeters von 200 Metern um den Sitz des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der am Platz des Parlaments 1 in Eupen gelegen ist.


	Art. 550 - Rechtfertigungsgründe

	In folgenden Fällen handelt es sich nicht um eine Kundgebung in der Umgebung einer gesetzgebenden Versammlung: durch die Erfordernisse des Verkehrs verursachte Menschenansammlungen, Durchführung eines öffentlichen Dienstes, Militärparaden und Truppenschauen, von der öffentlichen Behörde organisierte Feierlichkeiten, Feste und Vergnügungen, Bestattungsfeierlichkeiten sowie Versammlungen, die eigens durch einen Erlass des Bürgermeisters der Stadt Brüssel für das in Artikel 549 Absatz 3 Nr. 1 erwähnte Gebiet, des Bürgermeisters der Stadt Namur für das in Artikel 549 Absatz 3 Nr. 2 erwähnte Gebiet oder des Bürgermeisters der Stadt Eupen für das in Artikel 549 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Gebiet genehmigt wurden.


Abschnitt 3 - Straftaten gegen die Monarchie


	Art. 551 - Anschlag auf das Leben des Königs und des mutmaßlichen Thronfolgers

	Anschlag auf das Leben des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers ist ein Angriff, der gegen das Leben des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers gerichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 552 - Anschlag auf die Person des Königs

	Anschlag auf die Person des Königs ist ein Angriff, der gegen die Person des Königs gerichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 553 - Schwerer Anschlag auf die Person des Königs

	Schwerer Anschlag auf die Person des Königs ist ein Angriff auf die Person des Königs, der eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades beziehungsweise den Tod oder eine Freiheitsberaubung zur Folge hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 554 - Anschlag auf die Person des mutmaßlichen Thronfolgers

	Anschlag auf die Person des mutmaßlichen Thronfolgers ist ein Angriff, der gegen die Person des mutmaßlichen Thronfolgers gerichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 555 - Schwerer Anschlag auf die Person des mutmaßlichen Thronfolgers

	Schwerer Anschlag auf die Person des mutmaßlichen Thronfolgers ist ein Angriff auf die Person des Thronfolgers, der eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades beziehungsweise den Tod oder eine Freiheitsberaubung zur Folge hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 556 - Anschlag auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder gegen Ausübende der königlichen Funktion

	Anschlag auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder gegen Ausübende der königlichen Funktion ist ein Angriff auf die Person des Partners des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder gegen den Regenten oder die Minister, die die verfassungsmäßige Gewalt des Königs in den durch die Verfassung vorgesehenen Fällen ausüben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.

	Ein Anschlag auf das Leben der in Absatz 1 erwähnten Personen wird wie eine vollendete Straftat bestraft.


	Art. 557 - Schwerer Anschlag auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder auf Ausübende der königlichen Funktion

	Schwerer Anschlag auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder auf Ausübende der königlichen Funktion ist ein Angriff auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder auf Ausübende der königlichen Funktion, der eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades beziehungsweise den Tod oder eine Freiheitsberaubung zur Folge hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 558 - Verschwörung gegen die Monarchie

	Verschwörung gegen die Monarchie ist eine Verschwörung mit der Absicht, einen Anschlag zu verüben:

	1. auf das Leben des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers,

	2. auf die Person des Königs,

	3. auf die Person des mutmaßlichen Thronfolgers,

	4. auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder auf Ausübende der königlichen Funktion,

	Diese Straftat wird bestraft mit einer Strafe:

	1. der Stufe 4 in dem in Absatz 1 Nr. 1 und 2 umschriebenen Fall,

	2. der Stufe 3 in dem in Absatz 1 Nr. 3 umschriebenen Fall,

	3. der Stufe 2 in dem in Absatz 1 Nr. 4 umschriebenen Fall.


	Art. 559 - Vorbereitung eines Anschlags gegen die Monarchie

	Vorbereitung eines Anschlags gegen die Monarchie ist:

	1. eine Verschwörung gegen die Monarchie, der ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung des Anschlags folgt,

	2. ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung eines Anschlags auf die Monarchie.

	Diese Straftat wird bestraft mit einer Strafe:

	1. der Stufe 5 bei einem Anschlag auf das Leben des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder gegen die Person des Königs,

	2. der Stufe 4 bei einem Anschlag auf die Person des mutmaßlichen Thronfolgers,

	3. der Stufe 3 bei einem Anschlag auf den Partner des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers oder gegen Ausübende der königlichen Funktion.


	Art. 560 - Vorschlag einer Verschwörung gegen die Monarchie

	Vorschlag einer Verschwörung gegen die Monarchie ist der vorsätzliche Vorschlag einer Verschwörung gegen das Leben oder die Person des Königs oder des mutmaßlichen Thronfolgers, ohne dass dieser Vorschlag angenommen wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 561 - Majestätsbeleidigung

	Majestätsbeleidigung ist die Beleidigung durch Handlungen, Worte, Gesten oder Drohungen gegen den König, den mutmaßlichen Thronfolger, deren Ehepartner oder den Regenten mit der Absicht, die geschützte Person lächerlich zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 4 - Gemeinsame Bestimmungen


	Art. 562 - Bereitstellung von Unterkunft an Verschwörer oder Attentäter

	Bereitstellung von Unterkunft an Verschwörer oder Attentäter ist die vorsätzliche Gewährung einer Unterkunft, eines Unterschlupfs oder Versammlungsorts an Personen, die sich verschwören oder einen Anschlag planen oder verübt haben.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendung von Artikel 19.


	Art. 563 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer vor Verübung eines Anschlags und vor Einleitung jeglicher Verfolgung die Behörde von einer Verschwörung, der Vorbereitung eines Anschlags oder dem Vorschlag einer Verschwörung sowie von allen ihm zur Verfügung stehenden Informationen in Bezug auf Umstände und Täter der Straftat in Kenntnis setzt, wird nicht bestraft.


KAPITEL 2 - Straftaten gegen die Landesverteidigung und die wesentlichen 
Interessen Belgiens


Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen


	Art. 564 - Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Verbündeter: Jeder Staat, der auch ohne Bündnisvertrag Krieg gegen denselben Staat wie Belgien führt, es sei denn, Belgien befindet sich auch mit dem erstgenannten Staat im Krieg.

	2. Feind: Jeder Staat, mit dem Belgien in einen bewaffneten Konflikt verwickelt ist, sowie alle Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen aus diesem Staat, die durch ihre Aktivitäten die Anstrengungen dieses Staates im Rahmen dieses bewaffneten Konfliktes unterstützen.

	3. Staatsgeheimnis: Gegenstände, Pläne, Dokumente oder Informationen, die geheim gehalten werden müssen, da ihre Verbreitung den Fortbestand der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung, die Sicherheit des Staates, die Verteidigung des Staatsgebietes, die internationalen Beziehungen, das wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenzial des Landes, die Sicherheit der Belgier im Ausland oder das Funktionieren der Entscheidungsorgane des Staates beeinträchtigen könnte.


Abschnitt 2 - Kriegsanstiftung oder Kriegsursachen


	Art. 565 - Kriegsanstiftung

	Kriegsanstiftung ist jede Machenschaft oder Absprache mit einem ausländischen Staat oder einer Person, die in dessen Interesse handelt, in der Absicht, einen ausländischen Staat dazu zu bewegen, einen Krieg gegen Belgien zu führen oder ihm die Mittel dazu zu verschaffen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 566 - Gelungene Kriegsanstiftung

	Eine Kriegsanstiftung ist gelungen, wenn sie Feindseligkeiten zur Folge hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 567 - Den Staat einer Kriegsbedrohung aussetzen

	Den Staat einer Kriegsbedrohung aussetzen besteht darin, den Staat vorsätzlich durch feindselige Handlungen, die nicht von der Regierung gebilligt sind, den Feindseligkeiten eines ausländischen Staates auszusetzen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 568 - Den Staat einer Kriegsbedrohung aussetzen, die Feindseligkeiten zur Folge hat

	Wird der Staat einer Kriegsbedrohung ausgesetzt, die Feindseligkeiten seitens eines ausländischen Staates zur Folge hat, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


Abschnitt 3 - Militärische Kollaboration


	Art. 569 - Ergreifen der Waffen gegen Belgien oder einen Verbündeten

	Ergreifen der Waffen gegen Belgien oder einen Verbündeten ist die vorsätzliche direkte Teilnahme eines Belgiers oder einer Person mit einem Aufenthaltstitel in Belgien an Feindseligkeiten zugunsten des Feindes. Dieses Verhalten ist strafbar, wenn es gegen Belgien oder einen Verbündeten gerichtet war.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.


	Art. 570 - Erleichterung des feindlichen Vormarsches

	Erleichterung des feindlichen Vormarsches ist die vorsätzliche Erleichterung des Eindringens des Feindes in das Staatsgebiet des Königreichs sowie das Überlassen von Städten, Festungen, Plätzen, Posten, Häfen, Lagerräumen, Arsenalen, Schiffen oder Wasserfahrzeugen, die Belgien oder einem Verbündeten gehören.

	Diese Straftat und der Versuch dieser Straftat werden mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.




Abschnitt 4 - Wirtschaftliche Kollaboration


	Art. 571 - Bereitstellung von Arbeitskräften oder Gütern an den Feind

	Bereitstellung von Arbeitskräften oder Gütern an den Feind ist die vorsätzliche Bereitstellung von Soldaten, Personal, Geldern, Lebensmitteln, Waffen oder Munition an den Feind beziehungsweise der Versuch, dies zu tun. Dieses Verhalten ist strafbar, wenn es gegen Belgien oder einen Verbündeten gerichtet war.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 8 bestraft.

	Eine Person, die in einem Teil des Staatsgebietes des Königreichs wohnt, der vom Feind besetzt ist, begeht diese Straftat nur dann, wenn sie vorsätzlich:

	1. dem Feind entweder direkt oder durch eine Zwischenperson beziehungsweise in dieser Eigenschaft durch Bereitstellung von Soldaten, Mannschaften, Geldern, zur Versorgung des Feindes bestimmten Lebensmitteln, für den Angriff oder die Verteidigung bestimmtem Kriegsmaterial, Kriegsmunition im eigentlichen Sinne, zur Herstellung von Kriegsmaterial oder -munition bestimmten Einzelteilen Bekleidungsstücken oder Ausrüstungsgegenständen hilft, wohl wissend, dass sie für den militärischen Gebrauch bestimmt sind, oder zu Gunsten des Feindes ein Bauunternehmen für die Anlegung, Einrichtung oder Tarnung von Festungswerken, Flugplätzen oder allen anderen zu militärischen Zwecken bestimmten Bauten oder Einrichtungen gründet oder leitet,

	2. dem Feind entweder direkt oder durch eine Zwischenperson beziehungsweise in dieser Eigenschaft Rohstoffe, Materialien oder Produkte bereitstellt, wohl wissend, dass diese zur Herstellung von Kriegsmaterial, -munition, Bekleidungsstücken oder Ausrüstungsgegenständen oder zur Ausführung von in Nr. 1 erwähnten Arbeiten bestimmt sind, es sei denn, sie hat bei dieser Bereitstellung von allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch gemacht, um sich der Ausführung der Aufträge des Feindes zu widersetzen,

	3. dem Feind entweder direkt oder durch eine Zwischenperson beziehungsweise in dieser Eigenschaft Rohstoffe oder verarbeitete Stoffe, Produkte, Lebensmittel oder Tiere bereitstellt und wenn diese Bereitstellung erfolgt auf Ersuchen hin, die an den Feind oder an Zwischenpersonen, die für seine Rechnung handeln, gerichtet worden sind, oder auf Schritte hin, die beim Feind oder bei diesen Personen unternommen wurden, oder wenn diese Bereitstellung die Gründung, Umwandlung oder Vergrößerung des Unternehmens oder die Änderung der Betriebsart oder der Betriebsmethoden des Unternehmens erforderlich gemacht hat oder wenn die Produktion auf einem ungewöhnlichen Niveau gehalten oder auf ein ungewöhnliches Niveau gebracht worden ist, um die Aufträge des Feindes zu erfüllen, oder wenn der Bereitsteller die Hilfe des Feindes zur Schlichtung sozialer Konflikte in Anspruch genommen oder Dienste zur Sabotageabwehr eingerichtet hat,

	4. ihre Tätigkeit in den Dienst des Feindes stellt, um für seine Rechnung die in den Nummern 1, 2 und 3 erwähnten Rohstoffe, verarbeiteten Stoffe, Produkte, Lebensmittel oder Tiere zu beschaffen.




	Art. 572 - Abschluss oder Ausführung eines Abkommens mit dem Feind

	Abschluss oder Ausführung eines Abkommens mit dem Feind besteht darin, dass ein Belgier, der sich außerhalb des Staatsgebietes des Feindes oder des von diesem besetzten oder kontrollierten Gebietes befindet, vorsätzlich während eines bewaffneten Konfliktes, ohne die Erlaubnis des zuständigen Ministers, direkt oder durch eine Zwischenperson, ein Abkommen abschließt beziehungsweise ausführt oder versucht, dies zu tun mit:

	1. einem Staatsangehörigen des Feindes oder einer hiermit gleichgestellten Person,

	2. einer Person, die sich auf dem Staatsgebiet des Feindes oder auf dem von ihm besetzten oder kontrollierten Gebiet befindet,

	3. einer anderen Person, von der der Täter wusste oder wissen musste, dass dieses Abkommen derart war, dass es dem Feind direkt oder nicht direkt hilft.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Die Liste der Personen, die einem Staatsangehörigen des Feindes gleichgestellt werden, wird durch Königlichen Erlass festgelegt.


Abschnitt 5 - Politische und intellektuelle Kollaboration


	Art. 573 - Unterstützung der Politik und der Ziele des Feindes

	Unterstützung der Politik und der Ziele des Feindes besteht darin, vorsätzlich an der Umformung der gesetzlichen Einrichtungen oder Organisationen durch den Feind teilzunehmen oder der Politik oder den Zielen des Feindes zu dienen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 574 - Erschüttern der Treue zum Staat

	Erschüttern der Treue zum Staat besteht darin, vorsätzlich

	1. die Treue der Bürger zum Staat und seinen Verfassungsorganen in Kriegszeiten zu erschüttern,

	2. das Vorrücken des Feindes auf dem Staatsgebiet des Königreichs oder eines Verbündeten zu fördern oder die belgischen oder verbündeten Streitkräfte zu behindern, indem die Treue der Offiziere, Soldaten, Matrosen oder anderen Bürger zum Staat und seinen Verfassungsorganen erschüttert wird.

	Diese Straftat und der Versuch der Begehung der in Nr. 2 erwähnten Straftat werden mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 575 - Propaganda gegen den Widerstand

	Propaganda gegen den Widerstand ist das vorsätzliche Helfen bei, Anstiften zu oder Leiten, Führen oder Fördern von Propaganda, die gegen den Widerstand gegenüber dem Feind oder gegenüber seinen Verbündeten gerichtet ist oder darauf abzielt, die Politik und die Ziele des Feindes zu unterstützen oder die Treue der Bürger zum Staat und seinen Verfassungsorganen in Kriegszeiten zu erschüttern.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


Abschnitt 6 - Straftaten in Bezug auf Staatsgeheimnisse


	Art. 576 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe

	Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe ist die vorsätzliche Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion - an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe oder eine Person, die im Interesse eines ausländischen Staates oder einer ausländischen bewaffneten Gruppe handelt, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun, sowie die vorsätzliche Aufrechterhaltung von Kontakten mit dem Ziel, eine solche Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses zu begehen, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 577 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe durch spezifische Personen

	Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe durch spezifische Personen ist die vorsätzliche Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe durch eine Person, die eine öffentliche Funktion oder ein öffentliches Mandat ausübt oder der die belgische Regierung oder eines ihrer Mitglieder einen Auftrag oder eine Arbeit anvertraut hat, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.




	Art. 578 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe in Kriegszeiten

	Wenn die Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe in Kriegszeiten erfolgt, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 579 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Eine Person, die vor Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe oder an einen Dritten zwecks Weiterübermittlung an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe die Behörde über ihre Kontakte im Hinblick auf eine solche Übermittlung informiert, wird nicht bestraft.


	Art. 580 - Strafmildernder Entschuldigungsgrund

	Eine Person, die der Behörde die wesentlichen Elemente in Bezug auf die von ihr vorgenommene Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe oder an einen Dritten zwecks Weiterübermittlung an einen ausländischen Staat oder eine ausländische bewaffnete Gruppe mitteilt, wird mit einer Strafe der nächstniedrigen Stufe bestraft


	Art. 581 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an den Feind

	Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an den Feind ist die vorsätzliche Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion - an den Feind oder eine Person, die im Interesse des Feindes handelt, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun.

	Dieses Verhalten ist strafbar, wenn es gegen Belgien oder einen Verbündeten gerichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 7 bestraft.


	Art. 582 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an unbefugte Personen

	Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an unbefugte Personen ist die vollständige oder teilweise

	1. Weitergabe oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses, im Original oder als Reproduktion, an eine Person, die nicht befugt ist, dieses entgegenzunehmen oder davon Kenntnis zu nehmen,

	2. Reproduktion, Verbreitung oder Veröffentlichung eines Staatsgeheimnisses ohne die Erlaubnis der zuständigen Behörde

	beziehungsweise der Versuch, dies zu tun, und zwar zwecks Schädigung der wesentlichen Interessen Belgiens oder eines Staates, mit dem Belgien im Hinblick auf eine gemeinsame Verteidigung durch ein internationales Abkommen verbunden ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 583 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates an unbefugte Personen

	Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates an unbefugte Personen ist die vorsätzliche vollständige oder teilweise:

	1. Weitergabe oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses, im Original oder als Reproduktion, an eine Person, die nicht befugt ist, dieses entgegenzunehmen oder davon Kenntnis zu nehmen,

	2. Reproduktion, Verbreitung oder Veröffentlichung eines Staatsgeheimnisses ohne die Erlaubnis der zuständigen Behörde,

	wenn die Geheimhaltung dieses Staatsgeheimnisses im Interesse der Verteidigung des Staatsgebietes oder der äußeren Sicherheit des Staates liegt, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 584 - Besonders schwere Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates an unbefugte Personen

	Wenn die Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates an unbefugte Personen begangen wird zwecks Schädigung der wesentlichen Interessen Belgiens oder eines Staates, mit dem Belgien im Hinblick auf eine gemeinsame Verteidigung durch ein regionales Abkommen verbunden ist, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 585 - Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an unbefugte Personen in Kriegszeiten

	Wenn die Reproduktion, Verbreitung oder Übermittlung eines Staatsgeheimnisses an unbefugte Personen in Kriegszeiten erfolgt, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 586 - Unbefugte Entgegennahme eines Staatsgeheimnisses

	Unbefugte Entgegennahme eines Staatsgeheimnisses ist das vorsätzliche Erwerben oder Entgegennehmen eines Staatsgeheimnisses - ganz oder teilweise, im Original oder als Reproduktion -, ohne befugt zu sein, dieses entgegenzunehmen oder davon Kenntnis zu nehmen, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 587 - Unbefugte Entgegennahme eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates in Kriegszeiten

	Wenn die unbefugte Entgegennahme eines Staatsgeheimnisses in Bezug auf die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates in Kriegszeiten erfolgt, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 588 - Sammlung oder Übermittlung militärischer Informationen

	Sammlung oder Übermittlung militärischer Informationen besteht darin:

	1. sich - mit der Absicht, Informationen zu sammeln, in Verkleidung oder unter Verheimlichung seiner Identität, seines Berufes, seiner Eigenschaft oder seiner Staatsangehörigkeit oder durch Machenschaften, die die Täuschung der Wachleute oder die Vereitelung ihrer Überwachungsmaßnahmen bezwecken - Zugang zu verschaffen zu einer Militäranlage, zu einem vom Staat requirierten oder gecharterten Schiff, Luftfahrzeug beziehungsweise Fahrzeug oder zu Infrastrukturen, wo Arbeiten oder Dienste im Auftrag der Landesverteidigung ausgeführt werden, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun,

	2. vorsätzlich in Verkleidung oder unter Verheimlichung seiner Identität, seines Berufes, seiner Eigenschaft oder seiner Staatsangehörigkeit oder durch Machenschaften, die die Täuschung der Wachleute oder die Vereitelung ihrer Überwachungsmaßnahmen bezwecken, einen Plan zu erstellen, Verkehrsverbindungen oder Kommunikationsinfrastrukturen auszukundschaften oder Informationen zu sammeln, die für die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates von Bedeutung sind, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun,

	3. Kommunikationskanäle im Hinblick auf die Sammlung oder Übermittlung von Informationen, die für die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Staatssicherheit von Bedeutung sind, unbefugt zu organisieren oder zu nutzen, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun,

	4. unbefugt in militärische EDV- und Kommunikationssysteme einzudringen im Hinblick auf die Sammlung oder Übermittlung von Informationen, die für die Verteidigung des Staatsgebietes oder die äußere Sicherheit des Staates von Bedeutung sind, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 589 - Sammlung oder Übermittlung militärischer Informationen in Kriegszeiten

	Wenn die Sammlung oder Übermittlung militärischer Informationen in Kriegszeiten erfolgt, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 590 - Unterstützung von Tätern bestimmter Straftaten in Bezug auf ein Staatsgeheimnis

	Unterstützung von Tätern bestimmter Straftaten in Bezug auf ein Staatsgeheimnis ist die vorsätzliche Gewährung einer Unterkunft, eines Unterschlupfs oder Versammlungsorts an Personen, die die unbefugte Entgegennahme eines Staatsgeheimnisses oder die Sammlung oder Übermittlung militärischer Informationen begangen haben beziehungsweise versucht haben, dies zu tun, die Unterstützung dieser Personen bei ihrer Kommunikation oder das Verbergen von Sachen, die dazu gedient haben oder bestimmt waren, diese Straftaten zu begehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.

	Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendung von Artikel 19.


	Art. 591 - Aufnehmen oder Vermessen von Militäranlagen, Militärgeländen oder Militärkommunikationen beziehungsweise Verbreiten dieser Aufnahmen oder Vermessungen

	Aufnehmen oder Vermessen von Militäranlagen, Militärgeländen oder Militärkommunikationen beziehungsweise Verbreiten dieser Aufnahmen oder Vermessungen besteht darin, vorsätzlich, ohne die Erlaubnis der Militärbehörde, die gemäß den vom Minister der Landesverteidigung festgelegten Bedingungen erteilt wird:

	1. von einer Militäranlage oder einem Militärgelände Bild- oder andere Aufnahmen zu machen, topografische oder sonstige Messungen oder Arbeiten zu beschreiben oder durchzuführen, mit welchem Verfahren auch immer diese Anlagen oder Gelände abgebildet, aufgenommen oder vermessen werden, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun,

	2. vollständige oder unvollständige Aufnahmen, Beschreibungen, Messungen oder andere in Nr. 1 erwähnte Vorgänge mit welchem Mittel auch immer zu veröffentlichen, zu reproduzieren, herauszugeben, auszustellen, zu verkaufen oder zu verbreiten, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun,

	3. Kommunikationen in Bezug auf die Durchführung militärischer Operationen oder Übungen aufzuzeichnen oder zu beschreiben sowie diese Aufzeichnungen und Beschreibungen zu veröffentlichen, zu reproduzieren, herauszugeben, zu verkaufen oder zu verbreiten, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




	Art. 592 - Eindringen in Militäranlagen oder Militärgelände

	Eindringen in Militäranlagen oder Militärgelände ist das vorsätzliche Eindringen - ohne die Erlaubnis der Militärbehörde, die gemäß den vom Minister der Landesverteidigung festgelegten Bedingungen erteilt wird - in eine Militäranlage oder ein Militärgelände, in ein von den Militärbehörden requiriertes oder gechartertes Schiff, Luftfahrzeug beziehungsweise Fahrzeug oder in Infrastrukturen, wo militärische Operationen und Übungen oder Arbeiten und Dienste im Auftrag der Landesverteidigung ausgeführt werden, beziehungsweise der Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 593 - Eindringen in Militäranlagen oder Militärgelände oder Aufnehmen oder Vermessen von Militäranlagen, Militärgeländen oder Militärkommunikationen beziehungsweise Verbreiten solcher Informationen in Kriegszeiten

	Erfolgt beziehungsweise erfolgen das Eindringen in Militäranlagen oder Militärgelände oder das Aufnehmen oder Vermessen von Militäranlagen, Militärgeländen oder Militärkommunikationen in Bezug auf die Durchführung von militärischen Operationen oder Übungen beziehungsweise das Verbreiten solcher Informationen in Kriegszeiten, werden diese Straftaten mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 594 - Fehlerhafter Umgang mit einem Staatsgeheimnis

	Fehlerhafter Umgang mit einem Staatsgeheimnis besteht darin, durch einen schwerwiegenden Mangel an Voraussicht oder Vorsorge und durch Verletzung der geltenden Vorschriften:

	1. ein Staatsgeheimnis zu verbringen oder zu besitzen,

	2. ein Staatsgeheimnis ganz oder teilweise, sei es nur zeitweilig, zu vernichten, zu entwenden oder wegnehmen zu lassen oder von einem Staatsgeheimnis ganz oder teilweise Kenntnis zu nehmen oder eine Kopie oder Reproduktion machen zu lassen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 595 - Fehlerhafter Umgang mit einem Staatsgeheimnis in Kriegszeiten

	Wenn ein fehlerhafter Umgang mit einem Staatsgeheimnis in Kriegszeiten begangen wird, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 596 - Übermittlung von fehlerhaften wesentlichen Informationen

	Übermittlung von fehlerhaften wesentlichen Informationen besteht darin, in betrügerischer Absicht fehlerhafte Informationen an eine belgische Behörde zu liefern oder ihr gefälschte oder veränderte Dokumente zu übergeben oder sogar richtige Informationen zu verheimlichen, die derart sind, dass sie den Fortbestand der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung, die Sicherheit des Staates, die Verteidigung des Staatsgebietes, die internationalen Beziehungen, das wirtschaftliche oder wissenschaftliche Potenzial des Landes, die Sicherheit der Belgier im Ausland oder das Funktionieren der Entscheidungsorgane des Staates beeinträchtigen könnten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


Abschnitt 7 - Denunziation beim Feind 


	Art. 597 - Denunziation beim Feind

	Denunziation beim Feind besteht darin, eine Person durch die Meldung eines tatsächlichen oder erfundenen Sachverhalts böswillig oder in der Absicht, den Feind zu unterstützen, den Ermittlungen, der Verfolgung oder der Bestrafung durch den Feind auszusetzen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 598 - Denunziation beim Feind, die eine langfristige Freiheitsberaubung zur Folge hat

	Wenn eine Denunziation beim Feind eine Freiheitsberaubung von mehr als einem Monat zur Folge hat, ohne dass diese durch eine weitere Denunziation verursacht worden ist, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


	Art. 599 - Denunziation beim Feind, die eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat

	Wenn eine Denunziation beim Feind eine Beeinträchtigung der Unversehrtheit dritten Grades zur Folge hat, ohne dass diese durch eine weitere Denunziation verursacht worden ist, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 600 - Denunziation beim Feind mit Todesfolge

	Wenn eine Denunziation beim Feind den Tod zur Folge hat, ohne dass dieser durch eine weitere Denunziation verursacht worden ist und ohne dass der Täter diese Denunziation gemacht hat, um den Tod zu verursachen, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.




Abschnitt 8 - Verbergen von Feinden oder Tätern von Straftaten gegen die Landesverteidigung


	Art. 601 - Verbergen von Tätern, die Straftaten gegen die Landesverteidigung begangen haben

	Verbergen von Tätern, die Straftaten gegen die Landesverteidigung begangen haben, ist das vorsätzliche Verbergen einer Person, die verfolgt wird oder verurteilt wurde wegen einer der Straftaten, die in vorliegendem Kapitel oder in den Artikeln 17 oder 18 des Militärstrafgesetzbuches erwähnt sind, oder die vorsätzliche Unterstützung dieser Person, sich der Justiz zu entziehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendung von Artikel 19.

	Diese Bestimmung ist nicht anwendbar auf Verwandte oder Verschwägerte in aufsteigender oder absteigender gerader Linie, auf Ehepartner oder auf Verwandte oder Verschwägerte in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad der Täter der erwähnten Straftaten.


	Art. 602 - Verbergen von feindlichen Spionen oder Aufklärern

	Verbergen von feindlichen Spionen oder Aufklärern ist das vorsätzliche Verbergen eines feindlichen Spions oder Aufklärers, der sich in Uniform durch die Linien der belgischen Armee bewegt, um Informationen für seine eigene Armee zu sammeln.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 603 - Verbergen von feindlichen Agenten oder Soldaten

	Verbergen von feindlichen Agenten oder Soldaten ist das vorsätzliche Verbergen feindlicher Agenten oder Soldaten oder das vorsätzliche Unterstützen dieser Personen, sich den Behörden zu entziehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 604 - Verbergen von feindlichen Agenten oder Soldaten im Belagerungszustand

	Wenn das Verbergen von feindlichen Agenten oder Soldaten im Belagerungszustand erfolgt, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 6 bestraft.


	Art. 605 - Verbergen von Staatsangehörigen des Feindes

	Verbergen von Staatsangehörigen des Feindes ist das vorsätzliche Verbergen von Staatsangehörigen des Feindes oder seiner Verbündeten oder das vorsätzliche Unterstützen dieser Personen, sich den Behörden zu entziehen, wenn diese Personen direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen oder teilgenommen haben, dem Feind Arbeitskräfte oder Güter bereitstellen oder bereitgestellt haben oder auf andere Weise eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 606 - Verbergen von Staatsangehörigen des Feindes im Belagerungszustand

	Wenn das Verbergen von Staatsangehörigen des Feindes im Belagerungszustand erfolgt, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft.


Abschnitt 9 - Zerstörung oder Brandstiftung zum Nachteil der Landesverteidigung


	Art. 607 - Zerstörung oder Brandstiftung zugunsten des Feindes

	Zerstörung oder Brandstiftung zugunsten des Feindes ist das Begehen einer in Titel 6 Kapitel 2 erwähnten Straftat zwecks Begünstigung des Feindes.

	Diese Straftat wird bestraft mit:

	1. einer Strafe der Stufe 4, wenn die Straftat von Titel 6 Kapitel 2 mit einer Strafe der Stufe 1, 2 oder 3 bestraft wird,

	2. einer Strafe der Stufe 5, wenn die Straftat von Titel 6 Kapitel 2 mit einer Strafe der Stufe 4 bestraft wird,

	3. einer Strafe der Stufe 6, wenn die Straftat von Titel 6 Kapitel 2 mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft wird,

	4. einer Strafe der Stufe 8, wenn die Straftat von Titel 6 Kapitel 2 mit einer Strafe der Stufe 6 oder 7 bestraft wird.

	Der Versuch der Begehung dieser Straftat wird wie eine vollendete Straftat bestraft.


Abschnitt 10 - Verschwörung gegen die Landesverteidigung


	Art. 608 - Verschwörung zur Unterstützung des Feindes

	Verschwörung zur Unterstützung des Feindes ist die Verschwörung zwecks Begehung einer der folgenden Straftaten:

	1. Erleichterung des feindlichen Vormarsches,

	2. Bereitstellung von Arbeitskräften oder Gütern an den Feind,

3. Erschütterung der Treue zum Staat, was die in Artikel 574 Absatz 1 Nr. 2 erwähnte Situation betrifft

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 609 - Vorbereitung der Unterstützung des Feindes

	Vorbereitung der Unterstützung des Feindes ist eine Verschwörung zur Unterstützung des Feindes, auf die ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung der Unterstützung folgt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 610 - Verschwörung zur Begehung einer Straftat, die die Landesverteidigung beeinträchtigen kann

	Verschwörung zur Begehung einer Straftat, die die Landesverteidigung beeinträchtigen kann, ist eine Verschwörung zur Begehung einer Straftat gegen Personen oder Güter mit dem Ziel, in Kriegszeiten die Verteidigung des Staatsgebietes, die Mobilmachung oder die Versorgung der Armee mit Waffen, Munition oder Nahrungsmitteln zu beeinträchtigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 611 - Verschwörung zur Begehung einer Straftat, die die Landesverteidigung in Kriegszeiten beeinträchtigen kann

	Wenn eine Verschwörung zur Begehung einer Straftat, die die Landesverteidigung beeinträchtigen kann, in Kriegszeiten begangen wird, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 612 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer vor Ausführung eines strafbaren Vorhabens und vor Einleitung einer Verfolgung die Behörde vom Bestehen einer Verschwörung oder einer in vorliegendem Abschnitt erwähnten Vorbereitung und von den betreffenden Tätern in Kenntnis setzt, wird nicht bestraft.


Abschnitt 11 - Anstiftung zu Straftaten gegen die Landesverteidigung


	Art. 613 - Anstiftung zu Straftaten gegen die Landesverteidigung

	Anstiftung zu Straftaten gegen die Landesverteidigung besteht darin, vorsätzlich, auf beharrliche und bestimmte Weise, anzubieten oder vorzuschlagen, eine in vorliegendem Kapitel erwähnte Straftat zu begehen, die mit einer Strafe der Stufe 3 oder einer höheren Stufe bestraft wird, sowie dieses Angebot oder diesen Vorschlag anzunehmen, obwohl dies aufgrund von Umständen, die vom Willen des Täters unabhängig sind, keine Wirkung hatte.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Strafstufe bestraft, die zwei Stufen niedriger ist als die für die vollendete Straftat vorgesehene Strafstufe.

	Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendung von Artikel 19.


KAPITEL 3 - Straftaten gegen die internationalen Beziehungen


Abschnitt 1 - Anschläge auf einen ausländischen Staat oder ein ausländisches Staatsoberhaupt


	Art. 614 - Anschlag auf die Person eines ausländischen Staatsoberhaupts

	Anschlag auf die Person eines ausländischen Staatsoberhaupts ist ein Angriff, der gegen die Person eines ausländischen Staatsoberhaupts gerichtet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 5 bestraft.


	Art. 615 - Vorbereitung eines Anschlags auf ein ausländisches Staatsoberhaupt

	Vorbereitung eines Anschlags auf ein ausländisches Staatsoberhaupt ist jede Verschwörung gegen das Leben oder die Person eines ausländischen Staatsoberhaupts, auf die ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung des Anschlags folgt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 616 - Vorbereitung eines Anschlags gegen die Staatsordnung eines ausländischen Staates

	Vorbereitung eines Anschlags gegen die Staatsordnung eines ausländischen Staates ist eine Verschwörung zwecks Zerstörung oder Veränderung der verfassungsmäßigen Ordnung eines ausländischen Staates oder zwecks Anstiftung der Einwohner eines anderen Landes, gegen die verfassungsmäßige Gewalt dieses Landes die Waffen zu ergreifen, auf die ein vorsätzliches Verhalten zur Vorbereitung der Ausführung des Anschlags folgt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 617 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer vor Verübung eines Anschlags und vor Einleitung jeglicher Verfolgung die Behörde von einer Verschwörung oder der Vorbereitung eines Anschlags auf ein ausländisches Staatsoberhaupt oder gegen die Staatsordnung eines ausländischen Staates sowie von allen ihm zur Verfügung stehenden Informationen in Bezug auf Umstände und Täter der Straftat in Kenntnis setzt, wird nicht bestraft.

	Unbeschadet der Fälle, in denen dies zum Erlöschen der Strafverfolgung führt, wird eine Person, die wegen einer in Absatz 1 erwähnten Tat verfolgt wird, auch nicht bestraft, wenn der Beschuldigte bereits im Ausland verfolgt und kontradiktorisch verurteilt wurde.


Abschnitt 2 - Straftaten gegen diplomatische und konsularische Vertreter 
ausländischer Staaten


	Art. 618 - Gewalttaten gegen einen diplomatischen oder konsularischen Bediensteten

	Gewalttaten gegen einen diplomatischen oder konsularischen Bediensteten sind in Artikel 193 erwähnte Gewalttaten, die gegen einen bei der belgischen Regierung oder einer völkerrechtlichen Organisation mit Sitz in Belgien akkreditierten diplomatischen oder konsularischen Bediensteten im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen werden.

	Diese Straftat wird auf die gleiche Weise bestraft wie Gewalttaten gegen Personen, die eine gesellschaftliche Funktion ausüben.


	Art. 619 - Beleidigung eines diplomatischen oder konsularischen Bediensteten

	Beleidigung eines diplomatischen oder konsularischen Bediensteten ist eine in Artikel 247 erwähnte Straftat, die gegen einen bei der belgischen Regierung oder einer völkerrechtlichen Organisation mit Sitz in Belgien akkreditierten diplomatischen oder konsularischen Bediensteten im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 620 - Vandalismus an und Brandstiftung, Zerstörung durch Explosion oder Überschwemmung einer diplomatischen oder konsularischen Einrichtung

	Vandalismus an und Brandstiftung, Zerstörung durch Explosion oder Überschwemmung einer diplomatischen oder konsularischen Einrichtung ist das wie in Titel 6 Kapitel 2 definierte Begehen von Vandalismus an und Brandstiftung, Zerstörung durch Explosion oder Überschwemmung der Diensträume, der Privatwohnung oder der Beförderungsmittel eines bei der belgischen Regierung oder einer völkerrechtlichen Organisation mit Sitz in Belgien akkreditierten diplomatischen oder konsularischen Bediensteten.

	Diese Straftat wird auf die gleiche Weise bestraft wie Vandalismus an und Brandstiftung, Zerstörung durch Explosion oder Überschwemmung eines Guts von besonderem Interesse.




Abschnitt 3 - Söldnertum


	Art. 621 - Söldnertum

	Söldnertum ist das vorsätzliche Sich-Verpflichten, Aus- oder Durchreisen, um in einer ausländischen Armee oder Truppe, die sich auf dem Staatsgebiet eines ausländischen Staates befindet, zu dienen beziehungsweise der Versuch, dies zu tun, und zwar in den Fällen, die in einem mit Gründen versehenen und im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass vorgesehen sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 622 - Anwerbung von Söldnern

	Anwerbung von Söldnern besteht darin, vorsätzlich - über die militärisch-technische Hilfe eines Staates für einen ausländischen Staat hinaus und unbeschadet der internationalen Verpflichtungen eines Staates oder seiner Teilnahme an internationalen Polizeioperationen, die von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, deren Mitglied der Staat ist, beschlossen werden - Personen für eine ausländische Armee oder Truppe, die sich auf dem Staatsgebiet eines ausländischen Staates befindet, anzuwerben oder Handlungen vorzunehmen, die derartige Anwerbungen hervorrufen oder erleichtern, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 623 - Ausschluss der Unterstrafestellung

	Die in vorliegendem Abschnitt vorgesehenen Unterstrafestellungen sind nicht anwendbar, wenn:

	1. ein Staat seine eigenen Staatsangehörigen anwirbt oder

	2. ein Staat auf seinem Staatsgebiet einen Ausländer als reguläres Mitglied der Streitkräfte dieses Staates anwirbt, auf eine andere Weise als im Rahmen der militärisch-technischen Hilfe eines Staates für einen ausländischen Staat und unbeschadet der internationalen Verpflichtungen dieses Staates oder seiner Teilnahme an internationalen Polizeioperationen, die von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, deren Mitglied der Staat ist, beschlossen werden, und dies unbeschadet der Anwendung von Artikel 624.


	Art. 624 - Anwerbung eines Minderjährigen für eine ausländische Armee

	Anwerbung eines Minderjährigen für eine ausländische Armee besteht darin, dass ein Minderjähriger vorsätzlich ohne die Zustimmung seiner Eltern oder seines Vormunds dazu gebracht wird, sich zum Dienst in einer ausländischen Armee oder Truppe zu verpflichten, beziehungsweise im Versuch, dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


KAPITEL 4 - Straftaten im Amt


Abschnitt 1 - Verletzung der Grundrechte der Bürger


	Art. 625 - Versäumnis, gegen eine Freiheitsberaubung vorzugehen

	Versäumnis, gegen eine Freiheitsberaubung vorzugehen, besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, es vorsätzlich unterlässt oder sich vorsätzlich weigert, eine Freiheitsberaubung festzustellen, anzuzeigen oder zu beenden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 626 - Willkürliche Beeinträchtigung der Grundrechte

	Willkürliche Beeinträchtigung der Grundrechte besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich jede willkürliche Handlung begeht, die eine Verletzung der Rechte und Freiheiten darstellt, die durch die Verfassung oder die von Belgien ratifizierten Verträge gewährleistet sind, und die aufgrund einer anderen Bestimmung des vorliegenden Gesetzbuches nicht strafbar ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 2 - Verhaltensweisen zur Störung des öffentlichen Dienstes


	Art. 627 - Planung von Maßnahmen, die gegen geltende Normen verstoßen

	Planung von Maßnahmen, die gegen geltende Normen verstoßen, ist die Planung von Maßnahmen, die gegen geltende Gesetze oder Ausführungserlasse verstoßen, durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, entweder in Versammlungen oder durch Mitteilungen untereinander, in böswilliger Absicht oder in der Absicht, den öffentlichen Dienst zu stören, indem seine normale Arbeitsweise behindert wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 628 - Behinderung der Umsetzung der geltenden Normen

	Behinderung der Umsetzung der geltenden Normen ist die Vorbereitung von Maßnahmen gegen die Ausführung eines Gesetzes oder Ausführungserlasses durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, entweder in Versammlungen oder durch Mitteilungen untereinander, in böswilliger Absicht oder in der Absicht, den öffentlichen Dienst zu stören, indem seine normale Arbeitsweise behindert wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 3 - Machtanmaßung


	Art. 629 - Machtanmaßung durch Magistrate oder Mitglieder der Polizeidienste

	Machtanmaßung durch Magistrate oder Mitglieder der Polizeidienste besteht darin, dass sich ein Magistrat oder ein Mitglied eines Polizeidienstes vorsätzlich und widerrechtlich in die Ausübung der gesetzgebenden Gewalt einmischt, entweder indem er die gesetzgebende Gewalt ausübt oder ihre Ausführung aufhält beziehungsweise aussetzt, oder sich vorsätzlich und widerrechtlich in die Ausübung der ausführenden Gewalt einmischt, indem er Verordnungen erlässt oder die Ausführung von Verwaltungsanordnungen verbietet.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 630 - Machtanmaßung durch Mitglieder der lokalen ausführenden Gewalt oder durch Verwaltungsorgane

	Machtanmaßung durch Mitglieder der lokalen ausführenden Gewalt oder durch Verwaltungsorgane besteht darin, dass sich ein Provinzgouverneur, Bezirkskommissar, Bürgermeister oder Mitglied einer Verwaltungskörperschaft vorsätzlich und widerrechtlich in die Ausübung der gesetzgebenden Gewalt einmischt, entweder indem er beziehungsweise es die gesetzgebende Gewalt ausübt oder die Ausführung von Gesetzen aufhält beziehungsweise aussetzt oder indem er beziehungsweise es sich das Recht anmaßt, Erlasse zu verabschieden, die darauf abzielen, Gerichtshöfen oder Gerichten Anordnungen oder Verbote zu erteilen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Abschnitt 4 - Amtsmissbrauch


	Art. 631 - Ungesetzlicher Antrag oder ungesetzliche Anordnung der öffentlichen Behörde

	§ 1 ­ Ungesetzlicher Antrag oder ungesetzliche Anordnung der öffentlichen Behörde besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich das Eingreifen der Staatsgewalt gegen die Ausführung eines Gesetzes oder eines Ausführungserlasses, gegen die Einnahme einer rechtmäßig eingeführten Steuer oder gegen die Ausführung entweder eines richterlichen Beschlusses beziehungsweise Befehls oder irgendeiner anderen von der Behörde erteilten Anordnung fordert oder anordnet.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 2 ­ Sind die Befehle oder Anordnungen die unmittelbare Ursache für andere Straftaten, auf die eine Strafe einer höheren Stufe als der in § 1 erwähnten Stufe steht, wird die höhere Strafstufe angewandt.


	Art. 632 - Einem ungesetzlichen Antrag oder einer ungesetzlichen Anordnung Folge leisten

	§ 1 ­ Einem ungesetzlichen Antrag oder einer ungesetzlichen Anordnung Folge leisten, besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich dem ungesetzlichen Antrag oder der ungesetzlichen Anordnung der öffentlichen Behörde gegen die Ausführung eines Gesetzes oder eines Ausführungserlasses, gegen die Einnahme einer rechtmäßig eingeführten Steuer oder gegen die Ausführung entweder eines richterlichen Beschlusses beziehungsweise Befehls oder irgendeiner anderen von der Behörde erteilten Anordnung Folge leistet.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	§ 2 ­ Sind die Befehle oder Anordnungen die unmittelbare Ursache für andere Straftaten, auf die eine Strafe einer höheren Strafstufe als der in § 1 erwähnten Stufe steht, wird die höhere Strafstufe angewandt.


Abschnitt 5 - Rechtsverweigerung


	Art. 633 - Rechtsverweigerung

	Rechtsverweigerung besteht darin, dass ein Richter, ein Gerichtsrat oder jede andere Person, die mit einer Rechtsprechungsfunktion beauftragt ist, sich unter irgendeinem Vorwand vorsätzlich weigert, Recht zu sprechen, wie es den Parteien zusteht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 6 - Unterschlagung, Gebührenüberforderung und Vorteilsnahme


	Art. 634 - Unterschlagung durch eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt

	Unterschlagung besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, sich rechtswidrig körperliche oder unkörperliche bewegliche Güter, die ihr anvertraut wurden oder zu denen sie aufgrund ihrer Funktion Zugang hatte, beschafft, um sich selbst oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 635 - Vernichtung oder Beseitigung amtlicher Urkunden, Schriftstücke oder Gegenstände

	Vernichtung oder Beseitigung amtlicher Urkunden, Schriftstücke oder Gegenstände besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, Urkunden, Schriftstücke oder Gegenstände, die sie in dieser Eigenschaft verwahrt und die ihr aufgrund ihrer Funktion übergeben wurden oder zu denen sie aufgrund ihrer Funktion Zugang hat, in betrügerischer Absicht vernichtet oder beseitigt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 636 - Gebührenüberforderung

	Gebührenüberforderung besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich die Einnahme von Gebühren oder Geldern anordnet oder diese Beträge fordert oder annimmt, wohl wissend, dass sie nicht geschuldet werden oder die geschuldeten Beträge übersteigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 637 - Vorteilsnahme

	§ 1 ­ Vorteilsnahme besteht darin, dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich entweder direkt oder durch Zwischenpersonen beziehungsweise durch Scheinhandlungen irgendeinen Vorteil zieht oder annimmt aus Verrichtungen, Ausschreibungen, Unternehmungen oder Regiearbeiten, die sie zum Zeitpunkt der Handlung ganz oder teilweise verwaltete oder beaufsichtigte, oder, wenn sie mit der Anweisung zur Zahlung oder Liquidation eines Geschäfts beauftragt ist, daraus irgendeinen Vorteil zieht.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 2 ­ Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf den Täter, der zwar seine Privatinteressen im Rahmen seiner Funktion begünstigt hat, aber öffentlich und gemäß den öffentlichen Interessen, die er hätte schützen müssen, gehandelt hat und diese öffentlichen Interessen in keiner Weise beeinträchtigt hat.


Abschnitt 7 - Bestechung im öffentlichen Dienst


	Art. 638 - Bestechung im öffentlichen Dienst

	§ 1 ­ Bestechung im öffentlichen Dienst besteht darin:

	1. dass eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich direkt oder durch Zwischenpersonen ein Angebot, ein Versprechen oder einen Vorteil gleich welcher Art für sich selbst oder für einen Dritten fordert, annimmt oder erhält,

	2. dass einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, vorsätzlich direkt oder durch Zwischenpersonen ein Angebot, ein Versprechen oder ein Vorteil gleich welcher Art für sie selbst oder für einen Dritten vorgeschlagen wird.



	§ 2 ­ Dieses Verhalten ist strafbar, wenn es zum Ziel hat, eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, dazu zu bringen:

	1. eine rechtmäßige, jedoch nicht mit einer Entlohnung verbundene Amtshandlung zu verrichten,

	2. den tatsächlichen oder mutmaßlichen Einfluss, den sie aufgrund ihrer Funktion hat, zu missbrauchen, damit eine öffentliche Behörde oder eine öffentliche Verwaltung eine Handlung verrichtet oder unterlässt,

	3. bei Ausübung ihrer Funktion eine rechtswidrige Handlung zu verrichten oder eine zu ihren Amtspflichten gehörende Handlung zu unterlassen,

	4. bei Ausübung ihrer Funktion eine Straftat zu begehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	§ 3 ­ Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung werden einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, nachstehende Personen gleichgestellt:

	1. Personen, die in einem ausländischen Staat oder einer völkerrechtlichen Organisation eine öffentliche Funktion ausüben,

	2. Personen, die sich um eine solche Funktion beworben haben, die glauben machen, dass sie eine solche Funktion ausüben werden, oder die durch Verwendung falscher Eigenschaften glauben machen, dass sie eine solche Funktion ausüben,

	3. Schiedsrichter.


	Art. 639 - Nebenstrafe

	In Abweichung von Artikel 52 wird der Höchstbetrag der Geldbuße wie folgt festgelegt:

	- für die in Artikel 638 § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Taten: 80.000 EUR,

	- für die in Artikel 638 § 2 Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Taten: 400.000 EUR,

	- für die in Artikel 638 § 2 Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Taten: 600.000 EUR.

	Der Höchstbetrag der Geldbuße wird weiter erhöht, wenn die Person, die eine öffentliche Funktion ausübt:

	1. den Einfluss, den sie aufgrund ihrer Funktion hatte, tatsächlich geltend gemacht hat,

	2. die rechtswidrige Handlung verrichtet oder eine zu ihren Amtspflichten gehörende Handlung unterlassen hat,

	3. Mitglied der Polizeidienste, Magistrat, juristischer Mitarbeiter eines Gerichts oder der Staatsanwaltschaft oder Mitglied eines Geschworenenkollegiums ist,

	4. eine Person ist, die in einem ausländischen Staat oder einer völkerrechtlichen Organisation eine öffentliche Funktion ausübt.

	In diesem Fall beträgt der Höchstbetrag der Geldbuße:

	- für die in Artikel 638 § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Taten: 200.000 EUR,

	- für die in Artikel 638 § 2 Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Taten: 600.000 EUR,

	- für die in Artikel 638 § 2 Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Taten: 800.000 EUR.


Abschnitt 8 - Straftaten in Bezug auf die Führung der Personenstandsurkunden


	Art. 640 - Verstoß gegen die formellen Verpflichtungen des Standesbeamten

	Verstoß gegen die formellen Verpflichtungen des Standesbeamten besteht darin, dass ein Standesbeamter vorsätzlich gegen eine der Bestimmungen von Buch 1 Titel 2 des früheren Zivilgesetzbuches verstößt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 641 - Eheschließung ohne vorherige Einwilligung

	Eheschließung ohne vorherige Einwilligung besteht darin, dass ein Standesbeamter vorsätzlich eine Eheschließung vornimmt, ohne sich vorher vergewissert zu haben, dass die erforderlichen Einwilligungen vorliegen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 642 - Religiöse oder nichtkonfessionelle Trauung vor der zivilen Eheschließung

	Religiöse oder nichtkonfessionelle Trauung vor der zivilen Eheschließung besteht darin, dass ein Diener des Kultes oder ein Vertreter, der moralischen Beistand aufgrund einer nichtkonfessionellen Weltanschauung bietet, vorsätzlich die religiöse oder nichtkonfessionelle Ehe vor der zivilen Eheschließung vornimmt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.




Abschnitt 9 - Allgemeine Bestimmung


	Art. 643 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Die im vorliegenden Kapitel erwähnten Verhaltensweisen werden nicht bestraft, wenn die Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, einen Befehl ausführt, der nicht offensichtlich unrechtmäßig ist, auf Befehl ihrer Vorgesetzten in Angelegenheiten gehandelt hat, für die sie zuständig sind und für die sie ihnen als Untergeordnete Gehorsam schuldete.


KAPITEL 5 - Straftaten gegen die Rechtspflege


Abschnitt 1 - Behinderung der gerichtlichen Untersuchungshandlungen und der Sicherungs- oder Bewahrungsmaßnahmen


Unterabschnitt 1 - Widerstand gegen die Staatsgewalt


	Art. 644 - Widerstand gegen die Staatsgewalt

	Widerstand gegen die Staatsgewalt ist der mit Gewalt oder Drohung begangene vorsätzliche Widerstand gegen oder vorsätzliche Angriff auf eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt und im Hinblick auf die Ausführung von Gesetzen, Befehlen oder Beschlüssen der öffentlichen Gewalt beziehungsweise einer gerichtlichen Entscheidung handelt, oder die vorsätzliche Begehung dieser Taten gegen jede Person, die bei der Ausübung dieser Funktion Beistand leistet.

	Erfolgt der Widerstand gegen die Staatsgewalt ohne Waffen, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft. Erfolgt der Widerstand gegen die Staatsgewalt mit Waffen, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.

	Hat der Widerstand gegen die Staatsgewalt eine Krankheit oder eine Unfähigkeit zur Verrichtung persönlicher Arbeit zur Folge, wird die Straftat mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft, wenn sie ohne Waffen begangen wird, oder mit einer Strafe der Stufe 3, wenn sie mit Waffen begangen wird.


	Art. 645 - Kollektiver Widerstand gegen die Staatsgewalt

	Wird der Widerstand gegen die Staatsgewalt von zwei oder mehreren Personen begangen, die sich ungeachtet einer zuvor getroffenen Absprache zu diesem Zweck zusammenschließen, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	Bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere berücksichtigt das Gericht, ob die Straftat eine Krankheit oder eine Unfähigkeit zur Verrichtung persönlicher Arbeit zur Folge hatte.


	Art. 646 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Wer sich des kollektiven Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig macht, wird nicht bestraft, wenn er beim Widerstand gegen die Staatsgewalt keine leitende Funktion ausgeübt hat und bei der ersten Verwarnung durch die öffentliche Gewalt von weiterem Widerstand gegen die Staatsgewalt absieht oder selbst danach davon absieht, wenn er außerhalb des Ortes des Widerstands gegen die Staatsgewalt gefasst wird.


Unterabschnitt 2 - Falsche Zeugenaussage, Falschaussage, Meineid


	Art. 647 - Falsche Zeugenaussage

	Falsche Zeugenaussage besteht darin, in betrügerischer Absicht oder in der Absicht zu schaden vor einem Untersuchungsrichter oder einem erkennenden Gericht eine Zeugenaussage unter Eid zu machen oder in der Eigenschaft eines Dolmetschers oder Sachverständigen zu handeln, wobei die Wahrheit in einer Weise verfälscht wird, dass sich daraus für eine der anderen Parteien des Rechtsstreits ein Vor- oder Nachteil ergeben kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.


	Art. 648 - Falschaussage

	Falschaussage besteht darin, in betrügerischer Absicht oder in der Absicht zu schaden vor einem Untersuchungsrichter oder einem erkennenden Gericht eine Erklärung zu Informationszwecken abzugeben, wobei die Wahrheit verfälscht wird und sich daraus für eine der anderen Parteien des Rechtsstreits ein Vor- oder Nachteil ergeben kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 649 - Anstiftung zur falschen Zeugenaussage oder zur Falschaussage

	Anstiftung zur falschen Zeugenaussage oder zur Falschaussage ist die vorsätzliche Herbeiführung einer falschen Zeugenaussage oder Falschaussage.

	Diese Straftat wird mit der auf die herbeigeführte Straftat angewandte Strafe bestraft.


	Art. 650 - Strafbefreiende Entschuldigungsgründe

	Folgende Personen werden nicht wegen falscher Zeugenaussage oder Falschaussage bestraft:

	1. Personen, die ihre falsche Zeugenaussage oder Falschaussage vor dem Gericht, vor dem sie diese falsche Zeugenaussage oder Falschaussage gemacht haben, vor Schließung der Verhandlung, vor Aussetzung der Verhandlung zur Prüfung einer möglichen Verfolgung wegen falscher Zeugenaussagen oder Falschaussagen oder vor Bestrafung in Anwendung von Artikel 181 des Strafprozessgesetzbuches zurückziehen,

	2. Personen, die vor einem Untersuchungsrichter eine falsche Zeugenaussage oder Falschaussage gemacht haben und diese vor diesem Untersuchungsrichter zurückziehen, bevor er vom Untersuchungsgericht entbunden wird, oder vor dem Gericht, das in erster Instanz über die Sache erkennt, vor Schließung der Verhandlung, vor Aussetzung der Verhandlung zur Prüfung einer möglichen Verfolgung wegen falscher Zeugenaussagen oder Falschaussagen oder vor Bestrafung in Anwendung von Artikel 181 des Strafprozessgesetzbuches,

	3. Personen, die aufgrund ihrer Verwandtschaft oder Schwägerschaft mit dem Angeklagten nicht unter Eidesleistung angehört werden, wenn diese Aussagen zugunsten des Angeklagten gemacht worden sind.


	Art. 651 - Meineid

	Meineid ist der in betrügerischer Absicht oder in der Absicht zu schaden geleistete falsche Eid durch eine Person, der dieser Eid in Zivilsachen zu- oder zurückgeschoben wird, wobei die Wahrheit verfälscht wird und sich daraus für eine der anderen Parteien des Rechtsstreits ein Vor- oder Nachteil ergeben kann.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 652 - Meineid bei Versiegelung oder Inventarerrichtung

	Meineid bei Versiegelung oder Inventarerrichtung ist der bei einer Versiegelung oder Inventarerrichtung vorsätzlich geleistete Meineid.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Unterabschnitt 3 - Verweigerung der Zusammenarbeit bei der Ermittlung


	Art. 653 - Flucht vom Ort der Untersuchung

	Flucht vom Ort der Untersuchung besteht darin, vorsätzlich den Ort der Untersuchung zu verlassen, wenn dies auf der Grundlage von Artikel 34 des Strafprozessgesetzbuches verboten war.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 654 - Nichtbefolgung einer Ladung als Zeuge

	Nichtbefolgung einer Ladung als Zeuge ist die vorsätzliche Nichterfüllung der Verpflichtung, als Zeuge zu erscheinen und nach Ladung vor den Untersuchungsrichter oder ein erkennendes Gericht eine Zeugenaussage zu machen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 655 - Missachtung der Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung

	Missachtung der Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung besteht darin, in den Fällen, in denen das Gesetz zur Zusammenarbeit bei der Untersuchungsmaßnahme verpflichtet, vorsätzlich die Zusammenarbeit bei einer Untersuchungsmaßnahme zu verweigern, vorsätzlich diese Untersuchungsmaßnahme nicht in der geforderten Weise oder zum geforderten Zeitpunkt auszuführen, oder vorsätzlich geforderte Elemente verschwinden zu lassen, zu vernichten oder zu ändern.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft. In Abweichung von Artikel 52 beträgt die Geldbuße als Nebenstrafe mindestens 200 und höchstens 160.000 EUR.


	Art. 656 - Besonders schwere Missachtung der Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung

	Wird die Verletzung der Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung in einer Situation missachtet, in der die geforderte Zusammenarbeit die Ausführung einer Straftat verhindern oder deren Folgen begrenzen konnte, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft und beträgt die Geldbuße als Nebenstrafe in Abweichung von Artikel 52 mindestens 200 und höchstens 400.000 EUR.


Unterabschnitt 4 - Verbergen einer verfolgten Person, einer Leiche oder eines Beweises


	Art. 657 - Verbergen einer verfolgten Person

	Verbergen einer verfolgten Person ist das vorsätzliche Verbergen einer Person, die wegen einer Straftat, auf die eine Strafe der Stufen 4 bis 8 steht, verfolgt wird oder verurteilt worden ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 658 - Leichenverbergung

	Leichenverbergung besteht darin, vorsätzlich die Leiche einer Person, die infolge einer Straftat gestorben ist, zu verbergen oder zu beseitigen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




	Art. 659 - Beweisvereitelung

	Beweisvereitelung besteht darin, in der Absicht, eine von einem Dritten begangene Straftat zu verschleiern oder die Ermittlung, Verfolgung oder Bestrafung dieser Straftat zu verhindern oder zu erschweren, Folgendes zu vernichten, zu verheimlichen oder der Untersuchung zu entziehen:

	1. Gegenstände, an oder mit denen eine Straftat begangen wurde, oder andere Spuren der Straftat,

	2. Gegenstände, die der Wahrheitsfindung dienlich sein können.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 660 - Strafbefreiender Entschuldigungsgrund

	Verwandte in auf- oder absteigender Linie, Lebenspartner, Geschwister und Verschwägerte desselben Grades der verborgenen Person oder des Straftäters, der den Tod der verborgenen Leiche verursacht hat oder für den die Beweise verheimlicht werden, werden nicht wegen einer in vorliegendem Unterabschnitt bestimmten Straftat bestraft.


Unterabschnitt 5 - Versteckter Laderaum


	Art. 661 - Ausrüstung eines Fahrzeugs mit einem versteckten Laderaum

	Ausrüstung eines Fahrzeugs mit einem versteckten Laderaum besteht darin, ein Fahrzeug, ein Boot, ein Flugzeug oder jedes andere Beförderungsmittel vorsätzlich mit einem nicht werkseitigen Laderaum für den geheimen Besitz oder die geheime Beförderung von rechtswidrigen Gegenständen, verbotenen und erlaubnispflichtigen Waffen oder von Geld illegalen Ursprungs auszurüsten.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 662 - Besitz eines Fahrzeugs mit einem versteckten Laderaum

	Besitz eines Fahrzeugs mit einem versteckten Laderaum ist der vorsätzliche Besitz eines Fahrzeugs, eines Bootes, eines Flugzeugs oder jedes anderen Beförderungsmittels, das mit einem nicht werkseitigen Laderaum für den geheimen Besitz oder die geheime Beförderung von rechtswidrigen Gegenständen, verbotenen und erlaubnispflichtigen Waffen oder von Geld illegalen Ursprungs ausgerüstet ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.




	Art. 663 - Besonders schwere Ausrüstung eines Fahrzeugs mit einem versteckten Laderaum

	Ausrüstung eines Fahrzeugs mit einem versteckten, nicht werkseitigen Laderaum für den geheimen Besitz oder die geheime Beförderung von rechtswidrigen Gegenständen, verbotenen und erlaubnispflichtigen Waffen oder von Geld illegalen Ursprungs wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn die betreffende Aktivität ein Beruf oder eine gewöhnliche Tätigkeit ist.


Unterabschnitt 6 - Straftaten gegen Verfahrensunterlagen oder Güter, auf denen eine Maßnahme beruht


	Art. 664 - Unterschlagung eines in einem Gerichtsverfahren vorgelegten Aktenstücks

	Unterschlagung eines in einem Gerichtsverfahren vorgelegten Aktenstücks besteht darin, in böswilliger oder betrügerischer Absicht irgendeinen Rechtstitel, irgendein Aktenstück oder irgendeinen Schriftsatz nach deren Vorlage in einem Gerichtsverfahren zu unterschlagen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft. Diese Strafe wird von dem mit dem Rechtsstreit befassten Gericht ausgesprochen.


	Art. 665 - Beeinträchtigung von Gütern, auf denen eine Maßnahme beruht

	Beeinträchtigung von Gütern, auf denen eine Maßnahme beruht, ist die in betrügerischer Absicht erfolgte Vernichtung, Beschädigung oder Unterschlagung von:

	1. beschlagnahmten Sachen durch den Beschlagnahmten oder jede Person, die in seinem Interesse handelt, oder

	2. beweglichen Gütern, die Gegenstand einer in Artikel 223 des früheren Zivilgesetzbuches und in den Artikeln 1253septies Absatz 2 und 1280 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Maßnahme sind, durch den Ehepartner oder jede Person, die in seinem Interesse handelt, oder,

	3. Gütern, die Gegenstand einer in Artikel 464/12 § 2 des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Maßnahme sind, durch jede Person, die diese Güter aufbewahrt oder verwaltet.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Unterabschnitt 7 - Siegelbruch


	Art. 666 - Siegelbruch

	Siegelbruch ist das vorsätzliche Aufbrechen von Siegeln, die auf Anordnung der öffentlichen Gewalt angebracht worden sind.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 667 - Besonders schwerer Siegelbruch

	Siegelbruch wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. diese Straftat unter Anwendung von Gewalt oder Drohung begangen wird, oder

	2. die Straftat vom Hüter der versiegelten Sache oder der Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, begangen wird, der beziehungsweise die die Versiegelung angeordnet oder vorgenommen hat.


Unterabschnitt 8 - Verstoß gegen die Vertraulichkeit von strafrechtlichen Ermittlungen


	Art. 668 - Missbrauch des Rechts auf Einsicht in eine Gerichtsakte

	Missbrauch des Rechts auf Einsicht in eine Gerichtsakte ist das Verwenden von Informationen - nach Einsicht in eine Gerichtsakte oder nach Erhalt einer Kopie davon oder nach Anfertigung einer Kopie der Aktenstücke mit eigenen Mitteln bei der Akteneinsicht - um den Verlauf der Ermittlung oder der gerichtlichen Untersuchung zu behindern, das Privatleben, die körperliche oder moralische Unversehrtheit oder die Güter einer in der Akte angegebenen Person zu beeinträchtigen, sofern diese Folge eintritt.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 669 - Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses

	Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses besteht darin, vorsätzlich gegen eine durch Gesetz auferlegte Geheimhaltungspflicht in Bezug auf eine strafrechtliche Ermittlung zu verstoßen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 670 - Enthüllung der Identität eines Polizeibeamten

	Enthüllung der Identität eines Polizeibeamten besteht darin, vorsätzlich die Identität eines Mitglieds der Polizeidienste, die gemäß dem Gesetz geschützt werden muss, bekannt zu machen, und sich vorsätzlich unrechtmäßigerweise Zugriff auf das in Artikel 112septies des Strafprozessgesetzbuches erwähnte Register zu verschaffen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Unterabschnitt 9 - Veröffentlichung oder Verbreitung von Schriftstücken ohne Ursprungsangabe


	Art. 671 - Veröffentlichung oder Verbreitung von Schriftstücken ohne Ursprungsangabe

	Veröffentlichung oder Verbreitung von Schriftstücken ohne Ursprungsangabe ist die vorsätzliche Veröffentlichung oder Verbreitung von Drucksachen, die strafbare Ideen, Gedanken oder Informationen enthalten, in denen weder Name noch Wohnsitz des Verfassers oder des Druckers angegeben sind, es sei denn, die Drucksache ist Teil einer Veröffentlichung, deren Ursprung durch früheres Erscheinen bekannt ist.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 672 - Strafbefreiende Entschuldigungsgründe

	Folgende Personen, die die in Artikel 671 erwähnte Straftat begangen haben, werden nicht bestraft:

	1. jene, die den Namen des Druckers bekanntgeben,

	2. Ausrufer, Plakatkleber, Verkäufer oder Verteiler, die den Namen der Person bekanntgeben, von der sie die Druckschrift bekommen haben.


Abschnitt 2 - Behinderung der gerichtlichen Entscheidung


	Art. 673 - Behinderung der Erstellung der Geschworenenliste

	Behinderung der Erstellung der Geschworenenliste besteht darin:

	1. es vorsätzlich zu unterlassen, im Rahmen der von der Behörde im Hinblick auf die Erstellung der Geschworenenlisten angeordneten Untersuchungen zu antworten, oder

	2. eine falsche Erklärung abzugeben, um vom Amt eines Geschworenen befreit zu werden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 674 - Sich dem Amt eines Geschworenen entziehen

	Sich dem Amt eines Geschworenen entziehen besteht darin, dass der Geschworene:

	1. vorsätzlich, ohne von seinem Amt befreit zu sein und auf Ladung, die ihm zugestellt wurde, oder auf Vorladung, die er erhalten hat, am Tag und zu der Uhrzeit, die für die Eröffnung der Verhandlungen festgelegt sind, nicht beim Assisenhof vorstellig wird,

	2. der der Ladung oder Vorladung nachgekommen ist, sich vorsätzlich ohne die Erlaubnis des Vorsitzenden zurückzieht, bevor er das Amt zu Ende geführt hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 675 - Verletzung der Geschworenenisolierung

	Verletzung der Geschworenenisolierung besteht darin, vorsätzlich gegen einen in Artikel 328 des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Befehl des Vorsitzenden des Assisenhofes zu verstoßen oder ihn vorsätzlich nicht ausführen zu lassen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Abschnitt 3 - Behinderung der Vollstreckung oder Nichtbefolgung der gerichtlichen Entscheidung


Unterabschnitt 1 - Unterhaltspflichtverletzung


	Art. 676 - Unterhaltspflichtverletzung

	Unterhaltspflichtverletzung besteht darin:

	1. es vorsätzlich während mehr als zwei Monaten zu unterlassen, den Unterhalt an seinen Ehepartner oder seine Verwandten in ab- oder aufsteigender Linie zu zahlen, zu dem man durch eine gerichtliche Entscheidung, gegen die kein Einspruch oder keine Berufung mehr eingelegt werden kann, verurteilt worden ist,

	2. sich als Ehepartner vorsätzlich der Wirkung der vom Richter aufgrund der Artikel 203ter, 221 und 301 § 11 des früheren Zivilgesetzbuches und der Artikel 1253ter/5 und 1253ter/6 des Gerichtsgesetzbuches erteilten Ermächtigung zu entziehen, wenn gegen diese Ermächtigung kein Einspruch oder keine Berufung mehr eingelegt werden kann,

	3. vorsätzlich während mehr als zwei Monaten die in den Artikeln 203bis, 206, 207, 301, 336 und 353-14 des früheren Zivilgesetzbuches und in Artikel 1288 Absatz 1 Nr. 3 und 4 des Gerichtsgesetzbuches vorgesehenen Verpflichtungen nicht zu erfüllen, zu denen man durch eine gerichtliche Entscheidung, gegen die kein Einspruch oder keine Berufung mehr eingelegt werden kann, verurteilt worden ist,

	4. als Ehepartner, nach Verurteilung entweder zu einer der Verpflichtungen, deren Nichterfüllung durch Nr. 1 und 3 bestraft wird, oder gemäß den Artikeln 203ter, 221 und 301 § 11 des früheren Zivilgesetzbuches und 1253ter/5 und 1253ter/6 des Gerichtsgesetzbuches, es vorsätzlich zu unterlassen, die durch die sozialen Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Formalitäten zu erfüllen, und somit seinem Ehepartner oder seinen Kindern die Vorteile zu entziehen, auf die sie Anspruch erheben konnten,

	5. als Verwandter in absteigender Linie, nach Verurteilung zur Unterhaltspflicht, es vorsätzlich zu unterlassen, die durch die sozialen Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Formalitäten zu erfüllen, und somit seinem Verwandten in aufsteigender gerader Linie die Vorteile zu entziehen, auf die dieser Anspruch erheben konnte,

	6. vorsätzlich die Aufsicht über die Familienleistungen oder andere Sozialleistungen zu behindern, indem man es unterlässt, den mit der Auszahlung dieser Leistungen beauftragten Einrichtungen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, indem man falsche oder unvollständige Erklärungen abgibt oder den Verwendungszweck ändert, den die zu diesem Zweck bestellte Person oder Behörde für die Leistungen bestimmt hat.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Unterabschnitt 2 - Kindesentziehung


	Art. 677 - Kindesentziehung

	Kindesentziehung besteht darin, vorsätzlich:

	1. einen Minderjährigen den Anspruchsberechtigen zu entziehen,

	2. eine Entscheidung des Jugendrichters nicht zu befolgen oder ihre Vollstreckung zu verhindern oder dabei zu helfen, sie zu verhindern.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 678 - Besonders schwere Kindesentziehung

	Kindesentziehung wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. der Minderjährige während mehr als fünf Tagen vor den Anspruchsberechtigten verborgen wird, oder

	2. der Minderjährige widerrechtlich außerhalb des Staatsgebietes des Königreichs festgehalten wird.


	Art. 679 - Kindesentziehung durch die Eltern

	Kindesentziehung durch die Eltern besteht darin, dass Vater oder Mutter:

	1. das minderjährige Kind vorsätzlich der aufgrund der Rechtsvorschriften über den Jugendschutz oder die Jugendhilfe gegen das Kind angestrengten Rechtsverfolgung entziehen oder zu entziehen versuchen,

	2. das minderjährige Kind vorsätzlich den Personen, denen es von der zuständigen Behörde anvertraut worden ist, entziehen oder zu entziehen versuchen, 

	3. das minderjährige Kind vorsätzlich den Anspruchsberechtigen entziehen,

	4. das minderjährige Kind, selbst mit dessen Zustimmung, vorsätzlich entführen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 680 - Besonders schwere Kindesentziehung durch die Eltern

	Kindesentziehung durch die Eltern wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	1. das minderjährige Kind während mehr als fünf Tagen vor den Anspruchsberechtigten verborgen wird, oder

	2. das minderjährige Kind widerrechtlich außerhalb des Staatsgebietes des Königreichs festgehalten wird.


	Art. 681 - Nichtbefolgung der Regelung des Umgangsrechts

	Nichtbefolgung der Regelung des Umgangsrechts ist die vorsätzliche Nichtbefolgung durch einen Elternteil:

	1. der gerichtlichen Entscheidung über das Sorgerecht für das minderjährige Kind, die entweder während oder infolge eines Verfahrens in Sachen Ehescheidung oder Trennung von Tisch und Bett oder unter anderen durch Gesetz vorgesehenen Umständen ergangen ist,

	2. des einem Verfahren in Bezug auf das Sorgerecht eines minderjährigen Kindes vorangegangenen Güteverfahrens ab dem Datum der Übertragung der Ehescheidung im gegenseitigen Einverständnis.

	Dieses Verhalten ist strafbar, wenn es darin besteht:

	1. das minderjährige Kind den Personen, denen es aufgrund der gerichtlichen Entscheidung oder des Güteverfahrens anvertraut worden ist, zu entziehen oder zu entziehen versuchen, 

	2. das minderjährige Kind den Anspruchsberechtigten zu entziehen,

	3. das minderjährige Kind, selbst mit dessen Zustimmung, zu entführen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 682 - Erschwerender Faktor

	Im Fall einer in vorliegendem Unterabschnitt erwähnten Straftat berücksichtigt das Gericht bei der Wahl der Strafe beziehungsweise Maßnahme und deren Schwere, ob dem Schuldigen die elterliche Autorität über das minderjährige Kind ganz oder teilweise entzogen wurde.


Unterabschnitt 3 - Nichtbefolgung von Bedingungen bei der Aufhebung einer Ermittlungs- oder gerichtlichen Untersuchungshandlung


	Art. 683 - Nichtbefolgung von Bedingungen bei der Aufhebung einer Ermittlungs- oder gerichtlichen Untersuchungshandlung

	Nichtbefolgung von Bedingungen bei der Aufhebung einer Ermittlungs- oder gerichtlichen Untersuchungshandlung ist die vorsätzliche Nichtbefolgung von Bedingungen, die bei der Aufhebung einer Ermittlungs- oder gerichtlichen Untersuchungshandlung auferlegt werden.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Unterabschnitt 4 - Behinderung der Vollstreckung oder Nichteinhaltung einer Strafe oder freiheitsentziehenden Maßnahme


	Art. 684 - Hilfe bei der Flucht von Gefangenen

	Hilfe bei der Flucht von Gefangenen ist die vorsätzliche Unterstützung einer Person in irgendeiner Weise, sich der ihr auferlegten Untersuchungshaft, Gefängnisstrafe oder freiheitsentziehenden Maßnahme zu entziehen, oder bei dem Versuch dies zu tun.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


	Art. 685 - Besonders schwere Hilfe bei der Flucht von Gefangenen

	Hilfe bei der Flucht von Gefangenen wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft, wenn:

	- die Straftat von einer Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, im Rahmen der Ausübung dieser Funktion begangen wurde, oder

	- der Täter wusste, dass bei der Flucht oder dem Fluchtversuch Gewalt oder Drohung angewendet werden würden.


	Art. 686 - Nichteinhaltung einer Strafe, die aus einem Verbot besteht

	Nichteinhaltung einer Strafe, die aus einem Verbot besteht, ist der vorsätzliche Verstoß gegen eine der folgenden Strafen:

	1. das in Artikel 57 erwähnte Verbot der Ausübung einer Tätigkeit, die zum Gegenstand der juristischen Person gehört,

	2. das in Artikel 48 erwähnte Berufsverbot oder jedes andere Berufsverbot, das auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzbuches auferlegt werden kann,

	3. die in Artikel 49 erwähnte Entziehung der Fahrerlaubnis,

	4. das in Artikel 50 erwähnte Wohn-, Orts- und Kontaktverbot oder jedes andere 
Wohn-, Orts- und Kontaktverbot, das auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzbuches auferlegt werden kann,

	5. die in den Artikeln 188, 269 und 297 erwähnte Schließung der Einrichtung.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


Unterabschnitt 5 - Werfen von Gegenständen über die Mauern oder Zäune eines Gefängnisses, einer Abteilung oder einer Einrichtung zum Schutz der Gesellschaft


	Art. 687 - Werfen von Gegenständen über die Mauern oder Zäune eines Gefängnisses, einer Abteilung oder einer Einrichtung zum Schutz der Gesellschaft

	Werfen von Gegenständen über die Mauern oder Zäune eines Gefängnisses, einer Abteilung oder einer Einrichtung zum Schutz der Gesellschaft besteht darin, vorsätzlich Gegenstände, direkt oder indirekt, über die Mauern oder Zäune eines Gefängnisses, einer Abteilung oder einer Einrichtung zum Schutz der Gesellschaft zu werfen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


Unterabschnitt 6 - Nichtbefolgung einer Entscheidung über die Beibringung einer Unterlage


	Art. 688 - Nichtbefolgung einer Entscheidung über die Beibringung einer Unterlage

	Nichtbefolgung einer Entscheidung über die Beibringung einer Unterlage besteht darin, in betrügerischer Absicht ein Schriftstück in seinem Besitz, dessen Beibringung vor Gericht durch ein Urteil angeordnet worden ist, zu vernichten, zu verfälschen oder zu verbergen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


KAPITEL 6 - Behinderung von öffentlichen Arbeiten


	Art. 689 - Behinderung von öffentlichen Arbeiten

	Behinderung von öffentlichen Arbeiten besteht darin, sich vorsätzlich der Vorbereitung oder Ausführung von Arbeiten zu widersetzen, die von der zuständigen Behörde angeordnet oder genehmigt worden sind, indem irgendeine materielle Handlung zur Verhinderung oder Unterbrechung der Arbeiten ausgeführt wird.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft.


	Art. 690 - Behinderung von öffentlichen Arbeiten durch Gewalt oder Drohung

	Erfolgt die Behinderung von öffentlichen Arbeiten durch Gewalt oder Drohung, wird diese Straftat mit einer Strafe der Stufe 2 bestraft.


KAPITEL 7 - Zuschussbetrug


	Art. 691 - Zuschussbetrug

	Zuschussbetrug besteht darin:

	1. vorsätzlich eine falsche oder unvollständige Erklärung in Zusammenhang mit einem Antrag auf Erhalt oder Aufrechterhaltung eines Zuschusses zu machen,

	2. es vorsätzlich zu unterlassen, die betreffenden Dienste über die Tatsache zu informieren, dass kein Anspruch mehr auf einen Zuschuss beziehungsweise nur auf einen Teil davon besteht, und einen Zuschuss oder einen Teil davon, wissend, dass darauf kein Anspruch oder nur ein Teilanspruch besteht, anzunehmen oder zu behalten,

	3. vorsätzlich einen Zuschuss zu anderen Zwecken als jenen zu nutzen, für die er bewilligt worden ist.

	Für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung gelten als Zuschuss: Zuschüsse, Entschädigungen oder Zulagen, die ganz oder teilweise zu Lasten des Staates, einer Gemeinschaft, einer Region oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Person, von Einrichtungen, Organen und Instanzen der Europäischen Union oder einer anderen internationalen Einrichtung gehen, oder die ganz oder teilweise aus öffentlichen Geldern bestehen.

	Diese Straftat wird mit einer Strafe der Stufe 3 bestraft.

	In Abweichung von Artikel 52 wird der Höchstbetrag der Geldbuße wie folgt festgelegt:

	1. für die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Taten: 400.000 EUR; falls die Erklärung zum Erhalt oder zur Aufrechterhaltung eines Zuschusses führt, wird der Höchstbetrag der Geldbuße auf 800.000 EUR erhöht,

	2. für die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Taten: 120.000 EUR,

	3. für die in Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Taten: 600.000 EUR.

